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Herrschaft und Führung*)
Von Professor D r. E rn s t  R u d o lf  H u b e r ,  Straßburg

ünsere®ehört
1.

»H-.-'er DoIL zu. den m erkwürdigen Erscheinungen 
d j * des h e iu ^ en "Theorie, daß der zentrale Be- 
bkk ü h r u » geiJ Verfassungslebens, der B egriff 
dar. ^aum ß l  f ‘ne wissenschaftliche Bestimmungdar-" RaUm 7‘“ '~ " ‘»ciiacncuuitiic DcsmniHun
<äamn,.erinnerlr j ren bat- A llerd ings muß man sic 
de? a*'gen 7” ’ da,ß es in der älteren Theorie den 
ist tPegriff ,,ntra beg riff des Verfassungsrechts 
netu^rst M a Y \ v ! i e / r s c l i a f t » ähnlich erganger 

den R W e b e r  hat den Versuch unter 
a lJ Ä n  F0rn? e,Sr d f der Herrschaft in einer sozio' 
^ u r u auf die i r  umschreiben, wobei es ihm voi 
V w anta m iV n »wScheicIuil£ von Herrschaft unc 
4l|ttn ^ che S c h V i£ " n J o l n das heutige staats

vor
häu-

aiie ' vl*sche P r  w enn man aas heutige st 
hg v°n R e; T lfttum Prüft, so bedeutet die 
?1eincerrVVandte p h n rd  H ö h n  für die Führung 
VerJ chaft ri- . . 0rn*el, der Führer gehe einer Ge- 
u^sen auf d i- cg?ebend voran, offenbar einen 
M te n ^a ftlich ! ftrmssung des Führens in einem 
“ «rtV-hnschrefk1 begriff zugunsten einer bild- 

Die bekannte Schrift H e r -  
SacblFki der dp,  ,^ as Verdienst, den Unterschied
^Obp^en, instif.:/- ari f n ,^U h ru n g “  und dem ver- 
*iti u 11 ?u bahU"»one^en „Füh re rp rinz ip “  hervor- 
%  üLSich dann”  Bin umfangreiches Schrift- 

Vervv ,? m ft der Unterscheidung von Füh- 
d n J p iT p  tllng  beschäftigt:2b). H . B . B r a u . ß e

(?n?^i,lrarbeitefLLrn Ansführungen geben in erweiterter 
pSes « r eichseew tn  dÄe Einleitung meiner Ab- 

Arh .ele»p„?atswifsi  in , r-HPd Reichsführung im Kriege“  
.S A ^ b e i t  wahr 1 0941], 530 ff.) wieder. Ich nehme 

2. »' Vgl »ilzugehen ’ Utn au  ̂ einige seither erschienene 
halK fI- ( lo ^  x W p k

«iner ;5> S. 28- u '  ’ »Wirtschaft und Gesellschaft“ , 
ä !11 V7irjS°ziaIen aC|ft bedeutet jede Chance, inner- 
fl"' eî banp rstreben e.?lebanli  den eigenen Willen auch 

V f c  beruh? durchzusetzen, .............
ffir

beruht äUrch\nsetzen, glerć^Fei worauf 
n ż) v Qehorfehl bestim Cï rsclIaft so11 heißen die Chance,

^  Höt,zu findenV nhaItS bd  angebbaren Per‘

ftîT, Hei
>b ’

.»Die Wandlung im staatsrechtlichen

1,6 ^ esPrech»’ ’’Führer und Führung“  (1935) 
I. > , h g Z -f. ges. Staatswiss. 95 (1935)

Th
a unz.

(1935),

»Der Führergedanke in der

hat als Erster den weitgespannten Versuch unter
nommen, die „Führungsordnung“  als allgemeines 
S trukturprinzip  der Gemeinschaft zu entw ickeln20), 
während G. N e e ß e  dem besonderen Problem der 
„Führe rgew a lt“  eine beachtenswerte Untersuchung 
gewidmet h a t2d). Neuerdings mehren sich die Ver
suche, den B egriff der Führung durch den Gegen
satz zur H errschaft zu bestim men20). Seit C a r l  
S c h m i t t  im Jahre 1933 ausgesprochen hat, daß 
Führen „n ich t Kommandieren, D iktieren, zentrali
stisch-bürokratisches Regieren oder irgendeine be
liebige A rt des Herrschens“  se i3), gehört die Ent
gegensetzung von Führung und Herrschaft zu den 
zahlreichen Antithesen, deren sich die moderne po
litische Theorie bedient, wenn sie sich von früheren 
Vorstellungen polemisch absetzen w ill. Aber solche 
Antithesen verraten in  der Regel nur den Mangel 
an K ra ft zur positiven Aussage über den Sinngehalt 
neuer Erscheinungen. Auch H e i n r i c h  T r i e p e i  
ist in  seinem bedeutenden A lterswerk „D ie  Hege
m onie“  über diese antithetische Unterscheidung von 
Führung und Herrschaft n icht hinausgekommen1)-
Verwaltung“ : DR. 1935, 219ff.; H. Seyde l ,  „Führer und 
Leiter“ : DJZ. 1935 Sp. 1213ff.; H. B. Br auße,  „Führung 
und Verwaltung“ : VerwArch.42 (1937), 81 ff.; R. H ö h n ,  
„Das Führerprinzip in der Verwaltung“ : DR. 1936,304ff.; 
ders. ,  „Führung und Verwaltung“ : „Deutsches Verwal
tungsrecht“  (1937) S. 67ff.; O. K o e l l r e u t t e r ,  „Füh
rung und Verwaltung“  (Festschrift f. Hedemann), 1938; 
J. W e i d e m a n n ,  „Führertum in der Verwaltung“  (1936); 
F. M a r k u l l ,  „Führung und Verwaltung“ : RVerwBl. 
1936, 777 ff.

2o) Vgl. H. B. B r a u ß e ,  „Die Führungsordnung des 
deutschen Volkes“  (1940).

2d) Vgl. G. N e e ß e, „Führergewalt“  (1940). Dazu meine 
Besprechung Z. f. ges. Staatswiss. 101 (1941) Heft 4.

2o) Vgl. H. T r i e p e i ,  „Die Hegemonie“  (1938); 
C. H. U 1 e , „Herrschaft und Führung im nationalsozia
listischen Reich“ : VerwArch. 45 (1940), 193 ff.; 46 (1941),
1 ff. Ferner die Aufsätze von Br auße,  U l e  und Neeße:  
RVerwBl. 1941, 246ff., sowie von K o e l l r e u t t e r :  
RVerwBl. 1941, 445 ff.

3) Vgl. C. S c h m i t t ,  „Staat, Bewegung, Volk“  (1934) 
S. 41.

i)  Vgl. H. T r i e p e i ,  „Die Hegemonie“  (1938). Dazu 
die Besprechungen von C. S c h m i t t :  SchmolIersT 63 
(1939), 513ff., von K. G. H u g e I m  an n: ZOffR. 21 (1941)
1 ff. und von mir: Z. f. ges. Staatswiss. 101 (1940), 172 ff.
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Die Herrschaft w ird  hier ais ein System des äußeren 
Zwanges, das auf Befehl und Gehorsam beruht, 
gekennzeichnet; die Führung g ilt demgegenüber als 
ein System des bloß „bestimmenden Einflusses , 
der „selbstgebändigten M acht“ , der „K on tro lle “ . 
Daran ist rich tig , daß die Führung etwas anderes 
ist als d ie  äußere Zwangsgewalt, und wenn man 
unter Herrschaft eben diesen äußeren Zwang und 
die nackte Gewalt versteht, dann ist der Gegensatz 
von Führung und Herrschaft eine Selbstverständ
lichkeit, die jede weitere Erörterung ausschließt. 
Aber dem staatstheoretischen Bewußtsein hat der 
B eg riff der Herrschaft immer etwas anderes als 
die äußere Gewaltordnung bedeutet, und daher w ird  
durch die vereinfachende Antithese das bestehende 
Problem durchaus verzeichnet5).

2.
Eine echte Theorie der Herrschaft w ird  davon 

auszugehen haben, daß zur Herrschaft zwei Ele
mente gehören: p o t e s t a s  und a u c t o r i t a s .  Denn 
diese klassische Unterscheidung von potestas und 
auctoritas6) hat nicht den Sinn, beide Funktionen 
grundsätzlich zu trennen und an verschiedene Staats
organe zu verteilen. H oheit und Macht sind v ie l
mehr zwei Momente des einen, sie umfassenden und 
überhöhenden Begriffs  der H errscha ft7). Die Unter
scheidung von auctoritas und potestas is t also nicht 
antinomischer, sondern dialektischer A r t8). Es g ib t 
keine vo llgü ltige  Autoritä t, die auf Macht verzichten 
könnte; A u to ritä t setzt Macht voraus und erzeugt 
zugleich Macht. Es g ib t ebenso keine echte, d. h. 
vo llw ertige und dauernde Macht, die n icht auf Auto
ritä t gegründet wäre; echte Macht kann nur aus 
A u to ritä t erwachsen und schafft zugleich Autoritä t. 
Macht ist erst w irk liche Macht und A u to ritä t erst 
w irk liche A u toritä t, wenn sie sich untereinander zur 
Herrschaft verbunden haben. Das parlamentarische 
System, das Macht und A u to ritä t zu trennen gesucht 
hat, indem es die A u to ritä t dem Staatsoberhaupt 
Vorbehalten, die Macht aber dem Parlament zu
sprechen wollte , ist an dieser Trennung zerbrochen. 
Auch der bekannte Versuch der französischen Theo
rie, regner und gouverner nicht nur zu unterschei
den, sondern zu trennen, zerreißt in  dieser Weise 
die dialektischen Momente einer E inheit und läßt 
sie zum Gegensatz werden9). W irk liche  Herrschaft 
baut sich auf dem inneren Einswerden von H oheit 
und Macht auf. Das tiefe Problem der Herrschafts
b ildung besteht darin, wie dieses Einswerden nicht 
im Sinne einer äußeren Summierung yon Funk
tionen, sondern in dem strengen Sinne einer dialek
tischen Entfa ltung der Momente zu einem vo ll
endeten Ganzen gelinge. Es is t daher m. E. ein 
fundamentaler Fehler im  staatstheoretischen Ansatz,, 
wenn T r i e p e l  A u to ritä t und M acht als „ in kom 
mensurabel“  bezeichnet; beide Funktionen sind

zwar, jede fü r sich gedacht, etwas v e cS<̂« darauf 
aber sie sind im Kerne ihres w irklichen »e*n1 u-,nien 
angelegt, sich dem jeweils anderen zu ve men- 
und so zur Einheit der echten Flerrschaft zUS v0n 
Zuwachsen. So ist die antithetische Trennung ^  
A u to ritä t und Macht eine Abstraktion, , -gten 
beide Momente in  der Herrschaft zum Kon 
B egriff geworden s ind10).

3. ng
Eben dies aber hat der B egriff der F ü h rt^uch 

m it dem der echten Herrschaft gemein, ■ p jnjieit 
in ihm A u to ritä t und Macht zur konkreten hrer. 
verbunden sind. Der irrationale Gehalt f e » u t o H '  
tums lieg t gerade in  diesem M oment düF. en Den" 
t a t ,  das sich dem rechenhaft-vordergrunaig j eren
;en nicht erschließt, sondern nur in  einer defl

Schicht der menschlichen Existenz begrin«* des-
kann. Es ist daher auch nicht eine noch ve* sjnd

[Deutsches Recht, W ochenausgabe

ken nicht erschließt, sondern nur in  einer den 
Schicht der menschlichen Existenz begrjne« deS- 
kann. Es ist daher auch nicht eine noch ve* sjnd 
mäßig faßbare „W ertübcrlegenheit h . äuße- 
nicht allein die politischen Leistungen H?1,; , en Füh
ren Erfolge, die die A u to ritä t eines w1 ,̂ J , ational^ 
rers begründen. Es ist die tie fer als alle ¿urcn 
Erwägungen dringende K ra ft des ^  w i^ ’Ä
die die echte A u to ritä t des Führers erzeug’■ ^  
und das echte Zeichen des Führers is Zeiien deS 
Akklam ation der Masse, die ihm in  den ue de
Erfo lgs überlaut zuteil w ird, sondern cn feS uh
Wenigen, die sich in den Zeiten des ^ ¿ l i t i s c h ^  
der G efahr bewährt. Die A u to ritä t de P r de 
Führertum s reicht allerdings dadurch ■ 
Glauben an die Person des e i n e n gro tionen a 
hinaus, als sie sich aut bestimmte ei»
Führung erstrecken und damit die Ko inci
Führungsordnung gewährleisten kann. ^ eise ins 
d ie  persönliche Führung sich in dies • ^en t r e 
tu tione ll verdichtet und dam it das . als ei 
Dauer in  sich aufnimmt, bewährt sic ^ eT e 
staatsbildende Kraft. Es bedeutet at^ nte P ° L ‘ 
Zerreißung zusammengehöriger Ei erSonh%e« 
scher Existenz, wenn gelegentlich da ¡ ’ stituti011 
Prinzip der Volksordnung und das „  ö e gens

tu tione ll verdichtet und dam it das a|s ej1* 
Dauer in  sich aufnimmt, b e w ä h rte s te ^  ^ier e„.

nente
_ 4saiuuicijutnvji igv* — oersot^'-jie"

scher Existenz, wenn gelegentlich da9j ’’ cHtuti01?; ¿er 
Prinzip der Volksordnung und das ’ ’ riegens^-fn i- 
Prinzip staatlicher O rdnung in einef , ,,ck g^uctes 
bracht und gar das erste als Aus ^  Q&
sehen, das

j }'<ii uas c is iv  t**- -- „¡cchef u  „ef' , __ , andere als Ausdruck roman s f^ eflZ v ^
ausgegeben worden is t13). Politisch einc r ;„er
- fn  doppeltes: personhaftes W > » ^ g e 

schieht und institutioneile  \ h [ r:sin‘̂ iSC}L i&
langt ein 
rendenrenden Schicht und institutioneue ‘ F 'r iSrnaT11j’(+‘nrÜät 
gebundenen Ordnung. Auch s.l.n“  führte Ai gr- 
gründete und trad itione ll weiterg_ _tjjjeßend sc
heine gegensätzlichen und sich aus Vielf°e dari0i 
scheinungsformen politischen ' 'g e r a ^  keß8
steht das Problem des F ü h r e r tu m ^gagd* fü

5) Diese Deutung der Herrschaft als reiner Zwangs
ordnung findet sich auch beiC. H. Uf e :  VerwArch. 46,4f.

e) Vgl. C. S c h m i t t ,  „Verfassungslehre“  (1928) S.75

Anri Anders die oben Antn. 1 angeführte Unterscheidung 
von M a x W e b e r, der den Begriff der Macht als Ober
begriff verwendet, während der Begriff der Herrschaft 
einen Unterfall bezeichnet. Daß Macht nur ein Moment 
der Herrschaft ist, das erst durch die Verbindung mit 
der Autorität zur echten Herrschaft wird, ist hier über
sehen; die Herrschaft selbst ist zur bloßen Befehls
ordnung veräußerlicht.

8) Darauf zielen wohl auch die Bemerkungen von 
O. N e e ß e , „Führergewalt“  (1940) S. 10 f., 45.

3) Das ist m. E. nicht genügend beachtet von C a r l  
S c h m i t t ,  „Der Hüter der Verfassung“  (1931) S 132ff.

das Charisma eines M -r.u
m it den Kräften einer verpflichte . £S prü1̂  
verbinden. Führung w ird  als P0*1!1 htjg, wo ia 
dort w irkungs- und gestaltungsm , Führ^  def 
Lebenseinheit m it der A u to ritä t Anse^ n  
das unantastbare und ungebrocl ¡st. W £-ne^
ihm verkörperten O rdnung ents ‘.---.hrung a L a i1 ̂  
„Führungsordnung“  und v o n 11. kann 
verfassungsrechtlichen Strukturprinzu _ ße-

10) Vgl. K. L a r e n z ,  „Zur Logik ^  s.2
griffe“ : Deutsche Rechtswiss. Bd.5 ( uPd ß

u ) So H. T r i e p e l  a. a.O. Fre'hel sog;
») Vgl. dazu auch H. O e r b e r , (.f  da5 iß l-

düng der Staatsgewalt1 0932) ■ rerrede \ 'e
i3) Vgl. J. He e k e l ,  „D ie Fun Deütst 

Ermächtigungsgesetz v. 30. Jan-11 ß -

19 j l j  dieser Unterscheidung M. W Lb 
S. 124 ff.
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•iah fgang 1041 H eft 39]

im  ein
einer

Haliten"’ We,nn sicb die Führung nicht nur i 
gropM,, Und . unvergleichbaren Führertum 

Etlichen Persi 
:ie darüber h; 
m politischer

-ist im .-., ~P welchem m w  m u ^u u i iai,
des nroniv11'‘ ly rischen  Bereich etwa die Geschichte 
mir W är ch? ,f Generalstabs, der der Armee nicht

großpn , . unvergleichbaren Fuhrertum einer 
sondt'rn ®escbichtlichen Persönlichkeit manifestiert, 
stitntion sie darüber hinaus als dauernde in- 
Werden l- 6 Form PoIibscber. Existenz festgehalten 
2eiot- ;mKai]ü ;..In  welchem Sinne dies möglich ist,
r l« . ^  f f i i l l f ä r ie r ' l - i f » «  R  a i r> U y v iti.n  __i . ' T-i ..

*utr D’t-p.o , uci u h  Armee nicnr
etnde E l m ihtärische Führer, sondern eine dau
e r t  z u Ä gsJordnun& &egeben hat. Das Beispiel 
0rdnun<F h '1’ daß die Entstehung einer Führungs- 
selbst prr?aVon äbhängt, daß es gelingt, eine sich 
yorb ild h V h iu fnide’ durch verbindliches Ethos und 
*en. f «. ” e ta ltung ausgezeichnete Elite zu schaf
f e  A u w  •lJnd H altung sind die Grundlagen fü r 
. Zug]e! !tat einer solchen Führungsschicht.
^°m enf i a^ er *st  politische Führung o h i_  „ „ „

jjjcht besonders3 C' h t  nicht dcnkbar- Das brauchte

aber is t politische Führung ohne das 
. DP̂ ; r .M a c h t  nicht denkbar. Das brauchte 

d‘e deu tenders ,.b.et°n t zu werden, wenn nicht 
Jahre von i Politische Wissenschaft der letzten 
EeWesen der- rom antischen Neigung bestimmt 
^ arung d i«tre’ ü 1 einer A rt von ideologischer Ver- 
k r Führiin CS M om ent der Macht aus dem B egriff 
Degrrpi'fi_'_|_ng zu entfernen. N u r so konnte die kaum°egreifhcIl ‘gJ;n entfernen. N ur so konnte die kaum 
r i horsami ««• e£? aufg este llt werden, Befehl und 
flem g e rm * ! .K a te g o n e n  römischen Denkens und 
hemdm nai»sch-deutschen B egriff der Führung 
u^den, der ^ S0.,.k?nnte d‘e M einung verfochten 

dcr W ,. lr taadiche. „A ppa ra t“  der Verwaltung 
d.ffeblsordni,r,rnaci!^  se* eirl Bereich führungsfrem der 
r,,gegen ejn ij»’ d'e Partei m it ihren Gliederungen 
£ft?gs°rdnün& >>gemeinschaftsmäßiger“  Füh
r s t  W e r l  ,N ur 80 konilte  die Behauptung 

6 ejne  i „  der „Füh re r und Reichskanzler“sei ~r e ui Sp:n ’ r i ”  u. 1 una Keicnskanzler“
fach ‘'!'ger e c h t e r eine doPPelte Funktion: er 
n ^M iirrt, r " ter fuhrung, soweit er das Volk ein- 

r ön- Y.orbild zur Gemeinschaft zusam-

des w e undA l!,S,'Cld war> daß es sich hier um die 
*WiJu eralen i ü I T 1!1' überwundene Denkhaltung 
" n i hen die F r f i ahrhunderts haildle- während in- 

sp^'onal-antUk f-Un^  £ ezei£ t hat, daß diese ein- 
n ler Zeit lehi,h f i ‘sc" e Denkweise sich auch in 

der Fr,ua t entw ickelt. Für ein echtes Ver- 
3tisü0litischen p " #  ist es notwendig, die ganze 

ch-macht J ^ h re r tu m s , einschließlich der re- 
Begriff !gen, Seite führerischen Handelns, 

Macht s‘ch Fr,t, zu fassen. Selbstverständlich er- 
Unri -• rung nicht in der Anwendung von

sich j  SC; er A .. u iU1 '-»«neinscnart zusam- 
gpu der staauf'uTragerr ,V011 Herrschaft, soweit er 
Bc In§l, der p le,n Befehlsgewalt (in der Gesetz
t e m  ÄI, xekutive, der Kriegführung usw.) 
„Trepr "dssenscifarfr £be Ant«thesen sind Produkte 
d;ih !ninigs^ , l  ‘t  !en Methode, die ich 1934 als

d nunm 
a 19 j aj 
- Erfahr 
a«titheti 
lebhaft
Führur 

chen Fü 
ntmäßig 
'g riff zi

grür'a’ Und n- rung nicht __ _________
ii?che»te, ^Wan^rand ,wird eine nur äußerlich be- 7^\'Y^LeitUn ° Gewalt oder ein technisch-bürokra- 
f,Q35\ % ^ r; g reeht18*) als Führung bezeichnen, 
(vgp F. h 4.' C B e e h e r ,  „D iktatur und Führung“

F ii^ '^W ^aud lunr, Ursprünglich diese Meinung vertrat 
lnzwisrl^P m staatsrechtlichen Denken“ , 1934, 

&  anerkannt, daß es auch in de;
Oroeren S' auch w .|̂ Ven<?!g „Befehl und Gehorsam“  
^err,'lisatinnne als )^as ,seIbstverständlich ist, in einem 

(vgl u  „ er „mdividuaMischen“  Staats- 
H 9̂ 7r ; i l 2) k und Verfassung“ : Deutsche

Sch^Vgl*!'^ S. 15,*22' a' a- ° -  S. 43. Ähnlich C. H. Ul e:

'■ h lU V ia 't.ges .S tw ^r ’ ’’Die deutsche Staatswissen- 
V f-. d Fs- 5 D (m ). I ff.

Kuna t ?«f efen6 ‘'.« ruhrer und Leiter“ : DJZ. 1935, 
' - r t W  .Prinzipiellen Unterschied von Fiih- 

freffend hingewiesen ist.

Aber politisches Denken ist n icht ideologisches, 
sondern realistisches Denken, und wer die W irk lich 
keit einer Führungsordnung zu sehen vermag, w ird  
sich nicht darüber täuschen, daß in ih r die Macht 
als ein mitgestaltendes M om ent des Ganzen k rä ftig  
und deutlich entw ickelt is t. Befehl und Gehorsam 
insbesondere sind zwar nicht die Substanz der Füh
rung, wohl aber unentbehrliche M itte l der Führung; 
nicht nur die Führungsordnung des Heeres, sondern 
nicht m inder die Führungsordnung der Partei und 
ihrer Gliederungen ist auf die unbedingte D isziplin, 
w ie sie durch Befehl und Gehorsam gekennzeichnet 
ist, angewiesen19). Es wäre ein Irrtum , diese offen
kund ig  gegebene Macht, w ie sie sich nach außen 
und innen in jeder Führungsordnung notwendig 
entwickelt, von der Führung gedanklich zu trennen 
und so Führung und M acht als zwei zwar praktisch 
verbundene, aber begrifflich  selbständig nebenein
anderstehende Funktionen zu unterscheiden19 a). 
D ie Macht is t n icht das Wesen der Führung, aber 
sie steht auch n icht selbständig neben der Führung, 
sondern sie ist als ein notwendiges M om ent im  
B egriff der Führung enthalten.

4.
Die abschätzige Bewertung des Prinzips der H err

schaft, w ie sie heute durch die Antithese von H err
schaft und Führung ausgedrückt w ird, is t eine un
m ittelbare Fortsetzung der polemischen Wendung, 
die in  der von O t t o  v. G i e r k e  geprägten A n ti
these von H e r r s c h a f t  u n d  G e n o s s e n s c h a f t  
enthalten w a r20). In Gierkes Genossenschaftstheorie 
g ilt die Genossenschaft als das germanisch-deutsche, 
die Herrschaft als das römisch-mediterrane Prinzip. 
Durch das Aufkommen des Herrschaftsgedankens 
in den germanischen Stämmen und später im frän
kischen und m ittelalterlichen Reich wurde nach Gier-

19) C. H . U I e  a. a.O. S. 24ff. hat bestritten, daß es in 
uer Bewegung „Befehl und Gehorsam“  gebe, womit er 
sich nicht nur in Widerspruch mit einer Fülle maßgeben
der Feststellungen und Formeln, sondern auch mit der 
Rechtsordnung und der W irklichkeit befindet. Er gründet 
seine Meinung darauf, daß zum Befehl die Erzwingbar- 

Sebüre; den im Rahmen der Bewegung ergehenden 
„Weisungen“  fehle dieser Zwangscharakter. Aber w ill 
Ule im Ernst bestreiten, daß — um nur eine Erscheinung 
zu erwähnen — die Strafmittel der Parteigerichtsbarkeit, 
vor allem die Strafe des Ausschlusses oder der Aus
stoßung, eine rechtlich und tatsächlich weit wirksamere 
Art des „Zwanges“  darstellen als Geld- oder Freiheits
strafen? Im übrigen ist für den Begriff des Befehls hier 
wie anderswo nicht die äußere Erzwingbarkeit, sondern 
die unbedingte Disziplin, die „Zucht“ , auf die er sich 
gründet, das Entscheidende. Nicht auf die äußere Er-
zwingoarKeit, sondern aut die F f l i c h t  zur Duiuipun^ 
kommt es für das Wesen des Befehls an. Wie offen- 
kundig die Widersprüche sind, zu denen U le  durch 
seine verfehlte Unterscheidung getrieben wird, zeigt sich 
bei der Behandlung der Parteibeiträge, die er als „fre i
willige Gabe“  bezeichnet, während er gleichzeitig die 
Beitragsordnung zitiert, die die Zahlung der Beiträge 
eine „P flicht“  der Parteigenossen nennt. Es handelt sich 
also nicht um freiwillige Beiträge, sondern um Pflicht
beiträge, und die Nichtzahlung kann durch Ausschluß 
geahndet werden.

1Sa) In gleichem Sinne G. Neeß e, „Führung und Herr
schaft“ : RVerwBl. 1941, 235, sowie in seinem Buche 
„Führergewalt“  (1940), in dem er diesen von mir seit 
langem verwandten Begriff in einer umfassenden histo
rischen und systematischen Untersuchung weiterzuent
wickeln gesucht hat. Über die Überwindung des Begriffs 
der „Staatsgewalt“  durch den Begriff der „Führergewalt“  
vgl. meine „Verfassung“  (1. Aufl. 1937) S. 118.

v- G i e r k e ,  „Genossenschaftsrecht“  Bd. 1(1oOo).
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kes Lehre die eigenständig-deutsche genossenschaft
liche O rdnung von fremden Vorstellungen über
flutet. In  einer Welle von Rezeptionsvorgängen hat 
nach dieser Auffassung von der Zeit der Völker
wanderung bis zum Beginn des Absolutismus das 
römische Prinzip der Herrschaft das deutsche P rin
zip der Genossenschaft überlagert und schließlich 
ganz verdrängt. Aber wie alles einseitig-antithe
tische Denken, so hat auch diese starre Entgegen
setzung von Herrschaft und Genossenschaft zu einer 
gedanklichen Fehlkonstruktion g e fü h rt21). D ie Mei- 
nung, es könne politische E inheit und O rdnung auf 
der Grundlage der genossenschaftlich-freien Einung 
geben, ist ein Irrtum ; selbst die Rousseausche De
m okratie beruht n icht auf der freien E inung von 
Genossen, sondern auf der Herrschaft der volonte 
générale. W o immer in  der frühen germanischen 
W e lt ein festes politisches Gefüge sich zeigte, war 
damit zugleich das Prinzip der Herrschaft, d. h. 
der überlegenen Entscheidung eines m it A u to ritä t 
und Macht ausgestatteten Amtsträgers, in Ansätzen 
verw irk licht. So war auch das germanische König
tum eine Herrschaftsform , die sich nicht im  Gegen
satz gegen die eigenwüchsig deutsche, angeblich 
rein genossenschaftlich strukturierte  Volksordnung, 
sondern die sich aus den eigenen völkischen An
lagen und Kräften entfaltete. Und es is t eine allein 
aus der E instellung des spätbürgerlichen Liberalis
mus verständliche Fehldeutung, wenn man in  dem 
fränkischen G roßkönigtum  oder dem m itte la lter
lichen Kaisertum eine fremden Prinzipien folgende 
Herrschaftsordnung, die das eigene deutsche Wesen 
überlagert habe, gesehen hat. Das herrscherliche 
Sein und W alten is t eine politische Funktion, die 
sich notwendig entwickelt, wo überhaupt ein hand- 
lungs- und widerstandsfähiges politisches Gebilde 
entstehen so ll; ohne Herrschaft g ib t es keine E in
heit, O rdnung und Dauer im Bereich der politischen 
Existenz. W o  die politische O rdnung genossen
schaftlich struktu rie rt erscheint, w ird  sie entweder 
durch herrscherliche Kräfte überhöht, oder es han
delt sich nur um eine genossenschaftliche Fassade, 
die die herrschaftliche G rundform  des politischen 
Gefüges verdeckt. Der moderne Parlamentarismus 
ist das Musterbeispiel einer solchen pseudogenos
senschaftlichen H errschafts fo rm 22).

G i e r k e  selbst hat nun den Gegensatz von H err
schaft und Genossenschaft schließlich w ieder zu 
überbrücken gesucht, indem er den besonderen T y
pus der h e r r s c h a f t l i c h e n  G e n o s s e n s c h a f t  
entwickelte, in dem herrschaftliche und genossen
schaftliche Formen miteinander verbunden sein 
so llen23). Es lieg t auf der Hand, daß G i e r k e  da
m it der Verfassungsform der konstitutionellen M on
archie eine besondere A rt der gedanklichen Recht
fe rtigung  hat zuteil werden lassen w o llen 23 a) ; die 
herrschaftlich-monarchischen und die genossen
schaftlich-parlamentarischen Elemente sollten durch 
diesen B egriff der „herrschaftlichen Genossenschaft“  
zu einer E inheit verbunden werden. Aber es war 
ein ideologischer Feh lgriff, im parlamentarischen

21) Vgl. E. R. H u b e r ,  „Die genossenschaftliche Berufs
ordnung“ : BI. f. deutsche Philosophie Bd. 7 (1Q33) S. 293ff.; 
ders. ,  „Die deutsche Staatswissenschaft“ : Z. f. ges. 
Staatswiss. 95 (1934), 20 ff.

22) Diese parlamentarisch-demokratische Mißdeutung 
des Genossenschaftsprinzips findet sich vor allem bei 
H u g o  P r e u ß ,  „Gemeinde, Staat, Reich als Gebiets
körperschaften“  (1889).

23) Vgl. O. v. G i e r k e  a. a. O. S. 155.
23a) Vgl. dazu auch R. H ö h n ,  „O tto von Gierkes

Staatslehre und unsere Zeit“  (1936) S. 45 ff.

Parteiensystem ein echtes genossenschaftliches Prj« 
zip zu sehen und zu verkennen, daß im monarchi 
schen und im parlamentarischen Prinzip 
ander entgegengesetzte Formen der Herrschaft _ 
Königsherrschaft und Parlamentsherrschaft — m 
einander rangen. Und es war darüber hinaus 
Irrtum  zu meinen, man könne Herrschaft und 
nossenschaft in dieser Weise des Kompromisses 
einer w irklichen Einheit verbinden.

W o diese E inheit von Herrschaft und Genoss 
schaft hergestellt werden soll, kann es nicht m 
Weise der äußerlichen Zusammenfügung rivai

____  [Deutsches Recht, Wochenausgabe

i n n e r e  V e r b i n d u n g  v o n  h e r r s c h a f t l -  
u n d  g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n  Elementen  g
r i c h t e t  i s t ,  indem hier die Funktionen des ^
scherlichen Seins — A u to ritä t und Macht s. 
von außen und oben über den beherrschten L . eI1 
kreis gelegt, sondern aus dem organischen ^  
einer politischen Ganzheit gewonnen wer” , ’ jffs-
dialektische Methode staatstheoretischer o k der
bildung, w ie sie bei der Entfa ltung des Feg lir)d 
Herrschaft aus den Momenten der Anton < cf]en 
Macht notwendig war, muß also in der werde«) 
Weise auf der höheren Stufe fortgesetz u«d 
indem nun aus den Momenten der Führung
der Genossenschaft der höhere Begriff der Formei 
entw ickelt w ird. Die gelegentlich verwanm Oefojg- 
von der „A rtg le ichhe it“  von Führung 110 daß die 
schaft24 *) umschreibt diesen Sachverhalt, ^  der 
Führung die herrscherliche Funktion, organisc'’ 
Substanz des genossenschaftlichen ,^ein euen Form 
erwächst, in sich aufnim m t und in einer .¡tische« 
politischer Gestaltung überhöht. In dern f t “  sind 
Typus der „herrschaftlichen Genossens < Funk- 
Herrschaft und Genossenschaft als £etwaitenteih«U 
tionen gemäß dem Prinzip der Ü W,rch ge^ " ' r 
nebeneinandergestellt und lediglich « , in d ^
seitige Hemmungen und Beschränk« h s Gleim - 
Form des Kompromisses in  ein fragwu " eord«et 
gewicht gebracht. In der durch Führ«1 U-jylacht o 
Gemeinschaft dagegen sind A utoritä t «n gen,st «
Führung aus der Volksgeriossenscha”  ssensch«
m ittelbar gewonnen. Herrschaft und J bün<*?n e 
sind als Momente in die Einheit de ho« 
Lebensordnung eingegangen und 1 
Ganzheit der Führung aufgenommen.

ist
5. 4 pührtfflS-

Die Antithese von Herrschaft l I« jnh " ‘jJ V  
neuerdings von C a r l  H e r m a n n  - u|e versu 
Argumenten verfochten w o rd e n */• unterscne j,- 
Herrschaft und Führung danach z gam, dm , e« 
daß Herrschaft auf Befehl und Oehorsjfl(j F o l^ ,  
rting  dagegen auf „W e isungsm ac1 der ^  „d- 
beruhe26). Die „W e isung “  sei nien ^ ¡ sse«slt ejn 
eine W illenskundgabe, sondern ein » führe1 ^  
gäbe“ ; m it der W eisung äußere „  dcsSen, V jjer- 
W issen um das künftige Verhalte „^..ssen se> 
sich seine W eisung rich te t“ . Diese- rrnative v£r- 
dings kein faktisches, sondern ei? f l i r t e  
sen; der Führer wisse, w ie der u  he der u
halten so ll“ . In der „F o lge “  entsp (1
__________  „  \JoW- rM &

u ) Vgl. C. S c h m i 11 „Staat, B ^ f  jfgege11 
S. 42. Ebenso G . A . W a l z ,  „Artgleic« ^ ■
artigkeit“  (1938) S. 42. ,  „  und FT n ) ,^

Vgl. C. H. U l e ,  ,,Herrschaft 45 (1940h
nationalsozialistischen Reich“ : VervvA 
46 (1941), 1 ff.

2«) U le  a. a.O. 45, 241 ff.
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Führer^e'S-Vu^- Aßer da Gle zu geben muß, daß der 
Wird i , „ j  j  L ’ , ^  seiner W eisung entsprochen 
einer p?r u?ß der Qeführte, indem er Folge leistet, 
diin« Vn„C \v^ f,nügt> fä lIt die behauptete Unterschei- 
v°Hkom n W l‘ lenskundgabe und Wissenskundgabe 
g^Wun^ 11 m sich zusammen. So ist auch Ule 
Befehl ;neni  eme Verbindung von W eisung und 
andere A , A rt anzuerkennen, daß Gesetze und 
nur Wp„  ° r.dnungen prim är als „W eisungen“  und 
Semeinf o- Si e nicht. befo lgt werden, als „Befehle“  
Aber »p SI.nd> wom it dann der Zwang einsetzt27), 
suchen t de da.s ist doch wohl für den Befehl als 
Primär ,.ennzeichnend, daß vom Angesprochenen 
Und daß u u" miffelbare Befolgung erwartet w ird 
Mittel“  V  C1 ^-Wan^  nur subsidiär als ein „Ersatz- 
W en ZumSetzt; nur der Grenzfall des „unm itte l- 
der v er, ^ s “  ste llt hier eine Ausnahme dar. M it 
der Sachi1 von W eisung und Befehl w ird  in 
,a.ufgeffeK,e , begriffliche Unterscheidung selbst 
lert an v '  J.cder Befehl in  der Gemeinschaft appel- 
Drünunp-. .e™auen, Einsicht und fre iw illige  Ein- 
def°lgunn-J r e W eisung mahnt an die P flich t zur 
° rduunp- h n de.r deutlichsten Form echter Befehls- 

dem d m ;htärischen Hierarchie, ist der Befehl 
Der Heerfiiiegn ff der Führung nicht zu trennen. 
” Slch Verhau r »w eiß“  nicht nur, wie seine Truppe 
l^ a ß  Se,dIten s o lI “ , sondern er setzt seine Armee 
,711äsen UnHer Umsicht und durch seinen W illen  ein; 
t e,rdeni8\ Wollen können hier nicht geschieden 
5' enntnii f Ur? Befehl gehört eben ein doppeltes: 
n!a-führenH0 Entschluß; aus beiden fo rm t sich 

ärische p ' l E s wäre £ ewiß unmöglich, die 
cht“  zu ^ Uhrunf? auf cine bloße „W eisungs- 

M nehnien ^ i ZICren und ih r den Befehlscharakter 
geehrt Werfo e r^ s ware auch ausgeschlossen, um- 
di'5le‘ten ,1» ?  dieses ihres Befehlscharakters zu 
hiV Politisch. ^ sJm i,itäris.che -F ü h ru ng “  gibt. Für 
Fi,! .Verbin(i. ,  0 r .duung g ilt Entsprechendes: auch 
frp;Slcht und \Y/*nlcb au* der Seite des Führenden 

Einordn, Hen ~  auf der Seite des Geführten 
helft, ^erlegunÜ-11̂  ..u ?d unbedingte Pflicht. Durch 
steh Verhältnie^ ,Wurde das in sich einheitliche Le- 
I i Ä  gedani-i-1? dem Führer und Gefolgschaft 
S *  W eS f S ch aufgelöst und in seinem eigent- 
Zeim^en. D if  wf-r? , dem begreifenden Verständnis 
itp^„eindeuti..^^jrkhchkeit der sozialen Verhältnisse 
auf ~
VV(*

.*'■Jah

h ^ nd^tiD - Vi q KCU ULr sozla,en vernaltnisse 
■ a Aschen R d CS weder im m ilitärischen noch 

weJ ? s M ittel “ ,ere'oh Führungsordnungen g ib t, die 
>st n.T.des Befeß,s verzichten könnten. Not- 

verf>f’ der den /V . Yfrstehen, daß der Befehl den 
° rdn, Walfig t n n . if^ 11 d l^ en G eborsam leistet, weder 

ihr e i„  e iltehrt, sondern daß die Befehls- 
sich : h, fragt EtIl0s und ihre eigene W ürde

e,hst tih f„-,ld  j °  den Mann, gerade indem er 
uuerwindet, erhebt.

6
< J k i^ ' L eShi5 Florrsuhaft und Führung sich^s a i'ia s  Und' d, daß beide auf der E inhejt von

^ h i ^ ’ daß Pomstas beruhen, so ist dam it nicht 
a,l d p ^ stehc ÖhC.  ',hnen überhaupt kein Unter- 
-' - f r HerrScf de/  daß die Führung nur ein Unter- 

—  haft sei29)- Öer B eg riff der Führung

a'a.o ar’ 15ff-> 39ff-
Befehl Cnicht' hebt s(elbst hervor> daß dcr 

hie^f.dem Vprtfht nuJ  auf der Erzwingbarkeit, 
übl^chts e‘ne Verh!nUUen der TruPPe beruht; er sieht 
l a> i t , ,0 a n d e r , von Be‘cld und Weisung, 

< i j  Ins0f ^ n^rschtu’f f eU e -̂ a*s d*cse scharfsinnig- 
"heheOfern „ o l he,idun£ sich als unhaltbar erweist.

" aatswiss.n nueri*u mcine Ausführungen „Die 
w>ssenschaft“  a. a.O. S. 43.

ist vielmehr der höhere Begriff, der den Begriff der 
Herrschaft aufgehoben, d. h. verwandelt und in 
sich bewahrt hat. Führung leistet das, was H err
schaft leistet, m it; sie w irk t aber über die bloße 
Herrschaft noch hinaus, indem sie die Menschen 
von innen her in Bewegung b ring t und fü r ein 
gemeinsames Z ie l selbstverantwortlich in Aktion 
setzt. Die Erweckung des inneren Antriebs zu selbst- 
verantwortlichem  Handeln innerhalb eines vorge
zeichneten Aktionsplans ist das K rite rium  der Füh
rung. W o in einer politischen E inheit die A u to ritä t 
und M acht des Oberhaupts dieses selbstbewußte 
und selbstverantwortliche M ithandeln ausschließen, 
handelt es sich nicht um Führung, sondern um 
Herrschaft. In einer Reihe charakteristischer Unter
schiede gegenüber der Herrschaft t r i t t  d i e s e  b e 
s o n d e r e  F u n k t i o n  d e r  F ü h r u n g , M e n s c h e n  
d u r c h  a k t i v e n  E i n s a t z  f ü r  e i n  g e m e i n 
s a m e s  Z i e l  z u r  E i n h e i t  zu f o r m e n ,  hervor.

a) Herrschaft und Führung unterscheiden sich zu
nächst dadurch, daß die Herrschaft ein gebiets
bezogener B eg riff ist, während die Führung eine 
personhafte O rdnung voraussetzt. Herrschaft g ib t es 
nur in  Gebietseinheiten (vor allem in dem modernen 
„Flächenstaat“ ), wobei allerdings die Menschen, 
die in dem Gebiet seßhaft sind, von der Herrschafts
gewalt sozusagen als ein Bestandteil des Gebiets 
m iterfaßt werden. Dem B egriff der Herrschaft ist 
daher das „T e rrito ria litä tsp rinz ip “  zu geordnet. Dar
über hinaus ist der B egriff der Herrschaft vor allem 
durch die Verfügungsgewalt über die politischen 
Institutionen (den Verwaltungskörper, die Gerichts
organisation usw.) bestimmt; er hat in diesem Sinne 
einen institu tione ilen Gehalt. Der B eg riff der Füh
rung geht dagegen von der E inheit eines Personen
verbandes aus; Führung ist in diesem Sinne stets 
„M enschenführung“  in einer geschlossenen Lebens
einheit. Das „Personalitä tsprinzip“  lieg t in der Kon
sequenz dieses Begriffs. In reinen, d. h. nicht ge
bietsbedingten Personenverbänden (z. B. der W ehr
macht, der politischen Bewegung) g ib t es daher 
zwar Führung, möglicherweise auch andere Lei
tungsformen (z. B. äußere D iszip lin), aber niemals 
Herrschaft. W ie  aber die Herrschaft über das Gebiet 
sich auf die im Gebiet seßhaften Menschen m it
erstreckt, so hat der zunächst personhaft bestimmte 
B egriff der Führung seine Bedeutung dahin ausge
weitet, daß er bei Personenverbänden, denen ein 
bestimmtes Gebiet zugeordnet ist, die Verfügung 
über dieses Gebiet m it umfaßt. So ist das Vo lk 
nicht „re in e r“ , sondern gebietsbezogener Personen
verband, und die Führung des Volkes schließt des
halb zugleich auch die Hoheitsgewalt über das 
Gebiet selbst m it ein. Es wäre falsch zu sagen, daß 
hier neben der rein personhaften „F ü h ru ng “  des 
Volkes als eine zweite Funktion die Herrschaft über 
das Gebiet stünde. Die Gebietsgewalt is t vielmehr 
ein Te il der Führung. Ebenso umfaßt der B egriff 
der Führung, obwohl er prim är personhaften und 
nicht institu tione ilen Charakter trägt, doch die V er
fügungsgewalt über die politischen Institutionen, die 
sich in  personhaften Einheiten bilden, mit. Anders 
als bei der Herrschaft w ird  bei der Führung nicht 
durch die Verfügung über die Institu tionen die 
Hoheitsgewalt über das Vo lk ausgeübt, sondern 
umgekehrt dadurch, daß das V o lk  als Ganzes ge
wonnen und zur E inheit geform t ist, auch die Ver
fügungsgewalt über die Institu tionen erworben. In 
diesem Sinne ist es richtig, n icht nur von der Füh
rung des V o l k e s ,  sondern auch von der Führung 
des R e i c h e s  zu sprechen, wobei unter Reich die 
Gesamtordnung verstanden ist, die Volk, Raum und
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die Gesamtheit der politischen E inrichtungen um
schließt. Der B eg riff der Führung ist prim är person
haft bestimmt, von hier aus jedoch in  seinem Be
deutungsgehalt auf den territo ria len und ins titu tio 
nellen Bereich ausgeweitet. Es w ird  so auch ver
deutlicht, was damit gemeint ist, daß der Begriff 
der Herrschaft in  dem B egriff der Führung auf
gehoben sei. Der B egriff der politischen Führung 
meint prim är die Menschenführung, hat aber die 

herrschaftlichen“  Elemente der territo ria len und 
’institutionellen Hoheitsgewalt in sich aufgenom- 
men. ,

b) E in besonderes Moment der Führung, durch 
das sie von den Formen der reinen Herrschaft ab
gesetzt ist, besteht weiter darin, daß es Füh lung 
nur in  geschlossenen Lebenseinheiten („Gem ein
schaften“ ) g ibt. Führung entw ickelt sich nur dort, 
wo eine selbstverständliche innere Übereinstimmung 
in einem Lebenskreis gegeben ist und damit die 
freie E inordnung („G efo lgschaft“ ) m öglich w ird. 
Das ist o ft ausgesprochen worden und bedarf datier 
der näheren Darlegung n ich t31)- Es ist nur not
wendig, auf den verbreiteten Irrtum  hinzuweisen, 
daß „Gem einschaft“  und „G efo lgschaft“  Ersehet- 
nungen eines harmonisch-idyllischen, hochgestimm- 
ten Daseins wären, in dem es keine Reibungen, 
W iderstände, K onflik te  und Krisen gäbe. Auch die 
geschlossenen Lebenseinheiten, in denen das l rin- 
zip der Führung bestimmend ist, sind Gebilde einer 
realen, harten und nüchternen W elt, und die Füh
rung hat es m it diesen W irk lichke iten  des p o liti
schen Seins zu tun. Daß hier Befehl und Zwang 
nicht entbehrt werden können, daß diese notwendig 
sind nicht nur als M itte l des Kampfes gegen gemcin- 
schaftsfeindliche Elemente, die es niederzuhalten 

. oder auszumerzen g ilt, sondern daß sie unter 
mannigfachen Umständen auch angewandt werden 
müssen, um die Gefolgschaft selbst als eine geord- 
nete, d isziplin ierte, einsatzbereite E inheit zu erhal
ten lieg t fü r eine realistische Betrachtung auf der 
Hand. Das Besondere der Führung besteht hier 
darin daß Befehl und Zwang fü r sie die M itte l einer 
Zucht sind, die an das in einer Gemeinschaft leben
dige G rundgefühl appellieren kann, so daß Befehl 
und Zwang nicht einfach die Knechtung des auto
nomen W illens bedeuten, sondern in  dem Ange
sprochenen den in ihm selber lebendigen^ wenn 
vielle icht auch überdeckten oder erlahmten Gemein
schaftswillen bewußt werden lassen und verstärken. 
Gerade der nüchterne und harte Befehl hat in 
solchen Lagen eine reinigende und befreiende, ge-

“ ao) Die Kritik, die O. K o e I I r e u 1 1 e r , „Führung und 
Herrschaft“ : RVerwBl. 1941,447f. an diesen Ausführungen 
geübt hat, hat mich nicht überzeugt. Es kommt nur an 
dieser Stelle (wie in dem ganzen Aufsatz) darauf an, zu 
zeigen, daß die antithetische Entgegensetzung von „msti- 
tutioneller“  Herrschaft und „personhafter“  Führung, zu 
der übrigens auch K o e l l r e u t t e r  sich in dem erwähn
ten Aufsatz bekennt, im „Trennungsdenken“  verharrt, 
während es mir notwendig erscheint, durch eine dialek
tische Entfaltung des institutionellen und des person
haften Moments zu einer wirklichen Einheit der politischen 
Vollgewalt aufzusteigen. So ist auch die Unterscheidung 
der „gebietsbezogenen“  Herrschaft und der „person
haften“  Führung nicht als Gegensatz gemeint, der sta
tisch festgehalten werden soll; sondern es handelt sich 
tim Momente, die in der Einheit des konkreten Begriffs 
aufgehoben werden, was allerdings durchaus nicht be
deutet, daß sie damit „ihren wesentlichen Sinn ver
lieren, wie K o e l l r e u t t e r  mir vorhält. Man kann eben 
diesem vielschichtigen Problem nicht mit der Methode 
eindimensionalen Denkens, das nur das antithetische 
„Entweder-Oder“  kennt, gerecht werden.

51) Vgl. statt vieler T r i e p e l  a. a. O. S. 22 ff.

hat diese
meinschaftsbildende Kraft. E ie Führung . des 
besondere M öglichkeit, das PfhchtbewuMje 
Geführten anzurufen und dadurch L , eyracW 
erreichen, die aus sittlicher Freiheit nur Ifliterreichen, die aus s itu  euer i  u-“ - ;  . , nur 
werden, wo andere politische System 
der Knechtung durchzusetzen vermögen- ögUch 

c) Daß Führung nur in der Gemeinschaftc) Daß Führung nur in der Gemeinscua. 
ist, hat schließlich zur Folge, daß sie von g ^ 
Formen der politischen O rdnung dur v rgra11 " 
dere A rt der L e g i t i m i t ä t  und ntie L®'dere A rt der L e g i t i m i t ä t  ,u“ u . T ' nenne ^  
w o r t l i c h k e i t  unterschieden ist. »cn zUSam 
g i t i m i t ä t  u n d  V e r a n t w o r t u n g  verbund£
m en32), weil beide sachlich untrennbar vc be

'L  doc .rlpirho Fthos. das die y bin-
men-’-), weil Deiue smumui u ,., . . .- -  n o „-  . 
sind; es ist das gleiche Ethos, das fw ortlich 
Gewalt rech tfe rtig t und das sie verantw itirllitat
det. Daß dabei die spezifisch ju r isü^ „  n e\valt 
. . . . j  rW  nr> tischen U lmmitat
det. Daß dabei die spezmsen oewah "7*
und Verantw ortlichke it der poetischen , ggjtiiruta 
ein M om ent der umfassenden sittlichen nPbenb7

i.8i*tv.*oCneiuei s it  vuu w mtviu, 1 
nis — durch eine spezifische A rt v . eine SP r 
(also sittlicher Rechtfertigung) und1 d“ rf  sittlich« 
zifische A rt von Verantw ortlichke it Führung
Bindung) ausgezeichnet; darin stimmt chait ub 
m it den verschiedenen Formen der ^ e% flich te n  
ein. Aber dieses legitim ierende und Rjchtung * g 
Ethos kann in sehr verschiedener *  ßindugB 
w ickelt sein. Es kann auf eine reng eine 
gegenüber der G ottheit, es kann . a^es un g 
physische B indung an die Idee des  ̂St Bind 
Rechtes, es kann auf eine trad iti gti eS K» d 
durch die Ehre und W ürde der ^.„genüber „  
auf eine patriarchalische Bmdung gL| }ne J i n d r ^  
und Leuten, ja es kann sogar a un,riittelm ^  
gegenüber dem Parlament ° d er n  rCgen ^ N ü itz -  
Vo lksw illen gegründet se in33 * * *)- .R f^keit und N

tellung der Zw eckm äßig^ ■ obloße Vorstellung WÊ her h

32) Zum Begriff der Legitimität 
S. 16 ff. W e b e r  sieht in der LcgiUm1-1 (Sj 6)- £eant- 
keit oder Verbindlichkeit“  einer O rd n M er „,ch• d,ich- 
hebt sich natürlich sofort die von W e ^  v o ^  [ler 
wortete Frage, in welchem Verba _ ,,tehen u.. rde, 'ven5 
keit“  und die „Verbindlichkeit , ^ ctroffcn. ^ ' i cn, stat<î 
Begriff der Legitimität nicht besser gc verbun j^ach 
beide Eigenschaften durch ein ,ü üSCtzt wur, Vei'tim'Î* 
durch ein „oder“  gegeneinander ang {f cjer 0 ë ReCht- 
meiner Auffassung ist für de« ¡[«sonde rn^  ¡tät be-
primär nicht die „Verbindlichkeit . dje Legltl(JeitnngS' 
fertigung einer Ordnung konstitu ,erfl den zll de
trifft nicht primär die Geltung, ^ hkeit‘''kan S. !<?)>
grund einer Ordnung. Die „Vorbild l‘e W ebeJf  Kraft- 
Geltungsgründen gerechnet wer ‘ schwac f den 
gehört aber gewiß zu denjenigen v °n von \V Tat ent 
„Legalität“  und „Leg itim itä t“ w „  dje in de, egidl?l;;t 
lieh unterschieden (S. 19); [ega litä t^ß e  Lcgn^Al
scheidende Frage aut, wann die Leg djg bl w i r k
beruht, und demonstriert damit- entbehrt- 1 lg zn
da sie der inneren Rechtfertigung Ordn 
liehe Verbindlichkeit und keine zUr pie
zeugen vermag. r,,rlamentarlSf„c WeS**13 ;n

33) Der Übergang von der. I  iàhrend ^tordnu«g ft 
biszitären Legitimität der sich wan ^ ^  g
Systems vollzogen und die poh ■ Jer b e k ^ ät<« O r / t  
ihrem Kerne verändert h * .  ist u Legitun verlaß, 
von C. S c h m i t t ,  --Legahtat unu jm g a n ^  
dargestellt. Die Entwicklung cgitinut‘* . die ' ¡0 
somit von der monarchisch ntarischeFbjjrertu^s das 
tutionalismus über die P3rL ¡.„¡ta t des Fu cgi-
biszitäre Legitimität zur Leg '1 prage istjr]<liche Lc|  r 
völkischen Reich. Eine besonderer ^  o j 
Weimarer System m der Lage yva■ i^enta«^ an L« .
tim ität seiner Ordnung, sei si l |)cr Ma"g der 
plebiszitärer Art, zu entwickeln, u ursach® beü 
timität ist doch wohl die «genthene SyStc 
den Verfassungskrise, in der sien
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a H ivn '4 'y<?eii ecbbe Leg itim itä t noch w irk liche Ver
rinne i Cj  ei t  — <L h. beides in  einem tieferen 

sch «  dcr b*ob technisch-juristischen Bedeutung 
durch ,n* Da? P rinz iP der Führung is t nun da- 
t te r r c r t f ^ innze'c^ ne  ̂ ltnd  von den Formen der 
gegenivk unterschieden, daß es die B indung 
die6 Fiii er der umfassenden Gemeinschaft, in der 
Leo-;t;m-wng sicb entwickelt, in sich schließt. Die 
Führer i der Führung beruht darauf, daß der 
wußt uaj rcb ?e‘n W irken Gemeinschaft bildet, be- 
der Fiiin al<tionsfähig macht; die Verantwortung 

™ng besteht in  der unmittelbaren und konn te n  besteht in  der un
einhejf Ui;bundenheit an diese

?e,bundenmmeÜ.1f C1ha/Asb‘ld “ n?

zugeordnete Lebens- 
gehundPvi ei?le iuschaftsbildung und Gemeinschafts- 
Sctle E t h W  s‘nd d‘e Kriterien, die fü r die po liti- 

Eben Ik ■ r Fuhrungsordnung spezifisch sind. 
Wortun Wed zur Führung Leg itim itä t und Verant- 
Eört, jA  g?piäß dem Prinzip der Gemeinschaft ge- 
rhrig“  'a dle M ög lichke it einer „ind irekten Füh- 
ei 'vähnt(> Ŝ RScb ôssen‘ T r i e p e l  hat zwar in dem 
diese For'1 Ellcb über die „Hegem onie“  gerade 
sUchtsj\ rrnen angeblich „ind irek te r Führung“  unter- 
sPä:Ien ^ angetangen von den fragwürdigen Bei- 

den nr e*chtvaters und der Maitresse bis hin 
.htrolien tv  "^^gesch ichtlichen Fällen indirekter 

^ *e s’e insh F ,nmischungen und Durchdringungen, 
^ste ine Des.°ndere die modernen imperialistischen 
rekter« f f ezeibg t haben. Alle diese Systeme „in d i- 
f le die or a,tr 5> baben 'bren Sinn darin, daß 
tdetn der C" e Verantwortung unm öglich machen, 

assade v ei&enthche Machthaber sich hinter einer 
r>nd inden,)rgescbobener Scheininstitutionen ve rb irg t 
n Scblarr Tr seine Macht n icht „M a ch t“ , sondern 
,.,eri|it. Unterstützung, Schutz oder Garantie 
d;°ri u,1£ *n dieser Weise die offene Verant-
ftRt beg it im ii- i j3cbb ausgeschaltet w ird, geht auch 
Sv !  innere ^  j Cr M acht verloren; darin besteht die 

rnrt- u.nd äußere Fragwürdigkeit, die jedes 
npStem '"dn-ekter Gewalten bestimmt. Ein solches 
a ailen : t  indirekten Kontro lle  „F ü h n m g “  zu 
Vn^Führ,, eine Vergewaltigung des W ortsinns, 
dp5ant\VoH,,„ Setzt offene Legitim ation und offene 
ß.. Führung g voraus. Ebenso ist m it dem Wesen 
m > also ¡¿1, e A rt vou P lura lism us36) unverein- 
¡n \V ‘e auch c ,SFstem>. das die politische Gewalt, 
trä,, abrheit . le ,nbar in einer Hand vere in igt sein, 
SyHer ü be rlJueiV Y ieiheitunverantw ortlicher Macht- 
en+!rCrri ind irpu f Einmal ist jeder Pluralismus ein 
10s f^ n g e s c t7tfer7Q ew aii^n unc! daher der Führung 
üiö "
Off

'Se F .ngeseH+ Ar cwaiien una aaner aer fu h ru n g  
lörri’ i^lfieit , andern aber macht die regel-
■'f’ich, da h; ! 0”  M achtfaktoren die Führung un- 

ntr Komn,>+Se ein klares und geordnetes Gefüge 
•Petenzen voraussetzt.

Q ru ts c h e  f - j.

e r w ' H ‘ u e r  G e m e i n s c h a f t  u n m i t -  
ab t uAu ^ o r i  + npSen<dti ’ a u t  d e r  V e r b i n d u n g  

* a t u n d  M a c h t  b e r u h e n d e  v e r -

ä fte 'n i
7.

is t sonach: d ie  a u s  d e n  
G e m e i n s c h a f t  u n m i t -

enpn0 r t U c h e  r “ l l u JviacnT ß e r u n e n a e  v e r -  
> s eA  L e b e n fße.s t,im .m u n g  e i n e r  g e s c h l o s -
^  ka» gr'f f  der p - u h e i t - Es ls t offenbar. daß 
¡ V A  Wo u ,m inFr nur dort angewandt wer-» a  wo eine politische Gemeinschaft zur Ge-ß. iT  r - . . r u „  o C..rc.,.>u,<m ZUI CJC-

g> bere;t' .zu r freien E inordnung und Folge- 
^  reit *st. Es fo lg t daraus die Frage, ob
Uai.fi,1* * r i

3̂\
, S5
„p/e Stöber 'c. V A 6 1 ,a- a- O. S. 66 ff.
$ ¡AumO h om -, « h  'J’Î ’ ” F)er Leviathan in der Staats- 

and h  A * H °  b b e s“  (1938) S. 117, und ders., 
St4<VR’ r  g monie“ : Schmollersj. Jahrg. 63 (1939)

Kant-Stud!,n,' „»Sfaatsethik und pluralistischer 
a en Bd.35 (1930) Heft 1.

politische Führung, die hier zunächst als ein Ver
hältnis des Führers zu seiner Gefolgschaft ent
w ickelt wurde, auch im Verhältnis eines Volkes, 
Staates oder Reiches zu anderen Völkern und 
Staaten enthalten sein kann, m it anderen W orten: 
ob im System der H e g e m o n i e  politische Füh
rung ve rw irk lich t sein kann. T r i e p e l  hat diese 
Frage uneingeschränkt be jaht37) ; sein Buch dient 
dem Nachweis, daß im  Gegensatz zur offenen H err
schaft die Hegemonie ein System der „F ü h ru ng “ , 
d. h. der gebändigten, beschränkten, ja  geradezu 
„ ind irek ten “  M acht sei. Gerade in diesem B egriff 
der „F üh rung “  aber besteht die Fragwürd igke it 
des Triepelscnen Buches, so daß eben die entschei
dende Frage, ob es Führung von Vo lk zu Vo lk 
oder von Staat zu Staat g ib t, noch offen ist. Da 
Führung stets „M enschenführung“ , d. h. verant
w ortliche Bestimmung von Menschen durch Men
schen ist, g ib t es jedenfalls keine Führung von 
Institu tionen durch Institu tionen, und in  diesem 
Sinne keine Führung von „Staaten“  durch „Staaten“ , 
sofern man den B egriff des Staates, w ie es heute v ie l
fach geschieht, rein ansta ltlich-institu tionell fa ß t38). 
Dagegen is t es durchaus zulässig und sinnvoll, von 
führenden Völkern oder führenden Reichen zu spre
chen, soweit durch ein V o lk oder ein Reich eine 
größere Gruppe von Völkern  zu einer geordneten 
und befriedeten Gemeinschaft zusammengefaßt und 
verantwortlich geleitet w ird. A llerdings w ird  sich 
eine solche führende Funktion eines Volkes nür 
dann entfalten, wenn in diesem Volke selbst ein 
führender Staatsmann und m it ihm eine führende 
E lite  entstanden sind, die dem V o lk  als Ganzem 
erst seinen führenden Rang innerhalb einer größe
ren Gemeinschaft verm itteln. Die Führung einer 
größeren Völkergemeinschaft durch ein V o lk setzt 
also voraus, daß es in diesem Volke selbst p o li
tische Führung w eltgü ltigen Stiles g ibt.

N icht jede Hegemonie, n ich t jedes Imperium, 
nicht jeder „G roß raum “ 3») ist auf dem Prinzip der

3J) Vgl. H. T r i e p e I a. a. O. S. 80 ff., wo im einzelnen 
der Begriff der „führenden Gruppe“  soziologisch unter
sucht wird.

38) So vor allem in der „Apparattheorie“  von R.'Höhh 
a.a.O. S.35f. Wenn T r i e p e l  ‘dagegen vom „führenden 
Staat“  spricht (a.a.O.  S. 125ff.), so versteht er unter 
„Staat“  nicht den Apparat, sondern die geschlossene poli
tische Lebenseinheit, von der man in der Tat sagen 
kann, daß sie zur politischen Führung fähig ist. Zur 
Problematik des Staatsbegriffs vgl. E. R. H u b e r ,  „Ver
fassungsrecht des Großdeutschen Reiches“  (1939) S. 157 ff.

3i)) Vgl. C. S c h m i t t ,  „Völkerrechtliche Großraum
ordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte“  
(3. Aufl. 1941). Der dazu von W. Bes t  gemachte Vor
schlag (DR. 1941,1533 ff.), nicht von „völkerrechtlicher“ , 
sondern von „völkischer Großraumordnung“  zu sprechen, 
geht zwar von zutreffenden Erwägungen aus, beachtet 
aber doch wohl nicht genügend, daß man von einer 
„Großraumordnung“  auch in anderem als in rechtlichem 
Sinne sprechen kann (z. B. „wirtschaftliche“  Großraum- 
ordnung, „politische“  Großraumordnung). Das Wesent
liche an der Schrift S c h m i t t s  in der Situation des 
Frühjahrs 1939 war demgegenüber die These, daß die 
neuentstehende Großraumordnung nicht nur ein poli
tisches Machtgebilde oder eine staateniibergreifende Orga
nisation wirtschaftlicher Zusammenarbeit, sondern ein 
v ö l k e r r e c h t l i c h e s  Gefüge sei, das an die Stelle des 
bisherigen völkerrechtlichen Systems trete. Das ist eine 
These von revolutionärer Bedeutung, und ihr Sinn ist 
heute durchaus noch nicht allgemein begriffen wie über 
^anpt nbeiu+ueiten] Hoch nicht allgemein verstanden ist, 
daß „Recht“  und „Ordnung“  synonyme Begriffe sind 
(was W . B e s t  a.a.O an sicS mit Recht betonf) Solang 
solche Einsichten nicht Allgemeingut sind, ist es nicht 
nur sinnvoll, sondern auch notwendig, den Begriff der
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Führung aufgebaut; auch h ier g ib t es selbstver
ständlich verschiedenartige Formen politischer Ge
staltung, angefangen von der offenen „H errscha ft“  
bis h in  zu den diskreten Methoden der „ind irekten 
K ontro lle “ , die der angelsächsische Imperialismus 
so meisterhaft zu entwickeln und zu handhaben ver
stand. D ie Erweiterung der Reichsgrenzen, die Er
streckung der Reichshoheit auf „Nebenländer“ , die 
weitere Ausdehnung des Reichseinflusses innerhalb 
der europäischen Gesamtordnung, die erstrebte An
gliederung kolonia ler Gebiete läßt die Frage ent
stehen, w ieweit die damit neuentstandenen Funk
tionen der Reichsgewalt im  europäischen Großraum 
m it dem B egriff der Führung gekennzeichnet wer
den können* 40). Es is t gewiß das Z iel, diese sog. 
G roßraum ordnung als ein Führungssystem zu ent
wickeln, in  dem das Reich die ihm anvertraute 
Schutz- und Ordnungsgewalt gegenüber den sich 
fre iw illig  einordnenden Gliedern ausübt. Aus dem 
B egriff der Führung w ird  sich dann eine besondere 
Leg itim ation wie eine besondere Verantw ortung der 
Reichsgewalt gegenüber den zugeordneten Gebieten 
ergeben. Aber es ist n icht zweifelhaft, daß an zahl
reichen Stellen dieses erweiterten Reichseinflusses 
die herrschaftlichen Züge stärker zur Geltung kom
men müssen, als es dem B egriff der Führung ent
sp rich t41). Überall dort, wo die erweiterte Reichs

„Großraumordnung“  durch den Zusatz „völkerrechtlich“  
zu qualifizieren.

40) Vgl. E. R. H u b e r ,  „Bau und Gefüge des Reiches“ : 
Deutsche Rechtswiss. Bd. 6 (1941) S. 22 ff.

41) O. K o e l l r e u t t e r  a. a. O. 'S. 448 hat eingewandt, 
daß diese Unterscheidung selbst in Kolonialgebieten oder 
in Gebieten von „Völkern, die sich zur Staatsbildung als 
unfähig erwiesen haben“ , nicht brauchbar sei, da auch 
die Kolonialpolitik eines Volkes nicht von seiner inneren 
politischen Ordnung getrennt werden könne. So richtig 
dieser letzte Satz ist, so wenig darf daraus geschlossen 
werden, daß deshalb die Struktur der inneren Ordnung 
eines Volkes auf Kolonialgebiete u. dgl. einfach über
tragen werden könne. Daß ein Volk in seinem Innern 
Führungsordnung ist, besagt nicht, daß es bei seinen Be
ziehungen zu andern Völkern in  a l l e n  F ä l l e n  Füh
rung ausübt. Es gibt hier deutliche Fälle echter Herr
schaft, die so nahe liegen, daß ich auf Beispiele, die

hoheit gebietsorientiert ist, d. h. sich in erster Li 
auf den Raum erstreckt und die Bevölkerung 
sentlich als einen Bestandteil des Territoriums 
erfaßt, äußert sie sich in  der Form der Herrsc , ’ 
nicht der Führung. Es is t nicht unwichtig, daß 
B egriff des „G roßraum s“  selbst, da er sich P11 
auf die Gestaltung und Durchdringung des K 
m e s ,  n icht auf die Entfa ltung und Senkung
V ö l k e r  bezieht, auf das herrschaftliche W 
gerichtet ist. Daß dabei anfängliche Herrschaft 
in  Führung verwandeln kann, allerdings n] c l l tM . f.i1t 
„Selbstbändigung“ , d. h. Abschwächung ° er v \ 12\ 
auf „bestimmenden E in fluß “ , w i e T r i  ep e in te  ’ 
sondern eben durch den Übergang von der g . en. 
bestimmten zur volkhaften Ordnung, sei nur 
bei angemerkt. Von Führung im Völker
man nur sprechen, soweit es gelingt, die 
selbst in  eine unm ittelbare und f r e i w n was 
nung zum Träger des Großraums zu bring > j eS 
wiederum voraussetzt, daß ihnen im kan 
Ganzen die Freiheit völkischer Selbstgesta ^yolk 
währleistet ist. Auch fü r das Verhältnis 
zu V o lk  g ilt, daß Führung nur dort ver * rant- 
ist, wo dem Geführten die M öglichkeit se UIJ]- 
wortlichen aktiven Einsatzes im Raßir i/n  dagegen 
fassenden Lebensg anzen eröffnet is t  w  $ jgt 
die Macht über das Gebiet das Entsch wait 
und die Bevölkerung nur durch diese Ge , _ «• nicht 
m iterfaßt w ird , ist die Raumhoheit Herrs von
Führung. Diese Frage nach dem „ „ , , m0rdnünß 
Herrschaft und Führung in der Großra ösung die 
macht ein Problem sichtbar, von dessen tsCheidend 
künftige  S truktur der Reichsgewalt

abhäng !g ist  . zu uönnen.
K o e l l r e u t t e r  vermißt, glaube verzieht*;11 .e|e züc^h- 
Wenn es K o e l l r e u t t e r  um solche BeisPer ais Fuh^

in. i_. liier um einen Klaren ran, i“  — ¿ritschem 
sagt) „die Macht über das Gebiet das u ^g ev 
und die Bevölkerung nur durch diese ue 
erfaßt w ird“ .

42) Vgl. H. T r i e p e l  a. a. O. S. 42.

Zur Neugestaltung der Gerichtsorganisation
Von H e r b e r t  S c h n e i d e r ,  Rechtsanwalt beim Oberlandesgericht Karlsruhe flUf

I. D e r  V o r s c h l a g  J o n a s  daher kün ftig  nicht mehr Berufung ® ^cht) ^ r
D ie Gedanken von J o n a s  über die Neugestal- Revision an das Landgericht ( d erich e .

^ --------- ‘ — -  • “  ^  Entscheidungen._der^L^s. |  se,n,tung der Gerichtsorganisation (DR. 1941, 1329 ff .1)) 
lassen sich kurz, w ie fo lg t, zusammenfassen:

1. Erstinstanzgerichte sind w ie  bisher
a) die Amtsgerichte, und zwar m it einer Zu

ständigkeitsgrenze von 1500 9Ut bis 2000 ;
b) fü r  die höheren Streitwerte d ie Landgerichte 

in  der Besetzung von drei Richtern — J o n a s  
nennt sie „O bergerich te“  — ; die Zahl der 
Landgerichte (Obergerichte) soll jedoch von 
z. Z. 198 auf etwa 60 herabgesetzt werden, so daß 
über 7 s der jetzigen Landgerichte wegzufallen 
hätten.

Diese Erstinstanzgerichte sollen jeweils die e i n 
z i g e  Tatsacheninstanz bilden.

2. Gegen die Entscheidung der Am tsgerichte soll

*). Vgl. dazu weiter: v. d. T r e n c k ,  „Rettung der 
zweiten Tatsacheninstanz in Zivilsachen“ : DR. 1941, 1979 
und H e r s c h e l :  DGemWR. 1941,169ff.

egen die Entscheidungen a u  v r . “  sein, 7  
Revision an das Reichsgericht z m A e _ 

rend die bisherigen Oberlandesg w egfaHe” naS 
sehen- und weitere Tatsacheninsta ^ r t  J ° ¿ £(  

A ls Begründung dieses Vorsch Ia. i ? chs an,, a. 
yrt M n n c r p l  n n  PpHitswahrefflä ^den Mangel an Rechtswahrernachwu^,, ea

kün ftig  nicht mehr gestatte, den « fzlierhalte“ ' ¿eil 
rat in bisherigem U m fang z t i ^ Xh QXSM . .  

J o n a s  w ill daher m it diesem . aren K 
'urhfcnflporpnnnnrnf m it dell VC &

¡ftefl

Rechtspflegeapparat m it den verfüg 
in E inklang bringen. , scW er5[ t 0tfte!l

Diese Vorschläge geben zu d naS et 
denken Anlaß, ohne in dem yon J verSprecn 
Sinne eine w irk liche  Ersparnis z ha f t s'

, G e m e ‘ nSII. D i e  R e c h t s p f l e g e  a l s  u e  ^
a u f g ä b e  naspü I lut ^

1. Zunächst erscheint der Ausß'Itetidpü/^ei^ 11 
J o n a s ,  nach dem er glaubt, vo ^ g g fre 1* n 
serer jetzigen Auffassung aus K
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kennzpw.einzeInen Volksgenossen einfach als übel 
m e h Ä "  Zll * düJ fcn’ dem der 90ziale Staat 
g e s t a l t R e c h t s p f l e g e a n s t a l t e n  bisheriger Aus- 
zutreffeid ^  Verfügun£ zu stellen brauche, nicht

f a f t u  S' nd Pri vate Rechtsstreitigkeiten im Einzel- 
feicher ein übel.

im ESin H f / ’ i ts.wesen dient aber 'bcht nur dazu, 
^Reitteiio 3 den Rechtsstreit zweier bestimmter
1:_ 71t pnfcf'lioirlon _:__ » . r . i

2025

der o ^ h s e tz u n g  der Rechtsordnung 
Die -!?efnschaftsordnung allgemein. 

Wesemi,vriig^ eit der Gerichte bildet daher m it die 
deihlichPi le ^QrundIa&e* auf der sich allein ein ge- 
Wicke!n kannm einschafts- und Kulturleben ent-

auf deJr,das Recht ist, w ie Reichsleiter Dr. F r a n k  
l ipziy ioonten Großdeutschen Rechtswahrertag in 
bestandfPu ?° trcffenci ausgeführt hat, ein Kultur- 

ü je pLl Wle die Sprache2).
die EnhrlCh-!?pfIe£ e steht daher, indem sie durch 
p.ersönli^hif: .,un£ von Streitigkeiten zwischen G lied
e r t  T,, e” en die gesamte Gemeinschaftsordnung 
meinschaf? .eir,e der w ichtigsten Aufgaben der Ge- 

Dahe dit lm Vordergrund.
nes zur Eeh?r t aber auch das Vertrauen des Vol- 
ae'i hts0rH n Chtspfle§'e uad der Durchführung der 
h r Q e S ^ ' i  zu den w ichtigsten Grundlagen 
S t s Ä inschaR- Jede Verschlechterung der 

aschafxff , muß sich deshalb fü r das ganze Ge- 
?  LZuerIehf eb5.n auf das tiefste auswirken, und wer 
ermüden Fi!L  Gelegenheit hat, welche schweren 
ir!n, herbeifmUr Clle in lhren weiteren Ausstrahlun- 
^ ,.b u rg er lren - w ird  der Annahme, daß es sich
emntc4 s e h  t n X f rfahrensrecht lediglich um Ein- 
3 ^e&entrn+0 handle, nur auf das entschiedenste 
2. 2 “ eten können.

h a i i ^ m n i ß ^ 13̂  des UrteiIs gehört zunächst die 
ts. u m e n e  F e s t s t e l l u n g  d es  S a c h v e r -

l i ei&namPUT ^ emaß steht bei den meisten Strei- 
^grund. Feststellung des Sachverhalts im  Vor-

lipPiese11̂  dl.e Hauptarbeit des Richters.
\va>  Arbei * iS un^ n si" d aber o ft  m it erheb- 
Moi "de p.vuf1 Waild  verbunden, so daß sich An-
W ‘zahl der c " . aes 'ersten Kechtszugs in der 
tHjw^Hlich e b,al!e ati f die im Augenblick allein 

in der p lnenden Umstände beschränken 
d u n /er erhobPnE/ V̂ artua8'’ daß das Vorgetragene 

ü f geniigen Beweis zur gerechten Entschei-
den Ses y>. "  
vQ n V s is tera f i re n J st praktisch allein möglich, 
tI1etiriI0rtlherein gen Chl:ossen’ in i edem Rechtsstreit 
ZU Z *  Tats 'ph aIle i r gendwie in Betracht kom- 

iu! Hen. chen anzuführen und unter Beweis

braucht ■ u
’’’dß'J^esse vn®lcbl  nur, vorzustellen, w ie sich die 
so a, ° r  den Landgerichten auswachsen 

jeder einzelne Ehestreit stets in

ete-n vor ri _ * vv,,AuaitcRcu, wie bien aie
Wen’ 'Venn S L Ä  La?dgerichten auswachsen 

N  d iSchW e i f i^ ^ i? der einzelne Ehestreit stets in 
H r iz  za eri1PKiWu1Se aufg ebaut werden müßte, 

der Faß i'sbt 1Chem Tcd in der Berufungs-

* « « .  »s
¿ rgebnisr3)n in etwab v r  der'Fäile ’’Szum"

hzbehörd hersicht über den Geschäftsanfall bei 
n im Altreich (DJ. 1939, 1202) betrug

Dieses Verfahren ist aber nur möglich und statt
haft, weil das Ventil der weiteren Tatsacheninstanz 
zur Verfügung steht.

^ ? rd5L nach dem Vorschlag von J o n a s  die 
zweite Tatsacheninstanz in  W egfa ll kommen, so 
wäre das Ergebnis eine wesentliche Mehrbelastung 
der Richter w ie  der Anwaltschaft des ersten Rechts- 
zugs die w e it mehr Arbeitskräfte  beanspruchen 
wurde, als durch die Abschaffung der zweiten Tat
sacheninstanz erspart w ird.

Denn jeder verantwortungsbewußte Anw alt erster 
Instanz wäre dann gezwungen, in jedem einzelnen 
Rechtsstreit von vornherein alle erdenklichen Tat
sachen vorzutragen, nur um ja  nicht in der Re
visionsinstanz m it einer wesentlichen Tatsache aus
geschlossen zu werden.
■ E.in Rapierkrieg würde entbrennen, fü r  den ein 

riesiges Maß fü r die Entscheidung vö llig  nutzloser 
A rbe it aufgewendet werden müßte.

b) Außerdem wäre durch die Abschaffung der 
Berufung und die alleinige Zulassung der Revision 
keineswegs eine erhebliche V e r m i n d e r u n g  d e r  
Z a h l  d e r  e r h o b e n e n  R e c h t s m i t t e l  w ahr
scheinlich. Denn die Streitteile legen ja  nicht des- 
halb ein Rechtsmittel ein, w e il eine Rechtsnorm 
nicht oder nicht rich tig  angewendet worden ist 
sondern das Rechtsmittel w ird  angewandt, weil 
sich die Partei durch ein U rte il beschwert füh lt 
g le ichgültig , ob die Beschwerung auf der N icht
beachtung von Tatsachen oder auf falscher Rechts
anwendung beruht.

Die Streitteile versuchen m it Recht auf jede mög- 
liche Weise der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu 
verhelfen.

Sie würden daher von der Revision ebenso und 
m it Recht Gebrauch machen, wenn das erste U rte il 
auf falscher Tatsachenfeststellung beruht, und da
durch dem Revisionsrichter nur die Schw ierigkeit 
bereiten, nach H intertüren zu suchen, w ie  der be- 
schwerten Partei doch geholfen werden kann

c) über den nicht seltenen Fall, daß n e u e  T a t -  
s a c h e n  und Beweismittel ohne Verschulden einer 
I artei sich erst im  Laufe des Rechtsstreits ergeben, 
hat sich J o n a s  nicht ausgesprochen. Sollen nach 
Erled igung der einen Tatsacheninstanz neue Tat
sachen schlechthin ausgeschlossen sein? Eine der
artige, W ahrheit und Gerechtigkeit vergewaltigende 
Regelung findet sich in keiner Rechtsordnung der 
Welt. Mindestens wäre dann die Zulassung des 
neuen Vorbringens im Wege eines W iederauf
nahmeverfahrens erforderlich, w ie das in fo lge  der 
beschränkten Berufung des österreichischen Pro
zesses dort, übrigens auch in  zahlreichen anderen 
Prozeßordnungen, die keine Beschränkung der Be
rufung kennen, der Fall ist (§ 530 Z iff. 7 ÖstZPO.).

D ie notwendige Zulassung neuer Tatsachen und 
Beweismittel im Wege der Wiederaufnahme des 
Verfahrens w ürde dann fre ilich  erst recht zu dem 
Ergebnis führen, daß eine Partei, die ein erst
instanzliches U rte il neben Rechtsgründen auch 
durch neues tatsächliches Vorbringen angreifen 
w ill und Revision eingelegt hat, dort die neuen 
Tatsachen und Beweise nicht geltend machen

1938, dem letzten Friedensjahr, die Zahl der Gewöhn
lichen Prozesse beim

die Zahl gegen diese Urteile 
eingelegten Berufungen 

Ehe- und Kindschaftssachen 
Berufungen gegen solche 

Urteile

A^ f  nrinht Landgericht 1 435 057 104588

41 652 21 542 
96227

14030
254
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könnte, sondern gezwungen wäre, noch während 
oder nach Erled igung des Revisionsverfahrens einen 
Wiederaufnahmerechtsstreit anzustrengen.

Das Ergebnis wäre somit nur, daß in dem Rechts
streit statt zwei unter Umständen zweimal zwei 
Instanzen in Anspruch genommen werden müßten, 
ein E rfo lg , der nur dadurch herbeigeführt wurde, 
w eil nicht ein zweiter Tatsachenrechtszug zur Ver
fügung stand.

So hat denn auch die beschränkte Berufung der 
ÖstZPO. m it ihrem „erbarmungslosen Neuerungs
verbot“  ( S p e r l )  nur eine bedeutende Vermehrung 
der W iederaufnahmeverfahren zur Folge, weshalb 
sich S p e r l  m it Recht gegen eine solche Beschrän
kung gewendet h a t4).

Ein ähnliches Problem erg ib t sich bei der von 
J o n a s  vorgeschlagenen Regelung, wenn, was be
sonders in  Ehesachen häufig  ist, gerade die Par
teien, die m it vollem Recht von der R ichtigkeit 
ihres Standpunktes überzeugt sind, im  ersten Rechts
zug, ohne daß der V o rw u rf des Verschuldens er
hoben werden kann, aus sittlich sehr zu billigenden 
Gründen Tatsachen- und Beweismaterial zurück
halten, weil sie der Überzeugung sind und nach 
den Umständen auch sein durften, daß ihrem Stand
punkt auch ohne sie Gerechtigkeit w iderfahre. Auch 
in diesen Fällen kann nur der zweite Tatsachen
rechtszug helfen.

Durch die von J o n a s  vorgeschlagene Regelung 
müßte es entweder auch in diesen Fällen bei dem 
Fehlurteil der Erstinstanzgerichte verbleiben oder 
es müßte auch in solchen Fällen die W iederauf
nahme zugelassen werden.

Beides erscheint in gleichem U m fang unerwünscht.
Schon die Tatsache der viel weitergehenden Zu

lassung der W iederaufnahme des Verfahrens schon 
bei bloßem Beibringen neuer Tatsachen und Be
weism ittel in ausländischen Rechten5) und die im 
mer wiederkehrenden Versuche, auf dem W eg über 
den § 826 BGB. neuen Tatsachen gegenüber einem 
rechtskräftigen U rte il Geltung zu verschaffen6), 
zeigen, daß unser Verfahrensrecht m it dem Aus
schluß neuer Tatsachen als W iederaufnahmegrund 
schon an die Grenze des Erträglichen gegangen ist, 
so daß ein Ausschluß neuen Vorbringens noch in 
der Berufungsinstanz erst recht fü r unerträglich 
angesehen werden m uß7). ,

3. Es is t in  diesem Zusammenhang denn auch 
bemerkenswert, welche Stellung die neuesten Z iv il
prozeßgesetze, der schwedische E n tw urf von 1938 
una die neue am 21. A p ril 1942 in  K ra ft tretende 
i t a l i e n i s c h e  Z P O .  zu der Frage eines zweiten 
Tatsachenrechtszuges einnehmen.

Beide halten an der Zwischeninstanz fest.
Der s c h w e d i s c h e  E n t w u r f  läßt in  dem Ver

fahren vor den Obergerichten (Hofgerichten) in 
vollem U m fang neues Vorbringen zu und enthält 
nu r Vorschriften gegen die Prozeßverschleppung.

D ie Berufung der neuen italienischen ZPO. soll 
zwar grundsätzlich nur eine revisio p rio ris  instan- 
tiae sein. G leichwohl kann der Richter neues V o r
bringen zulassen, wenn gewichtige Gründe („g ra v i 
m otiv i“ ) dafür sprechen (A rt. 345 Abs, 2 italienische 
Z P O .)8). Dieser Form ulierung w ird  man gegenüber

4) Judicium 1932,185; über das Neuerungsrecht in der 
Berufungsinstanz vgl. auch den gründlichen Aufsatz 
R e i n b e r g e r :  DR. 1941,1039.

6) S c h n e i d e r :  DR. 1939,700.
«) Z. B. DR. 1941, 608.
’ ) Eine Erweiterung der Wiederaufnahmegründe im 

Falle einer Beschränkung der Berufung fordert auch 
S c h ö n k e ,  „Zivilprozeßrecht“ , 1938, S. 329.

“) T h u r m a y r :  DJ. 1941,456; S p e r I: AkadZ. 1941,222.

[Deutsches Recht, Wochenausgabe^

unserem § 529 ZPO. kaum den Vorzug geben 
nen, während das grundsätzliche Verbot u ^  
heb-ung neuer Ansprüche in der ital. ZPO. j .j 
Berufungsinstanz erst recht unzweckmäßig is , 
es prozeßvermehrend w irk t. . „  m

A u f jeden Fall ist somit ersichtlich, daß p a £ß_ 
Bestreben nach Zusammcndrängung des i 
Stoffs in  der ital. ZPO. man wenigstens die 
lichkeit neuen Vorbringens offenzuhalten tu 
w endigerachtete. --.stanz

4. D ie Abschaffung der zweiten Tatsacheninsi ^
würde im ganzen betrachtet k e i n  es w e g  
e i n e r  B e s c h l e u n i g u n g  d e r  V e r f a h r  
tragen, sondern gerade die gegenteilige 
erzielen. Mehrzahl

Nach der jetzigen Regelung ist in der yorn 
der Fälle üblich, daß entsprechend der a. • ge.
11. Nov. 1935 (DJ. 1655) nach vorgenoinmenc ^  
weisaufnahme vor der Kammer oder z. p arfeien 
zelrichter in derselben Sitzung von den 
zum Schluß verhandelt w ird . .. ]ie zWeite

Diese Regelung ist nur möglich, vvel‘ , ]ern bei 
Tatsacheninstanz zur Berichtigung v o n s steht- 
der tatsächlichen Feststellung zur Verfug & wenn 

Ein solches Verfahren wäre aber untrag Oberen 
die Parteien nicht neue Beweismittel 1 viel'
Rechtszug nachbringen können. Dann ß,eVveiS' 
mehr den Streitteilen nach Erledigung o wercjen, 
aufnahme erst die M öglichke it ße£eD und web 
zur Beweisaufnahme Stellung zu ne • L.P|nen ZeU' 
tere Beweism ittel über die von den einLrsönlichKe'* 
gen gemachten Aussagen, über die l y uverlässi£' 
der Zeugen, ihre G laubw ürdigke it und 
keit vorzubringen. . „,-foIgter BeJ

Die Verhandlung müßte somit nach ßadurd 
weisaufnahme in der Regel vertagt ^erfahre1 
eine Verzögerung aller erstinstanzhen ^  daß ei 
im ganzen in Kauf genommen w e r v ' ’Movelle V,°I. 
wesentlicher Te il der gerade durch die Arb.eit de* 
1933 erstrebten und in langer m^ e 'L e ich te 11 , 
Gerichte zum größten Te il auch müßte “ r  
schleunigung9) w ieder h in fä llig  wert!,.|,tslebe11̂  „<r

5. Die Umgestaltung unseres Rechts^ ^ fa n g - 
national sozialistischen Sinne steht er r Zeit).,
D ie großen Gesetzgebungswerke uns  ̂ ¡n V
das Volksgesetzbuch, befinden sicn 
Bereitung. _ natiot!aSaeS

Die E in führung der neuen große' ß £j t  , ef 
listischen Gesetze w ird  die . „ f f UUg .  nSfe 
R e i c h s g e r i c h t s  an d e r  W .
g r o ß e n  G e s e t z g e b  u n g s w e  r K tjonalso^a‘ jjcfi 
einer einheitlichen Auslegung uj1 # erfor? :cbS' 
sehen Sinne in viel weiterem Urn ‘ des , , ^en 
machen, als das bei der M itw u fu n ^  de0 letz 
gerichts bei der Auslegung des t>u  _ ¿ie
Jahrzehnten der Fall war. 1938 °*ln

Was wäre aus dem Ehegesetz v worden-ReCiit' 
reichsgerichtliche Rechtsprechung S die J \ße i1

a) Es w ird  daher nicht möghe , h der 
sprechung des Reichgerichts nach njcj,tverju B ¡0
Gesetzgebungswerke lediglich beic+reitig^^fiasset>> 
rechtlichen Stre itigkeiten und j  zuzU. ¿ef 
W erte von lO O O fA Ä  oder f f i f d e n ,  f L c f  
vielmehr muß ein W eg £efu{Vif(.hsgericht 
jeder Rechtsstreit vor das Rei grurm- 
werden kann, wenn es sich um 
Frage handelt.

~J) V o l k m a r :  DJ. 1936,72. werden- uj
i") Damit soll keineswegs gesag. . .zcit l"'.weg,,C 

Berufungsverfahren in der NachkrT flieh b 
der Beschleunigung nicht noch wes 
gestaltet werden könnte.

icV
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'verd(VV" C* daber die Revision stets dann zugelassen 
Revk; müssen> wenn das Oberiandesgericht die 
R e c Ä  T gen .der grundsätzlichen Bedeutung des 
in ArK u 18 zuläßt, w ie das z. Z. in  Ehesachen und
^dent streitigkeiten der Fal1 ist und sich trotz 

b, f i en ™  ganzen gesehen bewährt hat.
eiclKr? • >w *rd g era(te fü r die Rechtsprechung des 

Uründgef 1C lts zur Fortentw icklung des Rechtes auf 
s°rpfänder neueI1 Gesetzgebung eine besonders 
Üchen oge, und gründliche Feststellung des tatsäch- 
recht f acfwerhalts erforderlich sein, so daß erst 
^hlicho Durcharbeitung des Sachverhalts in tat- 
¡1°tWend-r Wie rechtlicher H insicht in  zwei Instanzen 
bge f a‘g ist, dam it eine möglichst sichere Grund-

Re

vori:legt. die Rechtsprechung des Reichsgerichts
C) b .

gerichtei der Beurteilung der hierdurch dem Reichs- 
ächf^ erwachsenen A u f nahen ¡st  w eiter zu bc-

nach siegreich be-
achten erwachsenen Aufgaben is t w eiter zu be- 
endete’ni das Deutsche Reich nach siegreich be- 

Kriege wesentlich anders gestaltet seinWird au S  
b i, !? zuvor.Uj^ p  .. 1‘

^ a h l  deÖ^ e d e s n e u e n  R e i c h e s ,  die größere 
erhörte c r-,, arin wohnenden Menschen und die un- 
?PrechUn„ U,le der auf aIlen Gebieten der Recht
s t 1 d e * erwartenden Aufgaben, schon inner
es ReiChUeu^ c^ en Ruches, werden ergeben, daß

erh,
?Prt
halb

de
i Reicheutschen Reiches, werden ergeben, daß 

i.eir Rechff8? ? ^  durch seine Aufgabe als H üter 
p*e Entspk Hoheit und der Rechtsfortbildung durch 
t > n C u eJdung grundsätzlicher Streitigkeiten der 
°l!anf^ . Klung zu dienen und durch seine Kon-

R e i> ‘rd

'•vjuauf
7eitl \jJtabe vo ll und ganz in Anspruch genommen 

d,aß vö llig  unm öglich erscheint, das 
(WAlieibar a s allgemeines Rechtsmittelgericht 

ivßc]eutsni1“ bn r - cl ern Landgericht fü r das ganze 
Hn na ri ° e Reich in Anspruch zu nehmen. 
W i'^e lba r8 ..Reichsgericht als Rechtsmittelgericht 
l Ä  ]a l  über dem Landgericht (Obergericht) 
f H e die p i  Ul en> daß a H en Fällen, in denen 

‘st u; ™fl,ng  an ein Oberiandesgericht ge- 
[ deti k ö n n ^ t ’g das Reichsgericht soll angerufen 

dir xV Wk .• |
rUf,.^atur ru.o1 nusgeführt habe, die VeränderungL jpllor j  LICS RpFhtcmiffplo Ai/*, A_ri
R e Ä  v

Be-
er-

ruf„‘wtar u„ ‘ « « s c iu iu i naöe, aie verander 
i^bp1? d u rrlf Rechtsmittels, die Ersetzung der 
RecÄ  Verm- j  Revision> naturgemäß keine er- 
^türi'U’ittel m iRderung der Zahl der erhobenen 

jLIch jy jJ?*4 .sich bring t, w eil es den Parteien 
?Rl i rem R e Ä * t,g  is t> auf welchem Wege sie 
jüht,- der ; J , ;  kommen, so würden eben an die 
^ ich g derenZ\ = el ^ a 2000 jährlichen Revisionen 
w% Sgericht c»m°x00, treten> eine Zahi- der das„  _ t, _/ vmv. i-a il 1, UU UdS>

^an naSf D?t  dann kaum gewachsen wäre, 
„ „ R eilJ5m W o rt H a r t u n g s 11) daran 
ganze Konzertviertel in Leipzig anzu-

R i
ie t  s e r i c h f  " “ lU  v U1 1J1 UIU11K a u r c n  aas  

tn tlastunn- r ! - bst abhängigzumachen, würde

7 ei^LVision egend‘che Vorschlag12), die Zulassung 
kp:- hsg e r iVc hnf C1T  V o r p r ü f u n g  d u r c h  das

”  v SGihfit a h l iö n r v i r r  tu « n n n b n «  _I»

y<§ Ä

inUAng> Wenn*n-'<k*CR könnte fü r  eine solche 
t Eie , „Ansat■/ R ,ubcrhauPt, nur eine geringe Ge- 

V n Müglich \gel bracht werden.
*.%h °hne (i;„e'L  jedoch, in einem solchen Ver-r “ ie  d i ^ ' ^ O T L11> in einem solchen Ver- 
4 erfaf 11 HüSSo„  lc1?i ir > dem Gegner Kosten er- 

\ aren, w ürri»die ^ ns'cht des Reichsgerichts 
e erst recht sich geradezu als

S me,nschaft für Strafrechtspflege v. 11. Juni

Vor^i.^d'idhchelf \ / ° 3i5’ 5?,7’ de.r S0Sar die Ab' Schlägtn p n Verhandlung in der Revisions- 
** r r a n t z :  DR. 1940, 2224.

N  H i t s

Anreiz zur Stellung von Anträgen auf Zulassung 
der Revision auswirken.

bb) Kann der A n trag  auf Zulassung der Revision, 
w ie es offenbar F r a n t z  und J o n a s  vorschwebt, 
von den Streitteilen selbst oder von dem Anw alt 
dci unteren Instanz gestellt werden, so würde inso
w eit die Unterstützung der reichsgerichtlichen An
waltschaft entfallen, die einerseits es stets als ihre 
P flicht betrachtet hat, offensichtlich aussichtslose 
Revisionen vom Reichsgericht fernzuhalten, die an
dererseits aber durch besondere Kenntnis und Er
fahrung auf dem Gebiete der reichsgerichtlichen 
Rechtsprechung an der Rechtsentwicklung in be
sonderem Maße m itzuw irken berufen ist.

cc) D ie V orprü fung könnte ihren Zweck nur er
füllen, wenn sie im Ergebnis ebenso gründlich 
wäre wie die spätere Prüfung im Revisionsverfah
ren selbst, denn um zu beurteilen, ob eine Revision 
Aussicht bietet, müßten die Akten genau so durch
gearbeitet werden, wie das auch sonst der Fall ist 
nur m it dem Unterschied, daß das Reichsgericht 
diese P rüfung in  Ermangelung der Unterstützung 
der reichsgerichtlichen Anwaltschaft zum großen 
Te il selbständig würde durchführen müssen.

A ls unbedingtes Erfordern is wäre zu verlangen 
daß die Ablehnung der Zulassung der Revision aus
führlich begründet w ürde13). Denn die Entschei
dung, durch die dem rechtsuchenden Volksgenossen 
der zweite Rechtsmittelzug versagt w ird, hat fü r ihn 
sachlich dieselbe Bedeutung w ie ein U rte il Schon 
die entgegen dem § 126 Abs. 2 ZPO. übliche 
Unterlassung der Begründung bei Armenrechtsab
lehnungen durch das Reichsgericht erscheint recht 
h a rt11) und hat zur Folge, daß nur zu o ft bei den 
rechtsuchenden Volksgenossen der E indruck ent
steht, als würden im Armenrechtsverfahren die 
Akten gar n icht gelesen. Iin  Verfahren wegen Zu
lassung der Revision wäre daher bei Versagung 
des Rechtsmittels eine Unterlassung der Be°-rün&- 
dung erst recht n icht tragbar.

. Das Ergebnis wäre somit, daß das Reichsgericht 
h insichtlich der abgelehnten Gesuche nahezu die
selbe A rbe it wie bei Durchführung der Revision 
bei bew illig tem  Gesuche aber die doppelte A rbe it 
aufzuwenden hätte, denn nach Bew illigung der Re
vision setzt ja erst das übliche Revisionsverfahren 
ein, so daß dort die Sache nach Verlauf einiger 
Zeit nochmals durchgegangen werden müßte.

dd) Endlich widerspräche es dem m it Recht in 
dein Vorspruch zur Novelle von 1933 aufgestellten 
Grundsatz eines „lebendigen Verfahrens m it v o l l e r  
M ündlichke it“ , wenn gerade die wichtigste Entschei
dung, die Frage der Zulassung des zweiten Rechts- 
zugs, durch ein geheimes dem E inblick der Parteien 
v ö llig  entzogenes Aktenverfahren erfolgen w ürde13).

_e) Dabei ist noch gar n icht der Aufgaben gedacht, 
die dem R e i c h s g e r i c h t  a l s  h ö c h s t e m  G e 
r i c h t  i n n e r h a l b  d e s  d e u t s c h e n  G r o ß 
r a u m e s  zufallen.

D ie Ausdehnung des Reiches, die Neugestaltung 
des Rechtslebens und die dadurch wachsende Zahl 
der Aufgaben werden vielmehr entgegen der A u f
fassung von J o n a s  dazu zwingen, den Schwer
punkt der allgemeinen Rechtsprechung fü r das 
ganze Reich nicht auf das Reichsgericht zu verlegen

uuci uic ui-, auatuiinicnen Degründune
richterlicher Entscheidungen sehr zutreffend K u h n W -  
DR. 1941, 513. u n n k e.

u )  Auf die Notwendigkeit einer ausführlichen Begrün- 
m f m  Armenrechtsablchnungen auch S t aud :  DJ. 

,e) R e i n b e r g e r :  DOetnWR. 1940, 286.

254*
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sondern durch einen Ausbau der Oberlandesgerichte 
auch als Strafgerichte starke Zwischeninstanzen zu 
schaffen, durch die das Reichsgericht von aller 
nicht seiner unm ittelbaren Aufgabe dienenden Be
lastung befre it w ird.

6. Erst recht wäre die R e v i s i o n  a l s  R e c h t s 
m i t t e l  g e g e n  d i e  U r t e i l e  d e r  A m t s g e r i c h t e  
denkbar unzweckmäßig.

Die Amtsgerichte, bei denen die Parteien ohne 
Anwälte auftreten können, bei denen somit nicht 
die mindeste Gewähr eines ausreichenden Tat
sachenvortrags besteht, sind vö llig  ungeeignet, die 
Grundlage einer bloßen Rechtsnachprüfung zu 
bieten.

D ie Folge wäre nur, daß das Landgericht (Ober
gericht) in  zahlreichen Fällen die Sache an das 
Am tsgericht zurückzuverweisen hätte, in  denen es 
jetzt Tatsachen- und Beweisstoff ergänzen und ent
scheiden kann.

D ie vielfach so gerügten Mängel des Revisions
verfahrens würden sich gerade in diesen ballen 
einer Revision gegen amtsgerichtliche Urteile in 
Zivilsachen in besonders unerträglicher Weise gel
tend machen.

F r  e is  l e r 16) hat m it Recht ausgeführt, es werde 
niemals gelingen, dem Mann aus dem Volke das 
Wesen der Revision verständlich zu machen, und 
daß er, fü r den doch schließlich das Recht da sei, 
die Rechtspflege als eine Äußerung des völkischen 
Lebens, an dem er bete ilig t sei, empfinden solle, 
eine Nachprüfung eines U rte ils nach solch ver
worrenen Gesichtspunkten und unter solch ver
engenden Einschränkungen aber n icht verstehe, v ie l
mehr das Gefühl haben müsse,_ h ier werde ein 
Turn ie rfe ld  fü r die begriffsakrobatischen Leistungen 
abgesteckt und nicht die Gerechtigkeit des ange
fochtenen U rteils nachgeprüft.

Bezeichnend ist,\daß im Strafverfahrensrecht die 
amtliche Strafprozeßkommission den Vorschlag ge
macht h a t17), daß das Revisionsgericht das ange- 
fochtene U rte il auch dann aufheben kann, wenn 
andere Gründe das U rte il in seinem Inhalt so sehr 
erschüttern, daß eine neue Verhandlung und Ent
scheidung in  der Sache unerläßlich ist.

Dabei ist die Lage im Strafverfahren insofern 
gegenüber dem Z iv ilverfahren vö llig  anders geartet, 
als dort der Richter durch die Erhebungen der 
Polizei und der Staatsanwaltschaft, zumal in allen 
größeren Strafsachen, einen ganz anders vorberei
teten Sachverhalt vorfindet, als das in  Zivilsachen 
der Fall is t18).

W enn sich daher trotzdem im Strafverfahrens
recht das Bedürfnis nach einer freieren Ausgestal
tung  der Revision Durchbruch verschafft hat, so 
m it Recht deshalb, weil gerade die nationalsoziali
stische Rechtsauffassung dahin geht, die gesetzliche 
Rechtsgestaltung m it der Forderung der inneren 
Gerechtigkeit und der natürlichen Volksanschauung 
in  E inklang zu halten.

D ie Ersetzung der Berufung in  Amtsgerichts
sachen durch die Revision kann daher im  Ernst in 
keiner Weise in  Frage kommen.

16) AkadZ. 1935, 92.
« ) L e h m a n n ,  „Das kommende Strafverfahren“ , Be

richte der Strafprozeßkomm. 1938, S. 396; Sc h ä f e r :  Fest
schrift für Schlegelberger, 1936, S. 155.

18) Deshalb ist auch der Hinweis, daß sich in Straf
sachen die Eininstanzlichkeit bewährt habe, unzutreffend. 
Gerade die Großstrafsachen beim Volksgerichtshof und 
bei den Oberlandesgerichten in erster Instanz pflegen so 
vorbereitet zu sein, daß Überraschungen nicht eintreten 
können.

III .  Z u s t ä n d i g k e i t  d e r  Amts- u n d  La 
g e r i c h t e .  B e z i r k s e i n t e i l u n g

Auch die übrigen Vorschläge von J 0 a,S aUnd- 
die Z u s t ä n d i g k e i t  d e r  A m t s -  u n  .fl .
g e r i c h t e  (Obergerichte) sowie die P e z. .r^neß; 
t e i l u n g  sind m it aller Entschiedenheit . . ±e sind 

Schon bei der jetzigen Zahl der Landgei ¿as 
die Gerichtsbezirke zum Te il recht g ro ll> n „hend<T 
zuständige Landgericht von den recht . nfahrt 
Volksgenossen erst nach mehrstündiger 
erreicht werden kann. .. 7ahl der

W ie  würde das erst werden, wenn 9L 1 vernün' 
Landgerichte noch weiter um zwei Dritx 
dert würde? . on den1

M it der Entfernung des Landgerichts « Auf- 
rechtssuchenden Volksgenossen waC.ns/ , i; he Inat1' 
wand von Zeit und Geld fü r die gerich 
spruchnahme. . vr-.-p-ung. ®e’

G leichzeitig wächst aber auch die ! \  .Bmen, son- 
weisaufnahmen nicht mehr selbst vorzu .^e n  z, 
dern durch den ersuchten Richter v<> national" 
lassen, eine Entw icklung, die gerade ft hat 
sozialistische Auffassung m it Recht b e K Qröße 

Die Schwierigkeiten, die sich aus d ajnts-
Oberlandesgerichtsbezirke ergaben, a ¡andesgf'
gerichtlichen Berufungen von den d n0Ch 1 
richten entschieden werden mußten, ¿usam1?]6̂
frischer Erinnerung. Auch würde ein wene 
legung von Landgerichten einerseit ,turelle ve
Vergroßstädterung, andererseits eine j,aben> w
armung der kleineren Städte zur Fo g 
in  keiner Weise wünschenswert ersc ^¡el, di|r 

Endlich ist das von J o n a s  erstrebt ^  den ein 
eine Zusammenfassung von F>rP.z.^sSp.aeilung n 
zelnen Gerichten eine Geschäftsv auf
Sachgebieten vorzunehmen, unzwec a[|ellfalJs 

M ag eine solche GeschäftseinteiW %aC[ikunde 
einem Rechtsgebiet, das besondere ^ ar , w . 
fordert, wie bei Patentsachen, noch so ist 
auch nicht unbedenklich, erschein > dflSCht. ^
weitere Spezialisierung durchaus u gtets am r 

Der Richter, dessen T ätigke it ständig
einzelnes Sachgebiet beschränkt, Lef)c. . ^e-
denselben „präparierten Ausschm ö e , ,  Ein- 
kreises seiner Rechtsbefohlenen starkc ¿er-
kommt, fä llt auf die Dauer nur zu Er ^ ¡ner
seitigkeit, ja geistiger Verarmung * . nach ® o0.
lieg t der Gefahr, die Fragen ei ^--figked £ gifck 
info lge seiner langen einseitigen ^  ^
nenen Kenntnis zu beurteilen u i ¿je u
fü r den anderen Volksgenossen w cahflk'
des Rechtslebens zu verlieren. Aufgabe

Rechtsprechung is t nicht di rh n ^ ê i
mäßiger Serienherstellung! ifün ftige”  ^  

Auch erscheint gerade bei der d£g Rieh ft er
Rechtsentwicklung die Befassung djg d‘
möglichst vielen Sachgebieten noW  E n t s a g ;  
nicht zu sehr die Verbindung n sondern 1 jeibeü 
auf den übrigen Gebieten verli Laüfenden 
liehst weitem Um fang auf dem 

kann. -1c h 'v llC ^ \

IV . M a n g e l  an R e c h t s w a h r ^ d> den J.°'pe-
Endlich ist auch der einzige n Verm ag’ a [1 r e 1 

fü r seine Vorschläge anzufuh ß eCf i t s e
fürchtung des M a n g e l s  a aerze‘*^
n a c h  w u c h s  nicht zutreffend ■ . q d ie j43,

1. Zunächst ist festzustellen, { 193°’ ßc-

18) R o s t o s k y :  Deutsche R e c h te ^ g egen
der sich mit Recht mit größter ben 
Strebungen wendet.
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b e ? f tSOrganisation> wie sie vor dem 1. Sept. 1939 
§rößp ’ den Jaßren nach der In fla tion  eine weit 
da„ • e Fülle von Prozessen zu erledigen hatte, alsdas

W
• • z.Ul vwv,uig\.u uai
n der Ze it nach etwa 1935 der Fall war.p__ ^ u  * ■ ui * s u /v i U1 X U JL X VV Ul X •

stei?p” n ,auch nacß diesem Kriege m it einem An
nen ¡ i 1 • *nansPruchnahme der Gerichte zu rech-
ijius ’. so ist doch im Zeita lter des Nationalsoziaüs- 
Infl;,+;„  ei nem solchen Anschwellen wie nach der

EinÜI\ mcßt zu recßnen-
v°r _ ergrößerung des Gerichtsapparates, wie er 
§esehor,m H  Sept. 1939 bestand, w ird  im ganzen 
Qebietp „nauh dem Kriege, vom RG. und den neuen 

Nlac] “ .^gesehen, nicht erforderlich sein.
Jahre lQongeme'ner M einung war aber die Lage im 
dürCha. ° , noci.1 so, daß die Zahl der Rechtswahrer 
2u besct2Ĉ USre*c^ erid war’ d*e vo ri iandenen Stellen

|tarR \p  s’-cb die Zahl der Rechtswahrer kün ftig  so 
end. p raiIndern würde, is t ebenfalls n icht zutref- 

st neuestens hat sich F r e i s l e r  m it aller

Schärfe gegen die Auffassung gewandt, es mangle 
an Richternachwuchs, während in W irk lichke it ein 
sprunghaftes Ansteigen der erstsemestrigen Stu
denten festzustellen is t20).

Dem vergrößerten Bedarf an Rechtswahrern fü r 
den Ostraum steht entgegen, daß zahlreiche Stellen 
in Verwaltung und W irtschaft heute nicht mehr von 
Rechtswahrern, sondern von Angehörigen der 
Ordensburgen, Vo lksw irten u. a. besetzt werden, 
so daß der Rechtswahrernachwuchs mehr als bisher 
fü r ihm unm itte lbar zukommende Aufgaben zur 
Verfügung steht.

Diese Aufgaben sind fre ilich sehr groß, aber auch 
verlockend, so daß kein Zweife l besteht, daß sie 
auch fü r die Jugend Anreiz bieten, sich wieder in 
vermehrtem Um fang dem Dienst am Recht als 
Lebensaufgabe zu widmen.

20) DR. 1941,1529. Bemerkenswert ist auch die kürzlich 
veröffentlichte Steigerung der Abiturientenzahl.

U i

Erstattungsfähigkeit und Ursächlichkeit im Haftpflichtrecht, 
insbesondere bei der Unfallneurose

Von Rechtsanwalt Dr. W e r n e r  W u s s o w ,  Berlin

s^chlichkeit und Erstattungsfähigkeit 
lm im Haftpflichtrecht

P ^ü a te n ^ 'S .k fre ch t beweist das Vorliegen eines 
p r Jallerei0-„-rsachlichen Zusammenhanges zwischen 
VftS.â 9n tS fiSi •Ulld. Schaden noch keineswegs die 
K r ö t e n  , f^ e it  des Schadens zugunsten des 
SHÜ Wern Praxis — nicht zuletzt auch des 

ngsfai, ; ^ 11 ,diese beiden Fragen nach der Er- 
«ini des Sch^a des. Schadens und der Ursächlich- 
Rppl ensere'Knisses nicht genügend aus-
sJjj1* nicht e" ‘ bekanntlich g ilt im bürgerlichen 
dc/^nbepj-jff ein abstrakter, philosophischer U r- 
cW hektisch SOndern der aus den Erfordernissen 
büttnadaquatp,en i f ebens heraus gebildete B egriff 

a|Jti 2 Verursachung. Die Gesetzgebung 
der *che Recr, . /e os im H aftp flich trech t eine grund- 
denc bädipp.; des Inhalts schaffen können, daß 
b C ere'gnis in VerIetzten jeden m it dem Scha- 
s01cl Gehenden c a<t uat em ursächlichen Zusammen- 

Rep-Pi,,„  Schaden zu ersetzen hat. Bei einer 
bi?k,Aei:ie Umlng würde sicherlich die hier hervor
tu n  des Sh . . ^ Ĉ e*dung zwischen Erstattungsfä- 
?inue11ar eine adens und ursächlichem Zusammen
hang einer s+r„ ein w issenschaftliche Bedeutung im 

1 1 Es triff+^en Begriffsb ildung  beanspruchen 
k% titeinen H im ! ?u’ daß die Fassung des § 823 
Jjte u„da es a^  s°Iche Regelung zu gebena d es o-o ,, »oicue Regelung zu geDen 

n etn and(f , .UZ aß gemein heißt, der Schädiger 
i gehör— e.n ..den Schaden" zu ersetzen- in-a atidh,gehören ” den .Schaden“  zu ersetzen; in- 

i r cb t n getl ?um c Bestimmungen über unerlaubte 
r»Setl aI]p-P̂ u,drecßt und unterliegen daher 

ahnden ch ts lJ )r? eiin^m daher herrscht auch

SC*le‘det*nen D e fm v  des § 8^3 sicb nicht von der 
1 cum tion des § 249 BGB. unter-

‘ cht
l ed ,

i s teer rc + v f / u r s a c h t e  S c h a d e n
,**<■»1 ersic t a t t u n g s f ä h i g

¿ H ^ c h e  dtieCF r1? iä erIei g esetzliche Bestim- 
r ie ilHen Erstattungsfähigkeit eines Scha- 

> elcher nicht in  ursächlichem Zu

sammenhang m it dem Schadensereignis steht. W ohl 
aber ist k e i n e s w e g s  j e d e r  S c h a d e n ,  b e i  d e m  
d e r  u r s ä c h l i c h e  Z u s a m m e n h a n g  g e g e b e n  
i s t ,  e r s t a t t u n g s f ä h i g .  Dies e rg ib t sich zu
nächst aus einer Reihe ausdrücklicher gesetzlicher 
Bestimmungen, so insbesondere aus der Begrenzung 
der Höhe der Ansprüche im R H aftp flG .und  K raftfG ., 
aus dem weitgehenden Ausschluß eines Anspruchs 
auf immateriellen Schaden u .a. m. Darüber hinaus 
aber erg ib t sich die Hauptbeschränkung aus § 249 
BGB. selbst: er kennt nur die W iederherste llung des 
früheren Zustandes als Schadensersatz, grundsätz
lich in konkreter Form, ersatzweise durch Geld
ersatz. Bei Unfällen würde nach dieser V o rschrift 
daher o ffenbar nur ein Ersatzanspruch hinsichtlich 
der Heilungskosten und des Sachschadens bestehen. 
Diese enge Auslegung des § 249 BGB. stimmt 
durchaus m it der Auffassung des Gesetzgebers und 
des RG. überein: sonst würde nämlich der § 842 
BGB. überflüssig  gewesen sein. Diese V o rschrift 
bedeutet somit eine Erweiterung des erstattungs
fähigen Schadens fü r das H aftp flich trech t über den 
Rahmen des § 249 BGB. hinaus, wie das R G .: 
RGZ. 141, 172 ausgeführt hat. N u r nebenbei sei 
darauf hingewiesen, daß auch im Vertragsrecht be
sondere Schadensersatzregeln vom sog. positiven 
und negativen Interesse u. ä. gelten; m ithin  erg ib t 
sich auch dort die Grenze des erstattungsfähigen 
Schadens keineswegs schlechtweg aus der Ursäch
lichkeit. § 842 BGB. dehnt fü r das U n fa llha ftp flich t
recht den Ersatzanspruch über die W iederherstel
lung der verletzten körperlichen In tegritä t auf die 
sich daran anknüpfenden vermögensrechtlichen Un
fa llfo lgen aus.

Soweit fü r U nfallfo lgen aus Vertrag gehaftet w ird, 
feh lt es — abgesehen von § 618 BGß. — an aus
drücklichen gesetzlichen Bestimmungen; vielmehr 
n im m t man an, daß ein Vertrag die Nebenverpflich
tung  enthält, bei E rfü llung  der eigenen Vertrags
pflichten den anderen Teil n icht körperlich zu be
schädigen. Die H erbe iführung eines Unfalls be
deutet daher eine positive Vertragsverletzung fü r 
deren Folgen gemäß § 276 BGB. gehaftet w ird. An
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sich würde daher der Umfang des zu erstattenden 
Schadens hier auf § 249 BOB. und vertragliche 
Grundsätze beschränkt bleiben müssen. Dennoch 
w ird  auch hier stets Erwerbsschaden zugebillig t. 
D ie rechtliche Grundlage dafür kann entweder darin 
erblickt werden, daß im Vertragsrecht grundsätzlich 
fü r allgemeinen Vermögensschaden gehaftet w ird ; 
r ich tige r handelt es sich aber offenbar um eine ent
sprechende Anwendung des § 842 BG B.; dies ist 
allerdings insofern eigenartig, als die §§ 844—847 
BGB. im Vertragsrecht, abgesehen von dem aus
drücklich geregelten Fall des § 618 BGB., nicht an
gewendet werden. Die §§ 844—847 BGB. bedeuten 
aber systematisch betrachtet auch nichts anderes 
als eine Erweiterung des erstattungsfähigen Scha
dens fü r die unerlaubten Handlungen über den 
Rahmen des § 249 BGB. hinaus.

2. D ie  S t e l l u n g n a h m e  d e r  R e c h t s p r e c h u n g
Diese allgemeinen Erörterungen sollen daran er

innern, daß der Gesetzgeber grundsätzlich davon 
ausgeht, daß es zur Annahme der Erstattungsfähig
keit eines Schadens einer positiven gesetzlichen 
G rundlage bedarf. Die praktischen Auswirkungen 
dieses Rechtssatzes zeigt zunächst die bereits er
wähnte Entscheidung RGZ. 141, 172. Ein weiterer 
Fall ist die Frage der Erstattungsfähigkeit des Kon
junkturschadens. Ich habe schon in JW. 1931, 3599 
ausgeführt, daß der vo ll ausgeheilte und arbeits
fähige Verletzte, welcher wegen der Arbeitsm arkt
lage keine Stellung wieder bekommt, nach RHaft- 
p flG . und K ra ftfG . keinen Erwerbsschaden mehr 
geltend machen kann, weil die Bestimmungen dieser 
Sondergesetze einen solchen Anspruch unbegründet 
erscheinen lassen. Dennoch hat RG.: DR. 1940, 649 
einen solchen Schaden zugesprochen; die Begrün
dung lieg t hier wesentlich in der Bejahung des ur
sächlichen Zusammenhanges; wie ich in der Be
sprechung dieser Entscheidung in VAE. 1940, 101 
dargelegt habe, kann der ursächliche Zusammen
hang zwischen dem beim U nfa ll eingetretenen Ver
lust der Stellung und der späteren Erwerbslosigkeit 
in diesen Fällen regelmäßig nicht bezweifelt wer
den; zu prüfen w ar aber hier, ob der Schaden nach 
dem Gesetz erstattungsfähig ist.

Das RG. selbst trennt beide Fragen wiederum 
scharf bei der P rü fung  des Umfanges der H in te r
bliebenenrente aus § 844 BG B.; weil der Gesetz
geber hier den Anspruch auf die mutmaßliche Dauer 
des Lebens des Getöteten beschränkt hat, weist 
RGZ. 155, 20 einen Anspruch ab, der auf Erstattung 
der bei Fortleben des Getöteten eingetretenen Stei
gerung der W itwenpension gerichtet war. Dieser 
Schaden ist eindeutig durch den U nfa ll verursacht, 
die Verringerung der W itwenpension durch den 
früheren Tod des Mannes is t ohne weiteres voraus
sehbar, es lieg t adäquater Ursachenzusammenhang 
vor; dennoch verneint das RG. die Erstattungs
fähigkeit.

Dagegen w ir f t  die Entscheidung des RG.: JW. 
1934, 1280 beide Fragen w ieder durcheinander; es 
handelt sich um das Problem, ob Kosten des U nfa ll
strafverfahrens dem als Nebenkläger aufgetretenen 
Verletzten im Z ivilprozeß als Schadensersatz er
stattet werden könne. Das RG. bejaht dies; in der 
Begründung w ird  ausgeführt, § 842 BGB. sei nur 
eine „E rläu te rung “  des § 249 BG B.; dies is t sicher 
n icht m it RGZ. 141, 172 zu vereinbaren, wo von 
einer Ausdehnung des § 249 durch § 842 BGB. 
gesprochen w ird. Nachdem das RG. m it dieser Be
gründung abgelehnt hat, die Kosten des Strafver
fahrens etwa dem § 842 BGB. unterzuordnen,

spricht es den Betrag zu, weil auch diese Kosten 
„ im  Rahmen eines ursächlichen Zusammenhanges 
m it dem schadenstiftenden Ereignis liegen können“ . 
In W irk lichke it besteht zwischen dem Strafprozeß 
selbst und der Beteiligung des Verletzten daran 
einerseits und dem U nfa ll andererseits nach meiner 
Auffassung ausnahmslos immer ein ursächlicher Zu
sammenhang. Zu prüfen w ar aber hier die gesetz
liche Grundlage fü r die Erstattungsfähigkeit des 
Schadens; nach Ausscheiden des § 842 BGB., womit 
ich durchaus übereinstimme, fehlt es offenbar an 
einer Rechtsvorschrift, so daß die Klage hätte ab
gewiesen werden müssen.

Man mag über die Lösung der vorstehend nur 
angedeuteten Probleme verschiedener M einung sein 
können; unbestreitbar aber können sie nicht au
dem Gedanken des ursächlichen Zusammenhanges, 
sondern nur durch P rüfung der Erstattungsfähigkei 
des Schadens gelöst werden. Die hier in der reicn 
gerichtlichen Rechtsprechung vorhandenen U n k ia - 
heiten beruhen nach meiner M einung darauf, d _ 
von den im ursächlichen Zusammenhang m it a 
U nfa ll stehenden Schäden vielleicht 95 °/o e.rs ^ 
tungsfähig sind, so daß eine besondere Prüf . 
dieser Frage nur in Ausnahmefällen notwendig w 
Das ändert aber nichts daran, daß nach dem sy^_
matischen Aufbau des Schadensersatzrechts dnr ^
erlaubten Handlungen ein Schaden im Zweitels ,e„  
nicht zu erstatten is t: der Gesetzgeber hat , 
engen Rahmen des § 249 BGB. vorangestell 
ihn nun in den §§ 842—849 BGB. sozusagen ir). 
fü r Schritt erweitert. Das sind Ausnahmebestm' bar 
gen, so daß grundsätzlich darüber hinaus o ^
eine Ausdehnung der Erstattungsfähigkeit vo ^ürC\\
den nicht beabsichtigt war und deshalb nie i 
die Rechtsprechung geschaffen werden kan

I I .  Die sogenannte Unfallneurose ^
Der praktisch bei weitem wichtigste ^ g rgeb- 

Nutzanwendung der vorstehend gewonnen 
nisse ist das Problem der Unfallneurose.

1. S t e l l u n g n a h m e  d e r  m e d i z i u ‘ sC^ 
W i s s e n s c h a f t

D ie auf diesem Gebiet
; c h a f t  , , „nVerse
bestehende Kon* d def

zwischen der medizinischen Wissen schaft und
Zeit

eine

U i'

Rechtsprechung des RG. hat ' n. n e u e ufen; v° 
ziemlich umfangreiche L itera tu r . ' ^ . . S c h r i f t  
medizinischer Seite erscheint m ir d f rage, 0 
D  an s a u e r  - S c h e 11wo r t  h , »Neurosenir l 9j9 
Sachenbegriff und Rechtsprechung , „  w ie"; „
besonders beachtlich. Sie beweist d fra g 0 V>je 
sich das medizinische Denken in ui verffla£vaft- 
juristischen Überlegungen zu en, e r ,nrvvisseriscn2ii ' 
Schrift geht davon aus, daß nach n :icHicherth:eic- 
liehen Erkenntnissen von einem ejnes ° , -L r  
sammenhang immer nur im BerC* .midien .raLige- 
tiven Geschehens, n icht aber men ~nne. in ulr  
len Handelns gesprochen werde”  des ^Z,nden 
dessen sei schon der Ausgangsp zvvinS .vVof' 
rich tig , denn auch der Jurist se n um® vo<1 
Erkenntnissen der Naturwissenscn könJ,e n« ^  
fen. Bei rein psychischen Vorgat g den> ffeff
Zweck, M o tiv  u. ä. gesprochen werefl geSch dl
von Ursache. Die von den i  „ enüber. c ^¡n11 
adäquate Verursachung könne geg ^  ein yCW> 
gemeinen Ursachenbegriff ueZiehuu& % i?^s
darstellen, m ith in  nicht durch 1 hen. £>ie ei f j )  
scher Vorgänge darüber hinausgenkwirkUU%nfal 
rung lehre aber, daß die sog- - aCh de 
U nfalls spätestens in  2 —3 Monat
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nichts 7I1gf n SeJ-’ s‘e babe m ‘J der Unfallneurose 
Schädio-PrtUn’ diese gebe es immer nur, wenn der 
Kentenfnrrigegen d >e mehr oder weniger hohen 
niemaU n urUngen des Verletzten W iderstand leiste; 
klagte einp^n ??," erlebt> daß umgekehrt der Be
säen daHr, Unfallneurose bekomme; denn er könne
ersatz e n S h e n ^ *  ^  Verurte iIung zu Schadens-

Die i e A u f f a s s u n g  des  R e i c h s g e r i c h t s  
liehen ^ ^ P ^ c h u n g  des RQ., die ich im wesent- 
1562■ iq £  b1Pkannt voraussetzen darf (JW. 1934, 
159, 25 i, \ 356 2130; 1938> 105i RGZ. 155, 37;
ren und in  ’ unterscheidet zwischen einem äuße- 
dem Unfall " re 611 Zusammenhang der Neurose m it 
Unterscheid Ules,e an slch sicherlich nicht allzu klare 
Q ri>ndsaty ' i nr? i?crubt m - E. auf dem allgemeinen 
fa,lfo lg e n \  , A d p Schädiger auch fü r solche Un
einer l e r a d f u J  die bei dem Verletzten auf Grund 
Position /  lhm vorhandenen besonderen Dis-
solchen, F ä u nk lchkeit usw- entstehen. Die in 
Ietzten • m itwirkende Veranlagung des Ver
ändert a h £  eme zweite Ursache des Schadens sein, 
Schädio-ers oIC"H  an der Schadensersatzpflicht des 
ulfenbar ^ H n t  das RG. bei der Neurose
der Unfall pf„ei das Unglück des Schädigers, wenn 
ßei der idac r P ^ c h ’sch schwache Person treffe, 
de/ N e u ro /d n  lerlebnis dauernde Folgen nach A rt 
kfete, der ni " e{ /° r rü fe . Mache dagegen der Ver
keilungen , nehin entsprechende psychische Vor- 
^ Urde, das j i f en ° ? eu demnachst gehabt haben 
S aÜa seiner hp * r  ebn,s nur zufa il*g Zl,m Gegen- 
y /hung  ^ . „ „h e re its  unabhängig davon zur Ent-
>ußerer, p ge£,deu Vorstellungen, so sei nur ein 
A^ammenhan^. htssT e kausaI nicht  ausreichender 
U n ^n d u n g  ^ , gegeb<;n- im  ganzen m ithin nur eine 
enf 31 als aut/Ä .a,,gcmeinen Rechtsgedankens: 
?unChädig c in S h em eS ^ oment von Krankheiten 
^ P f l i c h t  g r IlCht!F’ dag eg en keine Entschädi- 
Wärd aus andp00 , , r  Schaden auch ohne den 
Ware. anderen Ursachen ebenso eingetreten

K fe ß h c h  unter R9 - Insoweit das Problem aus- 
s0 w.Zusammenu dem Qesichtspunkt des ursäcu 
Wirdeit °hne w utPhr !ngeS’ J °  ™uß der Jurist ihm i
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nicht, m it dem Unfallereignis in ursächlichem Zu
sammenhang.

Is t daher insoweit dem überzeugenden juristischen 
Denken des RG. zu folgen, so g ilt dies nicht mehr 
von der Zulassung des Einwandes des m itw irkenden 
Verschuldens aus § 254 BGB. M it Recht sagt D a n - 
s a u e r ,  sobald der Verletzte seinen W illen  wieder 
auf die Bekämpfung der Neurose richten könne 
höre diese auf; die Neurose is t ja  nichts als eine 
falsche W illensrichfung. Der Gedanke des RG. setzt 
gewissermaßen einen Kampf zwischen zwei W illen  
in der Seele des Verletzten voraus, einem W illen  
zur Neurose und einem zur Gesundung. Das sind 
medizinisch undenkbare Voraussetzungen; niemals 
kann aber dieser an sich schon unglückliche Ge- 
tlankengang gar unter dem Gesichtspunkt des Ver
schuldens beurte ilt werden. H ie r könnten höchstens 
allgemeine Gesichtspunkte einmal eine Rolle spielen, 
z. o. ein M itverschulden wegen nicht rechtzeitig* 
einsetzender medizinischer Behandlung. Das sind 
aber keine Besonderheiten des Neurosenproblems. 
In der Praxis fu h rt denn auch dieser Gedanke des 
RG. zu geradezu grotesken Ergebnissen: der M edi
ziner, der diese ganze Fragestellung nach dem M it- 
veischulden von vornherein als unsinn ig  ablehnt 
soll begutachten, ob der Verletzte m it einer ihm 
zuzumutenden W illensanstrengung die Neurose über
winden konnte. Ich kenne keinen Fall, in dem der 
medizinische^ Sachverständige eine w irk lich  brauch
bare A n tw ort darauf hätte geben können.

I I I .  Nicht UnfaIJneurose - 
Prozeßneurose!

sondern

W h d i oßne S  muß der Jurist ihm in-
vom l° £ h w e i w ^ ™  E' gebnis be itreten. Ja man 
Zosar5 G- aIs £ Und sagen müssen> daß der
vom g  1Ch, ,ero,rterte FaI1 des äußeren
'Hulaf /d l der P/akt'Sch gar n icht vorkom m t, 
auci/J0'1 abgesehl m£ ht zu erörternden reinen Si- 
Hrsächu <Tier IVav,\nj  D,as RQ- müßte daher, wie es 
Uie d i 1Cben Z ik t  ausnahmslos geschieht, den 
gebrI , gegen VOn n menhang regeImäßig bejahen. 
JPrisgJten BeE P pa n s a u e r - S c h e I I w o r t h  vor- 
/c h t  l ketl KauS i iU '+ .S /gen die Anwendung der 
W  11 bCrzeun iijdkeh re  überhaupt — vermögen
>  einSChaftI i c E  A m e1 lhrC tiefSründigen na- 

>ensehaff Wenden fufl rungen wird der Jurist
m biirti* vermaß E nen: aber die juristische Wis- 

hU rK ’ aatunvi6^ 1" wob* ibre eigenen Begriffe 
J.CS  Ä iz ie r t  aufSdnSChafi Ii che Bcgriffe können 
K Zeh rv ihre BeV,iuS Praktlsche Leben der Men-
S ?  i“ rtsHsrtehu, T \ u" tei: f iM " d«  e lw «
S c h lic k  Vvohi n e h l UrsacIienreihe kann daher 
£ S Ä es Handeln P Nabjrereignis ein
$aVle£t. M- üblichen p„n , !aIten< sofern es nur im 
4h er n & Ssen wir nuuf-ktl0n auf das Naturereig- 
Sehken, bestrittpnPthn?-aV.s der aucb von D a n  -
dj aufdaß mit * m, Cn- taglichen Erfahrung ent- 
%Se KeLrGnfalIe m tirS c!,ender Häufigkeit Men-

0se- gleich ohNeilrc>se reagieren, so steht
sie eine Krankheit is t oder

Die Lösung des ganzen Problems lieg t m E 
,auf dem. eingangs behandelten Gebiete der Erstat- 
tungsfahigfceit des Schadens. W ie D a n  sau  e r  m it
w m prcta,g t’i g ‘ibt e|  ^in5. Unfallneurose niemals ohne 
W iderstand des Schädigers gegen die Entschädi- 
gungsfordenm gen. Zah lt der Schädiger alles oder 
sor d̂ em zufnedenstehencier Vergleich geschlossen, 
so g ib t es keine Neurose. Daraus fo lg t rein tat- 
sachlich, daß die Neurose ausnahmslos n icht un-
^ n c in  F? ’g e des Unfalls, sondern der sich daran 
anschließenden streitigen Verhandlungen bzw. Pro- 
c n ip L 'v  Dies erkennt auch das RG. an; da aber 
solche Verhandlungen und Prozesse die regelmäßi
gen Folgerungen aus dem U nfa ll sind, so stehen sie 
c enso w ie die sich aus ihnen ergebenden neuroti
schen Erscheinungen im adäquaten Kausalzusam- 
menhang m it dem Unfallereignis selbst. Sicherlich 
rich tig . Aber wie steht es m it der Erstattungsfähig
ke it eines solchen Schadens?

Da es sich um Erwerbsausfall des info lge der 
Neurose n icht arbeitenden Verletzten handelt, würde 
der Schaden grundsätzlich durch § 842 BGB. ge
deckt werden. Davon muß aber eine Ausnahme 
gemacht werden, weil der ursächliche Zusammen
hang h ier nur m itte lbar über die Prozeßaufregungen 
gegeben ist. Denn es is t keine Besonderheit des 
Haftpflichtrechts, daß ein im übrigen v ö llig  gesun
der Mensch sich über einen Prozeß derart aufregt 
daß seine Arbeitsfäh igkeit darunter leidet bzw. vö l
lig  aufgehoben w ird. W ir  erleben ähnliche Erschei
nungen durchaus auch in  Ehescheidungs-, Räu- 
mungs- und Beleidigungsprozessen, fe rn e r ’ außer 
halb der Gerichte bei streitigen Verhandlungen der 
verschiedensten A rt. Es lieg t keinerlei Veranlassung 
vor, hier fü r das H aftp flich trech t eine S o n d e r S  
lung auf G rund des § 842 BGB. zuzulassen. Man 
muß vielmehr die Frage allgemein dahin stellen ob 
derjenige, welcher den anderen durch Gegnerschaft
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im Prozeß in  einem die A rbeitsfähigkeit beeinträch
tigenden Maße nervös erregt, diesem fü r den da
durch entstehenden Schaden haftet. Diese Frage 
muß aber ausnahmslos verneint werden. In der weit 
überwiegenden Zahl der Fälle w ird  ein solcher An
spruch, der wiederum auf § 823 BOB. gestützt wer
den müßte, schon daran scheitern, daß von einem 
Verschulden des seine Rechte wahrnehmenden Be
klagten nicht gesprochen w erden kann. Selbst wenn 
der Beklagte hinterher verurte ilt w ird, ändert dies 
nichts daran, daß es grundsätzlich nicht als Ver
schulden angesehen werden kann, wenn jemand sich 
auf einen Prozeß einläßt, und zwar als Verschulden 
in  dem Sinne, daß es einen E in g riff in  die Körper
in tegritä t des anderen umfaßt. Denn es muß als 
eine allgemeine Regel unseres Rechtssystems an
gesehen werden, daß von jedem geschäftsfähigen 
Menschen die erforderliche Nervenkraft vorausge
setzt w ird, um seine Geschäfte zu besorgen, ohne 
davon krank zu werden. Die E rfahrung lehrt denn 
auch, daß meines Wissens noch niemals ein solcher 
Schadensersatzanspruch im Rahmen einer Eheschei
dung, einer Räumung oder Beleidigung erhoben oder 
gar zugesprochen worden ist. In allen diesen Fällen 
kommen die Menschen nicht darauf, weil der Streit
s to ff keine Körperverletzung b e tr ifft und daher die 
Erstattungsfähigkeit eines solchen Schadens nicht 
so nahe liegt. Gerade bei Unfällen aber scheint sich 
fü r den medizinischen Laien die durch Prozeß
aufregungen bedingte Arbeitsunfähigkeit so zwang
los dem sonst durch die U nfallfo lgen bedingten 
Krankheitsbild anzuschließen, daß er glaubt, auch

dafür Schadenersatz beanspruchen zu müssen. Ist 
ein solcher Anspruch aber ganz allgemein trotz 
regelmäßig an sich gegebenen ursächlichen Zu
sammenhanges nicht erstattungsfähig, so muß dies 
auch fü r das H aftp flich trech t gelten. Es is t eine 
Folge der Rechtsordnung, die die Durchsetzung 
rechtlicher Ansprüche in  die Form eines Prozesses 
m it Terminen, Schriftsätzen usw. gekleidet hat und 
den einzelnen Volksgenossen zwingt, sich dieses 
Weges zu bedienen, gleich ob es seine Nerven ver
tragen oder nicht.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß auch die 
Urteile des RG. Ansätze in dieser R ichtung ent
halten; sie fragen danach, ob etwa der Beklagte 
durch besonders rigorose, scharfe Prozeßführung 
schuldhaft die Aufregung des Verletzten gesteigert 
hat. Diese Frage könnte in  diesem Zusammenhang 
von Bedeutung dafür sein, ob etwa bei schweren 
Kränkungen des Verletzten, die durch die Wahr
nehmung der berechtigten Interessen des Schädigers 
nicht mehr gedeckt werden, ein Anspruch aus § 
BGB. zur Entstehung gelangen könnte. Ich wm 
diese Frage indessen hier nur andeuten, weil 
Anwaltsprozeß kaum eine so w eit über die Grenze 
hinausgehende Rech'tsverteidigungVorkommen w ir >

Ich bin daher im Ergebnis der Ansicht, daß 01 
Unfallneurose zwar einen im adäquaten ursac 
liehen Zusammenhang m it dem U nfa ll stehend 
Schaden bedingt, ohne daß fü r § 254 BGB. „ 
Sinne der Rechtsprechung des RG. Raum ist, 
dieser Schaden aber aus den dargelegten Grün 
nicht erstattungsfähig ist.

Über Personenschäden bei der allgemeinen Verdunkelung
Von Kammergerichtsrat Dr. S t i e n e n ,  Berlin

D ie Unglücksfälle info lge der allgemeinen Ver
dunkelung und die daraus erwachsenen Rechtsstrei
tigkeiten lassen es angezeigt erscheinen, hierüber 
kurz einiges auszuführen.

An erster Stelle is t einem Irrtum  entgegenzu
treten. Es ist auch vo r den Gerichten geltend ge
macht worden, daß Verdunkelungsschäden an Per
sonen unter die sog. PersSchädVO. fielen. Das ist 
unzutreffend. Die vom M in is te rra t fü r die Reichs
verte idigung erlassene VO. über die Entschädigung 
von Personenschäden (PersSchädVO.) v. 1. Sept.
1939 und 10. Nov. 1940 (RGBL 1939 I, 1623 ff., 1940, 
1479 ff.) befaßt sich m it der auf A n trag  gewährten 
Fürsorge und Versorgung der deutschen Staatsan
gehörigen, die info lge eines A ngriffs  auf das Reichs
gebiet oder eines besonderen Einsatzes der bewaff
neten M acht Schaden an Leib oder Leben erleiden. 
A ls derartige Personenschäden sind nur solche an
zusehen, die verursacht sind durch Kampfhandlun
gen oder sonstige Maßnahmen der Feinde oder 
durch unsere entsprechenden Gegenmaßnahmen 
oder durch F lucht vor Maßnahmen der Feinde. Aus 
dieser Hervorhebung erg ib t sich m it aller Deutlich
keit, daß unter diese VO. nur solche Schäden fallen, 
die unabhängig von der E inw irkungsm öglichke it des 
Betroffenen unm itte lbar durch jene Kriegsmaßnah- 
men eintreten. Deshalb fallen Schäden an Personen 
in fo lge  der allgemeinen Verdunkelung nicht unter 
die PersSchädVO. (vgl. U rte il des KG. v. 13. März 
1941, 19 U 5282/40). In  der ÄndVO. v. 10. Nov.
1940 heißt es daher auch in  Abs. 2 des neugefaßten 
§ 3 auch ausdrücklich, daß zu den kriegerischen 
Maßnahmen nicht die allgemeine Verdunkelung

rechnet. Es ist weiter zu beachten, daß die !  
liehen Gerichte m it den Schäden der PcrsSc yoi 
nicht befaßt sind. Soweit in einem Rechtsstr ^ e r  
den ordentlichen Gerichten die Entscheid1) «U 0b 
einen Schadensersatzanspruch davon ab ha sW® 
ein Körperschaden als Personenschaden 1 Qeric ^
der PersSchädVO. anzusehen ist, muß das  ̂ bis 
von Amts wegen die Verhandlung aU.sSCnrgungs.' 
diese Frage im Verfahren vor den Y^rSr
dienststellen rechtskräftig  entschieden >st. n gilt 
bei Arresten und einstweiligen V erfü? j:£ o td e?r 
diese Bestimmung nicht. Im übrigen sini! ci,eid de 
liehen Gerichte an den rechtskräftigen o  
Versorgungsdienststelle gebunden. cr häde° 

Vorliegend handelt es sich aber mx}r 
Personen, die info lge der allgemeinen VL eine y  
eingetreten sind, wo also dem Betroftei gCsta
staltungs- und E inw irkungsm öglichkeit _ rjcjjte 1
den hat. H ie r sind die ordentlichen 
ständig. .. . hier anfaiV ).

Von wesentlicher Bedeutung fü r die pure*1* ,orri 
~en Schadensersatzansprüche is t die • y 0 .) %6, 
zum LuftschutzG. (sog. Verdunkdun^ö5 ff„  W

fjrri1'

von  wesentlicher Bedeutung im  y - p urc“ 
den Schadensersatzansprüche is t die • y o .)  
zum LuftschutzG. (sog. Verdunkelt1" 1- -  
23. M a i 1939/1. Sept. 1939 (RGBl. 1,
16291). x , , HnrchZu& '

D ie Verdunkelung ist heute tota l ¿er ,\fche
Für die Verdunkelung ve ra n tw o rte  tatsäc‘ ef '  
tiim er oder an seiner Stelle der, der ajs D a 
Gewalt ausübt. Die Verdunkelung -  ̂ ^

i)  Vgl. mich die Ergänzungen durch 1 n  y dsVor
25. März 1941 (RGBl. 1, 168 ff.), A r t Y i BeleUcht ^
4. Juli 1941 (RGBl. 1, 455 ff.) betr. die d 
richtungen der Landfahrzeuge.
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zum A i tä§ ,icfV 0*  Einbruch der Dunkelheit bis 
len, die ; l r Ae,i  du™h™ ^ r c n .  Für d ie  Lichtquel- 
öffentlirhp' Aufrechterhaltung des w irtschaftlichen, 
d r in g e n d « *nd pi lvaten Lebens und des Verkehrs 
lungsmaR "£ tWend,lg  sind- müssen die Verdunke- 
L icn tque llpn" 1" 11 durchgeführt werden. A lle  übrigen 
}I1sbesondpr0 m M?Se1n außer Betrieb gesetzt werden, 
kehrsbeloi,pM.gl * das aucil ^ü r die allgemeine Ver-

Bei d HtUng VOn Straßen alIer Art.
rtngetretpn«111̂ 1?? , der aI|gememen Verdunkelung 
zwei Unfall ^ 'lä d e n  haben sich im wesentlichen

] s . al*sgruppen herausgeschält:
kehrsbe!P,fr. ä folge Einstellung der öffentlichen Ver-

2. Soj Uchtui,g auf Straßen usw , und
denen an in  Räumen sich ereignet haben, in
schwache ,nacb § Buchstabe a nur eine
ist. clhgkeit zum Zurechtfinden notwendig

gestellt>eHaeR Pnfallsgruppen hat sich dabei heraus- 
n e h m e r  sp,Ln f rster L in ie  d e r  V e r k e h r s t e i l -  
U n k U n d i t / 1Dsi ’ und zwar insbesondere der o r t s -  
?ü größter v ’, dei! ortsfremde Verkehrsteilnehmer 

. v e r n f i ;  ° r s,lcbt und wohlüberlegtem Handeln 
* » k t  sich l  .c h t e t  angesehen werden muß. Es 
V h,lecflthin nn+ü klar der K rieg  aUS> der CS

olksgesalnii, t? e1ndlg macht, daß im Interesse der 
erÜrchgeführth! i -  u 'e V 9rdunkelung restlos und tota l 
^gebende,’ p r^ lrd  und daß jeder die sich daraus 
^raften 2ll ° 'gen zu übernehmen und nach besten 
Dnkt, sich du_b„e™flnden verpflichtet ist. Rechtlich 
n i l Chbruch durch die im § 254 BGB. zum 
Q C,k ein UrsacM^I? me?e Recbtsfunktion aus, wo- 
rü rt0^menen i l ' ChKS Ve/ Scbulden des zu Schaden 
¡n ic h t ig e n  . f egebenenfalls sogar so w eit zu be
äug oßern Umf ’ da er seibst allein den Schaden 
s S ste R ech U fn^  zu ^agen h a t Qerade diese 
^Ur a etl Ppr > ^ erun£ kom m t bei Verdunkelungs- 
aus nwendun(rrSr0nien bedauerlicherweise sehr o ft 
lieo-t gerecht K f.:nĉ ssen ls t dieses Ergebnis durch
in ]1 w ie niinmM Gesetzesbestimmung des § 254 

besonH™ninehr immer deutlicher erkannt w ird,
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zUgrn S5nderem C m  j,miTier deutlicher erkannt w ird,

J f c iL f ä iÄ Ä 'W s * «
^läss

ZU fi v 1* (vgl - me Rücksichtnahme auf die Allge- 
°der S  S . V iv f ^ / 'm m .  a  A u fl., Bd. I, Anm. 1 a 
Und i  urtässio- i ' :„ er sich leichten Sinnes bewußt 
Fegeniim it der n!fprk Ve,rnieid,baren G efahr aussetzt 
trärrf llber oblipp3110]1 lbm der Volksgemeinschaft 
e n tw i^ 'bs t die S?fn]den Prflich t n icht g erecb t w ird, 
bei A  keben Rtc hi-e gen-,I L)ie vom RG. zum § 254 
ü b lic h  ^ erdunkoli g rundsätze bewähren sich auch 

sich Sc,buIdh a fH  Csscbäden je tzt im  Kriege. Ur- 
fabr ¿ ü ohne Not V S- des § 254 handelt eben der, 
k’cbt ¿ 1 « * , oder !]Cwu t einer vermeidbaren Ge- 

Beo,,tuü brauch£ as unbewußt tu t, es aber 
m ^g fa lfe b tu n g  j  weü die gefährliche Situation 
üiieße 1 erkan g der erforderlichen und möglichen

*> 4 Worri- L werden mufu,*^ n t  urnrA ,v/lunu , lu lu l  uuu mogucnen 

C i t e ”  ” “  “ n<1 die ° efa* r  ver’

l €‘n 'Se’ den Gerichten be-
J ,^ k4 ?n Vertcehrsf S^hadensfälle kurz hingewiesen, 
üi'if Öaü?ag an einem M hr?er, der während der Ver
guß e'üer !,n l,üd e h  k  „ ? a,u zu FaI1 kam, bei dem

W Ä ' ¡ « r  V l S S  » e i S

™  ™ |c llt (KG., Beschl. v. 7. A p ril 1941, 19 W  
jo y j/4 0 ).

Dagegen ist der Schadensersatzanspruch in einem 
Fall zugesprochen worden, in dem ein Bauunter
nehmer auf einem Bürgersteig zwischen d o rt stehen- 
den Baumen einen Haufen Backsteine in  n iedriger 
Hohe unbeleuchtet gelagert hatte, über den eine 
Angestellte zu Fall kam, die an dieser Stelle ständig 
die Fahrbahn zu überqueren pflegte. Der Bauunter- 
nehmer hätte ohne weitere Mühe die Backsteine so- 
fo rt in  einem H ofraum  gefahrlos lagern können 
oder aber die Backsteine durch eine Blaulaterne 
beleuchten müssen (KG., U rte il v. 13. M ärz 1941 
19 U  5282/40). ’

In  weitgehendster Weise muß der einzelne Ver- 
kehrsteilnehmer während der Verdunkelung dieser 
m der Ö ffentlichke it Rechnung tragen. Es kann nicht 
bestritten werden, daß die Hauptlast der Verant
w ortung auf ihm selbst lieg t und er m it ausge
sprochener Vorsicht versuchen muß, in der Dunkel- 

V.nd ohne G efahr sich zurechtzufinden und auch 
plötzlich auftretenden Weghindernissen Rechnung 
zu tragen “). Bei vö llige r Dunkelheit muß er daher 
j  ,J } it einer Taschenlampe (B laulicht) versuchen, 
den ungefährdet und langsam zurückzulegen. 
Es bedarf n icht der Hervorhebung, daß jemand be
sonders fahrlässig handelt, der während der Ver
dunkelung in n icht nüchternem Zustande und dazu 
ohne N otwendigke it in einem Gelände, wo Aus
schachtungsarbeiten, z. B. fü r die Reichsautobahn, 
vorgenommen werden, verweilt, hierbei vom Wege 
abgerät und in eine Ausschachbing stürzt. In einem 
derartigen Falle besteht fü r eine Schadensgeltend
machung keinerlei Aussicht (vgl. KG., Beschl. vom 
12. Juni 1941, 19 W  949 /41 )/

Von besonderem Interesse sind die Unfälle in  
rreppenhausern und Fluren aus Anlaß der Verdun
kelung, insbesondere bei ortsunkündigen Besuchern. 
D ie^Erfahrung hat gezeigt, daß auch hier die orts- 
kundigen Besucher, insbesondere die Bewohner von 
Hausern, info lge Kenntnis der Ö rtlichke it regel
mäßig nicht zu Schaden kommen. Sie finden sich 
auch im Dunkeln v ö llig  zurecht. Anders die orts
unkundigen Besucher, insbesondere solche, die zum 
ersten Male ein fremdes Haus während der Ver
dunkelung betreten oder verlassen. Diese sind eben
fa lls zu erhöhter Aufm erksam keit verpflichtet.

Gerade bei diesen Fällen is t die Entw ickelung der 
Verdunkelungsmaßnahmen in Treppenhäusern und 
Fluren zu berücksichtigen. Sie sei kurz an den Ber- 
hner Verhältnissen auf G rund der von dem Polizei
präsidenten auf diesem Gebiet getroffenen Maß
nahmen zusammengestellt.

Zunächst wurde bei der Verdunkelung in Treppen
häusern und Fluren in  übertriebenem E ife r des G u
ten zu viel getan. Die große Mehrzahl der Haus
eigentümer und Hauswarte verdunkelte zunächst 

,P. -vCrh„ . - aUr Plnirrö ~  , nur d ie Lampen, n icht die Fenster. Das war auch
düri!neih V eßete Schadencffu’v ^ Cn Gerichten be- nach § 23 Buchstabe a der 8. DurchfVO . zulässig.
e iT^rtiin^ erkehrSf p u a e kurz b ingewiesen. D ie Abdunkelung wurde aber derart durchgeführt
hu* ?üza,„5n einem M,.!r?er’ der^während der Ver- daß die Verkehrssicherheit auf Treppen und Fluren

gefährdet wurde. Dementsprechend wurde in der 
Presse von der Polizei bereits im Dez. und Nov. 
1939 besonders darauf hingewiesen, daß die Ver
kehrssicherheit in  Häusern und Fluren gewährleistet

2) Vgl. auch z. B. KG.: HRR. 1941 Nr. 478- LZ d R 
1941 Nr. 2366 S. 198, wonach die infolge der Verdunke
Inner hpi ennef rrnciVkorfi-*« ....  _____ . . .  1 ̂  ̂ "

^ituan le auch ,zu einern Sturze zu sein 
° n hiachtp °  •der Dunkelheit wahrnehm- 

eme erhöhte Aufmerksamkeit

lung bei sonst gesicherten Wegkreuzungen mit der  ̂Bahn 
eingetretene stärkere Gefährdung durch größere Vor
sicht der übrigen Verkehrsteilnehmer, nicht aber durch 
die Bahn abzuwenden ist.
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sein müsse. Unter dem 6. Jan. 1940 erschien eine 
Bekanntmachung des Polizeipräsidenten. H ie r heißt 
es unter N r. 5: „Treppen und Hausflure sind so 
zu verdunkeln, daß bei Abblendung der Lichtquel
len die Sicherheit des Verkehrs noch gewährleistet 
w ird. W enn dies nicht der Fall ist, muß nach Ab
blendung der L ich taustrittsö ffnung und Einbau einer 
Lichtschleuse hinter der Haustür die normale Be
leuchtung der Treppen und Hausflure erfolgen, oder 
es müssen Komplementärfarben verwandt werden.“  
— In  der Folgezeit stellte sich heraus, daß das Ab
schirmen der Lichtquellen wegen des m it der Ver- 
dunkelungsVO. verfo lgten Zweckes unzureichend 
war, und es wurde am 12. Sept. 1940 durch Presse
veröffentlichung bekannt gemacht, daß insbesondere 
in  Wohnhäusern bei Treppenhäusern und Fluren 
die Verdunkelung nunmehr durch Abblenden der 
L ichtaustrittsöffnungen, also der Fenster, Glas
dächer usw. zu erfolgen hat. Durch die yO . vom 
22. O kt. 1940 wurde das blaue L icht fü r die in  der 
Dunkelheit notwendigste Verkehrsbeleuchtung all
gemein vorgeschrieben und hinsichtlich der T rep
penhäuser angeordnet, daß deren Fenster lichtd icht 
abzublenden sind. In weiteren Presseveröffent
lichungen zu Anfang des Jahres 1941 wurde darauf 
hingewiesen, daß alle Haus- und Treppenflure ins
besondere in  M ietwohnhäusern abends von Einbruch 
der Dunkelheit an, bis zur Zeit des ortsüblichen 
Haustürschlusses (in  Berlin  20 Uhr) und morgens 
vom Öffnen des Hauses an bis zur Beseitigung der 
Verdunkelungsvorrichtungen durch Dauerbeleuch
tung so erhellt sein müssen, daß diese Räumlich
keiten gefahrlos auch von ortsfremden Personen 
benutzt werden können. Bei Fliegeralarm ist diese 
Beleuchtung alsbald nach dem Alarm  und später 
nach der Entwarnung je etwa 10 M inuten notwen
d ig, um das Aufsuchen und Verlassen der Luft- 
scnutzräume gefahrlos zu ermöglichen; dagegen ist 
diese Beleuchtung während der ganzen Dauer des 
Fliegeralarms nicht notwendig.

M it dem Befolgen dieser Anordnungen is t heute 
fü r Treppenhäuser und Flure regelmäßig eine ab
solute Verkehrssicherheit auch während der Ver
dunkelung hergestellt. Es g ib t große Gebäude und 
Anlagen, zu denen aber natürlich die Wohnhäuser 
regelmäßig nicht gehören, bei denen eine völlige 
Verdunkelung sämtlicher L ichtaustrittsquellen nicht 
durchführbar erscheint und die sich, wie zunächst

[Deutsches Recht, Wochenausgaty

1939, Anfang 1940 auch bei Wohnhäusern, imj■‘J jg  
hinreichenden Abblenden der Lichtquellen g 
§ 2 3  Buchstabe a der 8. DurchfVO . z. *• £jne 
Räumen behelfen müssen, in denen n f^ endig 
schwache H e lligke it zum Zurechtfinden n° ejwa> 
ist. Diese Bestimmung besagt natürlich nie 
daß hier nicht die notwendige Verkehrss 
auch noch gewährleistet sein muß. ,^r die

Hauseigentümer und Hauswart haften wah- 
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit a QrUnd 
rend der Verdunkelung außervertraglich a enfalls
der §§ 823, 831, 276 BGB. und gegeb57g ßöB- 
auch vertraglich z. B. gemäß §§ 536, 6 netifaHs> 

Dieser H aftung  gegenüber g re ift gegen' ft des
wie schon oben hervorgehoben, die Vors¿-.Me hei 
§ 254 BGB. durch, wonach der G e s c h a a w ^  
eigenem ursächlichem M itverschulden den r̂agen 
wenn nicht allein, so doch jedenfalls |el w aere aber 
muß. Jedem Verkehrsteilnehmer, insbeson wän* 
dem ortsfremden, lieg t im besonderen "  und 
rend der Verdunkelung eine erhöhte v „¿ig, s0 
Aufmerksamkeit ob. Is t er vö llig  ortsun ^  vor 
muß von ihm verlangt werden, daß e o rtsk.un' 
allem bei vö llige r Dunkelheit von eine ¡hin
digen führen oder zurechtweisen Ja .> ¡t du/cn 
eine ausreichende Beleuchtungsmög1“ '  , ne nictl 
eine m it B laulicht versehene Taschen und aj1*' 
m öglich ist. E in vorsichtiges Vorantas ¿unk,e 
gesprochenes langsames Vorangehen . gbens 
Situationen kann und muß verlangt we ¿je B ' 
das Festhalten am Geländer auf. T ie^&n das v° 
nutzung des Fahrstuhles in Baulichkei > ¡jaib v? 
sichtige Benutzen eines Streichholzes i .¡g jeWeL  
Häusern und derlei H ilfsm itte l men,  o-etnäß 
die Situation (z. B. bei Verdunkelung & versta .. 
Buchstabe a der 8. DurchfVO .) fu r . i  wiedfrJj , 
digen Menschen verlangen. Das KG- HrSteiInelifIJ 
aussprechen müssen, aaß der Verk eCht 'v ’ 
der diesen Vorsichtsmaßregeln nich b sog 
ein ursäcliliches M itverschulden, we Unfein <ind
das ursächliche Alleinverschulden a ^2/40
(vgL KG., U rte il v . l .  A p ril 1941, ^  u  ; der
v. 18. A p ril 1941, 19 U 6286/40). währefldin|ifl 

Jeder Verkehrsteilnehmer unterlieg1 D>sZ>Jtlch 
Verdunkelung in besonderem . a psnzel'"1P ‘ " 
des Krieges. H ierdurch w ird  mj < nS 
das Maß seiner M itha ftung  bei Sei

elfalle
sfälle“

E i n z e l  mit'

bestimmt.

Heiratsabfindung für Beamtenwitwen denlie, ̂
Von Rechtsanwalt am Kammergericht H e r m a n n  Reuß,  Lehrbeauftragter der V e rw a ltu n g ^  . eSoiJ'

. .  ¡ĝ  das *11.'
kerungspolitisch unerwünscht. Si verhältn.L,stand 
dere dann, wenn es sich um ein ,jeseifl vorfl 
junge Beamtenwitwe handelt, L n (F° 
abzuhelfen, hat „Das S chw arze^ Lustige v0fgy

W enn sich eine Beamtenwitwe w ieder verheiratet, 
ve rlie rt sie gemäß § 133 Abs. 1 Nr. 1 DBG. ihren 
Anspruch auf W itwengeld. Is t der neue Gatte nicht 
zu fä llig  ebenfalls ein Beamter, nach dessen Tod 
die W itw e  wiederum W itwengeld erhält, so ver
lie rt also die Beamtenwitwe, die sich zum zweiten 
Male verheiratet, m it Eingehung der neuen Ehe 
endgültig  ihre schon gesichert gewesene A lters
versorgung.

D ie Tatsache, daß W iederverheiratung fü r die 
Beamtenwitwe somit regelmäßig Pensionsverlust be
deutet, hat n icht selten zur Folge, daß eine Beamten
witwe, die sich im Genuß des W itwengeldes be
findet, nur deshalb von einer an sich naheliegen
den zweiten Eheschließung absieht, weil sie dadurch 
das W itwengeld verlieren würde. Diese Folge der 
bestehenden Rechtslage is t in vielen Fällen bevöl-

13. A p ril 1939) in  einem Aufsatz VO- ¿„gbc* 
auf unsere Kosten“  den Erlaß . cf» peU pgrlauf unsere Kosten“  den 
schlagen, die besagt, „daß k inderl0eiflePS 'eL Pd is c in a g c i i ,  U lu  u c a d g l ,  x Ii r e n '-iqce lb
rechtigte W itw en unter 45 Jai en mu ^ jrd  • 
sion entsprechende A rbe it über „g g w ie s ^ ft eia® 
ihnen von den Arbeitsämtern - Zus 
Der genannte Aufsatz war dur über oeafld® 
Lesers veranlaßt worden, m ¡¿¿tischerr,n 0 f}ß i, 
Fall berichtet wurde: „E in  Jahren eld dre i^? frn 
(Akademiker) heiratete m it 57 \  voßd so[,dlicli 
Mädchen, das damit nicht nur ,M M lltter’natiir C 
te rn  wurde, die älter waren als h riger, 
auch — Großm utter. Nach vie ]
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Sein6r 0ser ’ s* der Ehemann jetzt gestorben. 
«10®+ kaum 25jährigen .Witwe steht nun eine 
Ern»' n ^ W itwenpension von rund 300 3UÜ zu. 
die <? j  s*e e*n A lte r von 70 Jahren, dann hat ihr 
bk l in  Pension in einer Höhe von rund 150000 
knünft 000 ¡u m  zu bezahlen!“  An diesen Bericht 
tische n’^ as Sehwarze Korps“  beachtenswerte kri- 
der ..Betrachtungen über die spekulative A rt, in 
Beamt B>ensi ° nsberechtigung der Beamten und 
tuncm n.y itwen »Heiratsm arkt“  der Tageszei- 
heir^i11. °BentIich ausgeboten und von berechnenden 
»Es w Us.hgen Frauen gesucht w ird  (vgl. daselbst: 
Staate1 ®|Sentlich schamlos, daß ein Ehrensold des 
«en . / ’ .der in  Ehren und A rbe it ergrauten Gattin- 
keit nicT ~Ettern zugedacht ist, vor aller Ö ffentlich- 
«lit.™. ..kdufhche Ware gehandelt w ird “ ). Zu dem 
Verstorhten heißt es dann: „So viel kann der 
daß e en? lEhegatte' gar nicht geleistet haben, 
Ünd f rau diese Pension verdient hätte!
für ¿je u 1 j s* die junge W itw e als Frau und M utter 
««i ¡|lrc u’ksgemeinschaft verloren, denn sie w ird, 
«ie w jpj 1 ensjon nicht zu verlieren, wahrscheinlich 
sctzen << r heiraten und niemals K inder in  die W elt 
schließ ? er Aufsatz des „Schwarzen Korps“  
S e s c h l a w d e r  Erwartung, daß info lge der vor- 

.üfliche w ?  »die Pensionsberechtigung als 
stigen vy/'t are sehr schnell entwertet und die ,Iu- 
*ebaft) dio i e-ßi (>*ush g ‘ auf Kosten der Gemein- 
'degenip- , Leistungen der Volksgemeinschaft durch 
Vprz‘chten UnB?n abgelten oder auf ihre Pension 
’Vchwar?p würden“ . Diese Stellungnahme des 
$*J»8e I t Z y r p s «  legt es nahe, auf Gedanken- 
c jnlich ;llwe[s?n, die in anderem Zusammenhang 

hieße Up?  .H inb lick  auf die Schadensersatzan- 
([dwe o- durch U nfalltod  ihres Ehemannes zur 
¿*u«g des D?enen Frau) bereits in der Rechtspre- 

Rg  . anzutreffen sind. In der Entschei- 
► htye, sohn ‘ 4<̂ 7’ H 0 4 3 heißt es: „E s w ird  einert)  vvc . o a | * * * ' ,'J 1 y a / w I i e i ü i  c s  i < iC s  w ira  einer
¿¡/Sei nicht 1®e s‘e K inder zu erziehen hat, in  der 
im?de Wr>+U?irmutet werden können, die unver- 
seß tiie K int| Crlhhrung des Haushalts aufzugeben 
d p *  einemCFerZ'e*lunK anderen anzuvertrauen, um 
d e' a n d e rp t!rV̂ er*?e nachgehen zu können. A u f

rf.der

' v  ̂ w a i L. j llaL.ll

ei t ,  j i , r es  E r n ä h r e r s  v o n  d e r  M ö g -  
aüf  UA n , k e i n en U n t e r h a l t  s e l b s t  zu e r -  
l e ß p ^ o s t e n  en G e b r a u c h  m a c h t ,  s o n d e r n  
g e n p  * ü h r t  ®l n e s  D r i t t e n  e i n  R e n t n e r -
i r I

, ^ U Tt T »HVV.ll v. 1 »1 1\  V_ 11 l 11

5 ezu /  l n  s o l c h e m  F a l l e  f o r d e r t
Os

,ee;  T 0e?  W i t w  
n sai I f  de 

e« s inU,f Eafc 
en '„ "h a lt

Son

as e i g e n e  I n t e r e s s e  d e r  k i n
des * h r ,  n a c h d e m  i h r  d u r c h  
a h „  ¡ t i ä n n e s  i h r e  b i s h e r i g e  L e -

^ e« S' ? t i a I t  Unc* ' ^ r  w e s e n t l i c h s t e r  L e -^ r * »r».OV.HUlVI I3Ul
^ . n ° mmen w o r d en  i s t ,  n i c h t  

« s i e 7u r . A r b e i t  v o r z u e n t h a l t e n ,  
iv-nripdd i l l r  ®‘ ner  i h r en  K r ä f t e n ,  i h r em 

iQa? A r b e i t  L e b e n s s t e I I u n g  e n t s p r e -  
&e? iCß ; t 8 l 5 23\ n ö t i g e n “  (vgl. auch RG.:
' o 4 AkCs bürff'eru f Se Rechtsgedanken sind i~

Al te
®tie

Oi

?Er. a ^ S- 2 Bc?p.r l' Ĉ en. Rechts auf Grund des 
Ihi-p Unmittelbar geltendes Recht 

o? auch lch juno-p Anwendung auf den Witwen- 
'« i? Ana ” ^as s’rh Beamtenwitwen dagegen ist, 

UL'ng der Ä  KorPs“  richtii? «kennt,’ 
Rh1 E»ehi?rtlerhiii A/stehenden Vorschriften nicht 

s ist rIe* des pp s* , es bemerkenswert, daß auf 
’ Ctl das Rq  en-rechts ein Zustand Rech

auf dem Gebiet des bürger

lichen Rechts als W iderspruch m it dem „gesunden 
Volksem pfinden“  bezeichnet.

Nach früherem Reichs- und preußischen Beamten
recht w irkte  sich ein etwaiger erheblicher A lters
unterschied zwischen dem Beamten und seiner Ehe
frau insofern nachteilig auf deren H interbliebenen
versorgung aus, als ih r nicht die vollen, sondern nur 
in  bestimmter Weise gekürzte W itwenbezüge zu
standen. W ar nämlich die W itw e mehr als 15 Jahre 
jünger als der verstorbene Beamte, so wurde das 
W itwengeld fü r jedes angefangene Jahr des A lters
unterschieds über 15 bis einschließlich 25 Jahre um 
ein Zwanzigstel, bei 25 und mehr Jahren A lters
unterschied also um die Hälfte, gekürzt. Hatte je 
doch die Ehe alsdann 5 Jahre bestanden, so wurde 
dem gekürzten Betrag fü r jedes angefangene Jahr 
ih rer weiteren Dauer solange wieder ein Zehntel 
des berechneten W itwengeldes hinzugesetzt, bis der 
volle Betrag der W itwenbezüge erreicht war. Das 
war die übereinstimmende Regelung in § 6 des 
früheren reichsrechtlichen BeamtenhinterbliebenenG. 
v. 17. M ai 1907 und in  § 12 des Preuß. Gesetzes, 
betreffend die Fürsorge fü r die W itw en und Waisen 
der unm ittelbaren Staatsbeamten, v. 20. M a i 1882. 
Sie beruhte auf der Erwägung, „daß die junge 
W itw e  eines sehr viel älteren Mannes den Vorzug 
eines verhältnismäßig hohen Ruhegehalts genoß 
und daß sie ferner bei ihrer besonders großen 
Überlebenswahrscheinlichkeit regelmäßig dieReichs- 
(bzw. Preuß. Staats-) Kasse erheblich länger und 
stärker belastete, als wenn sie in einem den Lebens
jahren des Mannes entsprechenden A lte r gestanden 
hätte. Diese Gesichtspunkte traten aber zurück, je 
länger die Ehe gedauert hatte, und deshalb erschien 
es b illig , diesen jungen Frauen allmählich dasselbe 
W itwenruhegehalt zuzuwenden wie den übrigen 
W itw en “  ( B r a n d ,  „D ie  Reichsbeamtengesetze“ ,
3. AufL, 1929, S. 509 Anm. 2; derselbe bei v o n  
B r a u c h i t s c h ,  8. Bd., 1930, S. 661; derselbe, „Das 
Beamtenrecht“ , 3. Auf!., 1928, S. 402 zu 7). Diese 
frühere Regelung ist in das DBG. nicht übernom
men worden. Das neue deutsche Beamtenrecht kennt 
keine Abstu fung der Höhe des W itwengeldes nach 
dem Altersunterschied der Ehegatten. Über den 
Grund, der zur Ablehnung des früheren Rechtszu
standes durch den Gesetzgeber des DBG. geführt 
hat, is t weder aus der amtlichen Begründung zum 
DBG. noch aus sonstigen amtlichen Verlautbarun
gen Näheres zu ersehen. Auch das Schrifttum  g ib t 
hierüber im allgemeinen keine Auskunft. Lediglich 
bei H  e y I a n d , „Deutsches Beamtenrecht“ , § 73 
I I I 1 a. E. (S. 333), heißt es: „D ie  früher geltende 
Vorschrift, wonach das W itw engeld  gekürzt wurde, 
wenn die W itw e mehr als 15 Jahre jünger war als 
der Verstorbene, is t a u s  b e v ö l k e r u n g s p o l i t i 
s c h e n  E r w ä g u n g e n  (!) nicht in das DBG. über
nommen worden.“  Näheres darüber, w e l c h e r  A r t  
diese „bevölkerungspolitischen Erwägungen“  gewe
sen sind, sagt auch H e y l a n d  nicht.

Für einen Te il der Beamtenwitwen hat das am 
20. Dez. 1940 ergangene „ Z w e i t e  G e s e t z  z u r  
Ä n d e r u n g  des  D e u t s c h e n  B e a m t e n g e s e t 
z e s “  ( R G B l .  I, 1645) eine bemerkenswerte Neu
regelung der W itwengeldvorschriften des DBG. ge
bracht. H ie r ist bestimmt worden, daß die w itwen
geldberechtigte W itw e  eines Beamten, der ap den 
Folgen einer Wehrdienstbeschädigung gestorben ist, 
fü r ihre Witwenbezüge eine A b f i n d u n g  erhält, 
wenn sie sich vor Vollendung des 45. Lebensjahres 
wieder m it einem deutschen Staatsangehörigen deut
schen oder artverwandten Blutes verheiratet. H a t
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d ie  W i t w e  d a s  35. L e b e n s j a h r  n o c h  n i c h t  
v o l l e n d e t ,  so  b e t r ä g t  d i e  A b f i n d u n g  das  
F ü n f f a c h e ,  s o n s t  das  D r e i f a c h e  des  J a h 
r e s b e t r a g e s  d e s  W i t w e n g e l d e s .  Die sich so 
errechnende W itwengeldabfindung is t jedoch auf 
das Fünffache bzw. Dreifache des Jahresbetrages 
des Höchstwitwengeldes aus der niedrigsten Ge
haltsstufe eines Regierungsrates maximal begrenzt. 
Das Gesetz enthält sodann noch die Vorschrift, daß 
die gezahlte W itw engeldabfindung gegebenenfalls 
später auf etwaige neue W itwenbezüge anzurechnen 
ist, die der W itw e  auf G rund ihrer Verheiratung 
im Falle des Todes ihres zweiten Gatten zustehen. 
D ie A rt dieser Anrechnung is t in  einem Runderlaß 
des Reichsfinanzministers v. 20. Febr. 1941 (ReiChs- 
haushalts- und Besoldungsblatt 1941 S. 89) näher 
geregelt worden. Danach w ird  die gezahlte Ab
findung auf spätere neue Versorgungsbezüge der 
W itw e  nur dann in vo lle r Höhe angerechnet, wenn 
die neue Ehe nicht länger als 8 Jahre bestanden 
hat. Bei längerer Dauer der zweiten Ehe kommt nur 
ein Teilbetrag der H eiratsabfindung in Abzug. D ie
ser anrechnungsfähige Teilbetrag sinkt entsprechend 
der Dauer der Ehe immer mehr herab, bis schließ
lich bei sechzehnjährigem und längerem Bestand 
der neuen Ehe überhaupt keine Anrechnung mehr 
stattfindet.

D ie vorstehend geschilderte Neuregelung der W it
wengeldvorschriften fü r diejenigen Beamtenwitwen, 
deren Ehemann an einer Wehrdienstbeschädigung 
gestorben ist, hat ih r V o rb ild  in  den H eiratsabfin
dungsvorschriften der m ilitärischen Versorgungs
gesetze (vgl. dazu K ö s t e r :  „N S BZ. Der Deutsche 
Verwaltungsbeamte“  1941 S. 151). Sowohl das 
Reichsversorgungsgesetz (RVG .) v. 12. M a i 1920 
wie auch das W ehrmachtfürsorge- und Versorgungs
gesetz (W FVG .) v. 26. Aug. 1938 enthalten die V or
schrift, daß W itw en  m it Ansprüchen auf W itw en
bezüge im Falle ih rer W iederverheiratung an Stelle 
der W itw enrente eine einmalige Abfindung erhalten 
(§ 39 RVG., § 116 W FV G .). „F ü r  die E in führung 
dieses Versorgungsanspruchs war der Gedanke aus
schlaggebend, daß es b illig  ist, einer solchen W itwe, 
die m it ih re r W iederverheiratung aus der Renten
versorgung ausscheidet, m it Rücksicht auf die be
sonderen Aufwendungen bei E ingehung der neuen 
Ehe einen einmaligen größeren Geldbetrag zur Ver
fügung zu stellen“  ( K ö s t e r  a. a. O.). D ie  im RVG. 
und W F V G . getroffene Regelung g ilt  sinngemäß 
auch fü r alle Personenkreise, fü r  die diese Gesetze 
gleichfalls „d ie  Grundlage der Betreuung bilden, 
also insbesondere z. B. fü r die Kriegspersonenge

schädigten und die Kämpfer fü r die nationale Er 
hebung“  ( K ö s t e r  a .a .O .). _ , s0

Vergegenwärtigt man sich diese Recfi,sJa? > erl 
möchte man wünschen, daß die in  den m ilita ri 
Versorgungsgesetzen und im Zweiten Gesex 
Änderung des DBG. getroffene Regelung m 
kunft fü r a l l e  Beamtenwitwen übernommen w 
Denn es is t kein durchschlagender G rund e jp 
lieh, weshalb die sinnvolle und bevolkerung 1 
tisch gesunde Heiratsabfindungsregelung de ^  
tärischen Versorgungsgesetze und des Zw eit t 
setzes zur Änderung des DBG. nicht ein allg „ „ q  
Bestandteil der W itwengeldvorschriften des „ ang 
werden könnte. M it ih r würde den im f ans- 
dieses Aufsatzes geschilderten Mißständen t)od 
sichtlich in  vielen Fällen wirksam abgehol ’<^aat 
auch fiskalisch wäre diese Regelung fü r o . eii 
vorte ilha fter als die Beibehaltung des gegenw 
Rechtszustandes. u,;f+Pn deS

Bei Betrachtung der W itwengeldvorschr |33 
DBG. w ird  übrigens o ft vergessen, daß nac <
Abs. 3 DBG. einer früheren Beamtenwitwe, 1 ,ung 
W itwengeldanspruch info lge W iederver oder 
verloren hat, 'nach dem Tode ihres z w e i e j t s . 
folgenden Mannes auf Antrag ein V n t fv7; eder '  
b e i t r a g  b i s  z u r  H ö h e  d e s  h e i  d e r  ¡¿es 
V e r h e i r a t u n g  e r l o s c h e n e n  W i t w e  & neUen 
gewährt werden kann, falls die W itw e k diese 
Versorgungsanspruch erworben hat. *™_yorSchrm 
V orschrift auch nur eine sog. Beamte'1’
ist, also der erneut verw itweten trübere* u nter' 
w itw e kein A n s p r u c h  auf Gewährung 
haltsbeitrags zusteht, so eröffnet sie doen ^  ^ rd 
lichkeit zur Beseitigung von Härten, De
der Verwaltung nachgerühmt (vgl- ” ^ 5 3  im*' 
Deutsche Verwaltungsbeamte“  l? 4 j 'einet y e' 
m itten), „daß Anträge auf Bew illigung j nleme 
sorgung nach § 133 Abs. 3 D B O . u n  der
w o h l w o l l e n d  entschieden werden ' be re it 
neue Ehegatte der Beamtenwitwe ei“  „  iB 
Ruhestand befindlicher Beamter (eirlv«:twenheZd£. 
die Beamtenwitwe ja ebenfalls ihre { V e i* ^  
verliert, ohne einen neuen Anspruch Tod a 
gung zu erwerben), so kommt nac . nacH q  
zweiten Gatten fü r die W itw e  auc ga ẑ 3 p  ,£tl 
„K ann“ -Vorschrift des § 101 Abs. *  den ^  uen 
die Bew illigung eines W itwengeld maßgeb.T, jn
verstorbenen Ruhestandsbeamten nbeZugeh.
Grenzen der gesetzlichen H inten) p ie
Betracht (vgl. »NSBZ.“  J i .  a- 0 ■ ^ ’¿tsche 
geheiratete* Ehefrau“ : „NSBZ. D 
waltungsbeamte“  1937 S. 330).

Blick in die Zeit
Protektorat

U m f a n g  d e r  d e u t s c h e n  S t r a f g e r i c h t s b a r k e i t  
Durch die im Einvernehmen mit dem Reichsprotektor 

erlassenen AV. des RJM. v. 4. Aug. 1941 (DJ. 1941,823) 
ist auf Grund von § 32 der VO. über die Ausübung der 
Strafgerichtsbarkeit im Protektorat Böhmen und Mäh
ren v. 14. April 1939 (RGBl. I, 754) rechtsverbindlich 
klargestellt worden, daß nichtdeutsche Staatsange
hörige der deutschen Gerichtsbarkeit im Protektorat 
auch dann unterliegen, wenn sie die Straftat, auf die 
das deutsche Strafrecht zur Anwendung kommt, außer
halb des Protektorats begangen haben. Dies g ilt ohne 
Rücksicht darauf, ob das anzuwendende deutsche Straf
recht im Protektorat bereits eingeführt ist.

Generalgouvernement o a U z t

1. E i n f ü h r u n g  der  Z l o t y  W ä h r u n g  die 
Im Distrikt Galizien sind ab 8- Sej?^ geSetzl“ * n

Emissionsbank ausgegebenen Z lo ly  ik tes we „ijig 
lungsmittel. Den Bewohnern d e s » «  „  1 i m  R e t^  
lungsmittel zum Kurse von 5 R ksCheme 11 ctzl<c 
tauscht. Reichsbanknoten, ‘ keine £
münzen sind im Distrikt Galizien 
Zahlungsmittel. ^ ¡n Ga|  yO-
2. E i n f ü h r u n g  der E m i s s i o n s b a n ^ ^ d > e  cji 

Durch VO. des Oeneralgoujjrn t5.
über die Emissionsbank in P°Ie" , t  Oie in
im Distrikt Galizien in Kraft gesetzt ber g s
errichtete mit Wirkung v. 8. Sept. d ande 
berc. Kolonie». StanisTau. Tarnopoi
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s e t z t r ^ aSSu ,L>*e. Zweigniederlassung Lemberg
^reditkasse Lemberg3) '^ ^ ^  ^  aufgelassenen Reichs-

1 F Norwegen
Der F,ür e r n a c h w uchs  f ü r  N a s j o n a l  S ä m l i n g  

erlassen n itf i 0m Nasjonal Sämling hat eine ParteiVO. 
¡Jen nor’wecru- u S baL den Führernachwuchs für 
öle nach ehitC u ^taa* und die Partei sicherzustellen. 
Anwärter Z  besonderen Auslese ausgesuchten Führer- 
Dienst tun „® jen ,bei den verschiedenen Parteiinstanzen 
‘bng. Fernpr • ei halten eine gründüche politische Schu- 
Ausland vorg41ehentlPendien fÜr Studienaufenthalte im

E n t s f p i  2‘ Neues  D i r e k t o r a t  
Das neu 1Ung des n euen  J a g d g e s e t z e s  

Jagdwesen w,v^Ünuetf  P P ektorat für Waldwirtschaft und 
iPPartements „^Ldlr5^£ dem Chef des Landwirtschafts- 
düektor. unterstellt. An seiner Spitze steht der Forst-

{ if jR a n g 6̂ "  AbWlung für Jagd und Wildpflege soll 
¡®lc|iterUng uL* ■ Dandjagermeisters bekleiden. Zur Er- 
!  ”,e Anzahl Verwaltung wird Norwegen in
1; iJagermek?^ ^gdbezirken eingeteilt werden, die Be- 
. S  e>* JaPd -h r unterstellt werden. Für jede Gemeinde
Raifejfhtigt auch €I nanlii- Das gePlante Jagdgesetz be- Raubt^r^g auch den Tierschutz. Der Schaden, den

nen iagdeinnah"’ so zukünftig aus den eingenom- 
suemnahmen erstattet werden.

3, V e r t
-Der  norwPtv°Pi >eIung: dcs A r b e i t s d i e n s t e s  
den’ S°U « m S ed Arbf il sdienst’ der z Z ' 33 Laßer um-
ruiri P er voHkomten Jahr auJ 64 Lager gebracht wer- 

d 80 Lager zählen" ausgebaute Arbeitsdienst wird

j Niederlande

scheanch„ einer v o d 1p f Ji c h t  f ü r  D e u t s c h e  
'andL^aatsangehrirf Reid?skommissars sind alle deut- 
habp* hen Q ch tt 66,11' die in den besetzten nieder. 
1941k Verpflichtpt •15ire-n Wohnsitz °der Aufenthalt 
*nsLbi l  den für 1 « d e r  Zeit v. 1. bis lö .O kt. 
aeioftjd.'gcn Beauftr^ * 11 Wohnsitz oder Aufenthaltsort 
?der 1? er) zu m e ld p ® ^  des Reicbskommissars (Poli- 
^ eldenf?e"dwelchen i  9 le,ches laufend bei Zuzug 
pfiudF, i.cht entfällt fAnderungen des Wohnsitzes. Die 
6 < h he Personinfur dlenstlich in den Niederlanden °chen. crs°uen und bei einem Aufenthalt unter

Erlass,.^oueralslur b 0 4 v o n  L o c k l ö h n e n  
GW p», "ach d e r ^ -  soziale Arbeiten hat eine VO. 
veber uj.aubnis de« d Ncuemstellungen von Arbeitern, 
h!-Pnbarlne günSti< J <ep hT rmitileranltes vom Arbeit- 
hedgebeP- Werden dün?1 Lobn'  und Arbeitsbedingungen 

audln^,n gleichen Rpt"-’ ,aIs wie sie beirn letzten Ar- 
S m‘t dem 7{ i ?bszwe i gen  gültig waren. Jede 

w leJ» Arbeiter, welche ihre Stellung
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noch nicht gekündigt haben, durch Anbietung eines 
notieren Lohnes zur Kündigung zu bringen, ist verboten.

3. J u d e n v e r m ö g e n  i m R e i c h  
Der Reichswirtschaftsminister hat bestimmt, daß in 

den besetzten niederländischen Gebieten ansässige Juden 
soweit sie nach dem 3. Aug. 1931 aus Deutschland aus- 
gewändert sind und zu diesem Zeitpunkt die deutsche 
Staatsangehörigkeit besaßen, nur noch mit Genehmigung 
der zuständigen Devisenstelle über ihre im Gebiet des 
Großdeutschen Reiches befindlichen Vermögenswerte ver- 
iugen dürfen. Die Anordnung war notwendig, um eine 
unerwünschte Verlagerung jüdischen Vermögens zu ver-

Belgien
F l a m e n  f ü r  den g e r m a n i s c h e n

R e i c h s g e d a n k e n
Interessante Ausführungen veröffentlicht das Organ 

der Flämischen Einheitsbewegung über die Frage wie 
sich die Flamen ihr Verhältnis zu den übrigen ger
manischen Völkern denken. Es wird betont, daß auch 
tur Flandern der germanische Reichsgedanke die ein
zige Losung darstelle, wobei dem niederländischen Volk, 
zu dem die Flamen gehören, uneingeschränkte Wahrung 
des Volkstums zugestanden werden müsse. Alle Länder der 
w / \ ! * i.ei!'Germanischen Gemeinschaft würden das gleiche 
Wirtschaftssystem annehmen und eine gemeinsame Wirt-
Rp £ J P° h Do-rePben' ,]edes Land werde mit gleichen Ruhten und I fhchten diesem Verband angehören und 
Selbstbestimmungsrecht über seine inneren Angelegen
heiten besitzen. Jedes Volk müsse als vollwertige6Einheit 
geachtet werden und einen eigenen Führer an seiner 
Spitze haben, der wiederum dem Führer der großen 
Gemeinschaft verantwortlich sei.

Kärnten und Kram
V e r w a l t u n g s g l i e d e r u n g  

. ,n den besetzten Gebieten Kärntens und Krains wur- 
. Wirkung v 1 Aug. 1941 folgende Landkreise 

gebildet: Radmannsdorf, Krainburg und Stein 
i Dm gebietliche Eingliederung für Unterdrauburg und 

das M.eßtal bleibt Vorbehalten. Für jeden Landkreis 
wird ein politischer Kommissar bestellt, der die voll
ziehende Gewalt im Namen des Chefs der Zivilver
waltung in seinem Amtsbereich ausübt. M it der Er
richtung der Landkreise erlosch die Tätigkeit der bisher 
tur den Amtsbereich der ehemals jugoslawischen Be- 
zirkshauptmannschaften eingesetzten politischen Kom
missare.

Serbien
Neues  A u f b a u p r o g r a m m  

Die serbischen Amtsstellen haben im Einvernehmen 
mit der deutschen Militärverwaltung ein umfangreiches 
Aufbauprogramm aufgestellt, von dessen Durchführung 
man sich eine starke Entlastung des Arbeitsmarktes, eine 
Hebung der volkswirtschaftlichen Produktivität und eine 
wesentliche Verbesserung der Verkehrsverhältnisse ver
spricht.

(Abgeschlossen am 10. Sept. 1941.)

Jechtshab«L H e r b c r i  v  - 
liJn Qr ,  der Univl,t £ f u. g e r ’ °- Prof- des öffentl. 
S . l94nU«üLagen ^ aP Heidelberg: D ie  g e i s t i -  

• Kohlh;

verf

k:  l94nUaa l agen  ri * neidelDerg ; U te  gc 
rJosch }; W. K gh hn d e s  St aa t es .  Stuttgart und Ber- 
9hnp 6 ühämmer Verlag. VII, 183 S. Preis

eitle5*55*
?ta a s er untJPpJehe Betrachtung darüber.f r'äat«,, Unter Dturacniung aaruoer anzu-

S11 dehln seinp°b.lettl als v,ersteh1: und wie er sich zu 
PseP verS(nuer tdeennpcr-n^ ui1,?111 s*egL untersucht der 
p ltJ ; Enfs?b‘edenen ^ w l ' i b4 icb gehaltenen Schrift die 

des . f  ’Ung U il. xi? deu geltendengeistigenGrund- 
ko 4  p.W i?odernennd. Wanü!ungen des „geistigen Ge- 

U*ert ner Hie nrfrJeSt.im Sinne eines bestimmten 
^•tbei wPrrl 1 j Scb<ji* Gemeinwesen allererst 

ird der Begriff „Geist“  möglichst

weit gefaßt, damit auch wirklich alle den Staat tragen
den Ideen einbezogen werden können.

Die Ausführung des so umrissenen Themas zeigt, daß 
es dem Verf., was er im Vorwort auch klar 'zugibt 
nicht geglückt ist oder besser: aus Zeitmangel nicht 
möglich war, alle Abschnitte mit derselben Ausführlich
keit und Sorgfalt zu behandeln. Es w ill mir scheinen 
als ob — vor allem auch im Hinblick auf die bereits 
vorhandene Literatur -  der Abschnitt über „Das Christen
tum“  besonders gut gelungen ist und eine Gesamtscfaau 
der von Luther und Kalvin ausgehenden geistigen Be- 
wegung sowie des Problems des christlichen Staates ver
mittelt, wie w ir sie in dieser Eindringlichkeit und thema
tischen Ausrichtung sonst nicht besitzen.
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Demgegenüber bedeutet bereits der zweite Teil („Na
türliche Religion und bürgerliches Bekenntnis“ ) eine 
wesentlich summarischer gehaltene Darstellung und be
schränkt sich auf einige repräsentative Denker. Daß da
bei Hobbes so gut wie unberücksichtigt bleibt, ist zu be
dauern, da ja mit ihm eine vollkommen neue Auffas
sung des Staates heraufkommt. Anderereits darf man 
nicht verkennen, daß es dem Verf. auf die Herausarbei
tung der Grundfragen wie des jeweiligen ersten Hervor
brechens eines Gedankenkomplexes ankam. Auch muß 
anerkannt werden, daß dabei einige deutsche Denker, 
die sonst kaum oder gar nicht genannt zu werden pfle
gen, in gebührender Weise gewürdigt und so der Ver
gessenheit entrissen werden. Zu dem, was über Thomas 
Morus und Machiavelli gesagt wird, sei ergänzend und 
konfrontierend auf das hingewiesen, was Gerhard Ritter 
als Historiker in seinem Buch „Machtstaat und Utopie“  
(München und Berlin 1940) im Hinblick auf das Problem 
der Macht ausführt.

Reizvoll ist immer wieder die Art, wie der Verf. auch 
bei diesen großen Überblicken nicht lediglich ideenge
schichtlich verfährt, sondern die politische Ausgestal
tung in Gesetzgebung und Regierungspraxis heranzieht 
und das Verhältnis von Staat und Kirche nicht aus dem 
Auge verliert.

Einen Höhepunkt hätte die Darstellung erreichen kön
nen in der Behandlung des philosophischen Idealismus 
(Kant, Fichte, Schelling, Hegel); denn darüber kann 
doch wohl kein Zweifel bestehen, daß, um nur den ein
flußreichsten und für das politische Denken des 19. Jahr
hunderts richtunggebenden Staatsphilosophen zu nennen, 
bei Hegel die Beziehung von Geist und Staat, die 
Konzeption des Staates als der höchsten Manifestation 
des objektiven Geistes, die innere Verknüpfung von Staat 
und philosophischer Weltanschauung ihre klassische Form 
gefunden hat und daß der Zusammenbruch des Idealis
mus in den 30er und 40er Jahren von geistesgeschicht
lich entscheidender Bedeutung gewesen ist. Von alledem 
jedoch erfährt man in dem vorliegenden Buche herzlich 
wenig, und es wäre nur zu wünschen, daß der Verf., 
der auf diesen Mangel seines Buches selbst hinweist, in 
einer späteren Auflage oder Neufassung dieses Kapitel 
von Grund auf neufassen würde. Es würde ihm dann 
auch gelingen, den Übergang zu dem folgenden Ab
schnitt, den er „D ie öffentliche Meinung“  überschreibt 
und in dem er Positivismus und Liberalismus in ihrem 
Verhältnis zum Staat behandelt, wesentlich zu vertiefen, 
denn: was er hier als Weltanschauungslosigkeit in be
zug auf den geistigen Gehalt des Staates kennzeichnet, 
beruht ja zum wesentlichen Teil auf dem Zusammen
bruch des deutschen Idealismus und dem Heraufkommen 
des atheistischen Materialismus mit seiner ausgesprochen 
apolitischen und staatsfeindlichen Haltung. Allerdings sei 
darauf hingewiesen, daß auch in dieser Zeit die geistige 
Einstellung gegenüber weltanschaulichen Fragen keine 
einheitliche gewesen ist und die Aufgabe einer ideen
geschichtlich sachgerechten Darstellung darin bestehen 
müßte, die vielerlei Strömungen und Gegenströmungen 
zur Gegebenheit zu bringen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das Buch in 
dem „D ie Weltanschauung“  betitelten Abschnitt wieder 
einen Höhepunkt erreicht, gelingt es hier doch dem Verf., 
die Zusammenhänge zwischen dem Nationalsozialismus 
als politischer Weltanschauung und den geistigen Grund
lagen der Gemeinschaft klar herauszustellen und so zu 
zeigen, daß der deutsche Staat, nachdem ihm ein Jahr
hundert lang eine feste geistige Grundlage gefehlt hat, 
wieder jene Einheit von Weltanschauung, Volk und Staat 
gewonnen hat, auf der sich allererst ein gesundes poli
tisches Leben der Nation aufbauen kann. Das Buch sei 
allen, die sich mit der Problematik Weltanschauung und 
Staat befassen wollen, bestens empfohlen, 
i Prof. Dr. F r i e d r i c h  B ü l o w ,  Berlin.

D r.D r. F r i t z  B l e i b  er ,  Dozent a. d. Univ. Wien: Das 
R e c h t  als o b j e k t i v e r  We r t .  (Sonderdruck aus 
„Zeitschrift für öffentliches Recht“  Bd, XX, Heft 1 und 
4/5.) Wien 1941. Verlag von Julius Springer. 80 S. 
Preis brosch. 6,60 MC.
Der Verf. hat es sich zur Aufgabe gesetzt, den Ort

des Rechts innerhalb des Systems der Werte zu besti 
men. Er setzt also voraus, daß ein solches System si 
vollerweise aufgestellt werden kann und daß es wen & 
stens seinen Grundzügen nach auch bekannt sei. Da a > 
wie er zutreffend bemerkt, die Wertphilosophie bisher 
allgemein anerkanntes System noch nicht entwickelt > 
versucht er zunächst seinerseits die Probleme der 
lehre insoweit zu klären, als es für den Zweck s 
Untersuchung erforderlich ist. So behandelt er kürz 
Begriff des Wertes, das Wertbewußtsein, die Gelting 
von Werten, ihre Rangordnung und das System j 
Werte. Unter diesem versteht er jedoch nicht eine 
inhaltlich bestimmter Werte, sondern ein durch ° ie won. 
bination verschiedener Merkmale formaler Natur g ^  
nenes Schema logisch möglicher Wert-Arten. Bet.ae s 
schließend unternommenen Versuch, das Recht m v£n 
Schema einzugliedern, erkennt er es als einen obje - 
Kulturwert, als Mittel-Wert und als übenndivio ^  
Wert. Welchem höheren Wert das Recht als Mitte 
jeweils zu dienen bestimmt’ ist, das ergibt sich naneCtits- 
aus der' jeweiligen Einstellung der betreffenden ej„e 
gemeinschaft. Im allgemeinen könne man sagen, n wßrje, 
Gemeinschaft, wenn sie zur Rechtsgemeiuschait tar](j 
bemüht sei, den Wert zu schützen, in dem m.r urJd 
wurzle. Diese Bemerkung ist gewiß nicht unric“  “  des 
wäre geeignet, zu einer inhaltlichen Bestimm* 2 ge- 
Rechtswertes hinzuführen, wenn sie zum Ausg solcher 
nommen würde, das Wesen der Gemeinschaft al :nsChaft> 
und die konstituierenden Bedingungen der Gem gr Zu 
die sich im Recht ihre Daseinsverfassung 2) J0Ch jen' 
untersuchen. Eine solche Untersuchung liegt ] 
seits der Grenzen, die der Verf. sich gesteckt ■ ^ r.

Die sorgsame, vorsichtig wägende unc^ *Anerken- 
beits- und Darstelhingsweise des Verf. verdien , , n|jChefl> 
nung. Der Wert seiner Untersuchung wie aller ^n der
mehr formal und kritisch gerichteten (den ¡n dem 
Metaphysik vermeidenden) Rechtsphilosophie b s-e der 
Aufweis gewisser logischer Abhängigkeiten, ejnschatt 
Verf. z. B. zwischen den Begriffen Rechts!, . wjsse 
und Rechtsgut feststellt. Aus ihnen ergeben jiaC|1 der 
äußerste Grenzen möglicher Rechtsgestaltu g ¡st es 
einen und nach der anderen Seite hin. l n ■ . geW?-! 
doch berechtigt, zu fragen, was damit eigen Real**® 
nen ist. Das Wesen des Rechts, der Seis. °  die (¡V 
überhaupt verschließt sich einer Denkw > ¿etn Sa 
schließlich an den Kriterien der formalen L g durch ; + 
des Widerspruchs und der Begriffsbildu bv o t ie r *  -e 
straktion und Fixierung einzelner Merkma , sin“
Wo der Verf. förderliche Bemerkungen danke“ ? u, 
meist nicht aus der strengen Folge seineprmittelt, g‘e o 
ges erwachsen, sondern erscheinen unY w0 gevv'0"ib - 
sam am Rande als Einsichten, die er an^h Lgung. 
hat. So wenn er einmal, ohne jede das
sam am Rande als Einsichten, die er ana ¡tuI1g, in0lM

einmal, ohne j c d e j f o ^  das R * ,

„im  aüa
einzelnen erhalten werden kann“ . U1̂  ‘‘ Schirm , jjnRr 
eigenen Gedankengang erwachsene, ejn durc“ 
tragene Rechtsdefinition lautet dagegei • ?’ (,ende N° gub' 
faktischen oder potentiellen Sanktionen^  ̂ zWj

u jch

änderung der bekannten Definition unter.“ des
definiert als „den Inbegriff der Beding“  ’ \jyjllku eni 
der Bestand einer Gemeinschaft S eß 9 ^  .. ffl aiis s „e - 
piri7 plnpn prhalfpn wprdpn kann**« „kpt

determiniertes System von Beziehung . ^  D*e -e 
jekten, insofern sie Träger von Guter zejgt, tjiyu- 
iiberstellung dieser beiden Definit*> ef0lgte M Un
glaube, zweierlei: daß die vom Me r -,_begriffhch n 
der formalen Logik und des aBs*r?,pnS das et!\
dialektischen, rein diskursiven) Den . jazu tu , una 
Rechts immer verfehlt, weil sie na ßeziehung. 
sinnhaftes Ganzes in ein „System v . v0n B“ cjnsictl 
damit die Gemeinschaft in eine Viein“1 wirkHche 
punkten umzudenken, und -  JaB “  , £i“ '
des Verf. besser ist als seine Meth ¿sätzlk^je ^US'

Aber auch wenn man von diesem „ )er Verf- ¿ejaf*re Tj 
wand absieht, ist es zu bedauern, j er letzt“« 
einandersetzung mit dem Schnitt Natur .i vöß‘CefS
z. B. mit der Schrift von Welzel “ ^ ¡ d e t  p M  
Wertphilosophie im Strafrecht w irken elt überfie l1 
dem vorbeigeht, was etwa in den g  ,ängst £r0b l f  cb 
wie Binder (den der Verf nur m i t d e n  • jst. A« 
Schrift aus dem Jahre 1907T rw ah h aUSgef“ h 
einer rechtsphilosophischen Wertien
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eine ben Einzelfragen hätten seine Ausführungen durch 
Schrift*.. 3S . ,rkere Berücksichtigung des einschlägigen 

ums sicherlich gewinnen können.
Prof. Dr. K a r l  L a r e n z ,  Kiel.

Prof. n r p
r e c h t r nLS* R u d ° I f  H u b e r :  D i e  v e r f a s s u n g s -  
deraiicrl'k e S t e l l u n g  des  B e a m t e n t u m s .  (Son- 
fakultät {" aus der Festschrift der Leipziger Juristen- 
sch-.fti,„u 'UI’ Heinrich Siber, Leipziger rechtswissen- 
von T i i i1 j  ^*u^ ien> H eft 124.) Leipzig 1941. Verlag 
Hie st e0<̂0r Weicher. 51 s. Preis brosch. 2 ¿AM. 

den letztp1̂ ! ^  des Beamtentums im neuen Staat ist in 
*'cher Frnrt -*ahren w iederholt Gegenstand wissenschaft- 
A r n o l u  J ^ P S e n  gewesen. Ih r hat z. B. erst unlängst 
des Beamt« * & e.n in einer Abhandlung „D ie  Stellung 
25, 1 ff \ pntums im völkischen Führerstaat“  (JahrbÖffR. 
?e't zuvor ni f  ‘/h rre iche  Untersuchung gewidmet. Kurze 
yerf. d i eser« e s‘cb m it dem gleichen Thema auch der 
.v erwArch ao orSprecflun£ in längeren Ausführungen im 
Kürze In h a lt"  Gefaßt (vgl. dazu die gut einführende, 
der v o r lie l„U bersicht in JW. 1938,734). Nunmehr hat mit 
«ün e in e n » !? 1 Arbeit auch H u b e r  zu diesem Schrift-
i r 9 ie überdncr0lIen f eitrag geleistet. 
Uniersuci1ll„ mstltPmende Grundthese aller vorgenannten 
Mehrfach a„ f ’e,i  ls* die Ablehnung der in neuerer Zeit 
«erhing dp ^erretenen rein technisch-instrumentalen Be- 
“ eatntentum . ean,tentums und die Aufzeigung der dem 
V«rfassun£r, '£ i,.n.euen Reich zukommenden spezifisch 
’,Tartei und , hen Funktion (vgl. dazu auch Reuß,  
a 4 dieser StLi.en* lcfle Verwaltung“ : VerwArch. 41,1 ff.). 
, r Wissen^-u n*v®:nakrne dient das Schrifttum nicht nur 
g le ic h  aurhaft’lc.hen Wahrheit, sondern verficht damit 
»;le ideol0piJ.i,Wlcbtlge staatspolitische Belange, da sich 

rein ine/ 1 e Bewertung des Beamtentums, die in 
üitendienst„„truraenfalen Auffassung vom Sinn des Be- 

Png und öffp„Zo-raL Ausdruck kommt, bei der auf Ach- 
¡Tfend mehr ,, icfle Ehrengeltung bedachten deutschen 
Ob endigen i i  mebr a*s Abdrosselung des unbedingt 
Inr enüber dl- «ndennachwuchses auszuwirken drohte. 
w §> daß der 8c f Entwicklung bedurfte es der Feststel- 
niu melir ist ft in dessen Dienst der Beamte tritt, 
r,.- nrehr aio a. ein bloßer Behelf der sozialen Tech
n i k  Funkfir,^.nP, »rationelle Maschine“ , deren „tech- 
a„ /  Pür einen a+ Beamte ist. Das Beamtentum hat 
&e|J pinen wirt,t- tecllnischen Verwaltungswert, sondern 
s°zh reen Politisrh6”  ,unserer Verfassungswirklichkeit zu-so?i»!igen Politierucn unserer Vertassungswirkhchkeit zu- 
durru .Sche s t , T n lütegrationswert. Denn der national- 
tärri; . die Scha«at m°bilisiert die völkischen Energien 
fendeh,vaufs neul ® einer „Einheit der Seelen“ , um die 
Sinn WandIuL e,Aerungen werden muß. Diese tiefgrei- 
gratinVer*lehen r> d llcb dem Beamtentum einen neuen 
ünd cn?°rdnun„ a?- Beamtentum ist eine staatliche Inte- 
ragenri bsterneuwnl.e a.n der täglichen Neubegründung 
SestMtem Maß? kU??..der nationalen Einheit in hervor-
i * ® » , * *

RA. H e r m a n n  R eu ß ,  Berlin.
1 ö V g j, j .

Sond^n * h 11 n ^ s g eset z g e b u n g .  Heraus
StSekrraufgaben im n,nv,s,.E r i ' s t  Posse ,  StSekr. fü 
ÜP RArk»m RW iM1 nW‘ c ’’ Dr' F r i t z  L a n d f r i e d  
Ernah" Min., H e r ’h ? r * F r i e d r i c h  S y r u p , StSekr 
StSekrruüg und Lamf r -t iB a c k e » StSekr- im RMin- fü 

%  Jüi Reichs?« Wt rtschaft’ F r i e d r i c h  A fp e rs 
v  5 Bän5e's f ü r S ^ M m t .  6. Erg Lief. 438 BI. PreL 
werIai>sKden nunm »t,ne»rZum Ra"d 2 ¿AM, Hauptwerk 
^ rI a | ^ hhandTnJr ¿  f  1940/41- C. H. Beck’sche 

(1b ^es > Berlin t ’ -München und Berlin, Otto Elsner 
PR. 19>  Werk e,rhn-Le>Pzig-Wien.
hfP'Üe, ’ 788 u m ^ n o 1 iPf5e‘ ŝ ,n meinen Besprechungen 
l,nri8t ütntcbe'nt m.JP,1?41’ 1J45 eingehend würdigen 

4 Erl^/augreichl n*üehr die sechste Lieferung. Sie 
trun£en v Br^ n ?ungen zu den Vorschriften 

n Ted II: „Arbeitseinsatz und Ar

beitsrecht“ , Teil IV : „Gewerbliche Wirtschaft“ , Teil V: 
„Ernährung und Landwirtschaft“ , Teil V I: „Forst- und 
Holzwirtschaft“ . Dabei machte der Ausbau von Teil IV 
den 5. Band des Gesamtwerkes erforderlich. Der Verlag 
glaubt, daß mit dieser sechsten Ergänzungslieferung der 
Rahmen des Werkes im wesentlichen gefüllt ist und die 
künftigen Ergänzungslieferungen voraussichtlich einen 
wesentlich geringeren Umfang beanspruchen werden als 
die bisherigen.
RA. u. Notar Dr. iur. et rer. pol. H u g o  D i e t r i c h ,  Berlin.

L e b e n s m i t t  e I g e s e t z. Erläutert von Dr. jur. H. H o l i 
fo °  f e r i OLGPräs. i. R. in Berlin, und Dr. phil. u. 
Dr.-Ing. E. h. A. J u c k e n a c k ,  Präs. i. R. der Preuß. 
Landesanstalt für Lebensmittel, Arzneimittel u. gericht
liche Chemie, Geh. RegR., HonProf. a. d. Techn. Hoch
schule Berlin. (Taschengesetzsammlung 128.) 2. Aufl. 
Band II, bearb. von dem Mitverfasser H o l t h ö f e r ,  
Berlin. Berlin 1941. Carl Heymanns Verlag. XXIII, 807 S. 
Preis geb. 26 ¿AM.
Im Jahre 1933 erschien in 2. Aufl. Band I des bekann

ten Kommentars von H o l t h ö f e r  und J u c k e n a c k  
zum LebMittG. Es war bereits damals in Aussicht ge
nommen, in einem 2. Band die Nebengesetze und die 
Verordnungen nach §5 LebMittG. sowie die reichsrecht
lichen Grundsätze zu § 11 LebMittG. zu bringen. Der 
2. Band liegt jetzt vor. In ihm ist unter Teil I—IV der 
bis zum 15. Dez. 1940 erschienene Rechtsstoff eingearbeitet. 
Die Rechtsetzung gemäß § 5 LebMittG. konnte, wie der 
Verf. im Vorwort hervorhebt, mit dem Bedarf der W irt
schaft an entsprechenden Normen nicht Schritt halten. 
Die Organisation des Reichsnährstandes und der ge
werblichen Wirtschaft haben daher ihrerseits für die 
Angehörigen ihrer Organisationen derartige Normen in 
großer Anzahl geschaffen. Diese Normen stellen zwar 
kein objektives Recht dar, sind aber als Verkehrssitte 
für die Auslegung des § 4 LebMittG. praktisch von 
wesentlicher Bedeutung und infolgedessen von rechts
satzähnlicher Wirkung. Sie sind deshalb in dem vor
liegenden Werk neben Gesetzen und Verordnungen eben
falls berücksichtigt worden.

Teil I des Buches enthält den Text des LebMittG. in 
seiner neuen, jetzt geltenden Fassung v. 17. Jan. 1936, 
ferner einen Abdruck der vorher geltenden Fassung des 
LebMittG. v. 5. Juli 1927 und des ÄnderungsG. v. 11. Dez. 
1935 nebst amtl. Begründung. Als II. Teil folgen Er
gänzungen zu den in Band I des Werkes enthaltenen Er
läuterungen zum LebMittG. Der Inhalt dieser Ergänzun
gen ist außerordentlich mannigfaltig. Es sind hier u. a. 
behandelt die lebensmittelrechtliche Bedeutung der Ver
kehrsanschauung (Verbrauchererwartung), die Tragweite 
der jetzigen Fassung des § 5 LebMittG., die strafrecht
liche Verantwortlichkeit in größeren Betrieben, wichtige 
strafrechtliche Begriffe, wie Vorsatz, Fahrlässigkeit, Ideal
konkurrenz, Versuch und Beihilfe, ferner Gerichtszustän
digkeit und Rechtsmittel. Im III. Teil sind die Vorschrif
ten über die Durchführung und den räumlichen Geltungs
bereich des LebMittG., insbesondere das Rundschreiben 
des RMdl. v. 1. Juni 1934, abgedruckt. Teil IV enthält 
sodann die besonderen Vorschriften für einzelne Grup
pen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, z. B. 
die ArzneimittelVO., das BrotG., einen Auszug aus dem 
BranntwMonG., das MilchG. und das WeinG. Der V. Teil 
bringt sonstigen für das Lebensmittelrecht wichtigen 
Rechtsstoff, u. a. einen Auszug aus dem StGB., die VO. 
über Strafen und Strafverfahren bei Zuwiderhandlungen 
gegen Preisvorschriften v. 3. Juni 1939, die VO. des Reichs
kommissars für Preisbildung und Preisauszeichnung vom 
16. Nov. 1940, das GaststättG. und die Vorschriften über 
Werberat und Wirtschaftswerbung. Teil VI berücksichtigt 
als Nachtrag das Material, welches in der Zeit vom
15. Dez. 1940 bis 15. Febr. 1941 veröffentlicht ist, so ins
besondere die VO. über Fleischbrühwürfel und ähnliche 
Erzeugnisse v. 27. Dez. 1940 nebst amtlicher Begründung 
Ein loses Ergänzungsheftchen bringt schließlich noch 
lebensmittelrechtliche Verlautbarungen aus der Zeit v n m
16. Febr. bis 6. April 1941.

Das Buch stellt eine dankenswerte, inhaltliche  Samm
lung des in Frage kommenden Rechtsstoffes dar und ist 
als solche für die Praxis von Wert. Dadurch, daß die 
Erläuterungen zum LebMittG. in der Form eines Nach-
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träges zu Band I gebracht werden, wird allerdings die 
Übersichtlichkeit etwas beeinträchtigt. Leider fehlt auch 
zu manchen Fragen eine selbständige Stellungnahme des 
Verf., die durch Verweisungen auf Literatur und Ent
scheidungen für die Praxis nicht immer genügend er
setzt werden kann. So wäre hinsichtlich der Bedenken, 
die gegen die Fortgeltung der §§ 1 u. 143 GewO, er
hoben worden sind, an Stelle der vom Verf. abgedruck
ten Auszüge aus Urteilen des PrOVG. eine kurze Kenn
zeichnung des eigenen Standpunktes des Verf. von 
Interesse gewesen. Vorbemerkungen und Anmerkungen 
zu den in Teil III ff. abgedruckten Gesetzen, Verord
nungen usw. sind sehr knapp gehalten und werden bei 
Zweifelsfragen vielfach die Benutzung eines anderen aus
führlichen Spezialkommentares nicht ersetzen können.

OVGR. H i l l  er ,  Berlin.

P r e i s p o l i t i k  und  P r e i s ü b e r w a c h u n g  in E u 
r o p a  nebst den wichtigsten gesetzlichen Bestimmun
gen von Dr. W i l h e l m  R e n t r o p ,  MinR., Abt.-Lei- 
ter, und H a n s g e o r g  K a y s e r ,  RegR., Referent 
(beide beim Reichskommissar für die Preisbildung). 
München und Berlin 1941. C. FL Beck’sche Verlags
buchhandlung. XII, 282 S. Preis kart. 5,80 3iM.
Das angezeigte Werk enthält eine systematische Zu

sammenstellung des Preisrechts und der Preisorganisa
tion aller europäischen Länder.

Die wichtigsten preisrechtlichen Bestimmungen sind 
im Original und in deutscher Übersetzung angefügt. Von 
grundsätzlicher Bedeutung ist der erste Teil des Buches, 
in dem „Wesen, Methoden und Ziele der gelenkten W irt
schaft, insbesondere der Preispolitik“  dargestellt wer
den. Die Schrift wird eingeleitet durch ein Geleitwort 
des Reichskommissars für die Preisbildung J o s e f W a g - 
n e r ,  der darauf hinweist, daß diese Zusammenstellung 
den Boden für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit in 
dem' sich anbahnenden Wirtschaftsraum weiter vorberei
ten wird. Schriftleitung.

Das F e u e r l ö s c h w e s e n  au f  n e u e r  G r u n d l a g e ,  
unter besonderer Berücksichtigung der Freiwilligen 
Feuerwehren, der Pflichtfeuerwehren und der Werk
feuerwehren sowie der einschlägigen Erlasse. Bearbei
tet und herausgegeben von Assessor F r i t z  P r e u ß e ,  
Referent im Deutschen Gemeindetag. Teil 1: Systema
tische Darstellung. 2. erw. und erg. Aufl. (Band 651 
der Kommunalen Schriften.) Berlin 1941. Deutscher 
Gemeindeverlag GmbH. XII, 144 S. Preis brosch. 3 3tM.

Aus Zeitschriften
Rechtspflege

Richterliche Unabhängigkeit ist die Freiheit des Rich
ters von Weisungen anderer als Recht und Gesetz in 
bezug auf den Spruch und das Verfahren. Die richter
liche Unabhängigkeit bedeutet Bindung an das völkische 
Recht, das enthalten ist im Gesetz oder das von den 
Unterführern des Führers erlassen ist, denen der Führer 
ohne einschränkende Voraussetzungen entweder allge
mein oder zur Durchführung einer bestimmten Planung 
die Befugnis zum Erlaß von Gesetzen übertragen hat. 
Die richterliche Unabhängigkeit ist im Verhältnis des 
Richters zur Justizverwaltung und' zu anderen Verwal
tungen sowie zu den Hoheitsträgern der NSDAP, ver
bindlich festgelegt und besteht durch den Willen des 
Führers, solange sie nicht durch ihn aufgehoben oder 
beschränkt wird. ‘Der Führer ist jedoch befugt, jede 
richterliche Entscheidung aufzuheben oder an sich zu 
ziehen; er ist oberster Gesetzgeber und oberster Rich
ter. Die richterliche Unabhängigkeit besteht im neuen 
Reich in der eigenen, politisch oder dienstlich nicht 
nachgeprüften und daher höchst innerlichen Verantwor
tung des Richters für seine Entscheidung vor dem Füh
rer, seinem Gesetz und vor seinem Volk.

( G ü n t h e r  K ü c h e n h o f f ,  „Richterliche Unab
hängigkeit und beamtenrechtliche Stellung des 
Richters“ , Der Gerichtssaal 115 [1941],. 297—340.)
(Jonas> „Das Gesetz über die Mitwirkung des 
Staatsanwalts in bürgerlichen Rechtssachen“  vom 
15. Juli 1941 [RGBl. 1, 383], DJ. 1941, 871 flg.)

Rechtswahrerausbildung
Verf. macht nach einer eingehenden Rückschau über

die bisherige deutsche Rechtswahrerausbildung und ein
Kritik ihres jetzigen Standes Vorschläge für ihre kui 
tige Gestaltung. Er sieht es für wünschenswert an, Q 
der Rechtsstudent sich in den ersten beiden Setnest 
nicht auf das reine Rechtsstudium konzentriert, s01ia j  
in dieser Zeit in die umfassende Größe des Geistes u 
überhaupt des Kulturlebens unserer Nation und sei 
Entwicklung eindringt. Nach zwei Semestern kann hts_ 
Student sich noch einmal prüfen, ob er wirklich Ke . 
wahrer werden w ill und gegebenenfalls ohne viel zei 
lust seinen Entschluß ändern. Dann soll ein praku^ __ 
Jahr beim Gericht — möglichst beim kleinen AU. ^ 
folgen, danach das Universitätsstudium fortgesetzt_ n 
mit mindestens vier Weiteren Semestern abgeseni 
werden. An der Referendarprüfung am Ende d:les1e ,er 
diums soll festgehalten werden. Dem Richteranw 
würde nach diesem Verlauf der Ausbildung eine,a p as 
Stellung zu geben sein als dem heutigen Refereeno■ ,e0 
bis jetzt ungelöste Problem der nach außen J ^ ir( tsvvah- 
Eigenverantwortlichkeit in der eigentlichen Recn erdeH- 
rerarbeit könnte dann weitgehend verwirklicht w ^  
Es könnte an die Stelle eines Richterreferenten 
Kammer, eines Ämtsanwalts, des jüngsten Kam De*
sitzenden und eines jungen staatsanwaltschaitlic ^ er. 
zernenten gedacht werden. Bei besonderer cn 
licher, politischer und fachlicher Eignung und tsprü- 
wäre im Einzelfall eine Abnahme der Richter *j,0n 
fung, die auf jeden Fall beibehalten werden so , .^¡en
\ r r \ r  A h lo iif irnn 9  I n h r & n  lriir-7Acfi*nS TlÜCn of-
luu&j JCUU1 1 uuuum iiu . ”  — 1l/o |arutI*
vor Ablauf von 2 Jahren, kürzestens nacn * er
möglich. Damit wäre unter Aufrechterhaltung iingS. 
forderlichen 6jährigen Ausbildungsdauer dem c »  
und Leistungsgesetz angemessen Rechnung g

( F r e i s l e r ,  „Deutsche Rechtswahrerausbil
DR. 1941, 833 flg. und 850 flg.)

Strafrecht . ,..keit, nerechtigKe
l ee,  „Begriffsjurisprudenz und y  ,g 
der Strafrechtspflege“ , AkadZ. 194 >  ̂  ̂^

(Klee  
in

des d-V’
Die durch die Rechtsprechung des VGH. tu1 . epf!ichj 

bestimmte herrschende Lehre verneint d i e A_ - geißf0 
im Falle einer Vorbereitung zum Hochv ¿enj de 
§ 83 StGB. Die Anzeigepflicht besteht nur ( u |aUblia[,L 
von dem „Vorhaben eines Hochverrats b Recht' 
Kenntnis erhält. Der Verf. setzt sich mit zll de 
sprechung eingehend auseinander und Ko j aZu fu 
Schluß, daß die rechtspolitischen Bedurift* g g3 StG ’
ren, die Anzeigepflicht auch im Falle d bishefl& 
künftig uneingeschränkt zu bejahen und 
Rechtsprechung insoweit aufzugeben. , ,  fg l3y

( S c h m i d t - L e i c h  n e r ,  „An:
StGB.] auch bei Vorbereitung •
[§ 83 StGB.]?“  DJ. 1941, 866flg-) t ..r die

utzugeoen. rg
n e r ,  „Anzcig^ 1 Hochverra

Der Verfasser beleuchtet die tieferen1  H ü  HR..... R p
gesetzliche Schöpfung der Verjährung durch ~ s.
Das Sühne- und Vergeltungsbedürfnis - Anz|?h_de
ablauf nach; das beweist schon die s zurückh.e® ,ir . 
kraft der 3- oder 6-Monatsgrenze t „tirbt.“  j die 
Taten. „Der Rechtsfall altert — und e [er up.^tel- 
ken Wandlungen, denen der Täter, ihrer h ,J,er
Öffentlichkeit, insbes. der Tatumkreis, ejndring |jußt 
lung zur Tat unterliegen, zeigen das t unb?® gen> 
Deutlichkeit. Auch der Richter bleibt gntsche‘ . f. vv'ie 
von den glättenden Einflüssen der /- • gefährd gnt-
die an Blutarmut kranken, sind ebenso | git der Uf. 
„Temperamentsentscheidungen^ . J.c p jChtigke*Y/:rksa^
Scheidung ist aber nicht nur für die f
teils von Wert, sondern ebensosen die F ^ j j ,  
werden der Sühne beim Täter wie ßffenthe e 
der Rechtssicherheit in den Augen uf<;faHeS' ite *1

( S t r a u b e ,  „Vom A lte »  * *

( S c h w a r z ,  „Das Reichsgericht * ig4l, "
regclungs-Strafverordnung , AK
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,** f , aChdrUCk dCr Entscheidungen nur auszugsweise und mit genauer Quellenangabe gestattet 
l  bdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. -  f  Anmerkung]

o»e?htf p?litisch besonders bedeutsame Entseheiduna en •
em Strafrecht S. 2041ff .  N r. 4 ,7 ,8 ,  9, 10, 18, 21; Marktregelung S. 2062f f .  N r. 22 u 23 •

Prozeßrecht S. 2071 N r. 29

Strafrecht

Katers wegeu^v ^  t  ^ ’ 33®a StGB. Die Bestrafung des■aiers weo-B,, u ie  oestratung des
äitiger AnorHnerge^ nS,?egen § 330 a S(GB- « "‘er gleich- 
S^geanstait „  lg d?r Unterbringung in einer Heil- oder 
Zustande d p r^egen, Vergehens gegen das HeimtückeG. im 

(RQ 4 ,turecnnungsunfähigkeit ist zulässig.
■> '*• otrSeii. v. 6. Juni 1941, 4 D 251/41.) [R.]

»*2 ^  *
strafe bilde* StGB. Das Gericht, das die Gesamt
e n  neu („cf* neben ih r . die Nebenstrafen und Neben- 
®8s,gkeJt von n  “.setzen. Die Aufrechterhaitung der Zu- 
UnS ist zw eck l1‘zeiaufsicht neben der sicherungsverwah

rt Gas lg  h *os”
ri^r durch da<f ^  StGB, eine Gesamtstrafe mit
i rJ? Angeki pri,ecbtskräftige Urt. v. 21.Sept. 1939 gegen 

tej l  war aiifka7 niten-Zuchtllausstrafe gebildet. In dem 
tenrden. Das i ^lassigkeit cfer Polizeiaufsicht erkannt 
Siru Urteil nirhV'-u diesen Ausspruch in das angefoch- 
naen rungsverwL bernommen’ weil er unnötig sei, da die 
derh(etwaiger FntiUng das starkere Mittel sei und auch 
v0L fur sie b fc fik  Sling des An£ekl- aus ihr auf Grund 

Demebtnen sei tehenden Regelung keine Überweisung

Aus § 76 StGB, ergibt sich, daß 
nicht ^^serunp- 11(.tn ôgen und Maßregeln der Sicherung 
C  neben ^  Gesamtstrafe als solcher i
*iür Z *  sind fR G s / f f tro ieiL ~  m  verl1ängen oder an- 
°der V,tgen einer der^’n 6, 88, 89 ’ 68, 17ö)> we*rn das auch 
leben ,i8eIassen Gesetzesverletzungen vorgeschrieben 
komimde,n für dip r• i iCbenstrafen und Nebenfolgen, die 
fort.nJ nden Ein»»? 7 ,un*  der Gesamtstrafe in Betracht 
L'u ilie L Gericht d !latr n £ ereits festgesetzt sind, fallen 
Paraüs UfbenstrafZ! dl<; Gesamtstrafe bildet, hat neben 
§7q c ' s t  f Qr jj.-p r  Und Nebenfolgen neu festzusetzen. 
9 edcht ■ ■ die p r r esamtstrafenbddunff a“ t Grund des 
RechtsL In. gewisse^°ening gezogen worden, daß das 
?btle Pi1, ,t des fr iihelJmf?"ge zu e*nern Eingriff in die 
A |bst; j. ,cksicht auf -renD Urteils ermächtigt ist. Es hat 

da rüb i S f  Rechtskraft des früheren Urteils 
8eboten f fe °der Krpl' befinden, ob und inwieweit eine 
ded, es , st’ auch nehe?"!*0 geA sofern sie nicht gesetzlich 
A'stlaib djlrf eine u, "r d<jr Gesamtstrafe angebracht ist, 
gründe bnrnehmen w AfS1?e ,Nefaenstrafe nicht einfach 
v* /RGUrilegenden Air+ei-rSle ,n einem der Gesamtstrafe 
L K j^ V .  19 M ä r ^ n J echtskräftig erkannt worden 
Ä  2 ö f i l937> 5 d S  o9,25' 3 D 58/25: JW. 1925, 1493; 
f i r l aUgen6L6/698/3o. nn /37: JW- 1937, 2380; v. 19,Okt.
QeK1' 73 3firrullt das K r u  1°’ 153) ‘ Auf den gleichen Er- ■ - 36fi *n ii a.; UpUrt. v. 19. Okt. 1939, 2 D 467/39:

Bildung ^gesprochen worden, daß das 
r Verrrpi, emeii Gesamtstrafe für mehrere

o?(;!!tstrafe,ndeitsve?brernhU ,k der Angek[; aIs geführ- K  ai'ch dann ^  i ^gangen hat, neben der 
hlcj Word®*1« Wenn di^ 0.;!1 * ,e Sicherungsverwahrung 

,»§*!* deien0 sind die f  *trauftaten rechtskräftig abge- 
keiaprafen L Qesamtstrafe'ntscbeildung sicl1 also auf die
l«r eÄ h er,eschränkt in aUS den rechtskräftigen Ein- 
'l'afi£rage ü;,1gsverwahni„etn rechtskräftigen Urteil aber 
:i% iegelnVn 'reichem i?  angeordnet worden war. Zu
W  e f e s w S S  S ;  b 2 ', dic , T‘ Wern1* bei der r i i Besserung in einem rechts- 

etl kann fvtu dlnJ:,t;iner Gesamtstrafe nach- 
Vvgl- RGUrt. v. 28. April 1939,1 D

W r.. Mew

SS
«at^ag 
k

241/39: DR. 1939, 1505 und RGSt. 74, 4), braucht hier 
nicht Stellung genommen zu werden 

Die Auffassung des LG., daß die Polizeiaufsicht neben 
der Anwendung der Sicherungsverwahrung keinerlei Be
deutung habe, kann vom RevG. nicht beanstandet wer- 
“ 5n- Uabci mag n°ch auf folgendes hingewiesen werden. 
Die Richtlinien in der AV. des RJM. v. 5. März 1938: DJ. 
323 sehen für die Vollstreckungsbehörde bei Entlassun
gen aus der Sicherungsverwahrung ein Zusammenwirken 
mit der Kriminalpolizei vor, für das weitergehende Maß- 
nahmen, als sie nach §39 StGB, bei Polizeiaufsicht zu
gelassen sind, in Betracht kommen. Daraus ist zu ent- 
nehmen, daß die Vollstreckungsbehörde ihrer Pflicht nicht 
genügen wurde, wenn sie den Entlassenen einfach zur 
Durchführung der mit einer Polizeiaufsicht verbundenen 
Autlagen der höheren Landespolizeibehörde überlassen 
wurde, um dann ihrerseits nach dem Ablauf der Frist sich 
selbst wieder einzuschalten. Außerdem ist zu beachten, 
daß die 5jahnge Frist für die Polizeiaufsicht mit der 
Veibußung der Strafe beginnt, daß sich aber, selbst
verständlich dieser Maßnahme vorgehend, die Sicherungs
verwahrung auch an die Strafverbüßung anschließt. So
nach wird in den meisten Fällen zur Zeit einer Entlassung 
aus der Sicherungsverwahrung ein erheblicher Teil der 
für die Polizeiaufsicht bestehenden Frist abgelaufen sein 
Line Aufhebung des angefochtenen Urteils im Wieder
aufnahmeverfahren würde, sofern dadurch die Sicherungs
verwahrung endgültig in Wegfall käme, immer dazu füh
ren, daß entweder das ältere Urteil mit seinem Straf
ausspruch wieder voll in Geltung tritt, oder daß es zu 
einer neuen Festsetzung einer Gesamtstrafe kommt, bei 
der die Fragen der Sicherungsverwahrung und der Polizei
aufsicht wieder selbständig zu prüfen wären.

Nach alledem ist davon auszugeilen, daß es dem richtig 
verstandenen Sinn der §§ 76, 79 StGB, entspricht, in einem 
rad wie hier von der zwecklosen Aufrechterhaltung der 
Zulässigkeit von Polizeiaufsicht neben der Sicherungs
verwahrung abzusehen.

(RG., 2. StrSen. v. 15. Mai 1941, 2D64/41.) [He.]
*  V

SRG- -  8 StGB.; Ges. v. 2. Juli 1936 (RGBl. I, 
632), § 1 Abs. 4 VO. zur Ergänzung der Strafvorschriften 

SUnjtz der Wehrkraft des Deutschen Volkes v. 25. Nov. 
1939 (RGBl. I, 2319). Der Strafschutz ist grundsätzlich für 
alles vorgesehen, was als „Einrichtung“  geeignet und be
stimmt ist, der Landesverteidigung zu dienen. Dazu gehört 
auch ein Betrieb, in dem Wehrmittel für die Wehrmacht 
lmrgestellt werden, ebenso auch eine einzelne Maschine in 
einein solchen Betrieb, f )

Der Angekl. war als Dreher bei einer Firma in F. be
schäftigt, die Kriegsmaterial für die Wehrmacht herstellte. 
Das LG. hält für erwiesen, daß der Angekl. durch Leicht
fertigkeit die von ihm bediente Maschine beschädigt 
habe, so daß sie vier volle Wochen bis zu ihrer Wieder
herstellung habe aussetzen müssen; dadurch habe er 
fahrlässig die Schlagfertigkeit der deutschen Wehrmacht 
gefährdet. Das LG. verurteilt ihn danach gemäß dem 
§ 1 Abs. 4 der VO. zur Ergänzung der Strafvorschriften 
zum Schutz der Wehrkraft des deutschen Volkes vom 
25. Nov. 1939 (RGBl. I, 2319). m

Die Revision muß Erfolg haben 
I Gegenstand des Strafschutzes nach dem § 1 der VO 

v. 25. Nov. 939 sind „ein Wehrmittel oder eine Einrich: 
!H5g>. d'e der deutschen Landesverteidigung dient“ . Das 

Sicb nicht darüber, ob vorliegend ein „Wehr- 
mittcl oder eine „Einrichtung“  in Betracht komme. Es
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muß indes davon ausgegangen werden, daß das LO. die 
vom Angeld, bediente Maschine als eine „Einrichtung“  
im Sinne der Vorschrift angesehen hat; es hat freilich 
diese Beurteilung nicht begründet, was immerhin hätte 
geschehen müssen. Der Beurteilung des LO. ist bei
zutreten.

Die VO. v .25.Nov. 1939 dient dem Schutz der W e h r 
k r a f t  des deutschen Volkes. Sie stellt den Abschluß 
gesetzgeberischer Maßnahmen nach dieser Richtung dar. 
Im §143a StGB., der durch den Art. 3 des Ges. zur Ände
rung des StGB. v. 28. Juni 1935 (RGBl. I, 839) eingefügt 
ist, waren als Gegenstand dieses Schutzes aufgeführt: 
„Wehrmittel oder Einrichtungen d e r  d e u t s c h e n  
W e h r m a c h t “ . Durch das weitere AbändG. v. 2. Juli 
1936 (RGBl. I, 532) ist die Fassung aufgestellt, die in
soweit auch im § 1 der VO. v. 25. Nov. 1939 enthalten ist: 
„Wehrmittel oder eine Einrichtung, die der deutschen 
Landesverteidigung dient.“  Damit ist der Strafschutz auch 
auf solche Einrichtungen ausgedehnt worden, die nicht 
der deutschen Wehrmacht gehören, sondern einem an
deren. Der Schutz ist somit grundsätzlich für alles vor
gesehen, was als „Einrichtung“  geeignet und bestimmt 
ist, der Landesverteidigung zu dienen. Dazu gehört auch 
ein Betrieb, in dem Wehrmittel für die Wehrmacht her
gestellt werden — also auch der Betrieb, in dem der 
Angekl. beschäftigt war. Vgl. die amtliche Begründung 
zum AbändG. v. 2. Juli 1936, mitgeteilt DJ. 1936, 996. 
Dazu kann indes auch eine einzelne Maschine gerechnet 
werden, die sich in einem solchen Betriebe befindet und 
die für die Wehrmittelherstellung mitbestimmt ist und 
gebraucht wird. Dem kann nicht entgegengehalten wer
den, daß solche einzelnen Betriebsgegenstände ihren straf
rechtlichen Schutz — ausschließlich — im § 2 der VO. 
v. 25. Nov. 1939 fänden. In dieser Vorschrift ist zwar mit 
Strafe bedroht die Störung oder Gefährdung des ord
nungsmäßigen Arbeitens eines für die Reichsverteidigung 
(oder die Versorgung der Bevölkerung) wichtigen Be
triebes, die dadurch geschieht, daß e i ne  dem B e t r i e b  
d i e n e n d e  Sache ganz oder teilweise unbrauchbar ge
macht oder außer Tätigkeit gesetzt wird. Es kann auch 
nicht zweifelhaft sein, daß die vom Angekl. bediente 
Maschine eine Sache war, die einem für die Reichsvertei
digung wichtigen Betriebe diente. Aber denkgesetzlich 
ist die Annahme möglich, daß eine solche Sache zugleich 
eine Einrichtung im Sinne der Vorschrift im § 1 der VO. 
darstellt, so daß unter Umständen bei Beschädigung einer 
solchen Sache eine tateinheitliche Verletzung der beiden 
Strafvorschriften im § 1 und im § 2 der VO. in Betracht 
kommen könnte. Die Tatbestände der Vorschriften im 
§ 1 und im § 2 der VO. überschneiden sich weitgehend. 
Dabei ist indes auf einen wesentlichen Unterschied die
ser beiden Strafvorschriften hinzuweisen. Im § 2 ist nur 
eine vorsätzliche H a n d l u n g  unter Strafe gestellt, im 
§ 1 Abs. 4 dagegen auch ein nicht vorsätzliches, sondern 
nur leichtfertiges H a n d e l n .  Der § 1 Abs. 4 kann dem
nach möglicherweise den für die Erhaltung der Wehr
kraft erforderlichen strafrechtlichen Schutz in Fällen ge
währleisten, in denen die Vorschrift im § 2 wegen Fehlens 
der in ihr vorausgesetzten Schuldform nicht anwendbar 
ist. Die VO. v. 25. Nov. 1939 hat nach ihrem gesamten 
Inhalt den Sinn und den Zweck, der Wehrkraft des deut
schen Volkes einen umfassenden strafrechtlichen Schutz 
nachdrücklichst zu sichern. Sie umfaßt daher im § 1 
nicht nur die u n m i t t e l b a r e n ,  sondern auch die 
m i t t e l b a r e n  Einrichtungen, die der Landesverteidi
gung dienen; zu diesen mittelbaren Einrichtungen kön
nen insbes. Maschinen gehören, mit denen Wehrmittel 
hergestellt werden sollen.

Die grundsätzliche Anwendbarkeit der Vorschrift im 
§ 1 Abs. 4 der VO. ist somit hier nicht ausgeschlossen.

II. Die Aufhebung des Urteils erfolgte aus sachlich
rechtlichen Mängeln. (Wird ausgeführt.)

(RG., 1. StrSen. v. 16. Mai 1941, 1 D 765/40.) [He.j

Anmerkung: Die Frage, ob als Handlungsobjekte der 
Wehrmittelbeschädigung i. S. des §1 der VO. zur Er
gänzung der Strafvorschriften zum Schutze des deutschen 
Volkes v. 25. Nov. 1939 auch Maschinen einer Kriegs
material herstellenden Firma in Frage kommen, kann 
nach dem Wortlaut der Bestimmung zweifelhaft erschei
nen. Während § 1 der VO. von „Einrichtungen“  spricht.

die der deutschen Landesverteidigung dienen, ist im §.jj 
der VO. von einer „dem Betriebe dienenden Sache

kann zu der Annahme verleiten, daß der Begriff d 
„Einrichtung“  mehr als nur „eine dem Betriebe dienen 
Sache“  erfordert. Die Einbeziehung der Maschinen un
Annoro+P rlor FoRrilron Hl QApparate der Fabriken, die Wehrmittel hersteilen, m a 
Kreis der Handlungsobjekte des § 1 der VO., wird da 
auch von N a g l e r  („Kriegsstrafrecht“ : GerS. J 4,r ¡m 
Anm. 21) äbgelehnt, der eine Ausdehnung hierauf nU ... 
Rahmen des § 2 StGB, für möglich hält. Dagegen w» 
R i e t z s c h  (DJ. 1940,78) den Schutz des §1 auf dieSQ 
Maschinen erstrecken. Nüse  („Kriegsstrafrecht 
Anm. 2) fordert zwar eine weite Fassung des Begr , 
der Einrichtung, führt jedoch Maschinen der bezeicnnei 
Art nicht als Beispiel auf. Auch S c h w a r z  
8. AufL, S. 241) erwähnt nur Apparate von Liefern >
während K o h l r a u s c h  („StGB.“ , 36. AufL, S.7891 ß
Gegenstände hierunter fassen w ill, die den oes°n r _ 
Zwecken der Wehrmacht dienen, und bei P f u *?cl. ,.nCi 
N e u b e r t  (II c 22 S. 1) hierunter alle Gegenstände t 
Anlagen verstanden werden, die für die Schlagteriß 
der deutschen Wehrmacht wichtig sind. . . and

Die Praxis ist der Auffassung des RG- gefolS pjn. 
hat in der Regel Maschinen von Lieferfirmen aj ; enen, 
richtungen, die der deutschen Landesverteidigung j eni 
angesprochen. Hierbei war der Wille maßgebhC“ »,
Ziele und Zwecke der VO. durch einen mogiicn ¿er 
fassenden Schutz gegen jede Art der Gefahr0u s zll 
Schlagfertigkeit der deutschen Wehrmacht ger jte. 
werden. Die dargelegte Entstehung und ständige t  riscBe 
rung der Bestimmungen weist auf diese gesetzg nr\ch- 
Absicht hin. Der Wortsinn der Bezeichnung >> njCiit 
tung“  schließt die Einbeziehung der M.aSC , T„ terschei' 
aus; es kann dahingestellt*bleiben, ob €S. r; en be" 
düng in unmittelbare und mittelbare Einricntu S Rege" 
durfte. Zweifel können nur wegen der besoncie nende 
lung von Einflußnahmen auf „dem Betriebe rragen, 
Sachen“  im § 2 der VO. entstehen. Hier lSt ui:eßliche 
ob die Regelung des §2  der VO. eine a0f s h2elehnt- 
ist. M it Recht wird diese Auffassung vom Iv J‘ versctue" 
Die Bestimmungen des § 1 und des § 2 ” abehiecjene £r" 
dene Voraussetzungen und setzen auch vo(sc| interesse 
folge voraus. § 2 der VO. bleibt nicht auf die 1 ^enendeil 
der Reichs Verteidigung im engeren Sinne faHeX1
Betriebe beschränkt, auch Versorgungsbet gcj,lag*
hierunter. §1 der VO. fordert die Gefährdung num
fertigkeit der deutschen Wehrmacht, in § -j smäßig6!, 
eine Störung oder Gefährdung des ?r , >n+er dies*“  
Arbeitens des Betriebes eingetreten sein. ic|,f geg?” ' 
Umständen schließen sich die Bestimmungen nlog
seitig aus, ein tateinheitliches Zusammentre 
lieh (ebenso auch N üs e a. a. O. S. 32 An 

Dem Urteil ist zuzustimmen. , h Berlin-
StA. Dr. H. M i t t e l b a c h ,

*
** 4. RG. -  §§ 157, 257 StGB. g, Abs. \

Die Gefahr der Verfolgung i. S. des § * w/abrhel;- j . 
StGB, braucht sich nicht aus der Angabe greift 
sich allein zu ergeben; der Milderungsg vYahrbel . e
mehr auch dann Platz, wenn die Angabe gacblag* ^  
Zusammentreffen mit der gesamten sonstig solch*■
Strafverfolgung mit sich bringen^ konnte. ^  2euge 
fahr kann selbst dann gegeben sein, wen hab ¿.
haupt keine strafbare Handlung begange ^  Verl,a"er 

Der Angekl. hat unmittelbar nachdem er 1 fahrlä*s <jell 
lung gegen Dr. D. wegen Abtreibung worden eitj' 
Tötung als Zeuge zur Sache vernomme UIT1 ein ^ cj,t
Zeugeneid geleistet. Hierbei handelt es der gicn ĉ e
heitlichen, in sich geschlossenen Aussage z1i , at def
willkürlich in zwei Teile, nämlich die iaßt. */jUngel1
und die Eidesleistung, auseinander« Bek4„ran h*'
Angekl. die Zeugin B. durch bewußt u . gchluß d ^  >n)
begünstigt und diese im unmittelbaren wejneid ‘ ¡^eit 
eiaigt, so steht die Begünstigung j errl -¿¡¡t 311am

ierPVerhältnis der Tatmehrheit, sondern in sornit eifie  ̂
insoweit ist der § 157 Abs. 1 Nr. 1 bereit* in2 ll  ^
wendbar. Diese Auffassung hat das K AfiSt. 62,
Urteil 1 D 525/26 v. 3. Dez. 1926 sowie R 
treten. '
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fahr bagd s*eh indessen, ob sich der Angekl. nicht der Ge- 
guno- i ner s r̂aigerichtlichen Verfolgung wegen Begünsti- 
in der ^Ĥ gesetzt haben würde, wenn er über sein Verhalten 
getnnR vor se' ner eidlichen Vernehmung wahrheits- 
griinHo ,atisSesagi hätte. Hierüber schaffen die Urteils- 

py e,.keiJie genügende Klarheit (wird ausgeführt), 
ist aurh e Beurteilung der Beziehungen der B. zum Angekl. 
Lg . v J} Bedeutung, daß dieser nach der Ansicht des 
Fäijen Abtreibungen der B., „wenn er nicht in einigen
nach daran beteiligt ist, mindestens jeweils alsbald

Diesp T i Voünahme erfahren hat“ , 
sich der ^ siande lassen den Verdacht aufkommen, daß 
der Beer - ,J>ekI- schon vor seiner eidlichen Vernehmung 
deren ßn*ls-,-gun£ der Zeugin B. gegenüber — in bezug auf 
ücherwp-teill£un£ aiJ der Abtreibung des Dr. D. —, mög- 
gehen„ o ll6 , aucb e'nes anderen Verbrechens oder Ver- 
Abs. j v, bnidig gemacht hat; die Anwendbarkeit des § 157 
'Ungen n; iA B*QB. ist somit nach den bisherigen Feststel- 
y°rschrift ausgeschlossen. Für die Anwendbarkeit dieser 
für den 7 genügt es, daß die Offenbarung der Wahrheit 
lesamten u gen..‘m Zeitpunkt der Eidesleistung nach den 
Gefahr (W v 1Sianden des Balles die nicht ganz entfernte 
£ehens n / i,Vercdgurlg wegen eines Verbrechens oder Ver
acht au« J  Sl<;b ziehen konnte. Diese Gefahr braucht sich 
geben- dpt »«An£af)e der Wahrheit für sich allein zu er- 

I.aiz, wpni. y'dderungsgrund greift vielmehr auch dann 
nüt der »Ji . ^nsabe. der Wahrheit im Zusammentreffen 

sich k • en s°nstigen Sachlage eine Strafverfolgung 
u nn gefrpuln^eii konnte. Eine solche Gefahr kann selbst 
, are Hanm n se*n> wenn der Zeuge überhaupt keine straf- 
92; ¿g 4 l;u_ng begangen hat (vgl. hierzu u. a. RGSt. 62, 

p Im 203 [204, 205] =  DR. 1940, 1417).
„SünstFn-,m" ej . Falle wäre es allerdings möglich, daß die 
h rden kötin?’ . ln der eidlichen Aussage selbst gefunden 

nd!mi„en • ’ mit den früher begangenen Begünstigungs- 
t5,n’.8emäR j Bortsetzungszusammenhang stünde und 
rf^inheifiipk1 Meineid mit der fortgesetzten Begünstigung 
«? RG. ;n zusammenträfe. Aber auch das würde, wie 

ff'egt hat Urteil 1 D 887/28 v. 19. Okt. 1928 dar-
anht aussch fpi^nwendbarkeit des § 157 Abs-1 Nr. 1 StGB. 
iiK ■ "icht i D e n n  die Begünstigung wäre solchen- 
„  r‘gen F;n f'eblieh durch den Meineid verübt; die 
dp?gen und ,<; landlungen blieben vielmehr vor ihm be- 
Paii § 157 a i es UI]den auch in dem für die Anwendung 
W u’ daß dprS ^ r- 1 StGB, gerade vorauszusetzenden 
te:i, r'heit pp.. , nSeW. bei der eidlichen Vernehmung die 
liCLUng Platz g'.,uätte. Bs muBfe a'so eine andere Beur- 
Wär durch die f  , n’ als.wenn die Begünstigung ausschließ- 
v ,  .(vgl h;„ u cbe eidliche Aussage begangen worden 

ez-192fi be,reits erwähnten RGEntsch. 1 D 525/26 
(RO., 3 s u“ d RGSt. 62, 211).

rSen. v. 30. Juni 1941, 3 D 274/41.) [R.]

hu?! RQ- -  8 i7 , *  '' •  § 174 Abs. 1 Nr. 2 StGB. Begriff der „Ob-

25oS\ ryppenldtI'JeitetL  auf ° rund eines Auftrags des 
Ä n r i  *andsdpr,+o Ln H - ein Lager. in welchem etwa 
Resch? sich diP 7, e , untergebracht wurden. Darunter 
hach^R. em— damals 24 Jahre alte Ehefrau S. DerS  etw'aei4 ai.ntea^ea

Jahre alte Ehefrau S. Der 
steju et\va i 4“^ e  sie zur Stubenältesten und stellte sie 
^ ¡ SchdeS Lager«ge"  all  Schreibhilfe auf der Geschäfts- 
! ersch;etl. Ihnen , „  ein; Schon nach kurzer Zeit kam esj  rschtlj ihnen Schon n
4er Ehoteilen DipnortAi!si auscbe von Zärtlichkeiten. Auf 
o4chtpt^raii S. h " f f?hrten ließ sich der BeschwF. von 
pasthnfn heide - Seiten. Bei einer Reise nach X. über- 
^riff ih5- Der A n n i m S t e i n s a m e n  Zimmer in einem 
z^stete a"  die ,legte sicl? zu Brau S. ins Bett,
cU^ÜchP detl Be«nii!S c-Unc? an den Geschlechtsteil, sie 
°eh n,Vk*ten. ¿u ebenfalls und erwiderte seine

w6l
veri

Da "*ehtâs pq! gekommen'Cm Qesclllechtsverkehr ist es je- 

des 5 l 7i  BeschwF. unter entsprechender An-
S|e ReVis; SA N r - 2 L Verb‘ ra- § 2 S i0 B -

fe^e1tni aK e d aens\ ^ ine"  Erfolg haben. 
amten Und !,ei zum minA0dl*e T ätigkeit des BeschwF.' als 
li^en (Rocd4her auphnd+estf n eine beamtenähnliche ge

weht ^  StGR \ fl strafrechtlich hier ^ier eines Be- 
Zu beanstand en âBs gleichzustellen, ist recht-

Daß die Handlungen, die der BeschwF. in X. mit der 
Ehefrau S. vorgenommen hat, unzüchtig waren, bedarf 
keiner näheren Darlegung.

Wenn das LG. weiter annimmt, die Ehefrau S. sei der 
Obhut des BeschwF. als Lagerleiter anvertraut gewesen, 
so begegnet dies keinen rechtlichen Bedenken. Unter 
Obhut ist eine mit dem Rechte und der Pflicht der Auf
sicht verbundene Fürsorge zu verstehen, vermöge deren 
zwischen dem, der die Obhut ausübt, und dem, dem sie 
zuteil wird, ein Schutzverhältnis besteht, das zugleich — 
dieser Beschaffenheit wegen — in gewissem Umfange 
eine Abhängigkeit des der Obhut Unterstellten von dem 
anderen begründet. Es muß sich sonach insbes. um ein 
gewisses p e r s ö n l i c h e s  Abhängigkeitsverhältnis han
deln, bei dem der andere auf Grund seines Amtes nicht 
nur für die betreffende Person in w i r t s c h a f t l i c h e r  
Beziehung zu sorgen, sondern auch eine Aufsicht über 
sie und ihr Verhalten auszuüben hat (RGSt. 71, 395 und 
die dort angeführte Rspr.). Alle diese Merkmale hat das 
LG. für erwiesen angesehen. Es nimmt an, die Ehefrau 
S. habe als Lagerinsassin unter einer persönlichen Für
sorge des BeschwF. gestanden, mit der eine Aufsichts
und Betreuungspflicht verbunden gewesen sei; seine 
Hauptaufgabe habe darin bestanden, für den persön
lichen Schutz der Lagerinsassen Sorge zu tragen. Er 
habe die Entschließung über persönliche Wünsche und 
Anliegen derselben gehabt sowie die Aufsicht über und 
die Verantwortung für alles, was ihre persönliche Be
treuung in gesundheitlicher, sittlicher, geistiger und son
stiger Hinsicht erfordert habe. Ihm habe auch die Reise
begleitung bzw. die Bestimmung einer solchen für die 
Lagerinsassen obgelegen. Die Lagerinsassen seien in 
allen diesen Dingen im wesentlichen auf die Lager
führung angewiesen und damit vom Lagerführer ab
hängig gewesen. Diese Abhängigkeit habe ganz über
wiegend auf persönlichem, dagegen weit weniger auf 
wirtschaftlichem Gebiete gelegen. Ein Rechtsirrtum ist 
in alledem nicht ersichtlich.

Der Umstand, daß es außerhalb des Lagers zu der 
Tat gekommen ist, steht dem Grundgedanken des § 174 
Abs. 1 Nr. 2 StGB, nicht entgegen. Denn die nur vor
übergehende Abwesenheit der Ehefrau S. vom Lager 
ließ das Obhutsverhältnis unberührt (RGSt. 19, 255, 257).

Das Einverständnis der Ehefrau S. mit dem Vorgehen 
des BeschwF. hindert eine entsprechende Anwendung 
des § 174 Abs. 1 Nr. 2 StGB, an sich nicht. Fehlendes 
Einverständnis des Verletzten mit der Vornahme der un
züchtigen Handlungen ist nicht Tatbestandsmerkmal die
ser Bestimmung. Sie stellt auch nicht auf den „Grad“  
dieses Einverständnisses ab oder darauf, ob der Täter 
das Abhängigkeitsverhältnis ausnützt.

(RG., 4. StrSen. v. 15. Juli 1941, 4 D 336/41.) [He.]
*

6 . RG. — § 175 a StGB. Die einem Landdienstlager der 
Hitlerjugend angehörenden Hiflerjungen stehen zu dem 
Führer und dem stellvertretenden Führer dieses Lagers 
regelmäßig in einem Unterordnungsverhältnis der im 
§ 175a Z iff.2 StGB, bezeichneten Art. Dies beruht auf dem 
militärischen Aufbau der Hitlerjugend, nach dem den Füh
rern Befehlsgewalt zusteht und den Hitlerjungen Gehor
samspflicht obliegt.

(RG., 3. StrSen. v. 26. Juni 1941, 3 D 307/41.) [He.]
*

** 7. RG. — §§ 268, 269 StGB.; VO. des Generalbevoll
mächtigten für die Deutsche Wirtschaft v. 27. Aug. 1939 
(RGBl. 1, 1495). Die auf den Bezugsberechtigten aus
gefüllte Lebensmittelkarte ist eine öffentliche Urkunde. 
Blankettfälschung durch unberechtigtes Ausfüllen der 
Karte und Gebrauchen zum Zwecke der Täuschung.

Der BeschwF. ist wegen schwerer Amtsunterschlagung 
in Tateinheit mit Verwahrungsbruch und schwerer Ur
kundenfälschung in vier Fällen zu einer Gesamtstrafe von 
1 Jahr 6 Monaten Zuchthaus und zum Verlust der bür
gerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von 3 Jahren ver
urteilt worden.

RG. hob auf.
Der BeschwF. war seit 1936 bei der NSV.-Ortsgruppe G 

als Organisationsverwalter (Geschäftsführer) gegen Ge
halt angestellt. Seit September-Oktober 1939 gehörte zu 
seinen Dienstobliegenheiten die Zuteilung der Lebens-

.256*
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mittelkarten an die Zellenwalter der NSV.-Gruppe. Er 
erhielt jedesmal vor dem Ausgabetag von der Kreiswal- 
tung der NSV. die zur Ausgabe für den nächsten Zeit
raum bestimmten Karten, und zwar mehr als voraussicht
lich benötigt wurden. Der BeschwF. hatte der Kreiswal- 
tung der NSV. Empfangsbescheinigung über die Stückzahl 
zu erteilen, dann nach Ausgabe der Lebensmittelkarten 
an die Zellenwalter (nach Maßgabe ihres durch die 
Hauslisten ausgewiesenen Bedarfs) auf einer vorgedruck
ten Abrechnungsliste über die Karten Rechnung zu legen 
und die überzähligen Karten an die Kreiswaltung zu
rückzugeben. Der BeschwF. hat in der Zeit v. 12. Febr. 
bis 28. Juli 1940 in vier Fällen je eine Karte (dreimal 
eine Nährmittelkarte, einmal einen Bezugsausweis) un
befugt für sich entnommen und zur Verdeckung seiner 
Handlungsweise jedesmal in der Abrechnungsliste die 
Gesamtsumme der verteilten Karten um eins höher an
gegeben. Die unterschlagenen Karten hat der BeschwF. 
auf seinen Namen ausgefüllt, aber nicht für sich ver
wendet, sondern der D. gegeben, die von ihm ein Kind 
erwartete. Diese erwarb mit den Karten Lebensmittel.

Das LG. betrachtet den Angekl. als Beamten i. S. des 
§ 359 StGB., weil er ohne Begründung eines öffentlich- 
rechtlichen Dienstverhältnisses von einer zuständigen 
Stelle durch öffentlich-rechtlichen Akt zu Dienstleistun
gen berufen gewesen sei, die aus der Staatsgewalt ab
geleitet waren und staatlichen Zwecken der Kriegswirt
schaft dienten. Es geht damit von dem in der Rspr. 
anerkannten weiten Begriff des Beamten i. S. des § 359 
StGB, aus, der nicht nur die Beamten im staatsrecht
lichen Sinne, sondern auch andere Personen umfaßt, 
wenn und soweit sie auf Grund ordnungsmäßiger Be
stellung staatshoheitliche Aufgaben erfüllen (RGSt. 67, 
299, 300; 69, 231, 233 ; 70, 234, 235). Das Urteil hätte 
aber sagen sollen, inwiefern das Ernährungsamt die 
NSV.-Dienststellen mit der Kartenverteilung berechtigt 
befaßt hat und inwiefern auch die Übertragung der Auf
gaben, die die Ortsgruppe übernommen hatte, auf den 
Angekl. als Vertragsangestellten im Rahmen einer Be
rufung durch die zuständige Stelle liegt. Hierzu ist fo l
gendes hervorzuheben: Die gesetzliche Grundlage für 
den organischen Aufbau der Kriegsernährungswirtschaft 
ist die VO. des Generalbevollmächtigten für die Deut
sche Wirtschaft v. 27. Aug. 1939 (RGBl. 1, 1495). Auf 
Grund ihres § 11 und der darin den obersten Reichs
behörden erteilten Ermächtigung hat der RMin. für Er
nährung und Landwirtschaft die VO. über die öffent
liche Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
v. 27. Aug. 1939 (RGBl. I, 1521) erlassen. Danach ist 
die Sorge für die Ernährung der Bevölkerung den Lan
desernährungsämtern und den ihnen unterstellten Er
nährungsämtern übertragen (§ 3 VO.); zu ihren Auf
gaben gehört auch die Ausgabe von Bezugskarten (§ 3 
Nr. 2 b). Im RdErl. des RMin. für Ernährung und Land
wirtschaft v. 20. Sept. 1939, 11C 1 769: LwRMBI. 1939, 
1069) über die Durchführung des Kartensystems für 
Lebensmittel ist zugelassen (E 1), daß die Ernährungs
ämter sich bei Durchführung der ihnen aus dem Karten
system erwachsenden Aufgaben weitgehend der Hilfe 
der Gemeinden oder anderer bestehender Organisationen 
bedienen (vgl. auch P f u n d t n e r - N e u b  e r t , III R V 
V IS .  11).

Es kann hier bis zu der maßgebenden tatsächlichen 
Feststellung auf Grund der neuen Hauptverhandlung als 
das Wahrscheinliche unterstellt werden, daß die Über
nahme der Kartenverteilung durch die NSV.-Dienststel
len in B. auf der amtlichen Ermächtigung der Ernäh
rungsämter beruht, und daß die danach zuständige Stelle 
auch damit einverstanden war, daß die NSV.-Ortsgruppe G. 
die übernommenen staatshoheitlichen Aufgaben durch 
den BeschwF. erledigen ließ, daß er also von zustän
diger Stelle zu diesen Aufgaben berufen war. Die Ur
teilsgründe ergeben weiter, daß dem BeschwF. die Tat
sachen bekannt waren, aus denen seine Beamteneigen
schaft hervorgeht. Das Urteil stellt ausdrücklich fest, daß 
der Angekl. von dem Leiter der NSV.-Ortsgruppe wie
derholt auf seine Beamteneigenschaft in der Erledigung 
der Kartenverteilung hingewiesen worden sei.

Bestehen hiernach unter dem erwähnten Vorbehalt 
gegen die Feststellung des Tatbestands der Unterschla
gung im Amte nach § 350 StGB, keine rechtlichen Be

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

denken, so ist entgegen der Ansicht der Rev. auch m 
gegen die Annahme des Erschwerungsgrundes des S 
StGB, zu sagen. Unter den gegebenen Umstanden 
die Abrechnungsliste über die Bezugskarten, die ae ¡{ 
schwerdeführer nach jeder Zuteilung auszufüllen u» . 
den Empfangsquittungen der Zellenleiter an die 
waltung der NSV. zusammen mit den übriggebh ^  
Bezugskarten abzuliefern hatte, ein Register i. •
§ 351 StGB. Denn die Abrechnungslisten sollten 
übergeordneten Dienststellen Auskunft über ai defl 
nungsmäßige Verteilung der Karten geben u”  . 0cn. 
Nachweis über den Verbleib der Einzelstücke ®rD. brd- 
Dieses Register, das der BeschwF. auf an)«1 cfie n er
nung zu führen hatte, hat er unrichtig geführt, g arte 
als ausgegeben an die Zellenleiter auch je ein deU.
eintrug, die er sich selbst angeeignet hatte. Die ^
tung der Abrechnungsliste hat der BeschwF. i 
Feststellung der StrK. nicht verkannt. , naCh

Die Annahme der Tateinheit mit einem Verge uean- 
§ 133 Abs. 1 und 2 StGB, ist rechtlich mcht zu d£S 
standen. Das Merkmal der gewinnsüchtigen A , die 
Gewahrsamsbruchs (§ 133 Abs. 2 StGB.) wird ,-i zu er' 
Absicht erfüllt, irgendeinen sachlichen Vortei 0der 
reichen. Die Erlangung einer Lebensmitteln y er- 
eines Bezugsscheins bedeutet in aller Regel c gq .
mögensvorteil (RGSt. 74, 382). Die Festste! ung «ß der 
wird auch dadurch nicht in Frage gestellt, sjCh 
BeschwF. die beiseitegeschafften Karten nien ussChei- 
ausnützen wollte (RGSt. 56, 244). Auch di - y 0jgs- 
dung des Tatbestandes der Untreue und de* = n au* 
schädlVO. begegnet im Ergebnis keinem ^  m nicht 
die Richtigkeit der Begründung braucht L 34s
eingegangen zu werden. Den Tatbestand _ jjndung 
Abs. 2 StGB, hat die StrK. m it zutreffender ■ . keine
abgelehnt. Der Lebensmittelkartenvordruck 1 „ ung „deS
Urkunde. Er wird es erst durch die Eint g 
Namens des Bezugsberechtigten“ . t ....lin0. der K®r' 

Der BeschwF. hat sich durch die Ausful s ßrungs" 
ten auf seinen Namen, die dem Willen de . £J1 zuifl 
amtes zuwiderlief, und durch das Gebr Abs. 2) de 
Zwecke der Täuschung (RGSt. 64, 17, 1 968 Abs-
erschwerten Blankettfälschung nach §8 ,f Gen ßezügs' 
Nr. 2 StGB, schuldig gemacht. Daß die au öffen
berechtigten ausgefüllte Lebensmittelkart «usführuflr  
liehe Urkunde ist, bedarf keiner weitere der AU 
Als Unterschrift i. S. des § 269 StGB. ££"uf elle (R Ö f' 
druck der die Urkunden ausgebenden Am - ^  iibriL
57, 69, 70, 7?). Er muß nicht gerade unter, ̂  über &  
Wortlaut stehen, wenn dieser keinen ¿ . . , ung hat 
Aussteller lallt. Auch mit der Blankettfa vorted , n 
BeschwF. sich und der D. einen Vermögen ^  Karte_ 
schaffen wollen. Erst durch die Austu . d das
auf den Namen des Bezugsberechtigte
zugsrecht des Inhabers begründet. , . jedes *

Nach der Auffassung der StrK- * nheit mit ei® f 
brechen der Amtsunterschlagung in 1a ., ¿e¡1 sagt * 
Verbrechen der Blankettfälschung. Ha- ¡st. p  hei-
nicht, wie der Angekl. zu Werke geg .u^tände, der $ i|t 
deshalb nicht ersehen, inwiefern die_ la  ,„;ciizeiti£j; pR. 
den Strafgesetze wenigstens teilweise k (g40 -®. ¡n 
worden sind (RGUrt. 5 D 442/40 v;. V „ rtenvordrU erst 
1940, 1828»)- Hätte der BeschwF, die £*ominen Uf, 
den Amtsräumen der NSV. an sich g . frage .̂,,-hfo1' 
in seiner Wohnung ausgefüllt, so wa ¡t der ® „fiel- 
ob der Tatbestand der Unterschlagung zusanu? fu 
genden Blankettfälschung noch • wenn , Qe-
Das würde allerdings dann der Fall Besitz u% sfiil' 
gekl. an den Vordrucken zunächst dufC}j die 
wahrsam erlangen und sie sich er rSchla'
Iung in der Wohnung zueignen wol ; der Un e . be- 

Die StrK. hat weiter für jeden en, An_s r be' 
gung eine besondere Straftat a n g e n g  it Reioc ^

■■ ~oc+cfoii,incr der Tatme;“  ausreicneg fliti£]darf zwar die Feststellung der ■«-. ausrt>--, 
sonderen Begründung. Es würde edeSinal aUber 
das Urteil sagt, der Angekl. hab i steht J L te ll^ i 
eines neuen Vorsatzes gehandelt. H j fes _____ W 
Annahme der Tatmehrheit die tatsacn^ ^  p  
des Urteils entgegen, der BeschwF- vverden/”  gr 
nach der Urteilsfassung angenommen der ^ n r
dem ersten Falle — erzählt, seine für d
übrigen Lebensmittelkarten abliefere, 1

cKr
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gern rfpr n n ^ e," e Verwendung. Daraus ließe sich fol- 
der W ; l u Sf hwF' habe von Anfang an den Vorsatz 
„seine“  N ” h ° u-«g gehabt, jedesmal oder doch sooft 
sPfUcht Jt, n ‘ -te karte von der Wirtin nicht bean- 
Sich die •SieJan FrauIein D- abzugeben. Damit hat 
einanderpesP+ ;t'nn ilerMrei.chtlicheJn Würdigung nicht aus- 
v°n unnerpin« ^ je  Mahnung des RG. zu einer Abkehr 
Jprtgesefzte»'hAfert. f ter Ausweitung des Begriffes der 
dann ohnpnBHandiJun& darf nicht dazu führen, sie auch 
^sachlichen r^d u n g  abzulehnen, wenn die eigenen 
"ach dieser FeAtstell“ n&en des Urteils eine Prüfung 
Aü«assuncr ^ c h tu n g  erheischen. Müßte entgegen der 
nottunen , L U  Fortsetzungszusammenhang ange- 
?etzten W rh end so ware der BeschwF. wegen fortge- 
ln ^ateini1P:f)reirben? der schweren Amtsunterschlagung 
nach dem Ai,If ‘n S5hwerem Verwahrungsbruch und — je 

ehrheit d, * . a11 der Prüfung — in Tateinheit oderTat
t e r e n  Sf™, fortgesetzten Verbrechens der

(RG o cj. Verfälschung zu verurteilen gewesen.
•• ¿-btrSen. v. 3. April 1941, 2D88/41.) [He.]

^  ^  jjc

'feeignei‘d~7 § 2 Abs. 1 HeimtückeG. Zum Tatbestand 
z« unter J l rfrauen des Volkes zur politischen Füh- 

Weniger f  • genügt es, daß durch die Äußerun- 
Cn bestimmkSlchtl.ge Volksgenossen in nicht im ein- 

nun? erschüupri rCr Anzahl in ihrem Vertrauen zur Füh- 
m ßb,|ligfe w T ! werde.n können, daß also i m V o I k e die 

2weifei k lr^ung eintrefen kann.
ruÜ’ die das"? n "  £?gen die Begründung erhoben wer- 
{ Pgen des Anotui fu r. seine Annahme gibt, die Äuße- 
graKCn des V r§ u ' Seien ” gecignet' ‘ gewesen, „das Ver- 
s aben“ . olkes zur politischen Führung zu unter-
• lg

k CJ l bei den AuRppriU  folgendes erwogen: „Es handele 
die* morden , ^  ungen- d ie dem Angekl. zur Last ge- 

- sein ,'nwegzusehpn n™ unbedeutende Nörgeleien, über 
die „ korinten Partei und Staat großzügig genug
den ^ f l ic h  jn p ; d e rn , 111,1 scbwere Verunglimpfungen, 
den i e'?n> wo smne- bestimmten Gemeinde getan wor- 
died?v'Sten anwecen? b e s p rä c h e n , möge auch bei 
BemeX0tl gehörT h?f+d€n Volksgenossen und bei denen, 
der Ky+“ ,ngen verät h irni ,e ie r idc-r SPrecher wegen seiner 
neben bk Z w r t£ i,d l erschemen als der Gegenstand 
Qef d°nh noch m g£zogcn werden, so gäbe es da- 
die J a t ' g t e und ™anche weltanschaulich nicht restlos 
oder l n solche fu S anderen Gründen Mißvergnügte, 
bdrtenS°nsbgen n J ™ !11 eigenen Zweifeln, Hemmungen 
reier, -Und die dll^ j !nkT i?angen Passende Äußerungen 
Qefahrni!b-es°nde‘re hh 'S0, C1Ü, Gehässigkeiten und Hetze
n d e n  ur!egerischPr v  der ,damaIs ln der Luft liegenden 
c. Da2y j° nilen.“  Verwicklungen noch hätten bestärkt

f.übg das Verfrê  zu ,saSen: Gb eine Äußerung ge- 
b?he p« untergrabp f eP d?s VoIkes zur politischen Füh- 
>ftzüch rfge> ein vvmfp'u lni Twesentlichen eine tatsäch- 
ljU Prijf dem Tatric[,f,!;nd<;S,. Urte‘ l) das zu fällen grund- 
Ä i  Qp’ . °b der r L  ?Wiegt. Das RevG. hat lediglich 
haSter St( i lc[ltsPunktTntriChter von den riebtigen recht- 
Cddelt1 ’!6 zu beact" a“ sgegangen ist. Dabei ist an 
i^ ?e'chtip+b die Äurtp ten’ dag es sich nur um die Frage 
f?s+^biieu‘ ^ i r k Un„ ' “ vg .ge e i g n e t  ist, die im Gesetz 
anS,tgesteiif auch tato- l.t,‘-ß?rn; ob Sle diese Wirkung 
S ^ b e n A e rd e n  k anachhch gehabt hat, ist, wo es 
grfie nicht ̂ b ö rt aber u fwar enl wichtiges Beweis- 
Ver?ere Te;rdes Nachweis?* Tatbestand. Es bedarf 
genauen e, e des V o lk if6̂ ’ d?ß das Gesamtvolk oder 

daRUr Bührunw Cp dl|r.ch die Äußerung in ihrem 
'ihfh^elne- Weniger f i n? S? uttert werdcn könnten. Es 
b i l l ig  Werd besfimmbarerhAge Volksgenossen in nicht 
daglfR Wjri?eu könnten i ^ nzabl }n diesem Sinne be- 
W0|]d'e QefUng eintretp’ndu^ a so im  V o l k e  die miß- 
ten odra ,r sieh chri! kuIln' Dabei ist zu beachten, 
r«cLStets deßr Qedankenfn/Ch1-erhöhen kann, daß Obel- 

de"  die K„°le_dle Äuß_erung weiterverbrei-htij ̂ rde« d i f f c  die Äußerung weiter 
,’Jn  l 5 in : Äi, lPruüd“ en Zeitumstände?Ur in .1 Sein ; x „oö onueren Zeitumstände zu be- 

häePPlbischlenen die An*Un?en’ die zu Zeiten getan 
der .PührunwUk5 CVerhaltung des Vertrauens
d i ? e t Un rn itfei bar °v de' S ,wic!ltig ist> wj e ge‘

Unter r im .*ar ,Vor oder ln einem Kriege, 
standen schärfer zu beurteilen

sein als solche, die in politisch weniger bewegte Zeiten 
tauen. Selbstverständlich kann eine Äußerung auch nicht 
losgelöst von der Persönlichkeit des Äußernden betrach
tet werden. Dieselbe Äußerung kann auf andere Volks
genossen verschieden wirken, je nachdem wer sie tut 
Beruf, Stellung, Ansehen des Äußernden in dem Kreis 
auf den die Äußerung w irkt, spielen hier eine Rolle.

<=(RGSt375ir iS 1) V' 29' Mai 1941, 3 °  131/41-) [He-J
*

nt=!i.‘i RQ; r § lA b s ^ G e w V e rb rm  Eine Schreckschuß- 
verb*  ̂ *• ^er Verordnung gegen Gewalt-

Der Angekl ist wegen fortgesetzten schweren Dieb- 
stahls im Ruckfalle und wegen Verbrechens nach dem 
s 1 A£s- 2 der VO. gegen Gewaltverbrecher v.5. Dez. 1939 
zum Tode und zu 8 Jahren Zuchthaus sowie zur Siche- 
rungsverwahrung verurteilt worden. Soweit der Angekl 
wegen eines Verbrechens nach der VO.'gegen Gewalt
verbrecher verurteilt ist, hat der Oberreichsanwalt gegen 
dieses Urteil die Nichtigkeitsbeschwerde erhoben Die- 
sem Teil des Urteils liegt folgender Sachverhalt zugrunde*

Der Angekl. hat am 7. Mai 1940 einen Diebstahl be- 
g-angen bei dem er eine ungeladene Schreckschußpistole 
mit sich führte. Er wurde unmittelbar nach der Tat von 
dem Pionier M. verfolgt, festgenommen und zur Polizei
wache geführt. Auf der Treppe zur Polizeiwache riß er 
sich los und lief davon. M. verfolgte ihn. Auf eine Ent
fernung von etwa 2 m von seinem Verfolger zog der 
Angekl. die Schreckschußpistole, wie, wie er wußte nicht 
geladen war, drehte sich im Laufen nach M. um, hielt 
ihm die Pistole mit ausgestrecktem Arm entgegen und 
nef: „ich schieße, bleib zurück.“  Dann drückte er die 
I istole ab. Da sie nicht geladen war, gab es nur ein 
Knacken des Hahns. M. jedoch nahm an, daß die Waffe 
schai f geladen sei und daß der Angekl. ihn niederschießen 
wolle, und ließ deshalb von weiterer Verfolgung ab. Der 
Angekl. handelte in der Absicht, in seinem Verfolger die 
ernstliche Vorstellung zu erwecken, daß ihm eine scharf
geladene Waffe entgegengehalten und ihm mit Schießen 
gedroht werde, wenn er nicht von der Verfolgung ablasse.

k11 rechtlicher'Hinsicht führt das Sondergericht aus- 
Eine Schreckschußpistole sei eine Schußwaffe im Sinne 
der GewaltverbrecherVO. Unerheblich sei, ob die Waffe 
ihrer Natur nach dazu bestimmt sei, durch Schuß zu ver
letzen. Dies ergebe sich aus einem Vergleich der §8 1 
und 2 WaffenG.; denn danach gehöre nur zum Begriff 
der Hieb- und Stoßwaffe, nicht jedoch zu dem der Schuß
waffe, daß die Waffe ihrer Natur nach dazu bestimmt 
sei, Verletzungen beizubringen. Eine Schußwaffe im Sinne 
der GewaltverbrecherVO. liege daher schon dann vor, 
wenn die Waffe ihrer Natur nach dazu geeignet sei und 
vom Täter dazu verwendet werde, eine Pistole v o r z u -  
t ä u s c h e n ,  mit der Leib und Leben gefährdende Kugeln 
oder Schrotpafronen abgefeuert werden könnten. In ihrer 
Wirkung stehe eine solche Waffe einer ungeladenen rich
tigen Pistole gleich. Sie sei deshalb, wenn sie zur Be
drohung eines anderen an Leib oder Leben verwendet 
werde, als Mittel zum Begehen einer schweren Gewalttat 
oder zur Abwehr von Verfolgern ebenso gefährlich und 
geeignet, wie eine Pistole, die scharf geladen werden 
könne, aber nicht geladen sei. Auch der verbrecherische 
Wille des Täters sei bei der Drohung mit einer Schreck- 
schußwaffe nicht viel geringer. Der Angekl. habe mithin 
den Verfolger mit einer Waffe an Leib oder Leben be
droht, ihn also „m it Waffengewalt abgewehrt“  i. S. des 
§ 1 Abs. 2 GewaltverbrecherVO.

Gegen diese Ausführungen bestehen in mehrfacher 
Hinsicht rechtliche Bedenken.

Das RG. hat in der Entscheidung RGSt. 74, 281 ff  
=  DR. 1940, 19395 dargelegt, daß Waffen i.S. des 8 1 
a. a. O. mir die Waffen im eigentlichen, technischen Sinne 
seien, also nur solche Werkzeuge, die ihrer Natur nach 
dazu bestimmt seien, durch Hieb, Stoß, Stich o de r  
Schuß zu verletzen. Die Entscheidung betrifft allerdings 
einen Sachverhalt in dem der Täter nicht eine Schuß 
waffe, sondern einen anderen Gegenstand angewendet 
hatte. Aber der vom RG. aufgestellte Grundsatz g ilt all
gemein fur jede Waffenart. Daraus folgt, daß zum Wesen
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jeder Waffe in dem hier in Betracht kommenden Sinne 
gehört, daß sie nach der Art ihrer Anfertigung oder nach 
der herrschenden Verkehrsauffassung von vornherein dazu 
bestimmt ist oder doch dazu benutzt wird, Verletzungen 
beizubringen. Sie muß, wie sich aus Sinn und Zweck der 
VO. und aus der Gleichstellung mit anderen „gleich ge
fährlichen Mitteln ergibt“ , „gefährlich“  sein. Wenn in 
jenem Urteil ausgeführt ist, Waffen i. S. des § 1 VO. 
gegen Gewaltverbrecher seien nur solche im Sinne der 
Waffengesetze, bedeutet das in diesem Zusammenhang 
nicht, daß jeder Gegenstand, der sich nach den §§ 1 u. 2 
WaffenG. v. 18. März 1938 als Waffe darstellt, auch eine 
Waffe im Sinne der VO. gegen Gewaltverbrecher sein 
muß ,  sondern besagt lediglich, daß nur Waffen im Sinne 
des Waffengesetzes, Waffen im Sinne der VO. sein 
können .

Schreckschußwaffen sind nicht ohne weiteres „gefähr
lich“  in dem oben erörterten Sinne. Sie sind dementspre^ 
chend auch von der Anwendung der meisten Vorschriften 
und Beschränkungen des WaffenG. ausgenommen. Sie 
unterliegen insbesondere nicht dem Erwerbscheinzwang 
und dem Waffenscheinzwang. Die Schreckschußpistole ist 
daher keine Waffe im Sinne der VO. gegen Gewalt
verbrecher.

Das schließt allerdings nicht aus, daß sie im Einzelfall 
nach der Art ihrer Anwendung ein „anderes gleich ge
fährliches Mittel“  sein kann. Dazu genügt aber nicht die 
irrige Annahme des Bedrohten, daß das Werkzeug, mit 
dem er bedroht wird, ebenso gefährlich sei wie eine 
Waffe. Es muß vielmehr vom Standpunkt des Täters aus 
eine ernstliche Bedrohung vorliegen, d. h. das verwendete 
Mittel muß zur Herbeiführung der angedrohten Ver
letzung des anderen nach Lage der Sache auch geeignet 
sein, oder der Täter muß es wenigstens für dazu ge
eignet halten. Im letzten Fall läge ein Versuch des Ver
brechens vor. Die davon abweichende Rechtsansicht des 
Sondergerichts ist unhaltbar.

Der Zweck des § 1 GewaltverbrecherVO. richtet sich 
gegen bestimmte Gefahren, die der Volksgemeinschaft 
dadurch drohen, daß schwere Gewalttaten unter Be
nutzung besonders gefährlicher Mittel begangen werden. 
Entsprechend der Schwere derartiger Verfehlungen, na
mentlich im Kriege, hält der Gesetzgeber für Taten, die 
solche Gefahren — nämlich die Verletzung von Leib oder 
Leben von Volksgenossen — heraufbeschwören, die 
schwerste Strafe für geboten. Diesem Grundgedanken des 
Gesetzes würde es widersprechen, wenn die besondere 
Schwere und Gefährlichkeit einer solchen Tat nicht nach 
dem Sachverhalt so, wie er wirklich gestaltet ist, sondern 
nach der davon abweichenden, wenn auch vom Täter 
hervorgerufenen, unrichtigen Vorstellung des von der Tat 
Betroffenen zu beurteilen wäre. Seine von Gemütsbe
wegungen beeinflußte Beurteilung des Verhaltens des 
Täters wäre dann dafür entscheidend, ob eine Tat als 
todeswürdiges Verbrechen zu bestrafen wäre oder nicht. 
Auf einer so unsicheren Grundlage kann aber die Ent
scheidung über die Verhängung der Todesstrafe, die auch 
im Kriegsstrafrecht nur selten unbedingt angedroht ist, 
nicht beruhen. Indem der Gesetzgeber auf bestimmte 
Waffen und diesen gleich gefährliche Mittel hinweist, 
geht sein Bestreben ersichtlich dahin, dem Richter einen 
v e r l ä ß l i c h e n ,  sachlich feststehenden, nicht aber einen 
je nach der Persönlichkeit des Betroffenen und seiner 
vielleicht irrigen Auffassung s c h w a n k e n d e n  Maßstab 
dafür an die Hand zu geben, wann von der schwersten 
Strafe Gebrauch zu machen sei.

Gegen diese Auffassung läßt sich auch nicht die vom 
Sondergericht erwähnte Rechtsprechung des RG. zu den 
§§ 240, 252 StGB. (RGSt. 60, 157ff.; 66, 353 ff.) ins Feld 
führen. Abgesehen davon, daß in jenen Fällen die Schuß
waffe, die als Mittel der Gewaltanwendung diente, nicht 
nur geladen war, sondern auch abgefeuert wurde, unter
scheidet sich der Tatbestand der Nötigung und des räube
rischen Diebstahls auch insofern grundlegend von dem 
§ 1 GewaltverbrecherVO., als nach § 1 a. a. O. nicht 
schlechthin die Anwendung von Gewalt, sondern nur die 
Anwendung von Waffen und anderen gleichgefährlichen 
Mitteln den gesetzlichen Tatbestand verwirklicht.

Auch der vom Sondergericht verwertete Gedanke tr ifft 
nicht zu, daß die Wirkung des Drohens mit einer unge-
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ladenen Schreckschußpistole und der verbrecherische 
und die gemeinschaftswidrige Gesinnung des * .
ebenso gefährlich oder doch nicht viel weniger grcm 1 

als bei der Benutzung einer scharfgeladenen Watte. 
Gefahr, die der §1 a. a.O. in erster Linie bekamp 
will, besteht in der naheliegenden Wahrscheinlichkeit u 
Verletzung von Leib oder Leben von Volksgenosse , .
bei der Anwendung bestimmter Waffen erfahrungsg . M-w  ....... _____  - - ¡c[it
zu gewärtigen ist. Eine solche Gefahr droht a£ei  t” ien 
von ungeladenen Scheintod- oder Schreckschußpi 
mag der Betroffene dies infolge irrtümlicher Beur ^
des wirklichen Sachverhalts oder der Wirkungsweise

Mich der verbrecherisc^

je
eher Gegenstände auch meinen. Auch der veiu* ¿es 
Wille und die gemeinschaftsfeindliche Gesinnu g je 
Täters wird regelmäßig durchaus verschieden >2 
nachdem, ob er bei seiner Tat eine — wie er ,’e _  
Beibringung von Verletzungen gänzlich ungeeig ^ | j en 
Waffe verwendet, also von vornherein mit dem ejne 
handelt, keine Verletzung herbeizuführen, ®der o ^  
scharfgeladene Pistole abschießt oder mit ihr a ’fAen- 
hin den ernstlichen Willen bezeugt, ein anae ersten 
schenleben zu verletzen oder zu beseitigen. erjChts 
Falle, der nach den Feststellungen des Son< 
hier gegeben ist, fehlt es an einem Bedrohei_  ^estafl“  
oder Lenen des anderen überhaupt, das zum ^ r
auch des Abs. 2 des § 1 der VO. gegen Oewal 
gehört (vgl. F r  e is l er :  DJ. 1939, 1849, 1853). ^  ^ßs. 2 

Die Verurteilung des Angekl. nach dern i,[er bei 
GewaltverbrecherVO. leidet hiernach an einel^ „ fpni Sach-v je w a iiv e ru re c n e rv e y . ic iu e i lu e m a c u  ----- , j u en, 
der Anwendung des Rechts auf den f e s t g e s t - g  dem 
verhalt und ist deshalb ungerecht. Sie muß ß ,(Ji Das 
Antrag des Oberreichsanwalts aufgehoben siel1
Sondergericht wird zu prüfen haben, ob der ^  StGB" 
etwa nach einem anderen Gesetz, z. B. £ , ßerVL1- 
M l 3, 114 StGB. i. Verb. m. § 2 Gewaltverbr

strafbar gemacht hat. 20''*
(RG., 3. StrSen. v. 23. Juni 1941, C 354/41 [3 3 ^ e.

20/4U-)

entsPrlC
Anmerkung: Der Standpunkt des pverbreC!’f„rr

dem Wortlaut und Sinn des § 1 Abs. 2 Ge ‘ . en ein
VO. Zwar bedeutet auch schon das V o r t a  wese,
Abwehr des Verfolgers mit Waffengewa w~re den 
liehe Störung des inneren Friedens, jmd ,. ng
Ko»- rjn ß rinn C'i i>c -7 oiioli oiflP QOlchC . Jne

fit

mit
Ges;etzbar ,  daß das Gesetz auch eine solche 

Schwerter Strafe bedroht hätte. Aber so der T °y . . 
lautet, knüpft es die absolute Andren S die Wi . 
strafe, um die es sich hierbei handelt, n  1 das 
l i ehe  Abwehr „m it Waffengewalt /-nicht: A\es
sprechende Bewußtsein des Täters^,*^Strafe l/m efit-
gegriffenen). Die Höhe der angedrohte eilJe
als sinnvoll erscheinen. Deshalb mußt g^eiden- 
sprechende Anwendung nach § 2 StGB. 7UStimmun§' 
entspricht das Urteil und verdient dann ¡vUinchen- 

Prof. Dr. Edm. Me z g e r ,

* ,i Sü-afvê
1, 5 VO. über Strp ^ svorscbriftcfl** 10. RG. — 89 iM  w .  uu“  ~ preisvor 

fahren bei Zuwiderhandlungen
3. Juli 1939 (RGBl. I, 999); §257 StGB. der Rn-JM.

Die bedeutsamen Unterschiede zw preisstrf /L jnd ; 
len Strafe und der Ordnungsstrafe fe der k - (,ei
nung lassen es nicht zu, die Ordnung. . „stellen» ^ fe i 
len Vergehensstrafe in dem Sinn g>e g(GB. u gegel1 
der persönlichen Begünstigung der 9 wen” ,nW s'
bar oder entsprechend anzuwenden das u r 
den Vortäter mangels Strafantrags prei9'
Strafverfahren möglich ist. • g. des 9°

Der Begriff Täter und Teilnehmer • ßefl9
strafVO. umfaßt auch den Begünstig • n Vet£. £tr

I. Die Verurteilung des Angekl-. ‘ fverfahren - j #  
gegen § 1 VO. über Strafen und StiM v_ 3 Ju ¿es 
Widerhandlungen gegen Preisvorscl rif Ano r i f f  Reg®,
(RGBl. I, 999) L Verb. m. § über d‘>  0 «
Reichskommissars für die Pre^sbHandelssPafln gen v” p 
lung der Verbraucherpreise und 1 'Kraftfahrzeug ht aU 
schäftsverkehr mit gebrauchten K kann ng 5 
o n  i r n o  m D A n - r  N r  1 0 0 / l9 J y J „ „ r h  3

i f t f a h r ^ ’ci.t aUf
canr

zy. Apru iy jy  lurcrtuz. im . *'yw' ' M em °a 
rechterhalten bleiben, weil es an

schattsverKenr mir geurauuuw. - ,
29. April 1939 (DRAnz. Nr. 100/19-W
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fahrenUni 193̂  erforderlichen Strafantrag fehlt. Das Ver- 
¡1 7, fef en S. ist daher insoweit einzustellen.

S., sow Frage’ ob die Aufhebung des Urteils gegen 
Worden •lt, dleser wegen des Preisvergehens verurteilt 

h auch die Aufhebung des Urteils gegen den 
**GSt fi» zur Fo,ge haben muß (§ 357 StPO.; dazu 
nierün-’ ^  =  JW. 1934, 77326) ist folgendes zu be- 

n 11 *
cdes. F9 ' 'aßt n*cht erkennen, ob G., der 

“ eistanrT i ?' hinsichtlich des Preisvergehens dadurch 
?en ano-Jjrleistet hat, daß er ihm eine Quittung über 
«at, Wetrp lChen einer Autobereifung ausgestellt
Verurteilt n Persönlicher oder sachlicher Begünstigung 
v eSünsticriVVOr i6n 'sb Die Verurteilung wegen sachlicher 
bestraft {¡Lt 1? , gt nicht davon ab> daß der Haupttäter
r,egünstirn,™en, ann‘ Dagegen bezweckt die persönliche 
Y°rtäter g’ den staatlichen Strafanspruch gegen den 
1er Strafanc Vere,'teln; sie ist daher ausgeschlossen, wenn 
• 55 07oSPiHc l gegenüber dem Vortäter versagt (RG- 

«i.ne persfinv u ’ J?6’ 3Y Bei Antragsdelikten ist zwar 
der Str.JChi  Begünstigung des Vortäters möglich, 

o^hung ri„,a gestellt ist, sie kann aber erst nachJi'*iung HÄc c* gesreut ist, sie kann aber erst nach 
l; ^ ird  pin c*ra ?ntra£s verfolgt werden (RGSt. 57, 81, 
Cxe Beg,incn*-Strafantrag nlcbt gestellt, so ist die persön- 

h Nl)n straflos.
vana e'n staatr ,bier freilich gegen den Vortäter auch
vr,' , Juni 1D7n oudiansprucn, wenn aer im § 5 VU. 
k;;rd' Nach s a Vorgesehene Strafantrag nicht gestellt 
d; ni,en der d .5  u' y erb- m. § 26 der bezeichneten VO.

von ihm „ j kon?missar für die Preisbildung oder 
in3? % en  Rehs6!  mit seiner Zustimmung hierzu er- 
obGe*d festset7Prden ge£en den Täter Ordnungsstrafen 
kanWegen nereÄn’i-U" d es erhebt sich daher die Frage, 
0?«. wer cfen An iCher, Begünstigung bestraft werden 
8 5c2Ungsstrafe , sPfueb auf Festsetzung einer solchen 
Vp? StGß. nur j®re‘telt. Es kommt im Rahmen des 
¿is?r^cbens oder w Vereitelung von Rechtsstrafen wegen 

iZlPhnar- 0(i „ r Vergehens in Betracht, nicht z. B. von 
S ch rift? ^  ,Zvvangsstrafen.

^  «Ye n Ordnunm!^ r,e Auffassung vertreten, daß die 
ShmHdie Orchnir£tSt*ral en des neuen Wirtschaftsrechts 
SUn,Tdsatzbch ihr5 SStr,a e nacb der PreisstrafVO. —, die 

noch n  WeSen nach weder sog' Erz’win- 
irn aiirim‘nellen st Dienst- oder Berufsstrafen sind, mit 
die ¿ fe in e n  ifP; fe weitgehend verwandt seien und 
*inter<:r'ln.lllelle Straf„eriDanderen stra izweck verfolgten als 
Sjinelicpd zwischen Bes° nde,'s gering sei der Wesens- 
breis F  Strafe i„  ,fcbter.. Ordnungsstrafe und kri- 
Wohi h VO. 2Ur solchen Fällen, in denen wie in der 
> e s s t? \krim in e i,/fe°>Vng einer Zuwiderhandlung so- 
tr° t f  ^ e r fa h r e n 6 Strafverfahren wie auch das Ord- 
S?nge „yeHtlicher r t f ^  .Verfügung stehen. Hier seien 
S1,1» gruy!Scben beid f cb" lscller) Unterschiede die Ober- 
^trafen 5 Satzlicherd n  Arte" der strafe so fließend, daß 
^ ng kon'ibt anerk:Tni erschied im Wesen der beiden 
l^ fV o  Üte dazu werden könne. Diese Auffas-
f i eichzüapl*r k riniin!.||ren’ ,,dle Ordnungsstrafe der Preis- 
elt Persönuten> daß J-en,,Vergehensstrafe in der Weise 

Begünst- Vereitelung der Ordnungsstraie 
Se bestra' f nder Anwen |lgUng in unmitfelbarer oder doch 
lenm Eoc. ’ ^äre T w  i ng (§ 2 StGB.) des § 257 StGB. 
$haty er!ehniS- D'e UnteSen^  komnit mdes nicht zu die- 
deafVOee> > t r a f e ,"t7 s9hlede zwischen der kriminel- 
in rt0rduund So bedeut der Ordnungsstrafe der Preis- 
stradfem be??Sstrafe 2  ! m' ,daß ,sle eine Gleichstellung 
Qe?,c bestlkPßneten k rlmill.ellen Vergehensstrafe
fre^satz ebt in einer ' r 6 ausscbließen. Die Ordnungs- 
da?ertsstrat U der k rim '^  ndstrafe’ an deren Stelle im 
re?i Strafafe tritt. Die n ^ 6"  Qeldstrafe keine Ersatz- 
a' f f er> s,VSlster noch . dnijngsstrafe kommt weder in 
straf?. fehie® e,ntllält ,i_ 'n . d?s polizeiliche Führungs- 
da d i0 ' die im Ord keme Ehrenminderung. Vor 
O «  SträLSicherheitendn-Ungsstrafverfahren der Preis- 
beseh H uncl ”  v°n den v f ‘nesu genchtllchen Verfahrens, 
"iird tLde v aUch Qher ,.erwaltungsbehörden festgesetzt 
achtlif|§ 26ftn den Verw I?,eschwerde gegen die Straf
fer v^he Bn*f-. 28ff v n Y akUngsbehörden entschieden 
'• 6lQ)erh

FAt ’ 28 ff \/rT,vabuilgsbeliörden entschiei
- Ä ch , wie er ft hIt der Antrag auf ge'

6 ff. dieser VO.). Diese Unter

schiede zwischen krimineller Strafe und Ordnungsstrafe 
sind nicht nur technischer Art, sondern begründen einen 
Unterschied im Wesen der beiden Strafen. Das zeigt 
sich gerade darin, daß in der PreisstrafVO. neben dem 
kriminellen Strafverfahren das Ordnungsstrafverfahren 
gesetzlich vorgesehen ist. Wenn die beiden Strafen in 
ihrem Wesen nicht grundsätzlich verschieden wären, 
würde es nicht verständlich sein, daß die VO. für die 
Verfolgung einer Zuwiderhandlung beide Strafarten zur 
Verfügung stellt. Auch die besonderen Vorschriften über 
den Kreis der Personen, gegen die eine Ordnungsstrafe 
festgesetzt werden kann (§ 8 VO.), und die ausdrück
liche Regelung der Verjährung (§ 12 VO.) sprechen da
für, daß die Ordnungsstrafe der kriminellen Strafe nicht 
gleichzuachten ist. Von einem grundsätzlichen Unter
schied zwischen krimineller Strafe und Ordnungsstrafe 
geht anscheinend auch RGSt. 72, 99, 104 =  JW. 1938, 
1811”  in den Ausführungen aus, die sich mit der zur 
Verhinderung von Doppelbestrafungen bestimmten Rege
lung befassen.

Nach allem ist anzunehmen, daß die bedeutsamen 
Unterschiede zwischen der kriminellen Strafe und der 
Ordnungsstrafe der PreisstrafVO. es nicht zulassen, die 
Ordnungsstrafe der kriminellen Vergehensstrafe in dem 
Sinne gleichzustellen, daß bei der persönlichen Begün
stigung der § 257 StGB, unmittelbar oder entsprechend 
(§ 2 StGB.) anzuwenden wäre, wenn gegen den Vortäter 
mangels Strafantrags nur das Ordnungsstrafverfahren 
möglich ist. Für die Richtigkeit dieser Auffassung spricht 
auch § 257 Abs. 1 Satz 2 StGB. Der Begünstiger würde 
nach § 257 StGB, mindestens mit einer Geldstrafe zu be
strafen sein, an deren Stelle nach § 29 StGB, bei Unein
bringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe tritt, während der 
Vortäter im Ordnungsstrafverfahren nur eine Geldstrafe 
zu erwarten hat, die nicht in eine Freiheitsstrafe um
gewandelt werden kann.

Hiernach muß das Urteil auch gegen den Mitangekl. G. 
aufgehoben werden. Ob ein Strafantrag gegen den An- 
gekl. S. noch wirksam gestellt werden kann, läßt sich 
von hier aus nicht übersehen. Liegt auch bei der neuen 
Verhandlung kein wirksamer Strafantrag gegen S. vor, 
so wird das LG., sofern es hinsichtlich des Mitangekl. G. 
nur eine p e r s ö n l i c h e  Begünstigung feststellen kann, 
den G. nicht nach § 257 StGB, bestrafen können.

Dagegen würden nach Ansicht des Senats keine durch
greifenden Bedenken dagegen bestehen, in diesem Falle 
auch gegen den Begünstiger das Ordnungsstrafverfahren 
vor den Verwaltungsbehörden als zulässig zu erachten. 
§ 8 PreisstrafVO. bestimmt, daß Ordnungsstrafen gegen 
Täter und Teilnehmer festgesetzt werden können. Unter 
den Begriff „Teilnehmer“  fallen zunächst Anstifter und 
Gehilfen. Die vorher zugesagte Begünstigung (§ 257 Abs. 3 
StGB.) ist nicht nur als Beihilfe zu bestrafen, sondern 
sie ist Beihilfe (RGSt. 8, 317, 320; 16, 374, 376). Der 
Täter nach § 257 Abs. 3 StGB, ist also Gehilfe und fällt 
daher in den Kreis der Personen, gegen die nach § 8 
PreisstrafVO. eine Ordnungsstrafe festgesetzt werden 
kann. Dann besteht aber kein Grund, nicht auch den der 
gewöhnlichen Begünstigung schuldigen Täter dem Ord
nungsstrafverfahren zu unterwerfen. Der Begriff Täter 
und Teilnehmer i. S. des §8 PreisstrafVO. umfaßt daher 
nach Ansicht des Senats auch den Begünstiger.

(RG., 2. StrSen. v. 9. Juni 1941, 2 D 136/41.) [He.]

Anmerkung: Die persönliche Begünstigung ist ihrem 
Wesen nach Strafvereitelung, sie richtet sich gegen die 
Rechtspflege und setzt einen Strafanspruch gegen den 
Vortäter voraus. Ein solcher Anspruch auf kriminelle Be
strafung war hier mangels Strafantrages nicht entstanden 
(vgl. E b e r m a y e r  § 257 Anm. 1; Koh l r au - sch  §257 
Anm. 1,7,11). Nach der Natur des Delikts w ill zunächst 
die Forderung nach der Möglichkeit einer kriminellen 
Bestrafung des Vortäters selbstverständlich erscheinen. 
Unbestritten ist auch, daß die aus der Gesetzgebung 
vor dem Weltkriege bekannten Ordnungsstrafen (Er- 
zwingungs-, Disziplinär- und Ungehorsamsstrafen) den 
für die strafbare Begünstigung erforderlichen Straf
anspruch nicht entstehen lassen, so daß in diesen Fällen 
eine Bestrafung nach § 257 StGB, nicht in Frage kommt 

Erst die in dem Wirtschaftsleben unserer Zeit sich ge
staltende Ordnungsstrafe, die zu einem beherrschenden
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Faktor bei der staatlichen Lenkung und Leitung der 
Wirtschaft geworden ist, ließ die Frage nach der recht
lichen Natur der Ordnungsstrafe und nach dem Wesen 
des hier entstehenden Strafanspruchs zu wirklich prak
tischer Bedeutung aufsteigen. Es kann keinem Zweifel 
unterliegen, daß sich die Ordnungsstrafe heute in weitem 
Umfange, soweit sie weder Erzwingungs-, noch Diszi
plinär- oder Berufsstrafe ist, der Kriminalstrafe angleicht, 
oft an ihre Stelle tritt, ja abwechselnd mit ihr zur An
wendung kommt. Eine Verlagerung des Schwergewichts 
der Bestrafung nach der Seite der Verwaltung ist fest
zustellen, die dabei Tätigkeiten ausübt, welche früher 
alleinige Domäne der Rechtspflege waren. Allerdings 
gaben die polizeilichen Strafverfügungen schon früher 
Beispiele ähnlicher Art, wenn es sich auch bei ihnen 
stets um minder bedeutende Strafsachen gehandelt hat. 
Die Ordnungsstrafe umfaßt jedoch auch erhebliche Ver
stöße, die ausgeworfenen Geldstrafen erreichen eine be
trächtliche Höhe. Ob die neue Regelung zu begrüßen, 
sachdienlich und vorteilhaft ist, kann hier nicht ent
schieden werden. Die Bedeutung der Ordnungsstrafen im 
System der staatlichen Zwangsmaßnahmen zur Unter
werfung des einzelnen unter den Willen der Gesamtheit 
fordert die Frage heraus, ob sie nicht mit den gleichen 
Sicherungen wie die Kriminalstrafe durch gleiche Be
handlung ihrer Strafansprüche zu versehen sind.

Das RG. lehnt eine solche Gleichstellung aus dem 
Wesen der Ordnungsstrafe heraus ab (ebenso z. B. 
S c h ü t z ,  „Preisstrafrecht“ , 1939, Anm.31). Die in dem 
Urteil angeführten Unterschiede beider Strafen sind wieder
holt hervorgehoben worden (vgl. Übersichten über den 
Fragenkomplex bei R i e t z s c h :  JW. 1938, 773ff., 1072ff., 
und bei Me e s k e :  DJ. 1936,109ff., 1321 ff.). Für Strafen 
auf dem Gebiete der Wirtschaft wäre vielleicht noch zu 
bemerken, daß die Ordnungsstrafe ethisch neutral ist, 
sie betrifft keinen Angriff gegen die völkische Sitten
ordnung, sondern hat Verstöße gegen die technische 
Ordnung des Wirtschaftslebens zum Gegenstände (so 
Meeske) .  Wenn jedoch beide Strafarten nebeneinander 
zur Anwendung kommen, kann diese Unterscheidung 
schon zweifelhaft werden. M it Recht legt das RG. Haupt
wert auf das Fehlen der Sicherheiten eines gerichtlichen 
Verfahrens bei der hier in Betracht kommenden Ord
nungsstrafbefugnis des Reichskommissars für die Preis
bildung. Wenn die Begünstigung ein Delikt gegen die 
Rechtspflege ist, muß diesem Unterschied besonderes Ge
wicht beigemessen werden. Die Feststellung des Tat
bestandes und die Erörterung des Sachverhalts erfolgt 
nach §§15ff. der VO. v. 3. Juni 1939 (RGBl. I, 999) in 
einem reichlich formlosen, nicht öffentlichen Verfahren 
ohne mündliche Verhandlung, es ist nicht einmal die 
Aufnahme einer Niederschrift über die Vernehmungen 
zwingend vorgeschrieben. Den Schutz des § 257 StGB, 
kann hier der staatliche Strafanspruch nicht genießen, 
weil der zu fordernde Eingriff in die Rechtspflege fehlt. 
Die Vorschriften über den Kreis der Personen, gegen 
die eine Ordnungsstrafe festgesetzt werden kann, sprechen 
für die Auffassung des Urteils insoweit, als neben dem 
„Schuldigen“  vielfach auch die Inhaber und Leiter von 
Unternehmungen belangt werden können (vgl. dazu 
R i e t z s c h  a.a.O.,1079; P f u n d t n e r - N e u b e r t  IIc  13 
S. 234). Den Begünstiger darf keine nach der A rt oder 
dem Maße strengere Strafe treffen, als sie auf die Hand
lung des Vortäters angedroht ist (vgl. RGSt. 55, 273). 
Dieser Grundsatz läßt sich bei einem vom Urteil ab
weichenden Standpunkt überhaupt nicht durchführen.

Dem Urteil ist daher insoweit, als es im Falle persön
licher Begünstigung die Anwendung des § 257 StGB, auf 
das Ordnungsstrafverfahren der Preisstrafverordnung ab
lehnt, zuzustimmen.

Die weiteren Ausführungen des Urteils über die Zu
lässigkeit des Ordnungsstrafverfahrens gegen den Be
günstiger vor den Verwaltungsbehörden sind nicht recht 
verständlich. Wenn das RG. mit Recht das Verfahren 
der Verwaltungsbehörden mit einem gerichtlichen Ver
fahren zu identifizieren ablehnt, kann es auch nicht Auf
gabe des Gerichts sein, sich über die Möglichkeiten wei
terer Verfolgung im Verwaltungswege auszulassen, zumal 
da die Behörden des Reichskommissars für die Preis
bildung hieran nicht gebunden sind.

StA. Dr. H. M i t t e l b a c h ,  Berlin.

11. RG. — §§ 396, 413 RAbgO.; §§ 1, 14. ,7- 18 Kraf<f 
StG. v. 23. März 1935. , e 396

1. Zur Frage der Steuerhinterziehung «• S- c^Lfrver-
RAbgO., insbes. der Tatbestandsmerkmale der 
kürzung und der Steuerunehrlichkeit. ffffitG. >s<

2. Gegenstand der Steuer nach § 1 Abs.l Kra verke'hrs- 
die Möglichkeit, ein Kraftfahrzeug auf Gruna (zen; 
rechtlicher Zulassung auf öffentlichen Straßen z tzUng 
darauf, ob die so begründete Möglichkeit der ^  
auch tatsächlich ausgenutzt wird, kommt es ni ^  gnt-

Die Steuerkarte ist eine Beweisurkunde uoer sicbe- 
richtung der Steuer; darüber hinaus dient * 'e ,,(S(o.). , 
rung des Steueraufkommens (§§ 14, 17, 18 K .„piferes ab"

Aus § 17 Abs. 1 KraftfStG. kann nicht ^Kraftia!“ '' 
geleitet werden, daß schon eine Benutzung “  der Be'
zeugs ohne das Vorliegen einer für den Zenp gteuer"________ _ To instand UCI r-

ms u« »icuu u 11 c 111 •— . e Ordnung*
gründe. In einer solchen Benutzung kann ei . ¿¡eser 
Widrigkeit i. S. des § 413 RAbgO. liegen. j, i n i e r ” 
Vorschrift zu bestrafen ist, falls keine »
Z i e h u n g  nach dem § 396 RAbgO. vorheg • ^ ngekl- 

Nach den Urteilsfeststellungen waren für c i lien Stra
t i  Zugmaschinen zum Verkehr auf oft j ie Kra* 

nen zugelassen. Dem Angekl. war ges™„fliehen 
fahrzeugsteuer für jede Maschine in m°n■ )öste
zu entrichten. Entgegen seiner Verpfhctitu B je

er die 
zwei

zwei Zugmaschinen zum Verkehr aur , ¿je Kp“  
ßen zugelassen. Dem^ Angekl. _ war geschlichen

zu entrichten. Entgegen seiner verpim-.'.JUg je 
Steuerkarte hinsichtlich jeder Maschin ^  vor B 
Monatsabschnitte erst verspätet ein, d. n. 
ginn des jeweiligen Monatszeitraums. -j die Fes ”

Die Aufhebung des Urteils ist geboten; t ausre>che ’ 
Stellungen und Ausführungen des LG. 3qö RAbh 
eine H i n t e r z i e h u n g  im Sinne des 8 
darzutun. ■ . _ „n sich

Eine V e r k ü r z u n g  der Steuer kann® reC{Jtzeitj£ 
durch bewirkt werden, daß die Steuer t Dem .. 
gezahlt wird. Das ist in der Rspr. anerÄ s t a n d s f >  
ist also darin beizutreten, daß dieses j aß es mc ¡j 
dernis des § 396 RAbgO. erfüllt ist, u . 
nicht darauf ankommt, daß der Ang
noch gezahlt hat. 6 RADSY;uef.

Weitere Voraussetzung nach dem 8 iner 5 e^ag 
. indes, daß die Steuerverkürzung die ro  b . njcm, zll 

u n e h r l i c h k e i t  ist. Dazu genügt e abzugebhn’hier
der Täter unterläßt, Steuererklärung . jst; a « c h 'je
denen er nach dem Gesetze verpfheh gteuerb [lU|d 
muß vielmehr der Vorsatz hinzutreten, Steile- a, 
über das Bestehen oder über die H°n nsPr. (v£ ' 
in Unkenntnis zu halten. Das ist fest c, uer'
RGSt. 71, 216 =  JW. 1937, 2967 »). be die »‘W *

Der Angekl. hat eingeräumt, €R_dern da®
karten nicht etwa aus Versehen, so „nfSChuId,6(.igljern 
nicht erneuert. Er hat sich „nur dani der die
er kein Geld zur rechtzeitigen Beza bet, ub bage
gehabt habe; dazu hatte er nähere . ” j,aftlic . 
Einwirkung des Krieges auf seine ^  daz

ist

:\var
als

virKung cics Krieges au. imtnt zw-
Schausteller gemacht. Das LO. n kon . abe 

gender Weise Stellung: Dieses Vo ,°n AngeK,g 
nicht widerlegt werden, entschuldig 4 Dez- gege” 
nicht, denn er habe aus einer ihm „ f  ä h r d ü L°,sChi.nL
FinA. wegen Kraftfahrzeugsteuer g seine M gntricb
ihn verhängten Strafe gewußt, da vorherige { öffefl 
ohne gültige Steuerkarte und ohne Fahrten aU da 
tung der Kraftfahrzeugsteuer ment - sjCh S ff’ seinf 
liehen Wegen benutzen dürfe, o 1 dam3!* g iK  
KraftfStG. zu verfehlen; öberdl2 in^ r t aDÖ  Ze  
Vertreter im Tenor der Unterwer S^uf jragg se 
drücklich eröffnet worden, daß s FinA- 11 R ra t 
strafbar gemacht habe, weil er <■ be und enb„ def 
Steuerpflicht im unklaren gelasse Reich faß
fahrzeugsteuer nicht rechtzeitig a_ erwie*f wc'Lf
worden sei. Danach sei einwan Masch* rSätzl>c 
Angekl., um Geld zu verdienen, wegen N ¡„g-
vermietet habe auf die Gefahr > . bepd, Ln
Steuerverkürzung bestraft zu werden. unzUreicn st v»euerverkurzung Destrair zu w . , unzmj- on: 

Diese Ausführungen sind rechtn d aüCh 
besondere zur inneren Tatseite, u £
Rechtsirrtum beeinflußt. . ¿er *  *

Das LG. scheint dem Umstand,

■Hl
di«
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I ^Smasehinen trotz Nichtzahlung der Steuer tatsächlich 
hat, eine Bedeutung beizumessen, die ihm 

o m li ck des Bestehens der Steuerschuld nicht zu- 
Der Steuer unterliegt nach dem § 1 Abs. 1 

|en 1- ' v. 23. März 1935 (RGBl. I, 407) das H a l -
ItraRBIneSrs^ra^ allrzeu£s zum Verkehr auf öffentlichen 
rider» . 7?.‘e Vorschrift im Abs. 2, nach der auch die 
Sclie., eehtliche Benutzung eines Kraftfahrzeugs auf öffent- 
n Bf), u®en der Steuer unterliegt, kommt hier nicht 
'es r jBaC • D?&enstand der Steuer nach dem § 1 Abs. 1 
Irund S‘ lsi d‘e M ö g l i c h k e i t ,  ein Kraftfahrzeug auf 
Straßen VerEehrsrechtiicher Zulassung auf öffentlichen 
ichkeit ?>ü benutzen. Darauf, ob die so begründete Mög- 
■omn,f öer Benutzung auch tatsächlich ausgenutzt wird, 
“ Weit es.n*cIlt an. Vielmehr entsteht die Steuerpflicht, 

*er Zul S lm v o .r b  Balle in Betracht kommt, bereits mit

durch den 
durch die

ligen ■ e dauert von da ab fort bis i 
r lgentüm^betriebsetzung des Kraftfahrzeugs 
yerWa,t„„er ,°der zur Betriebsuntersagung 
N iu n u  f bechörde g(rm- § b Nr. R °der Bisngsbehörde gern. § 5 Nr. 1, oder bis zur Unter
er. 1 7 s laer 5teuerpBicht nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 
5er ZuKoyerabmcldung durch den Steuerschuldner bei 
gurch die Ä gsbehörde) oder Nr. 2 (Zwangsabmeldung 
, *eUerk ir t f 'UiassunSsBehörde auf Antrag des FinA.). Die 
^eis, daß u-dlont nac*1 dem § 14 des Ges. dem Nach- 
Sfch eine r Steuer entrichtet ist. Insoweit ist sie dem- 
~;eUer. p,3rPOweisurkunde über die Entrichtung der 
i ‘cherunni e r hinaus dient sie allerdings noch der 
i \desQp„x ,s Steueraufkommens (Abschn. VI, §§17, 
•et> daß , ih  i!1 § 17 Abs. 1 ist dazu besonders angeord-

•VI, §§17,
l"> daß da' ,7 s * 1 aus. i ist oazu oesonaers angeora- 
vc"utzt Wern Kraftfahrzeug nicht ohne die Steuerkarte 
ri°räUs, diirR und diese Vorschrift setzt natürlich
Qetn die Beni l6 Steuerl<arte f nr den Zeitpunkt gilt, inr im die Rpnr ie oteuerkarte für den Zeitpunkt gilt, in 

hLnsichfiyi,Unr?_ geschieht (vgl. dazu den §13 des

kar{’( 
schrj

:>1saC der StpMphUrrg  ̂ der Steuerschuld; für den Gegen- 
2 °  ohne Beian pfll?ht ist sie ohne Bedeutung, ist

DnT' hinaichViioH /  Sesclueht (vgl. dazu den §13 des 
S7a,chfBest der Entrichtung der Steuer, sowie die 
&  ‘nsbesonripr Kr.a{tfstG- v. 5. Juli 1935 [RGBl. I, 

Und °P.dere dle §§ 28 ¿is 37 über die Steuers t  und f ,.„ Ule S§ bis 37 über die Steuer 
hin? * im s r?'e^ rungskarten). Indes aus dieser Vor- 
r„ *lchtlich ri„r „s. i des Ges. folgt keine Änderung 

erörterten Entstehung ndpr der Reenrli.

schon eine Be- 
Vorliegen einer 

das I n s t a n d ‘der “c f  Be!lu tzung gültigen Steuerkarte 
für I^Eestandser/ S,teue.r h 1 n t  e r z i e h u n g , vor allem 
AnScSi!cE allein f1! for.dernis der S te u e ru n e h r lic h k e it  
Stößthe!n nach -?r“ " de- . Das aber hat das LG. allem
darin i-ne solche R fbt! lrng angenommen 
-fiet, e'ne Oru,?..renutzung gegen das G( 

k
vor]'

Zwar
üegen e'ile Ordnung1111-7,Ung gegen das Gesetzi es Bann 
;4 e\ +dle nach (ii? !W1l 7 gkeit >'•s - des § 413 RAbgO. ^e iier ^ . eser Vorschrift zu bestrafen ist, falls

S T ;A  Aber f ü r A ' n a c h  dem §396 RAbgO. 
lere'i it  f) RAbgO k .Vorliegen eines Vergehens nach 
i  enen. fänden Dedarf es des Nachweises von wei- 
¿.ere it« e,lrlichkpi+ ?US., denen sich 'das Merkmal der 
A h fS tr1 Ort. v f.e®EE In diesem Sinne hat das RG. 
A ß A * A  v. s V(A .°k t. l9 2 7 , 3 D 376/27, zum früherenn$oVv- 8 An,n 3 U 376/27, zum früh

, RGBl. S .a jK ,IaW ?  (RGBL S. 396) und 19. Mai
Unter-

Ä n g " i . D1- S. 2391“ ,., 1KUKI- 396) und V 
k 7terKBtIlles re c iu L A SgesprocEen> daß in der 1
4 h f  des K?a| t A .ne^ ru7gsantra|gs,, und der

& b* o ber
U

9 
•u

■jSSg!- h'v"“'

r‘ mzung deT tzs iL  urneuerungsantrags und der
. ahBUerv«rhehlnn„ra itf?hrzeugs {ür sich allein noch
'go A.m'ne f) rd g nadl dem § 359 RAbgO. liege,
■ llo /A 'c iit ander« n gSvyidrigkeit nach denl § 377 <Sp /z6, anaers das IM  Ubo dp, „  c r..i: ino*Stände0’ in i cr as, U r t des RG. v. 5 .Ju li“l926

tt.Te'terr n> eine Stcu8eriagl  i®*» daß dari]tl l'e llaCE dei > rbenm erverhehlung liegen k
dei 'nn A ng hat Tdo^i A  Dnterlassung

f e y / «  -Ä  S S 1 ' '

aunu Stouerscb„mni te' Dem f ln A - war cu 
üch die Ä ld d e s Angekl. bekannt. Als.

t Richtung des Angekl. bekannt

1 das

o lT S n d ,
ihmni , der S t e u t r ^ A A Ä -  Dem FinA. war di

EinA im unklaren über di 
. nicht näher erläutert. Be 

iwLV' bes' ^ n  ein soVm  1St nicEt ohne weiteres ei
'ar AunA^den habe? u -Vorsätzliches Tlln des An ihm g der c+„“ aEen konnte. Dem FinA h;

l A i  h,'v°HnR-chtslage is-

die Steuer jeweils monatlich bis zur Beendigung oder 
Unterbrechung der Steuerpflicht weiterzuzahlen. Das 
Unterbleiben der Zahlung konnte dem FinA. nicht ver
borgen bleiben. Es war befugt, die Steuer anzumabnen 
und beizutreiben oder auch bei der Zulassungsbehörde 
den Antrag auf Durchführung der Zwangsabmejdung 
nach dem § 6 Abs. 1 Nr. 2 KraftfSfG. zu stellen (vgl. 
§38 DurchfBest. v. 5. Juli 1935 [RGBl. I, 875]). Die im 
Urteil dargestellten oben mitgeteiiten Vorgänge hin
sichtlich der Bestrafung des Angekl. durch das FinA 
v. 4. Dez. 1939 können das Ergebnis nicht ändern; sie 
enthalten nichts Greifbares dafür, daß der Angekl. jetzt 
etwas getan hätte, um das FinA., das die Sachlage 
kannte, über seine Steuerpflicht zu täuschen, zumal der 
Angekl. damit zu rechnen hatte, daß dem FinA. seine 
Steuerpflicht bekannt war. Wenn der Angekl. überdies 
die rechtzeitige Zahlung nur deshalb unterlassen haben 
sollte, weil er dazu mangels bereiter Geldmittel außer
stande war, so wäre auch das nicht vereinbar mit 
einem H i n t e r z i e h u n  gsVorsatz des Angekl.

Die Verurteilung aus dem § 396 RAbgO. kann sonach 
nicht bestellen bleiben. Das LG. wird den Sachverhalt 
anderweit, insbesondere auch nach dem § 413 RAbgO., 
in der Fassung des Ges. v. 4. Juli 1939 (RGBl. I, 1181), 
Art. I Nr. 20, zu prüfen haben. Eine Ordnungswidrigkeit 
im Sinne dieser Vorschrift kann, wie bereits erwähnt, 
darin liegen, daß der Angekl. gegen den § 17 Abs. 1 
KraftfStO. verstieß, auch schon darin, daß er es ent
gegen den Vorschriften in den §§ 28 f. der DurchfBest. 
unterließ, die Steuerkarten rechtzeitig zu erneuern. Das 
LG. wird aber zu beachten haben, daß nach der jetzt 
gültigen Fassung des §413 Abs. 1 RAbgO. ein s c h u l d 
h a f t e s  Verhalten des Angekl. — Vorsatz oder Fahr
lässigkeit — Voraussetzung der Strafbarkeit ist. Da ein 
solches Verschulden des Angekl. noch nicht feststeht, 
ist es dem RevO. nicht möglich, den Schuldspruch zu 
berichtigen (§ 354 Abs. 1 StPO.). Auch zum § 413 Abs. 1 
RAbgO. kann hier der Mangel an bereiten Geldmitteln 
ein Verschulden des Angekl. ausschließen.

(RG., l.StrSen. v. 13. Mai 1941, 1 D 24/41.) [R.]

Anmerkung: Das vorl. Urteil ist ein weiterer Beitrag 
zu der Frage, wann der Tatbestand der Steuerhinter
ziehung bei einer Nichtzahlung fälliger Steuern als ge
geben anzusehen ist. Eine Steuerhinterziehung hat zur 
Voraussetzung, daß vorsätzlich zum eigenen Vorteil oder 
Vorteil eines anderen die Verkürzung von Steuerein
nahmen bewirkt wird oder nicht gerechtfertigte Steuer
vorteile erschlichen werden. Schon das Unterlassen von 
Steuererklärungspflichten kann den Tatbestand der 
Steuerhinterziehung erfüllen, wenn die Steuerbehörde 
über das Bestehen einer Steuerschuld in Unkenntnis ge
halten werden soll. Das bloße Nichtzahlen einer fälligen 
Steuer ist aber im allgemeinen noch keine Steuerhinter
ziehung, kann aber unter besonderen Umständen zu einer 
Steuerhinterziehung werden. Man denke z. B. an den 
Fall, daß der Arbeitgeber nur einen Teil der einbehal
tenen Lohnsteuer seiner Arbeitnehmer abführt, ohne da
bei zu erklären, daß es sich nur um eine Teilzahlung 
handelt. Hier tr itt zur Nichtzahlung noch die Absicht, 
das FinA. über die Höhe der einbehaltenen Lohnsteuer 
irrezuführen, .ln dem jetzt entschiedenen Fall ist eine 
Steuerhinterziehung mit Recht verneint worden, da nach 
Lage der Dinge das FinA. nicht getäuscht werden 
konnte. Der Angekl. war der Halter zweier Zugmaschi
nen. Sehen das Halten eines Kraftfahrzeuges zum Ver
kehr auf öffentlichen Straßen, also die Zulassung, löst 
die Steuerpflicht aus, und diese besteht weiter bis einer 
der im Gesetz vorgesehenen Gründe für die Beendigung 
der Steuerpflicht eintritt. Die tatsächliche Benutzung ist 
belanglos, es genügt die Möglichkeit der Benutzung. Der 
Angekl. hat nun die in monatlichen Teilbeträgen zu ent
richtende Kraftfahrzeugsteuer zweimal verspätet gezahlt. 
Dem FinA. war die Zulassung der Kraftfahrzeuge be
kannt. Es konnte also über das Bestehen der Steuer
pflicht nicht getäuscht werden. Die bloße Nichtzahlung 
fälliger Steuern aber konnte den Tatbestand der Steuer^ 
hinterziehung nur erfüllen, wenn eine Steuerunehrlichkeit 
hinzugetreten wäre. Daran fehlt es hier. Dagegen hat 
der Angekl. zweifellos die Kraftfahrzeuge ohne gültige 
Steuerkarte benutzt. Deswegen könnte er wegen einer
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Steuerordnungswidrigkeit nach § 413 AO. bestraft wer
den. Hier ist aber seit dem Gesetz zur Änderung der 
RAbgO v. 4. Juli 1939 Voraussetzung, daß vorsätzlich 
oder fahrlässig gegen Steuergesetze verstoßen ist.

RA. Dr. S. B r a n d t ,  Berlin.
*

12. RG. -  §§ 5, 16, 17, 69 DevG. 1938.
1. Zur Abgrenzung der Herstellungs- und Vertriebsge

sellschaften von Vermögensverwaltungsgesellschaften im 
Auslande im Hinblick auf die devisenrechtliche In- oder 
Ausländereigenschaft. Die Bestimmungen des RE.. 162/30 
des RWiM. sind auch für die Zeit vor seinem Inkrafttreten 
anzuwenden.

2. Die Rspr. des RG. über die Unzulässigkeit der Ersatz
übertragung von Sachwerten an Stelle von Zahlungsmitteln 
ins Ausland kann nicht ohne weiteres auf die Einfuhr ins 
Inland angewendet werden.

f. Der Spruch des LG. erklärt den Angekl. G für 
schuldig des fortgesetzten Vergehens der Nichtanbietung 
von Devisen in Tateinheit mit einem fortgesetzten Ver
gehen der unerlaubten Verfügung über Devisen, den 
Angekl. Z. für schuldig der fortgesetzten Beihilfe zu dem 
Vergehen des Angekl. G. Diese strafbaren Handlungen 
der Angekl. sollen sich nach der Urteilsbegründung des 
LG. auf Devisen im Werte von etwa 255 000 bezogen 
haben, mit denen in der Zeit vom November 11934 bis 
Ende November 1939, hauptsächlich nach dem 1. Jan. 1936, 
unter Bezahlung von Zürich aus Edelsteine und in ge
ringerem Umfange auch Schmucksachen und Uhren ange
schafft worden seien, die nach Verbringung aus dem Aus
land nach Deutschland hier einen Verkaufserlös von etwa 
400000$3i ergeben hätten; dieser Erlös soll verwendet 
worden sein, um teils die laufenden Geschäftsunkosten 
für das „Versandkontor P.“  der Handelsgesellschaft G., 
Zürich („G“ ) einschließlich der Weihnachtszuwendungen 
an die Angestellten des Kontors zu bestreiten, teils fort- 
laufende Zahlungen an die in Stuttgart lebende Gesell
schafterin E. der genannten Firma zu entrichten, teils 
dem Angekl. G. und dem Kaufmann S. als geschafts- 
führenden Gesellschaftern der „G“  Reisespesen und den 
laufenden Lebensaufwand in Deutschland zu gewahren.

Beide Revisionen bemängeln demgegenüber in der 
Hauptsache die Annahme des LG., die „G  _ sei keine 
Gesellschaft mit laufendem Geschäftsbetrieb im Ausland 
im Sinne des Abschnitts I des Runderlasses der Reichs- 
stelle für Devisenbewirtschaftung Nr. 152/36 v. 23. Ukt. 
1936 (RStBl. 1039), sie sei demnach als eine von Deutsch
land aus geleitete Firma trotz ihres Sitzes in Zürich eine 
Deviseninländerin und habe daher die Devisenanbietiings- 
pflicht nach Maßgabe des § 1 DurchfVO. v. 4-Febr. 1935 
zum DevG., jetzt des § 46 DevG. 1938 gehabt. Dazu ist 
zu sagen:

1. a) Zur Begründung seiner Ansicht bemerkt das LG., 
die Geschäftstätigkeit der „G“  werde in der Hauptsache 
in Deutschland ausgeübt, im Auslande befinde sich im 
wesentlichen nur die Buchführung. Damit stehen aber, 
wie die Revision des Angekl. Z. mit Recht bemerkt, 
andere Feststellungen des LG. in Widerspruch.

Nach diesen anderen Feststellungen ist die „G “  kein 
Unternehmen, das für sich allein vollständig und zweck
entsprechend wäre, sondern sie gewinnt den rechten Sinn 
und die Möglichkeit ihrer Arbeitsweise erst durch ihre 
eigenartige Verbindung mit den vom LG. genannten 
Überseefirmen, für die sie die gemeinsame „Einkauf- und 
Dachgesellschaft“  ist. Die Überseefirmen betreiben in 
Amerika den Verkauf von Schmucksachen, Uhren, Porzel
lan und Galanteriewaren, auch von Edelsteinen. Sie unter- 
halten also im Sinne von Abschnitt I, 2 des genannten 
Runderlasses (RE.) 152/36 als Vertriebsgesellschaften an 
ihren ausländischen Niederlassungsorten einen laufenden 
Geschäftsbetrieb. Daher ist für sie nach dem RE. auch 
ein ausländischer Ort der Leitung anzunehmen, obwohl 
die ausländische Geschäftsführung — worüber keine ge
naueren Feststellungen vorliegen — weitgehend von dem 
deutschen Inland aus durch G. und S. beeinflußt worden 
sein mag. Die Überseefirmen sind demnach Devisen
ausländer. Die Geschäfte der Dachgesellschaft für diese 
ausländischen Firmen wurden in der ,,G“  nach £ en 
insoweit klaren Feststellungen des LG. während des hier

in Betracht kommenden Zeitraums 1934/39 zwar ̂ a u s  
wie die anderen Geschäfte der „G von D Qeutsch- 
geleitet, aber in Zürich durchgefuhrt, da es m ^  ß 
land aus devisenrechtlichen Gründen dazu n  utsChIand 
wegungsfreiheit gefehlt hätte. Nicht vo ejn Teil
aus, sondern in der Schweiz wurden f f.rne¥rThreneinkäufe 
der gesamten Einkaufstätigkeit auch die , aUSj wo 
der „G“  vorgenommen. Nicht von Deutschlana zürich 
es dafür an Devisen gefehlt hätte, sonder der ß “ , 
aus erfolgte auch die Bezahlung der Einkauie ■
soweit sich die Verkäufer nicht in Deutschlar' ¡derlegten 
die Einkäufe im Ausland waren nach einer un etwa
Angabe des Angekl. G. in den Jahren sogar
ebenso hoch wie die Einkäufe in Deutschland. *tyareji 
den Verkehr mit aus Deutschland stamme: Zürich aus 
wurden gewisse Auslandskostenanteile von £  unkt 
bezahlt. Zürich war schließlich auch Durchg • 
für einen großen Teil der gehandelten Edelst Buc[lfüh- 

Demnach wurden in der Schweiz außer a ^  und 
rung sehr umfangreiche Geschäfte der ,,u . p evisen'
für die wirtschaftliche Betrachtung, auf die es ankommt, 
angelegenheiten im allgemeinen in erster L "  verbum 
war die „G“  untrennbar mit den O bereerfirm e»^ 
den. Soweit sie dabei als Dachgesellschaft h fflit der 
es bei dem offensichtlich engen Zusammen« i » ̂  pir 
Einkaufs- und Vertriebstätigkeit der beteiligt DaChgeseU 
men auch nicht angängig, die Tätigkeit d und den) 
schaft als eine einfache Vermögensverwaltung nsver 
nach die „G“  in dieser Tätigkeit als eine: Vcr» f, 2 des 
waltungsgesellschaft im Sinne des A • jfflehr "
RE 152/36 aufzufassen. Anzuerkennen ist vi dje u 
Gegensatz zu der Auffassung des Lu. > , als
in Zürich einen laufenden Geschaftsbetiri b 152/36 • 
nach den angeführten Bestimmungen d £g jst k 
Betrieb eines Devisen aus län  de rs p t -  deren Y b 
Hindernis vorhanden, gerade auch die b ° häftsbetr 
schäfte der Dachgesellschaft diesem im O e g ^ t  
eines Devisenausländers zuzurechn , ^ ^ 11, « 
würde es dem Sinn des RE. 152,3 Leitung deS er- Rücksicht auf den inländischen Ort der L ^ ^ .g  ü 
ternehmens alle Devisen für abheferung als ihr ^ e n ,  
klären, die von einer der Überseefirm fübrt ^ rejne 
lieh der Dachgesellschaft als solcher Einkäufen 
damit sie von dieser nutzbringend Z1 L wer(jen k°?aSbe' 
der anderen Überseefirmen verwende Wortes „'J.jeb 
Denn, wie sich aus dem Gebrauch Qeschäftsbe „g 
sondere“  ergibt, braucht ein Hufen r Herstel era 
im Sinne des RE. 152/36 nicht gerade bestehen, s o » V  
oder in dem Vertrieb von Waren zu■ D soWie das ß  
die Herstellung von Waren Verbindung o!-
ziehen von Waren aus dem InHnd tn d „ur ne ^  
dem Absatz dieser Waren im, ^ Ä ie b e s ,  
ragende Beispiele eines GeschaftsbUr s; De
RE. im Auge hat (vgl. hierzu W i l m a
1936 Sp. 1235/36). „„Lange noch, da°e V

Bemerkt sei in diesem Zusammenh ^ ig2/36 oh" Vef. 
allgemein die Bestimmungen des K entstandelr £r|aß 
denken auch rückwirkend auf J ° r denn dierJrteiI deS 
hältnisse angewendet werden könne:n> , v r  f;ntscH_
hat lediglich geltendes Recbtv t , , / g63 4- &4/37 7iegend,s RWiG. V , 17. März 1938, 5 S XXIV 63 +  v o r l f ^ e s

das 
di«

RWiG. v. 17. März 1938, 5 S ä a i v ^ im vo.-- 
des RWiG. 1, 34, 36). insoweit g ilt Anfang de 
Falle für die Jahre 1934/35 Vnd gt"re Zeit- ch 
1936 nichts anderes als für die sPat hen, ünd ¡cht 

b) Aber die Revisionen haben u c üfen, obdurcb . 
LG /hat  unterlassen, die Frage * u P « jt der J  e> 
vielseitige und umfangreiche O « «»  Qes d g &

;nelJ
ae(vielseitige und umfangreicne ^ - “¿en G e s t e h  ^  

Versandkontor P. zusammeng ..sC|jen B als ß
rechtlich nicht selbständigen der für s‘ |ten "1gj,
Devisenausländerin „O darstellte, ninjänder Sg der1]; 
Inland ansässig, demnach als D ß j 31?]¡> j,fl. I ^
(I 15 der Ri. v. 23. Juni 1932 1rLjDi52/36 Abs«1 
v. 4. Febr. 1935 [RGBl. 1,1191, R • teilte11,
§ 5 Abs. 1 Halbs. 2 DevG. 1938). festg« 1 ¿ a c h t^ ''

Diese Frage ist nach der vom “  . t„ che Per  def ’’er
läge zu bejahen. Für die devisenr b»ftsbetflJ- Oei {y
weise'sind daher der ^ ^ "^ fs c h ä fts b e tr ic b ^ i 
in Zürich und ihr inländischer 1 Lage a's. „„derR 
satz zu der bürgerlich-rechtlichen L g ¡e einab 
träger anzusehen, die sich selbstanOU,
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S 'T u n n ^ f5n̂ rstehe?v (vgl. Entseh. des RWiG. vom 
23 MSrJinon DevArch. 1936 Sp. 364 und vom
Ifiö d W 939, 55—57/38 =  Entseh. des RWiG. 1,
57 uTrl ^ w Ch- 1939 Sp. 657ff.; vgl. auch RGSt. 74, 55, 
1830 fn Rr? U- Y' 30‘ Mai 1940> 2 D 876/40 =  DR. 1940, 
schäf+iü . ■ f  . s Deviseninländer zu behandelnde Ge- 
den f » + des Versandkontors P. der „G“  hatte nach 
bezieh., ste ungen des EG. 'ehhafte laufende Geschäfts- 
die r rÄ n ,zu.tn AusIande. Schon hieraus ergibt sich 
die r<<C i 1 - eit  des Standpunktes der Revisionen, daß 
könne u ro -i1" 6 .Devisenanbietungspflicht gehabt haben 
geht = , , , / • Sle e'ne Devisenausländerin gewesen sei. Nur 
gestelltst c Se.? ald das R e v is io n s v o rb r in g e n  ab
letzt kp,11 • Erwägungen noch nicht die vom LG. als ver- 
zubieter, e'S-ne] e Pflicht hervor, gerade d ie  Devisen an- 
Ankaufe’ h *C r.ch .BezahIung von Zürich aus zu dem 
die Rprht er. Edelsteine verwendet wurden, ebensowenig 
über d i ? ™ ngkeit der nicht genehmigten Verfügung 
ren Grundf Uevisen- Sie ergibt sich aber auf einer ande- 

2 kt age.
p rteils ar ! i „ i er Fassxjng der Gründe des angefochtenen 
des LG ,,„nte. es,scheinen, als sei es nach der Ansicht 
daß auch , r ein Ausfluß der Anbietungspflicht der „G “ , 
hingspfü , le geschäftsführenden Gesellschafter anbie- 
Pflicht der rg sY*,ei1‘ In Wirklichkeit war die Anbietungs- 
jnländer w ~‘esedschafter, weil sie ohne Zweifel Devisen- 
nchen Pfl.Vhlf"’ ,so unabhängig von den devisenrecht- 
haben könnt,*611 der Gesellschaft, daß sie auch bestanden 
Jfäre und rltl’k"n.nn die nur eine Devisenausländerin 
h.abt hätte überhaupt keine Anbietungspflicht ge-
richtig da'R „  Ergebnis ist aber die Annahme des LG. 
| esellschafter^cUn-^tai zbci1 der Angekl. G. und der Mit- 
'Jcr ,,q « infolge ihrer beherrschenden Stellung in
, bs- 2 Satz 9 T^ent §  33 Abs-2 Satz 2 DevVO. 1932, §35 
jEebe Z r  2 £ 6V° -  ?«5, § 52 DevG. 1938 die im Be-J »vJlr;g e n d w e lp 'ii anfallenden Devisen mindestens in

er^ugunffSp.pu; Dmfange kraft ihrer wirtschaftlichen 
Es kann d T  * hatten anbieten müssen.

&  ^crrschafksfHk f  in ,FraI e kommen, ob die sich aus 
Weit ngsPfhcht des Ang ??r Gesellschafter ergebende An- 
Qrf te erfaßte * d lfrl Angekl. G. ausnahmslos alleDevisen- 
d„r r w*e der i j mf en Eigentümerin die „G “  geworden ist, 
anh;”*0 “  a b z u g ^ !?  de[  von ihm anzubietenden Devisen 
QrunuUngsPflicht dp" iStl Die Grenzen für die Devisen- 
geWtSatzen. die imSAkni?ekI' Gl ergcben sich aus den 
lie fe t s'nd. Dan ‘ h Abscl,mtt ” > 3b des RE. 152/36 dar- 
Devi^H^Pfhcht Waren von der Anbietungs- und Ab- 
SelFrIen.Werte der 3I] und .*dr s'cb ausnahmslos a l l e  
visenc‘aftern beherr°nui en beiden geschäftsführenden Ge- 
deren̂ erte bef?eü Glten, ” Q“  umfassen würde, die De- 
ländPrUs!äncfischen’ n  e nem laufenden Geschäftsbetrieb 
^ebsaheherrschte^?,6?18̂ 3^  (li™ten; denn von In- 
•m AnceiSelIscIiaftcn“ a,?S ianf ls,c.he »Herstellungs- und Ver- 
y.erdifUn,and für die ähnliche Unternehmungen sollen 
hgt w **} und daher ’aadlsche Vdkswirtschaft Devisen 
öaß n^u!n ’ als Ripk/r .lhr.em Betriebe nicht beeinträch-

Jed f 1* kle‘nlich verf *k 1St Ilierzu in dem RE- gesagt, 
ist fü " h 6rfahren werden darf“ .

f ü,siändrnepnhange dienn '0rIiegenden Fa'I auch in diesem 
«lande^'a für ihrenD? pf.!natur der „G “  als Devisen- 

^ te n . |  für ihrcrl ¡"jg®“ 8'indischen und als Devisen- 
S re Best;°Weit die Ir ;'ndlschen Geschäftsbetrieb zu be- 
rti ■ en ftnlnu|ng dariri r aj °  Devisenwerte erwarb, die 

o B f  i e b ^ u ^  fanden, deu laufenden i n l ä n d i -  
G ^ ^ e r te f^ e r te  ank Phtalten> )var der Angekl. G. für 
k®s.chäftsL t Ii:nten nicht diUn?SpJIlciltig: denn diese °e - 
s> ?  de bRtri eb d c f i « ra lau endcn a u s l ä n d i s c h e n  
» 1 1  ? fe iu n g  V” G ^ nd «eien daher nicht in den 
wirrt gilt aUp, Abs. 1 §at Anbletungspflicht nach Ab- 
O n .  u f fh . fü r  Devi=p5f f ' des RE- Nr. 152/36. Das- 
de? i.ür Reii^‘ttel Zu Entnah^ 6 ” G“ ’ die verwendet 
sch iErau pSesPesen der fa lm f.n fur den Lebensunterhalt 
kc 'fd, ob bereitzL2 f,seIIschafter ~  einschließlich 
hobl°r P odl Ent»ahmen hi-eu’ Und zwar ohne Unter'

-  V v u r i r uiimittelbar1 n' de?1 lnIandischen Versand
te r  nun- aus dem Auslandsbetrieb er-S g  U.er Ob
16 ‘

'tlrechtlfpke Zur ErüÜp13̂  111 der Revisionsverhaiid- 
Che S t r a f b Ä U!]g geste,lt' °b nicht die aibarkeit der Angekl. -  nicht nur

im Hinblick auf die Schmucksachen und Uhren, sondern 
gerade auch im Hinblick auf die Edelsteine — in erster 
Linie schon daraus entnommen werden müsse, daß die 
Einbringung der Sachwerte nach Deutschland als Ersatz 
für die verbotene Einbringung deutscher Geldsorten vor
genommen worden sei, die die „G “  in Deutschland be
nötigt habe; der erk. Sen. habe entschieden (RGSt. 74, 
79 =  DR. 1940, 9063), daß der §13 Abs. 1 DevG. 1935 
unmittelbar anzuwenden sei auch auf die Ausfuhr von 
Gegenständen, die nicht als Ware oder Gebrauchsgut er
worben worden seien, sondern zur Verwendung als Zah
lungsmittel und somit durch ihre Ausfuhr zuf Umgehung 
des § 13 Abs. 1 DevG. 1935 dienen sollten; im vorliegen
den Falle sei nun zu prüfen, ob nicht in gleicher Weise 
der § 17 Abs. 1 DevG. 1938 und seine Vorgänger, näm
lich die 3. DurchfVO. zum DevG. 1935, v. 1. Dez. 1935 
(RGBl. I, 1408) und die 5. DurchfVO. zum DevG. 1935 
v. 25. Mai 1936 (RGBl. I, 467) i. Verb. m. dem § 42 DevG. 
1935 unmittelbar anzuwenden seien auf die Einfuhr der 
Edelsteine, Schmucksachen und Uhren, durch die das 
Einbringen deutscher Geldsorten habe ersetzt und das 
Verbot der Einfuhr dieser Geldsorten habe umgangen 
werden sollen; dabei sei grundlegend zu berücksichtigen, 
daß das Verbot der Einfuhr deutscher Geldsorten er
lassen worden sei, um einer Verkürzung des für die 
Devisenwirtschaft erwünschten Aufkommens von aus
ländischen Zahlungsmitteln entgegenzuwirken, und daß 
es gegen diesen Zweck des Verbots auch verstoße, wenn 
Sachwerte als Zahlungsmittelersatz eingeführt würden.

Der Senat hat diese von dem Oberreichsanwalt bejahte 
Frage für den vorliegenden Fall verneint.

Er hat es schon allgemein für bedenklich erachtet, Aus
fuhr und Einfuhr in der hier in Betracht kommenden Be
ziehung einander gleichzustellen. Denn Ausfuhr von Zah
lungsmitteln, soweit sie nicht im Einzelfalle genehmigt 
wird, und Kapitalflucht in das Ausland sind grundsätzlich 
verboten; Deviseneinfuhr und Kapitaleinfuhr sind da
gegen grundsätzlich erwünscht. Schon dies könnte ein 
Hindernis sein, die Auslegung devisenrechtlicher Ein
fuhrverbote anzugleichen. Außerdem sind die Regeln der 
Devisenwirtschaft aus beschränkten Anfängen heraus mit 
Scheu vor Gefährdung des notwendigen Verkehrs mit 
dem Auslande nur sehr bedachtsam und schrittweise er
weitert worden. Im Wege der Auslegung können diese 
Regeln daher, auch zur Vermeidung einer Rechtsunsicher
heit des einwandfreien und sogar erwünschten Außen
handels, nur mit großer Vorsicht von der Rechtsprechung 
erweitert werden (vgl. H a r t e n s t e i n :  DevArch. 1936 
Sp. 156 ff., besonders Sp. 163, 164).

Jedoch braucht darüber hier nicht allgemein abschlie
ßend entschieden zu werden. Denn nach den Umständen 
des vorliegenden Einzelfalles trifft, auch abgesehen von 
dem Unterschiede zwischen Einfuhr und Ausfuhr, der 
Grundgedanke der durch das Urteil RGSt. 74, 79 er
ö ffn ten  Rechtsprechung (vgl. auch RGUrt. v. 23. Febr. 
1940, 4 D 568/39 =  HRR. 1940 Nr. 769 und v. 26. April 
1940, 4 D 138/40 =  DR. 1940, 15209) auf das Verhalten 
der Angekl. nicht zu. Nach diesem Grundgedanken ist 
entscheidend, daß im Falle einer Ausfuhr Gegenstände 
nicht um ihrer selbst willen, etwa als Gebrauchsgegen
stände, über die Grenze geschafft werden, sondern nur, 
um bei dem Grenzübertritt Vermögenswerte zu vertreten, 
deren Ausfuhr dem Genehmigungszwange unterworfen1 
ist, und um jenseits der Grenze wirtschaftlich wie Zah
lungsmittel benutzt zu werden. Es kann aber nicht ange
nommen werden, daß die leitenden Personen der „G “  
Edelsteine oder Schmuck und Uhren nur als Zahlungs
mittelersatz zum Zwecke einer Kapitalverschiebung über 
die Grenze gebracht hätten. Eine solche Annahme wäre 
nicht schon deshalb begründet, weil man allerdings aus 
mehreren Ursachen in Deutschland Mittel benötigte, die 
durch Ausfuhr nach Amerika nur in den Auslandsbetrie
ben der „G“  und der Überseefirmen verdient werden 
konnten. Denn die Edelsteine wurden nicht als bloße 
Wertträger, sondern um ihrer selbst willen als W a r e  
eingeführt, weil gerade an dieser Ware infolge des Un
terschiedes ihrer Preise jenseits und diesseits der Landes 
grenze gut verdient werden konnte; auch die Uhren und 
die Schmucksachen wurden nicht gerade überführt um 
einen Wert aus dem Ausland in das Inland zu über
tragen, sondern weil sie sich im Auslande als nicht oder

257*



2052 Rechtsprechung [Deutsches Recht, Wochenausgab^

l

schwer verkäuflich erwiesen hatten, im Iniande aber an
gemessen verkauft werden konnten. Diese Einfuhren ge
schahen auch — abgesehen von der ungewöhnlichen und 
verbotswidrigen A r t  und  W e is e  ihrer Durchführung — 
in dem gewöhnlichen Rahmen des Geschäftsbetriebs der 
Firma, der dem Umsätze von Edelsteinen, Schmuck, 
Uhren u. dgl. durch Ausfuhr und Einfuhr diente. Das 
Verhalten der Angekl. hatte also andere Gründe als nur 
den Zweck, ein devisenrechtliches Verbot zu umgehen 
und Vermögen zu übertragen. — Es läßt sich ferner auch 
nicht annehmen, daß die Einfuhr der Gegenstände das 
Einbringen gerade von d e u t s c h e n  Geldsorten in das 
Inland ersetzen sollte. Denn es wäre für die Gesellschaf
ter der „G “  keineswegs das Natürliche gewesen, 
d e u t s c h e  Geldsorten — mit vorgeschriebener Genehmi
gung — nach Deutschland einzuführen. Der Auslands
geschäftsbetrieb brachte ihnen Gewinn nicht in deutschen 
Geldsorten, sondern in amerikanischen Devisen. Um 
deutsche Geldsorten einführen zu können, hätte man sich 
diese also erst im Auslande beschaffen müssen, wozu über 
mangels Aussicht auf eine Einbringungsgenehmigung 
einer Devisenstelle kein besonderer Anreiz bestand.

(RG., l.StrSen. v. 4. April 1941, I D  672/40.) [Sch.]
*

13. RG. — §§ 9, 13, 35, 42 DevG. 1935 (§§ 10, 13, 16, 
69 DevG. 1938); §§ 1, 3 der VO. über die Ablieferung 
außer Kurs gesetzter in- und ausländischer Goldmünzen 
v. 16. Juli 1938.

1. Inländische, außer Kurs gesetzte Goldmünzen kön
nen abweichend von der gesetzlichen Begriffsbestimmung 
als inländische Zahlungsmittel i. S. des § 10 Abs. 1, 13 
DevG. 1938 angesehen werden, wenn sie dazu bestimmt 
waren, Aufgaben des Geldes zu erfüllen.

2. Über die Pflicht zur Anbietung inländischer, außer 
Kurs gesetzter Goldmünzen.

I. Die Revision der Angekl. A.
Die Angekl. A. hat dem Mitangekl. Sch. im Sommer 

1938 zunächst 1000 ¡UM in Banknoten und weiter — im 
Aug. 1938 — 1090 9tM in deutschen 10- und 20-Mark- 
Goldmiinzen übergeben. Sch. war damals noch Devisen
inländer, er ist am 17. Sept. 1938 nach Frankreich aus
gewandert und hatte seitdem seinen ständigen Wohnsitz 
in Paris. Auf seiner Reise dorthin am 17. Sept. 1938 hat 
er das Papiergeld und die Goldmünzen der A. über die 
Grenze gebracht, in französische Franken umgewechselt 
und diese einem in Paris lebenden Verwandten der A. 
übergeben.

Im Dez. 1938 fuhr Sch. nach Deutschland und suchte 
auch die Angekl. A. auf. Er berichtete ih r über den 
Erfolg seiner Reise v. 17. Sept. 1938. Die A. übergab 
ihm 600 ¡/Ul in Banknoten, 35 ¡UM in goldenen 5 Mark- 
Stücken und ein amerikanisches 10-Dollar-Stück in Gold, 
damit er diese Werte für sie ins Ausland bringe. Sch. 
brachte die Werte über die Grenze und „zahlte das Geld 
der A. an ihren Verwandten in Paris“ .

Das LG. hat die Angekl. A. auf Grund dieses Sach
verhalts verurteilt:

a) wegen Nichtanbietung der am 16. Aug. 1938 in 
ihrem Besitz befindlichen inländischen Goldstücke (§§ 1, 
3 VO. über die Ablieferung außer Kurs gesetzter in- und 
ausländischer Goldmünzen v. 16. Juli 1938 [RGBl. 1,902] 
i. Verb. m. §42 DevG. 1935);

b) in zwei Fällen wegen ungenehmigter Versendung 
von Gold und inländischen Zahlungsmitteln ins Ausland 
in Tateinheit mit ungenehmigtem Erwerb von Forderun
gen in ausländischer Währung gegen inländische Zah
lungsmittel und Nichtanmeldung (Nichtanbietung) von 
Forderungen in ausländischer Währung (§§ 9, 13, 35, 
42 Abs. 1 Nr. 1, 3 und' 6 DevG. 1935 i. Verb. m. Art. I § 1 
der DurchfVO. dazu v. 4. Febr. 1935 [RGBl. I, 114]; an 
Stelle der §§ 13, 42 Abs. 1 Nr. 3 DevG. 1935 hat das LG. 
gemäß §2a  Abs. 2 StGB, als milderes Gesetz die §§16, 
69 Abs. 1 Nr. 4 DevG. 1938 angewendet).

Die sachlich-rechtliche Nachprüfung des Urteils hat 
folgendes ergeben.

1. Der ungenehmigte Forderungserwerb.
Dem Zusammenhang der Urteilsgründe ist zu entneh

men, daß Sch. nicht nur auf seiner ersten Reise nach 
Paris das Papiergeld und die Goldmünzen der Angekl. A.

in französische Zahlungsmittel umgewechselt ha , 
dern daß das auch bei der zweiten Reise Se?, ® ¿¡e
Das ist zwar bei den Feststellungen des Urteils u ^ er 
zweite Reise nicht ausdrücklich gesagt, ergibt si ¿¡g 
aus den späteren Ausführungen des Urteils u ^ 
rechtliche Beurteilung des Verhaltens der lgen

Das LG. nimmt an, daß die Angekl. A. F°rCl ¡j^en 
in ausländischer Währung gegen Sch. und f;?® esinittel 
Verwandten in Paris gegen inländische Zahlung 
ohne Genehmigung erworben habe.

Dazu ist folgendes zu bemerken: y er-
Die Forderungen der Angekl. A. gegen tW  pra„. 

wandten in Paris auf Herausgabe der französiscJ11 gr, 
ken sind nicht „gegen inländische Zahlungsnu ^  gr- 
worben. Das ganze Unternehmen war zwar au>  ̂ und 
werb dieser ausländischen Zahlungsmittel geric ttei’ auf' 
die Angekl. hatte dafür inländische Zahlung^1' ^ ngekl- 
gewendet, das ändert aber nichts daran, daß m a„dte11 
die französischen Franken nicht von ihrem v 7.ur einen 
in Paris erworben hat, gegen ihn vielmehr orbefleI1 
Anspruch auf Herausgabe der durch Sch. e ^ inngS ' 
Franken hatte, der nicht gegen inländische 
mittel entstanden war. „ en Scb-

Dagegen tr ifft es zu, daß die Angekl. g %„,discne 
Forderungen in ausländischer Währung gegen per
Zahlungsmittel ohne Genehmigung erworben cg 134» 
dem Sch. erteilte Auftrag der Angekl. war n . „n eine.s 
138 BGB. nichtig, weil er auf das Herbeitu (vgl- 
devisenrechtlich strafbaren Erfolges gerichte ^¡e An- 
RGSt. 69, 210, 211; 71, 152, 153; 73, 157> A f  
gekl. hatte aber, weil die Aushändigung de-,pr!reheI1 
und Goldmünzen an Sch. nur zu einem voru k .| ie au 
Zweck treuhänderisch erfolgte, gegen ihn A l g d 
ungerechtfertigter Bereicherung auf At^ha f  c})un£ 
Verkaufserlöse (§§812 ff. BGB.), deren 0 *  5 t  « 
nicht durch §817 Satz 2 BGB. in Frage jE g rb  
(siehe die oben bezeichneten Entsch.). =1® ¿¡e fra
gegen Sch., nachdem dieser mit ihren Mi QenehrTUgU\.. 
zösischen Franken erworben hatte, ohne ¿¡gse r 
Forderungen in ausländischer Währung, ervvo</?
derungen „gegen inländische Zahlungsmitt ^  die Aj, 
waren, kann nur insofern zweifelhaft st » dern <j 
gekl. dem Sch. nicht nur Reichsbanknott ,  ̂ io- ü
inländische Goldmünzen übergeben n |  ■ r]jCht 111 r, 
20-Mark-Stiicke galten v. 16. Aug. J 9 ^h e r die AjUj .  
als gesetzliche Zahlungsmittel (§ 1 v ° ‘ . und 20 
kurssetzung der Reichsgoldmünzen zu Andern- -kurssetzung der Reichsgoldmunzen zu Ange*tA aji 
v. 16. Juli 1938 [RGBl. I, 901]). » ¿ " v o n  \ f f est 
10- und 20-Mark-Stiicke im Gesamtbe sgtgestcl ¡st.
dem Sch. übergeben hat, ist nicht gena ^38 erfolg.* ^ e
steht nur, daß die Übergabe im Aug- daß sl. hef- 
Nimmt man hier zugunsten der Angek ■ 1938
Goldmünzen dem Sch. nach dem J- aü'
geben habe, so waren sie nicht nten & di . 0„ 
lungsmittel. Die goldenen 5-Mark-S _ > wareu
gekl. dem Sch. im Dez. 1938 übergeb ^ 38)
längst außer Kurs gesetzt. . ä pevO- „¡„jje

Nach § 6 Abs. 4 DevG.1935 (§ ö^Nr^ 0i(l ‘ ‘ h»peV0.
sind außer Kurs gesetzte Goldmünzen 
des DevG., nicht „Zahlungsmittel V« besten-' ünZei> 
1935, §6 Nr. 1 DevG.

Nr-.4?, u S r

(§§. ; ----- - HazU
sehen, wenn sie — wie hier — d Rspr. aPZheWir 
Aufgaben des Geldes zu erfüllen. D pevis .
im Anschluß an die Richtlinien ft [ Nr- l
Schaffung v. 22. Dez. 1938 (dort A oChen, ‘j  (Z^K 
zum § 13 Abs. 1 DevG. 1935 ausgespro en V *  
die dort aufgeführten Arten von Ve gjelmH3 ¡e wlf n 
lungsmittel, Wertpapiere, Gold u soweit . 79, ° 
andere^ Gegenstände «  « £ « nJ Ien ’(R O S t-J  >pre ^ je
liehe Zah lungsmittel vertreten sollen ^  J
bis 83). Die hierfür maßgebenden Er goldmdh^ngs
dafür, inländische außer Kurs ges ndiscHg . bs. h „ 
wie Geld verwendet werden, als «•» §§ \ , L c W oV
mittel im Sinne der hier angewefldeten^ Vor^, ^
Abs. 1 DevG. 1935 anzusehen. Denn lJ -
dienen im wesentlichen denselben Z P-
schrift des § 13 Abs. 1 DevG. 1935 *3 Nr 1]).
[vgl. auch dazu RGSt. 74, 79, 80 untc

D?.v0ßen>er

f
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setzt^pßi'r*’ ¿aß *m § ^  DevG. 1938 außer Kurs ge- 
mitteln J dÄ " .  i en unc! ausländischen Zahlungs
ist nichtaUSrdruC^ 1C 1 gleichgestellt worden sind. Daraus 
rechtlit'l1pr.e wa Zl schließen, daß in anderen devisen- 
Qleichi+pn, v °cschnften, wo es an einer ausdrücklichen 
mals den 7 ?r eh ’ außer Kurs gesetzte Geldsorten nie- 
itn Gerrr-nf •i ' un?srnittc'in gleichzuachteji seien, sondern 
setzte zu folgern, daß auch sonst außer Kurs ge
fallen kfin„ 0rten untV  den Begriff der Zahlungsmittel 

Nach in  ’ ?oweit sie deren Aufgabe erfüllen, 
die A np-e tiü  ia,len die inländischen Goldmünzen, die 
’’inländisrhl z “ ! ,Sch- übergeben hat, unter den Begriff 
Abs.1 S r  Zahlungsmittel“  i. S. der §§ 9 Abs. 1, 29 
.. 'Dollar.s+vv’ i ■ • Dagegen scheidet das amerikanische 
ubergeben nU*C < ,ln P ° ld , das die Angekl. dem Sch. mit 

2. Die m? t f  s ”J n 1ä n d i s c h e s Zahlungsmittel“  aus. 
90. v. 16 i, 'r  , S letung der Goldmünzen (§§ 1, 3 der
• Hier hat ! 19? i lRQBL 902]>-
m Gold a„R aSo G- das amerikanische 10-Dollar-Stück 
yerurteilt Befracht gelassen und die Angekl. nur

Beträte „  dle goldenen 10- und 20-Mark-Stücke 
!m Betran- ° n 1090ÄK und die goldenen 5-Mark-Stücke 
‘en hat. ’  on 33 SIM nicht der Reichsbank angebo- 

Nach § i
??Hter in. lln , • über die Ablieferung außer Kurs ge- 
¡n QBl. I ono\ ausländischer Goldmünzen v. 16. Juli 1938 
uren Wohnt» haffc" Personen, die im Deutschen Reich 
" re im .uder gewöhnlichen Aufenthalt hatten,
, • Äug, ioicPUnR̂  des Inkrafttretens der VO. — am 

. ausländisrhp v°rhandenen außer Kurs gesetzten jn- 
ühjeten. lSC en Goldmünzen bis zum 1. Sept. 1938 an-

h ii^ t^ ljJ ^ ^ /h c h t tr ifft hiernach jedenfalls und in 
5-m ' am 16 a Eigentümer der Münzen. Daß die An- 
%park-Stücke „  J 938 Eigentümerin der goldenen
niph*geben hat i ar> dle sie dem Sch. erst im Dez. 1938 
auch t Zweifei|,’ ft n. na£b dem festgestellten Sachverhalt 
se iwE|gcntü„ e M Hln- S\e, war aber am 16. Aug. 1938 
anni Wenn man ¿Ier goldenen 10- und 20-Mark-Stücke, 
16 Allnif> daß bl£r m*f dem LG. zu ihren Gunsten 
a.' Aüfi\ im .  “ le diese Goldmünzen schon vor dem
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da'r^g- 1938 n i l  dies,e Goldmünzen schon vor dem 
°oldriegt (siehe nh Sch' übergeben hatte. Wie schon 
^W e c ^ e n  dem Sd Ullter 2)’ hatte die AnEekk die^ e c lf T Zen dem £  unTer " atte d,e Angekl. die 
fhmpr; ^uhändericpi.1' nur 711 einem vorübergehenden 

der C n " n ^ anvertraut; sie bIieb daher Eigen- 
( ^ ¡4  e Erankeii0”  £18 zu deren Einwechselung in fran- 
l,k« ch's nach,’p dl.e erst nach dem 17. Sept. 1938 
iPüozp,!'.?h der | r „ u ri8) erfolgte. Sie war daher sowohl 
^ 4 n ;/her IQ ^k lencn  5-Mark-Stücke wie d —  ”  
0rsätlid,as LG (i ., 20 Mark zur Anbietung vei 
reifg^ Jch Verle'tzt \ V_°.n ausgeht, daß sie dies 
Uisig pu recht!io!, labD’ bestehen dagegen keir
§1 UhHCh aller onm Bydenken- M it Recht hat _____
c3. Vpd3.VO. v ]dtniiu?e?„uur e in  Vergehen gegen

JUWe:+ 1 e r 10 un rl on i ,  - - " ‘ »«n -o i.iu .ivc  w ie  u e r  v j o io -
V°rsätzid,as LG ,i , 20 Mark zur Anbietung verpflichtet. 
greifen^ ! 1 V e r le tz t fe  ahupsge bt> daß sie diese Pflicht 

aoe, bestehen dagegen keine durch-- 
n Bedenken. M it Recht hat das LG. 
dmunzen nur e in  Vergehen gegen 

«io —- ucs JÜ' 1938 angenommen.
1,. Entici938 zu d e m i i ® .  gegen §§ 1 und3VO. vom 

AnbiCi*end den ¿ n n r i E ° rderungserwerb.tue AVk- Uend di‘n r  s tn,ra2lel1 rorderungserwerb. 
hi6 AnbipgUmgspfHci5rÄ atzen über di!' devisenrecht. 
wS sie g.^agspfbeht ,,o i5Jok 73> 129» f f 1) dauert auch

iS * " « '

np 'cen ist*um oder ¡hVTVV-,, v' 10’ fort,
A,anzen ,, Die A nb iv /e Erfüllung unmöglich gemacht 
dünsilä n d i^ de der A n ^ M Pflicht hinsichtlich der Gold- 
zt aS> Wobin& an Sch Z]Yar nocb nicht durch die 
8ekiln f r - ' aber dadt rVh Dd dle ungenehmigte Versen- 
ihn!- damit i 0sische Frani,UnrnogIich’ daß Sch- die Mün-
A b J /warh F1?rderunaen^en u,? wechselte und die An-
stet, ^ luß ■ Der verbot,,111 ausländischer Währung gegen
Wg[ dahgrd«r V e r l e f c  ,ErweJb war gleichzeitig der 
S  Y.in Tat’” 14 dem v J L  1er Anb<etungspflicht; diese 
erlaiikersenri eir*heit und -len des ungenehmigten Er- 

Enng> da d ie lam,t a" cil mit der ungemehmig- 
de? der v r ? rb steht Dn" .Taieinheit mit dem un- 
Soiß D o l ^  ei Ietzung. cjer ^  ,< as fortdauernde Ver-
^itien e? 5-MZe'!. das erstA^ et?ngs,pfIicht hinsichtlich 
V h > c h , aSk;StückerS der Dmwechslung der 

h«d i*cn de', k . fand wird f -rd5r- zw,' ‘ten Reise Sch.s 
e*. üngpiVden Fgij d Tateinheit auch hergestellt 

Diji .. Uehmir»t„.. des ungenehmiirten Frwerhs

Gesetz (§ 2a Abs. 2 StGB.) gegenüber §§13, 42 Abs. 1 
N j-3 DevG. 1935 (vgl. RGUrt. 1 D 1041/38 v. 15. Aug. 
1939 =  DR. 939, 1984 Nr. 14) in Tateinheit mit Ver
gehen gegen §§ 9 Abs. 1, 29, 42 Abs. 1 Nr. 1 DevG. 1935
zpr-D?11*! Y,nngehe,n, gegen §§ E 3 VO- v- 16. Juli 1938 (RGBL I, 902) l. Verb. m. §42 DevG. 1938 schuldig ge
macht hat (ungenehmigte Versendung in Tateinheit mit 
ungenehmigtem Forderungserwerb und Nichtanbietung 
der Goldmünzen); dazu kommen die beiden selbstän- 
digen fortgesetzten Vergehen der Verletzung der devisen- 
rechthchen Anbietungspfiicht (§§ 35,42 Abs. 1 Nr. 6 DevG.
1935 [R G B ? 'T i 14])'1 § 1 dCf DurchfV0- dazu v. 4. Febr.

(RG., 2. StrSen. v. 21. April 1941, 2D  424/40.) [Sch.]
*

r / r  R£ L — l § 46b 48-’ 51 Abs‘ 3 S- L 69 Abs. 1 Ziff.5 DevG. 1938. Zur devisearechtlichen Anbietungspflicht. 
Besteht an anzubietenden Werten eine Rechtsgemeinschaft 
zur gesamten Hand, so entfällt die Anbietungspflicht, 
wenn die Mitwirkung ausländischer Teilhaber zu einer 
Verfügung nötig ist und die Ausländer nach deutschem 
Devisenrecht zur Anbietung nicht verpflichtet sind.
, P?r.. ,An°.ekk Dt ausländischer Staatsangehöriger. Er 
hat früher in Spanien gearbeitet und hat einen Teil sei- 
?noodar gemachten Ersparnisse in den Jahren 1927 und
I 9?8 1Ilnoonut xrdaiJl bei der R-schen Bank angelegt. Im 
Jahre 1930 hat er Spanien verlassen, zunächst in der da
maligen Tschechoslowakei gelebt und ist am 1. April 1934 
ins Deutsche Reich nach L. gezogen. Das Guthaben bei 
der R.schen Bank betragt 4215 hfl.

Wä’hrun^htanbietUng ei‘ler Forderung in ausländischer
Nach seinem Zuzug ins Inland hat der Angekl. sein 

Guthaben bei der holländischen Bank der Reichsbank 
nicht angeboten. Als er im Dez. 1936 oder Jan. 1937 in 
der Zeitung Veröffentlichungen anläßlich des Ges. vom 
15. Dez. 1936 über die Gewährung von Straffreiheit bei 
Devisenzuwiderhandlungen (RGBl. I, 1015) las, meldete

KD r+- l V- 2a ' Jan- 1937 bei der Reichsbank- nebenstelle m Ratibor das Guthaben an mit dem Hin-
ß tfS f Ur ^ a-Ift,e J einer in Jägerndorf, damals 

n  der Tschechoslowakei, lebenden Schwester H. gehöre 
Das LG. hat den Angekl. von der Anschuldigung eines
Ä  inS9#Gg -nv§§u33’ 36ooAbs‘ 1 Zi f f ‘ ö DevVO. 1932 
932 RnRI o.Y P P  .m- SS.1, 2 DurchfVO. v. 23. Mai 1J32 (RGBl I 238) freigesprochen, weil ihm die Straf- 

freihdt nach dem Ges. v. 15. Dez. 1936 zugute komme. 
Abgesehen davon, daß bei Anwendung eines StraffreihG. 
nicht auf Freisprechung, sondern auf Einstellung des 
S ™ . nach §260 Abs. 1 StPO, zu erkennen ist, 
bestehen hiergegen folgende Bedenken.
K N'im ein vollständiges Angebot kann die Straffreiheit 
begründen Ein unvollständiges Angebot ist unwirksam 
und bewu-kt auch nicht eine teilweise Straffreiheit (RGSt.

i5 ' ^ Un ,der Angekl. bei der Anmeldung des 
Guthabens geschrieben, es stehe zur Hälfte seiner Schwe
ster zu. Darüber, ob diese Angabe richtig war, enthält 
vw-L anSef°chtene Urteil keine zweifellose Feststellung. 
Wahrend es einmal heißt, nach der schriftlichen Verein
barung v. 9. März 1936 zwischen den Geschwistern S. und 
der Bank stehe das Guthaben „formell“  beiden Geschwi
stern als Gesamtgläubigern zu, wird an der gleichen Stelle 
auch gesagt, die Angabe, daß die Forderung dem Angekl. 
nur zur Hälfte zustehe, sei unrichtig. Aber auch für diesen 
Fall hält das LG. das StraffreihG. v. 15. Dez. 1936 für an
wendbar, weil der gute Glaube des Angekl. sich nicht 
ausschließen lasse. M it dem guten Glauben ist hier ersicht
lich der Glaube gemeint, daß er nur zur Hälfte Inhaber der 
Forderung sei.

Nach dem Ges. v. 15. Dez. 1936 erlangt derjenige der 
bis zum Ablauf des 31. Jan. 1937 die Werte, auf die 
sich die strafbare Handlung bezieht“ , der Reichshint 
anbietet, Straffreiheit für die Verschweigung der Werte 
Wenn jemand ohne seine Schuld nicht weiß, daß er ein 
Vermogensstuck im Ausland stehen hat, so liegt kefne 
strafbare Handlung in der Verschweigung. Wenn jemand 
ohne seine Schuld der Überzeugung ist ein im i S  , 
stehend« Vermögens,tück, das'ihm g . «  " K
ihm nur zur Hälfte zu, so ist seine Verschweigung nur 
insofern strafbar, als die ihm nach seiner Me nYnf zu-
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stehende Hälfte in Frage kommt. Soweit es sich darum 
handelt, ob der Täter das ausländische Vermögens
stück gekannt hat, und verneinendenfalls, ob die Un
kenntnis auf einem Verschulden beruht, ist nach all
gemeinen strafrechtlichen Grundsätzen im Zweifel der 
dem Angekl. günstigste Sachverhalt zu unterstellen. Der 
vom LG. als möglich angenommene gute Glaube besagt 
nur, daß der Angekl. der Ansicht gewesen sei, er sei 
nur zur Hälfte Inhaber des Guthabens. Dann bleibt aber 
noch immer die Möglichkeit offen, daß dieser gute 
Glaube auf Fahrlässigkeit beruht hat. Auch eine fahr
lässige Verschweigung von ausländischen Werten ist 
nach § 36 Abs. 3 DevVO. 1932 strafbar. Ob ein fahr
lässiges Verhalten des Angekl. Vorgelegen hat, läßt sich 
aus den Feststellungen des angefochtenen Urteils nicht 
entnehmen. Lag es vor, so hat der Angekl., sofern seine 
Angaben sachlich unrichtig waren, die Bedingungen der 
Straffreiheit nicht erfüllt. Denn er hat den Wert, be
züglich dessen eine strafbare Handlung vorlag, nicht 
ganz angeboten. Seine Meinung und seine Absicht, die 
Bedingungen des Gesetzes zu erfüllen, können die w irk
liche Erfüllung nicht ersetzen

Das Urteil kann daher nicht aufrechterhalten werden.
Wenn sich nicht ergibt, daß die Voraussetzungen des 

StraffreihG. v. 15. Dez. 1936 oder auch die eines spä
teren StraffreihG., insbes. desjenigen v. 9. Sept. 1939 
(RGBl. I, 1753) vorliegen, so wird für die neue Haupt
verhandlung auf folgendes hingewiesen:

a) Das LG. wird die Frage entscheiden müssen, ob 
und in welchem Umfang der Angekl. privatrechtlich In
haber der Forderung war. Vorfrage ist es, nach welchem 
Rechte sich diese Frage regelt. Die Mitteilungen des 
Urteils können nicht genügen, um von hier aus zu einer 
sicheren Entsch. zu gelangen. Sollte sich eine rechtliche 
Beziehung der Schwester H. zu dem Guthaben ergeben, 
so wird zu ermitteln sein, was nach dem in Frage kom
menden Recht und Sprachgebrauch unter dem anschei
nend gebrauchten Ausdruck „Gesamtgläubiger“  zu ver
stehen ist.

Es ist auch möglich, daß das Guthaben dem Angekl. 
und seiner Schwester zur gesamten Hand zustand. Be
steht eine Rechtsgemeinschaft zur gesamten Hand an 
einem anbietungspflichtigen Werte, so entfällt die An
bietungspflicht, wenn die M itwirkung ausländischer Teil
haber zu einer Verfügung nötig ist, und die ausländi
schen Teilhaber zu einer Anbietung nach deutschem De
visenrecht nicht verpflichtet sind. Das wird im Runderlaß 
der Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung Nr. 135/36 
v. 28. Sept. 1936 (RStBI. 1936, 972) zu B I 2 für den Fall 
einer Erbengemeinschaft ausdrücklich ausgesprochen, muß 
aber für andere Gesamthandsverhältnisse ebenso gelten, 
wie im Schrifttum anerkannt wird ( H a r t e n s t e i n  §35 
Anm. 9). Es kommt dann nicht darauf an, ob das Ge
meinschaftsverhältnis nach deutschem oder ausländischem 
Recht zu beurteilen ist, sofern nur in letzterem Falle das 
ausländische Recht zu einer Verfügung die Mitwirkung 
aller Teilhaber erfordert (Urt. des erk. Sen. v. 23. Juli 
1940, 4D  346/40, insoweit abgedruckt: DJ. 1940, 1301). 
In diesem Falle wäre der Angekl. also freizusprechen.

Im Urteil wird ferner mitgeteilt, der Angekl. habe 
auch behauptet, das Guthaben stehe zur Hälfte oder 
ganz seiner Tochter G. zu. Dazu wird in der rechtlichen 
Würdigung gesagt, er sei nach seiner Angabe zwar w irt
schaftlich allein Inhaber der Forderung gewesen, sei 
aber innerlich stets davon ausgegangen, daß er das 
Vermögen gleichsam nur als Treuhänder für seine Toch
ter besitze. Es muß aufgeklärt werden, ob er privat
rechtlich Inhaber der Forderung war und ob er sich für 
den privatrechtlichen Inhaber hielt. Dabei wird zu be
achten sein, daß das Streben eines Vaters, sein Ver
mögen für sein Kind zu erhalten und es nicht anzugrei
fen, noch nicht bewirkt, daß es auf das Kind übergeht 
und daß das Bewußtsein von einem solchen Streben 
verschieden ist von der Meinung über die Privatrechts
lage. War die Tochter Inhaberin der Forderung, so war 
der Angekl. nur anbietungspflichtig, wenn sie ebenfalls 
einmal ins Inland gezogen und er damals ihr gesetzlicher 
Vertreter war. Ob diese Voraussetzungen gegeben sind, 
läßt sich aus dem Urteil nicht mit Sicherheit feststellen. 
Em Irrtum des Angekl. über die Privatrechtslage ist für

die Frage der Anbietungspflicht gemäß § 59 StGB- 
berücksichtigen. • c des

Wenn der Angekl. zwar als Gesamtgläubiger i . 8- 
§ 428 BGB. nach außen hin allein verfügungsberecn^s._ 
im Innenverhältnis aber zur Ablieferung der Häute 
pflichtet gewesen wäre (§ 430 BGB.), so würde 
schuldrechtliche Verpflichtung ihn allerdings mcm ^  
der Anbietungspflicht entbinden. Es wäre aber rm ^  
sonderer Sorgfalt zu prüfen, ob er nicht in eALest 74, 
visenrechtlichen Irrtum befangen'gewesen ist (RL>3 • 
263, 265). ia

II. Verweigerung des Verkaufes einer Forderung 
ausländischer Währung. , estellh

Zu dieser Anschuldigung hat das LG. nur i est%ejchs' 
der Angekl. sei dem mehrfachen Verlangen der ver.
banknebenstelle Ratibor, die holländische Bank z ^¡die 
anlassen, das Guthaben, zum mindesten seine ang . ^  
Hälfte, an ein inländisches Kreditinstitut zu über . ^fj 
nicht nachgekommen. Hier hatte der EröffnungSD 9̂38 
ein Vergehen nach §§51, 69 Abs. 1 Ziff. 5 ^ev ■ ge- 
angenommen. Das LG. ist zu einer Freisprecn 
langt, weil es an einer Aufforderung fehle, “  * ejner 
landsguthaben unmittelbar oder durch Vermittln zu 
Devisenbank an die Reichsbank zu verkamen 
übertragen, wie es §51 DevG. 1938 vorsehe. ergiln 

Ein Bedenken gegen die angefochtene Entsc■ ■ 
sich aus folgender Erwägung. Betreffs der 1 ati 'werde"- 
aus dem angefochtenen Urteil nur entnommen 29j an. 
daß sie später als die Mitteilung des Angekl- •
1937 liegt. . • pevO-

a) Falls die Tat nach dem Inkrafttreten <-* ^ ejC(is
1938 (1. Jan. 1939) begangen ist, so konnte 0  . da«»’ 
bank nach § 51 Abs. 3 Satz 1 DevG. 1938 a Jj,erb de* 
wenn sie sich nicht oder nicht sofort zum ,,,.mgen 
Ausländsguthabens entschloß, sonstige Anoran nUtz- 
fen, um die Werte der deutschen Devisenwirt g de 
bar zu machen. Sie konnte insbes. die überw anord»?nij 
Ausländsguthabens an eine inländische Ban ^e ,s!cc. 
wie im Schrifttum anerkannt ist. Der Angekl- Reich 
solchenfalls dadurch, daß er der Anordnung j, de 
banknebenstelle nicht Folge leistete, sc“ °n emäß 
klaren Wortlaut der genannten Bestimmung &
Abs. 1 Z iff. 5 DevG. 1938 strafbar gemacht na 1939

bj Falls die Tat in die Zeit vor dem 1- -[f^/ronaeß
fälft

so fe
w o n f* 'S

ehlte es allerdings an einer Bestimmung, ih a . b ę u s ,  
Reichsbank die Überweisung eines Auslaß“  Jä hier i»„hf-» w iv u o u a im  u iv . w u l i  »»v-iauug L im -u  *  * ------ OCl" „j^f*

eine inländische Bank anordnen konnte, v  pum 
tracht kommende 8 3 Abs. 2 Satz 1 der p , oCh ktracht kommende § 3 Abs. 2 Satz 
VO. v. 4. Febr. 1935 zum DevG. 1935 enthielt noch 1

:ht* i-UIU DLVVJ. * ( t  rliciu
Bestimmung über „sonstige Anordnungen sein, JA AUS'

Jedoch würde in diesem Falle zu prüfe"  ®^"'das AÛ  
g der R^ Ci r bü b e V ^  ist,bereits in der Aufforderung —- .

landsguthaben an eine inländische Bank getre^" An
lassen, erkennbar ihr Wille in Erscheinu & “¡,aft ,jch 
diese Werte für die inländische Devisenw . ein ah

trete»

llW ** ~ <jll*
spruch zu nehmen. Das RG. hat das in v. 2l- 
liegenden Falle bereits angenommen (K v0rl-

Die Beurteilung der Frage, ob die Re die de ¡¡¡t 
Falle erkennbar die angemeldeten Wert rn°fc ¡.¡¡¡1-
Devisenwirtschaft angefordert hat, setz _ *„ffor „„us-Ah^vora115-uevisenwinsenan angeiorueri - 7- j pr Am*“  „ r, 
vollständige Wiedergabe des Wortlaute jnhalts 
gen und eine sorgfältige Auslegung “  out'
Daran fehlt es im angefochtenen Urtei ■ ^  da m Ui

Wenn es der Sinn der Aufforderung zll tu sjclj, 
haben der Devisenbewirtschaftung z» durfte e { jsv 
und wenn der Angekl. das erkannt ha 1 ausgu ¡^er»11® 
wie in dem angeführten Urteil 1 DO” /' sejne Wehf,-l5;ÜSS‘

z»'
w in un ii aiigctum ich wnv.» - Uöffe SCJW
nicht einfach untätig verhalten. Er hat geben 
der Reichsbank mitteilen und ihr am j em öj 
das von ihm zu verlangen, was na . die Am  
lässig war. Ob und was der Angek- en Ut 
rungen erwidert hat, wird im anget AnS,ni
nicht festgestellt. daß 7ei* ,ni

Es ist hiernach nicht ausgeschloss , .p dt® 
auch dann, wenn die Begehung de z»^ nurcl1
dem 1. Jan. 1939 fällt, seine Verpflichtung § 2 p tf^  ^  
bei der Übertragung der Forderung na UI,d s‘ t 
v. 4. Febr. 1935 zum DevG. 1935 verletz _ ht h».v. 4. Febr. 193ä zum DevU. cn
§ 42 Abs. 1 Nr. 6 DevG. 1935 strafbar g 

(RO., 4. StrSen. v. 2. Mai 1941, 4 D 6JV

ht »¡scb-l
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E S ? 'L ? s ä  i o
Iüag T  ? uy AOS- 1 1>lr- 7 Devü. 1938- — Die Beurtei
lst u,..t T.. devisenrechtlichen Genehmigungserschleichung 
äen Gen!unglg von der FraSe> w'e die Devisenstelle über 
V*% lk !hr ? .Unf sat!,rag bei Kenntnis des wahren Sach- Iy 's entschieden hätte.

Ff aV J- W -> hatte hei drei 
fischen 6r- Kreditanstalten auf den Namen ihres fran- 
Jahre iS j, «chaftsfreundes L. in Straßburg vor dem 
'936 betr. SParkonten angelegt. Bei ihrem Tode i. J. 
7 °O oS  g das Oesamtguthaben auf diesen Konten etwa

Rainen wJ*r eo darura zu tun“ , „diese auf
S e r S  L‘. bestehenden Bankguthaben, die als Aus- 
ie.chts ¿«5”  rnfoIge der Einführung des Devisennot- 
!ilrl<Iiehi RSPerrt .waren, freizubekommen, ohne daß die 
telI«np-P„  eJrech,ügten bekannt wurden“ . Aus diesen Fest- 

?ach -5 "  des Lp . ergibt sich, daß L. nur dem Namen 
V^irklinhi ?,ußen ~  der inhaber der Konten war, daß 
haben der i w  ~  f  h' fnnenverhältnis — die Gut- 
i,ariden r \ '  W. und nach ihrem Tode ihrem Erben zü
rn e n  ' ri.Rr, testgestellte Sachverhalt läßt auch er- 
JS- Q1 eichwni,,ke.1 nen AnsPrueh auf die Guthaben er- 

die ¿ i ? ohl lst dl.? Auffassung des LG. richtig, 
M^ehen auch für den Inlandsverkehr erst frei-
k„er der ®r:dre"  piuhten, bevor der Scheinberechtigte L. 
diente. E Ä h c h  berechtigte Erbe darüber verfügen 
iids’ wie die pdei  .F[,au -L W- war thr Ehemann J. W., 
Server u ! r Feststellungen des LG. ergeben, Devisen- 
E wPathaben wußte aber v° n dem Bestehen die- 
',7 - hielt ihr ,v,d von seinen Rechten an ihnen nichts. 

5 ltlr Wissen hiervonVf,
«rla.''eilte p \y; vor ihrem Vater geheim.
Ä e n ,  so h « * ‘e i reie Verfügung über die Guthaben 
9rJL§ 15 DevG^io« 6 Unü dll  üenehmigung hierzu ge- 
,j l|  .bcn müssen nachsuchen müssen. Sie hätte dazu 
W  ̂ üslänti ; ®n> daß dle Guthaben zwar auf den Namen 
ferLaber um ,sind’ daß es sich in Wahr-
storhr hätte ' - ? eld handelt, das ihrer Mutter gehörte; 
hnd0®*1 und 55 angeben müssen, daß die Mutter ge- 
E.feüaß S d l« V ‘ MCm, Ehemann beerbt worden ist, 
L  hätte hilf, GeJd aIs Darlehen erhalten solle. Die 
h i n g u5!. H dl|  entsprechenden Erklärungen des 
< « c h  de5dcdes s- beibnngen müssen, und sie hätte 

. . .  ö. noch ausführen miiQQPn HaR or eßO 
er 
$

Ji cj *'■11 ripn Q t 6V1 muaauij uiiu alt- ildllc
Nov. lq ,-b- noch ausführen müssen, daß er seit 

:r da,2e‘t in ^ rer Schwester J. verlobt ist, daß
< af\Q e ld  zumgeD hei seinen Eltern wohnt und daß

, ^ h  dS M i i A  brraucht V° “  ihm erworl“
von ihm erworbenen

‘cn de„  , “  “ * n> oraucht.
,rerri5 üie E w/red:s angeführten Feststellungen des LG. 
^hen11 lassen u, d 1 rn ‘r »lch, Bt' rcchtigten nicht bekannt 
Ige lit E? Wurde dP *5 Herkunft des Geldes verheim-
f? hie p^> VereinhndrtShf  r’ . W15- JIÜ UrteiI weiter festste Fjrnia ^  „  art, daß L. die Guthaben zum Schein
C lehend .daß S die n  !? c!etö an°nyme) in Basel ab- 
§ £ 0  überneiJp6 S uthaben von dieser Firma als 

S. ¡¿™e- Dementsprechend handelten die 
äa*S-A drag v. 29 Md6r 1 Devisenstelle Darmstadt den 
l5  S. die Gn+i, u937 v,or, inhaltlich dessen die
sse„ m die q u(l JUthaben als Darlehn übertrug, und 
s u*haben zur freien Verfügung zu über-

^Ue bildert
In5F au5?5r.s> Saehverhalt der Devisen-

k ich lag. Das LG. stellt dies 
 ̂es stellt weiter fest, daß S. die

Je"'1 auŝ ':r.s. als er w .vn6 u ^a^hverhalt der Devisen- 
^ h O i^ k h c h  fest 5« cth u ag' -Pas FG- stelIt dies 
er h frei^  Se*ner A n k i f  st51!t welter fest> daß S. die 
erkPhne V.^eil er sjrn.gab.e"  kannte. Es spricht ihn je- 

faloot.. \  nicht bewußt wwespn CPI HnR4Us

Üb,S fl| 8 .iUe-
^hftüie pÜ ^ahrlw;+‘!-fuUng,.nichJ erteilt worden wäre, 
^¡e^Punkff?11 des Bere5h+dl5 Herkunft des Geldes und 

Dev st verfehlt D«!,® en,gesagt hatte- Der Aus- 
rt9nnthledcn umstelle dieDo"1 kommt nicht darauf an,
S i* « W e f atte. wenn ih r i ! Iage beurteiIt und wie sie
K t a aW h no wäTe eshrnder r ahre Sachverhalt be- 
N ^ aßgehP S; cm bestim i?rn iw,-deshalb auch nicht 

Amev*sen nd für den T n tlfS .Wl5se,n hiervon gehabt 
/  bihßragsetpRenehmignnp- 5 tbf s5an,d der Erschleichung 

C  sV I,er mit sgeinfn f i , Ieulghcb die Absicht, die 
; Qg*etn y,‘.ZUm Zwecke d  ̂sct en Angaben verbindet. 

el>mmeck niJcht Prde? Erschleichens“  machen.
'?l’ng nicht erHn(555 dan,n>. wenn €r g|aubt>angen zu können, falls er die

S b^ u ßt  gewesen‘ s d ^ iß  
,  rde. Das LGngab55 dle Genehmigung nicht 
^ w,Qenehmi?.'.nSeht- u!5rbei ersichtlich davon 

Wahrheit ,fuUng ,.nicbf erteilt worden wäre,

an,
sie

289/37, mitgeteilt in JW. 1938, 1106**; RGSt. 74, 51* 52) 
Etwas anderes hat auch nicht der 3. StrSen. des RG. 
in dem vom LG. angeführten RGUrt. v. 27 luni 1940 
3 D 705/39 abgedr. DR. 1940, 1833 sagen wollen. In 
aller Regel werden f a l s c h e  Angaben „zum Zwecke 
des Erschleichens“  gemacht werden, weil der Antrag
steller sonst selten einen Grund haben wird, die Wahr
heit zu verheimlichen. Hier war nach den Feststellungen 
des LG. die Herkunft des Geldes (der L.-Guthaben) 
dunkel, es konnte der Verdacht entstehen, daß die Gut
haben auf einen strafbaren Vermögenserwerb zurück- 
gingen oder daß hinsichtlich ihrer die Steuer hinter- 

worden sei Bei Aufdeckung der Wahrheit mußte 
-i 6»j- -5 Einleitung einer Untersuchung und mit
der Möglichkeit einer Beschlagnahme oder wenigstens 
einer zeitweiligen Festhaltung des ganzen oder eines er- 
hebhehen Betrags der Guthaben rechnen. Von diesem 
Standpunkte aus konnte S. die Erteilung der Genehmi- 
gung für sehr fraglich halten, und dies konnte ihn zu 
den falschen Angaben gegenüber der Devisenstelle be- 
sümmt haben. Das LG. führt zwar noch aus, S. habe 
nicht daran zweifeln können, daß er auch bei richtiger 
Angabe des Sachverhalts die alsbaldige devisenrechtliche
w/1?Mbn!!£U-ig erhalten würde, da es sich für ihn in 
W irklichkeit um ein Darlehen der Familie W. an ihn 
und nicht um ein solches der an die Stelle des Aus- 
>and s,tL- getretenen D. S. A. gehandelt habe. Diese
L r  f  w nga ls tn]edoch unvereinbar mit dem Bestreben 
der t .  W den Besitz und die Entstehung der Guthaben
^ ei.TZrUhal,te n , U-nd mit dem Wissen des S. darum. 
h5k5ht6Fel1 -rlf beiden> daß über die Herkunft der Gut
haben Ermittlungen angestellt würden, so mußten sie
D a ^ I  r.C menHd5ißndie Genehniigung nicht erteilt würde. 
Das LG. wird daher den Sachverhalt nach der an-

f f fh  Sn42n ARh« 1 Mg 7°n  ZnU prÜfen haben Ulld den S.
r!  42 Ab i  i !r ' 7 DevO. verurteilen müssen, wenn 

der Beweggrund für seine falschen Angaben gegenüber 
der Devisenstelle. Darmstadt in der Absicht m  ünden 
!rs! ’, 5 “!,e G®neb™gung ,.zu erschleichen, die er bei An- 
gaFe\Y/6,h Wahrheit nicht zu bekommen fürchtete.
, . -j • hat zwar den Antrag mit unrichtigen Amrahen 
be‘ de/ . D^ ensieIle nicht gestellt; sie kann aber io t z -
S h le R h Jn ai e[5n ReineSn+Vf rgehens der Genehmigungs- erschleichung in Betracht kommen (RGSt. 71, 366, 371).

(RG., 1. StrSen. v. 16. Mai 1941, 1 D 65/41.) [Sch.]
*

i 6, RG- — §§ 1, 9 und 13 StraßVerkO. Dem Verkehrs-

i Ti* ‘n 81/82; RGUrt., 6. ZivSen. v. 3. fan 1940
2 1 T 9: DR'"  w ’ g18 35)- Der Vorfahrtberechtigte kann 
* zunächst darauf verlassen, sein Vorfahrfrecht
werde von den anderen Verkehrsteilnehmern beachtet wer- 
de"(vgl- Z-B. RGUrt. v. 25. Okt. 1937, 2 D 556/37: JW. 1937, 
?oln ,«And,rX\ I940’ VI 198/38: JurRdschPrVers.
w; 1 Demgegenüber steht aber, daß auch der
Wartepflichtige ein verkehrsgemäßes Verhalten des auf der 
Hauptstraße Fahrenden zunächst erwarten darf, und daß 
es zu den. Verkehrspflichten auch des Vorfahrtsberechtigten 
gehört, nicht jede Rücksichtnahme auf den Verkehr außer 
acht zu lassen; denn die allgemeine Pflicht zur gegenseiti
gen Rücksichtnahme im Verkehr (§1 StraßVerkO.) steht 
über allen einzelnen Verkehrsregeln (RGSt. 73,187; RGUrt 
ZivSen., v. 14. Dez. 1938, VI 155/38). Diese verschiedenen 
Grundsätze widersprechen sich nicht, können aber für die 
Beurteilung des einzelnen Falles einander entgegenwirken.
Es ist dann Aufgabe des Tatrichters, das Ergebnis richtig 
abzuwägen (RGSt. 73, 187, 191). t )  S

(RG., 1. StrSen. v. 8. April 1941, 1 D 737/40.)

Anmerkung: Die Rechtssätze, die das RG im h ;„ 
blick auf die Vorfahrt entwickelt, richten die gMetzlirh™ 
Regeln über die Vorfahrt auf die a l l g e m e i n e n ® ? T  
ken des Straßenverkehrsrechts aus undTerfe,Pnern a" ;  
dem Ziel, ihnen in jedem Fall eine möglichst^elastiscTe 
Handhabung zu sichern. Die w ichti^ten i f "
die das moderne S tra ß e n v e rk e h ^ Ä
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der Grundsatz von der allgemeinen Pflicht zur gegen
seitigen Rücksichtnahme im Verkehr und der sog. Ver
trauensgrundsatz (auch Grundsatz des Verkehrsvertrauens 
genannt). Der Vertrauensgrundsatz besagt: D e r V e r 
kehrsteilnehmer darf so lange darauf vertrauen, daß die 
anderen Verkehrsteilnehmer sich verkehrsgemaß ver
halten, bis ihm bei Anwendung der erforderlichen Sorg
falt das Gegenteil erkennbar wird. Aul die Vorfahrt an
gewendet, bedeutet das: Der Vorfahrende darf aut die 
Beachtung seiner Vorfahrt so lange vertrauen, bis 1 im 
bei Anwendung der nötigen Verkehresorgfait erkennbar 
wird, daß seine Vorfahrt nicht beachtet wird (vgl. M ü l 
l e r ,  „Straßenverkehrsrecht“ , 13. Aufl., S. 829; F l o e -  
g e l ,  „Straßenverkehrsrecht“ , 7. Aufl., S. 20, insbes. S. 135, 
F l o e g e l :  KVR. „Vorfahrt; Verhalten des Berechtigten, 
Erläuterungen 1“  Abschn. III und 0  ü 1 ,d e,lY/
VerkO.“ , 2. Aufl., S. 117, insbes. S. 152, und JW. 1938, 
2785, sowie die dort angeführte Rspr. des RG.).

Nun sind bei der Handhabung der Vorfahrtregeln und 
bei der Beurteilung eines jeden Vorfahrtfalles stets zwei 
Beteiligte zu unterscheiden: der Vorfahrende und de 
Nichtvorfahrende. Ein Vorfahrtfall hegt nur vor, und 
infolgedessen kann man vom Vorfahrenden und vom 
Nichtvorfahrenden nur sprechen, wenn die Fanrlimen 
ihrer Fahrzeuge bei unvermindert schnell fortgesetzter 
Fahrt in der beabsichtigten Richtung einander schneiden 
oder aber doch so nahe kommen, daß ein Zusammen- 
stoß oder wenigstens eine Behinderung oder Gefährdung 
zu erwarten ist (vgl. M ü l l e r ,  Straßenverkehrsrecht ,
13. Aufl., S. 1029; F l o e g e l :  KVR. „Vorfahrt; Voraus
setzungen, Erläuterungen 1“ ). Diese Voraussetzungen für 
die Anwendung der Vorfahrtregeln sind zwar an sich 
objektive Voraussetzungen, sie müssen aber insbes. für 
den Nichtvorfahrenden erkennbar und von ihm erkannt 
werden, damit gemäß den Vorfahrtregeln gefahren wird. 
Hierdurch erhalten sie in der Praxis ein stark subjek
tives Element. Die objektiven und subjektiven Elemente 
der Vorfahrtvoraussetzungen kommen nun leicht in w i- 
derstreit miteinander; dann ist es Sache des Richters, sie 
durch Anwendung der obenerwähnten allgemeinen Leit
gedanken des Straßenverkehrsrechts wieder in hinklang 
miteinander zu bringen. Das vorl. Urteil ist ein auf
schlußreiches und erfreuliches Beispiel dafür, wie aut 
diese Weise aus dem zunächst sich ergebenden Wider
streit ein sinnvoller Einklang hergestellt wird Das RG. 
geht gemäß seiner feststehenden und zu billigenden Rspr., 
und anknüpfend an die objektiven Voraussetzungen der 
Vorfahrt, davon aus, daß die Vorfahrt durch verkelirs- 
widriges Verhalten des Vorfahrenden nicht verloren 
geht (vgl. RG. v. 1. März 1937: C a r  R „Straßenverkehrs
und Verkehrshaftpflichtrecht, Übersicht über Schrifttum 
und Rechtsprechung“  1939 Nr. 141 L; RG. v. 2. Nov.1940: 
DR. 1941, 587 13; RG. v. 4. März 1941: DR. 1941, 1742 - 
=  VAE. 1941, 99; . M ü l l e r ,  „Straßenverkehrsrecht , 
13. Aufl., S. 1025; F l o e g e l ,  „Straßenverkehrsrecht,
7. Aufl., S. 137; F l o e g e l :  KVR. „Vorfahrt; Verhalten 
des Berechtigten, Erläuterungen 1“  Abschn. V; G u i d e ,  
„StraßVerkO.“  2. Aufl., S. 153, sowie die dort angeführte 
Rspr. des RG.). Trotzdem darf — in subjektiver Be
ziehung — die Vorfahrt nicht zu regelwidrigem Fahren 
in Anspruch genommen werden (vgl. RG. v. 4. Marz 
1941: DR. 1941, 1742« =  VAE. 1941, 99; F l o e g e l :  
KVR. „Vorfahrt, Verhalten des Berechtigten, Erläute
rungen 1“  Abschn. II 2; G i t l d e ,  „StraßVerkO. ,2. Aufl., 
S. 153). Das gebietet nicht nur die Pflicht zum Gehorsam 
gegen die Verkehrsvorschriften, sondern auch die all
gemeine Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme im 
Verkehr. Der Vorfahrende behält also zwar trotz seinei 
Verkehrswidrigkeit — objektiv — seine Befugnis zur 
Vorfahrt, handelt aber — subjektiv — schuldhaft und 
verliert damit das Recht zum Vertrauen auf die Beachtung 
seiner Vorfahrt. Muß er doch damit rechnen, daß sein ver
kehrswidriges Verhalten vom anderen, nämlich dem Nicht- 
vorfahretKlen, nicht rechtzeitig erkannt werden kann, so daß 
sich der Nichtvorfahrende auch nicht mehr rechtzeitig dai- 
auf einrichten kann (vgl. F loe ge l :  KVR. „Vorfahrt; Ver
halten des Berechtigten, Erläuterungen 1“  Abschn. IV). Um
gekehrt g ilt auch für den Nichtvorfahrenden der Vertrauens
grundsatz, d. h. auch er darf darauf vertrauen, daß dei 
Vorfahrende vorschriftsmäßig fährt (vgl. RG. v. 25. April 
1939: HRR. 1939 Nr. 1499). Das ist insbes. dann von Be-

, jelt, ob
deutung, wenn es sich, wie im vorl. Fall, darum M  Vorfah- 
der Nichtvorfahrende die Verkehrswidrigkei QesCjiwü1r 
renden, nämlich die Einhaltung einer zu hoben B in 
digkeit, rechtzeitig erkennen kann. Gerade die Her?n- 
digkeit der anderen Beteiligten laßt slĈ  ßeneinrnij«' 
kommen an Straßenkreuzungen oder an btran reCht- 
düngen besonders schwer und vor allem ßeteiligte”
..oui.v nri.'„nn,‘ti D ip G eschw indigkeit uei ..„„ptzunS
düngen Desonuers scuwci »y-
zeitig erkennen. Die Geschwindigkeit d5 nraUssetzung 
aber ist eine besonders wichtige objektive V muß
für das Vorliegen eines Vorfahrtfalles; um so dar-

also darauf vertrauen dürren, uan u« - „  e Hoch-
durch §9 Abs. 1 StraßVerkO. vorgeschrieben.^oLa  
geschwindigkeit nicht überschreitet. Deshalt>sp Rech
München v 18. Okt. 1938: VAE. 1938, « 5 ®  ß ech 
aus, daß ein überschnelles Herankommen ssChUe‘ ’ 
tigten das Verschulden des Wartepfhchüge« J  erkennb" 
wenn die übermäßige Geschwindigkeit wette {flhrt gel 
noch voraussehbar sei. Protz vorhandene entsteh 
demzufolge die Verantwortlichkeit tur e nf tnn " , i j f  
den Unfall auf den Vorfahrenden nber. w läßt, »
eine Verkehrswidrigkeit zuschulden komn itig ei
welche sich der Nichtvorfahrende nicht re 
richten kann. . Niichtvorf3*1, ,,,

Hieraus ergibt sich, daß die P.tjwht des findet an 
den zur Beachtung der Voriahrt ihre Grenz 
Recht zum Verkehrsvertrauen. ,. erschöpf!

Das vorl. Urteil zeigt anschaulich, wie 1 Votf«1. 
Beurteilung eines Vorfahrtfalles n^ h , p eine 
regeln allein nicht möglich ist, sondern ^  weI1prhts> 
bare Lösung erst dann gefunden w^frdXnverkehrsrechur 
beherrschenden Leitgedanken des Straßen pfllCht , 
nämlich der Grundsatz von der ? > Ä  und der°hcr"n-gegenseitigen Rücksichtnahme im Verk . mjt A  ays
satz vom Verkehrsvertrauen .e n te c h e id ^ g  _WJrdsatz vom Verkehrsvertrauen .,cnl^ “ „ ” ndung ' 
gezogen werden. Erst durch ihre An,WL icbt ein«*"'ion.
der vielfach zusammenhanglosen un“ . riften elllL r ab
schöpfenden Fülle der Verkehrsvors r allfeinande 
volle Ordnung und ein in seinen leu«  
gestimmtes Ganze. „ n G ü I d ®’eflts.

RA. und Notar Dr. H e r m a i i  erneme 
z. Z. Krakau, Regierung des General

17. RG. -  §§ 1, 10 StraßVerkO.; §
1. Ein allgemeingültiger Maßstab ‘'‘d(ahrer 

Mindestabstande ein Kraftfahrer einen • y erkehi"sP..ßj sicb 
muß, wenn er nicht die ihm °bhe!ien , lzeB will» , a jer 
(§§ 1, 10 StraßVerkO.; § 222 StGB)) ''"„beachten» dajeder- 
nicht aufstellen. Grundsätzlich ist nur ,nUß, daß ^iert 
Radfahrer im Stadtverkehr damit rech"" ih„ . ^ , „ 4  
zeit neben ihm ein Kraftwagen ?ufta. ^ ’ „einen 11 Ag 
will, und daß ein Kraftfahrer m  allg durch da W  
zu rechnen braucht, daß der Radfan , Kra„ Mai 
holen in Unruhe versetzt wird und m a ^  v 3  M 
einfährt (vgl. die Entsch. des RG. 3 D 2 .ulj 1940)- a,3 a» 
JW. 1937, 1821 « und 2 D 276/4C v. 22J deB s0nst ^  g

2. Lediglich deshalb e,“en größeren a ^ ^  w« gfeh
reichend zu betrachtenden Abstand zu Kmd£sa'’ el iUctl 
überholende Verkehrsteilnehmer noch > ^  der Res
kann von dem überholenden Kraftfau jr,]
verlangt werden. ifia/4l.)

(RG., 3. StrSen. v. 3. Juli 1941, 3 D „d3
* g ^3 Ah9-1 RöE

Abs. 1 StraßVerkZulO. entsprechen, u . längeren
auch genügend gesichert f 1“ erde#- *>
lassen überwacht und kontrolliert ciner k Ä e

Der Angekl. ist Kraftwagcnfuhrer a e neAd
firma in k  Am 6. Dez. 1940 f  f « W
von B. kommend, etwa um 23 Um p,rma pas 
einen dreiachsigen Anhänger bei ZeUge 1- 
I.-Straße abstellen. Beifahrer war ae
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Ann-^ft F‘ Irna war bereits geschlossen, ein Versuch des 
der a ’’ nocb E'n'ab zu finden, scheiterte. Hierauf stellte 

Angekl. den 2 m breiten Anhänger hart rechts auf 
der Qe5b4en Seite der I.-Straße in Richtung zur Straße 
Steil 7 auk Ger Fährdamm der Straße ist an dieser 
Ano-oi / ’"? 111 Freit. Als einzige Beleuchtung hing der 
klanr. j ein€ rote Stallaterne hinten links an die Seiten- 
ei„pPe des Wagens. Dann entfernte er sich, stellte noch 
der i ao,deLen Anhänger auf dem Hofe einer Firma in 

‘-.-otraße ab und fuhr dann nach S.
TuchL nachsten Morgen, etwa um 6.30 Uhr, fuhr der 
seiner a l  seinem Fahrrad auf dem Wege zu
f i t  der'^jFeitsstelle durch die 1.-Straße. Sein Fahrrad war 
Werfe/k ICaen Gynamobeleuchtung versehen, der Schein- 
Zeu~ brannte und war vorschriftsmäßig abgedeckt. Der 
e>- unm +i il auf der fechten Straßenseite. Plötzlich sah 
aufta„ J ttelb?r vor sich die Rückwand des Anhängers 
er l i t th i?» ,fubr Segen dieselbe und kam zu Fall. Er 
ietzutiQ. ci einen Bruch des Nasenbeins und eine Ver- 
Kurze 7 •/ Oberlippe und war 3 Wochen arbeitsunfähig. 
ebenfali "  -Vor diesem Unfall war bereits der Dreher S. 
b ä n g e r L *  ?inem Fahrrad von hinten gegen den An- 
ScheihP/,ngf fahren und hatte sich eine erhebliche Knie- 
befatl(j^ r lle tz u n g  zugezogen. Zur Zeit beider Unfälle 
Sanger :cb die rote Laterne nicht mehr an dem An- 
Straße’standda“  dieser ganzIich unbeleuchtet auf der

febracfH11̂ 6^ '  !la4 erhlärt, er habe die Laterne so an- 
& nnen iLaaU sie v.otl hinten und von vorn gut zu er- 

eIeuchtm,WCLerl seb Seines Wissens sei eine derartige 
"'erde z Rg . be* abgestellten Anhängern genügend und 

Es m ‘ m Berlin allgemein so geübt. SS, .CS ma » “ S v.iha.i i i  au g c u u i.
,dinen (fari era , ngekL zwar nicht widerlegt werden 
Begebenpi w/den Anhänger tatsächlich in der von ihm 
?rst snätnr6”  w .eise beleuchtet hatte und daß die Laternek • SPatpr i«. i --- nauL unu UdU U1C LdlCI

-̂au ê der Nacht, aber jedenfalls vor d 
le ist s r r i t p r ’ .von dritter Hand entfernt worden i 

h r ie Von h 3Uch nic,lt n?ehr aufgefunden worden, 
d» i chtun£rum ~ jgekl. in dieser A rt vorgenommene 
u^kelun/ f  des wahrend der Dunkelheit und der Ver- 
Saâ Wa!tena/n  einer öffentlichen Straße abgestellten Last- 
°e d < „  hfenrf;ingersn entspricht jedoch weder den be- 

«och d/n „maßgeblichen gesetzlichen Bestimraun- 
r Straßenvprua getneinen Grundsätzen der Sicherheit Gen^ß s<ej ehrs.

’Hid8D1*lan|er 3, StraßVerkZulO. müssen Kraftfahr- 
fahi Bremslichw eines Lastzuges dieselben Schluß- 
Vr> euS Voro-Pc fuhren, wie sie für das ziehende Kraft- 
fial: *vvrei gi S neFerl sind, also gern. §53 Abs. 1 der 

/ ‘ von höchste r°on Schlußlichter mit einer Leucht- 
-2° cm ui,.1. 4e,ns 20 qcm in einem Höhenbereich von

S S  lToCr der Eahrbah .
40 cm V5n den a/ß höchstens 170 cm und mit einem Ab 
pder ü Ve‘ A n h ä // / ren..FahrzcuSr;indern von höchstens 
licht p-e’ mehracH«^/rn 4b<;r einer Tonne Gesamtgewicht 
p ehen/e Uchte ,, ;  F n,  Anhängern muß das linke Schluß- 
Sf?  K ra ft/ii babcn> die von der Lichtanlage des 
2i ÖieSeS yaoßverkZuiOU)geS unabhängig ist (§ 53 Abs. 3
Lfaft', / '[  neu ' / , / / ' ; /  Slnd gern. § 72 Abs. 2 StraßVerk- 
ner|a J  trctcn, f^ r au !e" l  Fahrzeuge am l.O k t. 1938 in 
!̂ 38 (keiÄUng gemäR u ubr,lgen nacb letztmaliger Frist- 
L 4,(jL4-6400; RVerl^mEDaSoSen des RVerkM- v- 23. Juni 

\  e i g e/ /  RVerkBÍ okQBI; B S.134) und v. 16. Sept. 1938 
d^ß'ußF-’ »Kraftvpri Si 192; bcide Erlasse gedruckt bei 
da ab ‘¿Gehen, Qe? / ke^ srecht von A - Z “ , Stichwort

cm ü b e r j  fjjqcm  in einem Höhenbereich 
ens 110 i, nei* Fiihrbcihn, mit einem Abstand

ichf
roti> 1, , / .  ist (a|op M-amahrzeuge allgemein vor- 

F  dem g e L n tßerDden beiden roten Schluß- 
^ ^ S a hIe r r brotea Bremslicht links noch einen

Wenn nacb richtiger Ansicht auch
V ? ‘‘, StitWhIrd JS. W ^ f r Anhänger auf der Straße 
Sk/ 1 m (¡ ./w ort „Anhärm/ t t V Kraftverkehrsrecht von 
Vcrl aILb‘ld 7eCm Falle muß6/ ’ . Er*auterungen I“ , Bl. 4 v.). 
auF/ßrsten/'F11’ das ih „  d?r abgcstellte Anhänger ein 

0lgelui/chmer erkennt,3 S so*chen für die übrigen 
1 Erwäguncr hßar machh Dies geht schon 

kung hervor. Wenn der ganze Last-

zug, also Zugmaschine und Anhänger, im Dunkeln auf 
öffentlicher Straße abgestellt wird, ist es selbstverständ
lich, daß er den Vorschriften des § 24 Abs. 1 StraßVerkO. 
und § 53 StraßVerkZulO. entsprechend beleuchtet sein 
muß. Der Anhänger allein aber bildet ein gleiches Ver
kehrshindernis und muß daher ebenso behandelt werden.

Selbst wenn man aber der Ansicht sein sollte, daß die 
Vorschrift des § 53 Abs. 3 StraßVerkZulO. nur für m it
geführte, nicht aber für allein abgestellte Anhänger gilt, 
würde sich die gleiche Beleuchtungspflicht aus dem all
gemeinen Verkehrsverhaltungsgrundsatz des § 1 Straß
VerkO. ergeben. Eine einzige, an der Rückseite des 
abgestellten Anhängers links angebrachte rote Laterne 
kann niemals eine ausreichende und verkehrssichemde 
Beleuchtung darstellen, selbst wenn sie von vorn und 
von hinten sichtbar sein sollte. Es muß auf jeden Fall 
verlangt werden, daß die Begrenzung durch vorn und 
“rückwärts beiderseitig angebrachte Lampen deutlich 
kenntlich gemacht wird. Eine einzige rote Lampe genügt 
nicht, sie gibt nach vorn nicht einmal den Beginn des 
Hindernisses an und kann auch sehr leicht von rück
wärts zu Verwechslungen mit der Rückbeleuchtung eines 
Radfahrers führen. In der Zeit der Verdunkelung, in 
der alle Verkehrsteilnehmer mit abgeschirmten oder ab
gedeckten Scheinwerfern fahren, die bei einem Radfahrer 
die Fahrbahn auf nur etwa 1—2 m beleuchten, entspricht 
eine ausreichende Beleuchtung und Kenntlichmachung 
abgestellter Fahrzeuge einem unbedingten Gebot der 
Verkehrssicherheit.

Der Angekl. hat also schon dadurch verkehrswidrig 
und fahrlässig gehandelt, daß er den Anhänger nur mit 
einer roten Laterne versehen nachts auf der Straße ab
stellte. Auch wenn diese Laterne zur Zeit beider Unfälle 
sich noch an dem Anhänger befunden haben würde und 
gebrannt hätte, hätten trotzdem die Zusammenstöße sich 
ereignen können, da eine einzelne rote Laterne die heran
nahenden Radfahrer keineswegs mit genügender Deut
lichkeit auf ein derartiges Hindernis hingewiesen haben 
würde. Der Angekl. mußte aber auch damit rechnen, daß 
die nur lose aufgehängte Laterne während der Nacht 
entfernt werden konnte. Wenn er den Anhänger nicht 
mit einer dem Signalbild des § 53 StraßVerkZulO. ent
sprechenden Weise mit Beleuchtungskörpern versehen 
und diese außerdem so befestigen konnte, daß sie nicht 
ohne weiteres von unbefugter Hand mit leichter Mühe 
entfernt werden konnten, durfte er den Anhänger über
haupt nicht unbewacht während der ganzen Nacht auf 
einer öffentlichen Straße stehen lassen, die zur Zeit des 
Abstellens zwar wenig belebt gewesen sein mag, von 
der der Angekl. aber wissen mußte, daß sie in den frühen 
Morgenstunden, also in der fraglichen Jahreszeit noch 
bei gänzlicher Dunkelheit, von zu ihren Arbeitsstellen 
fahrenden Radfahrern belebt sein würde. Wenn der 
Angekl. keinen Eingang auf den Hof der Firma B., 
wo der Anhänger bestimmungsgemäß abgestellt werden 
sollte, finden konnte, hätte er ihn mindestens auf einen 
öffentlichen Parkplatz fahren und dort abstellen müssen. 
Ein solcher befindet sich übrigens unweit der Unfallstelle. 
Die Gefahr, welche durch zur Nachtzeit auf der Straße 
abgestellte Fahrzeuge für den gesamten übrigen Verkehr 
gesetzt wird, ist derart groß, daß ein derartiges Abstellen 
nur unter den denkbar größten Sicherungsmaßnahmen 
vorgenommen werden darf. Wenn das Abstellen während 
der Dunkelheit längere Zeit, wie hier die ganze Nacht, 
andauern soll, wird man es dem Verantwortlichen sogar 
zumuten müssen, in geeigneter Weise dafür Sorge zu 
tragen, daß die vorschriftsmäßige Beleuchtung während 
der ganzen Dauer der Dunkelheit erhalten bleibt, und 
sich hiervon in nicht zu langen zeitlichen Abständen zu 
überzeugen. Dies muß um so mehr gelten, wenn das Ab
stellen in einer an sich einsamen Straße (wie hier) er
folgt, die nicht durch ständigen Verkehr oder Polizei
beamte kontrolliert wird. Denn mit der Erfahrungstatsache 
daß die Beleuchtung abgestellter Fahrzeuge aus irgend
einem Grunde versagen oder ausgelöscht werdpn kann 
oder durch Unfälle oder Eingriffe8 Dritter Terstört wer-’ 
den kann, muß jeder rechnen. Er erfüllt die im Verkehr 
erforderliche Aufmerksamkeit, Vorsorge und Rücksicht 
t Ul  t ,  üRbVgeil  Verkehrsteilnehmer nicht, wenn er fe /ig- 
Iich die Beleuchtung m Gang setzt und sich dann für die 
ganze Nacht entfernt.
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Die hier gestellten Anforderungen sind auch unter Be
rücksichtigung schwieriger Verhältnisse keineswegs über
trieben und können dem Beteiligten sehr wohl zugemutet 
werden. Ober den persönlichen Interessen oder gar Be
quemlichkeiten einzelner Verkehrsbeteiligter steht die 
Sicherheit und Unverletzlichkeit a l le r  Verkehrsteilnehmer.

Der Angekl. ist daher wegen verkehrsfahrlässiger 
Körperverletzung gern. §§ 1, 24, 49 StraßVerkO., § § 53 
Abs. 1, 3, 71, 72 StraßVerkZulO., §§ 230, 73 StGB, zu 
bestrafen.

Der Angekl. hat Berufung eingelegt mit dem Ziel, 
nur wegen Übertretung des § 24 RStraßVerkO. bestraft 
zu werden. Insoweit ist das Rechtsmittel auch begründet.

In tatsächlicher Hinsicht hat die erneute Hauptverhand
lung auf Grund des glaubhaften Geständnisses des 
Angekl. den gleichen Sachverhalt ergeben, der in dem 
angefochtenen Urteil festgestellt worden ist. Auf diese 
Feststellungen wird daher verwiesen. Auf Grund dieses» 
Sachverhalts kann nicht festgestellt werden, daß der 
Angekl. den Vorschriften des § 53 StraßVerkZulO. zu
wider den abgestellten Anhänger nicht vorschriftsmäßig 
an der Rückseite beleuchtet und so das Auffahren der 
beiden Radfahrer an den Anhänger verursacht hat. Die 
Ausführungen in dem angefochtenen Urteil zu § 53 Straß
VerkZulO. sind an sich in vollem Umfange zutreffend, 
es fragt sich nur, ob sie auch für losgelöste und ab
gestellte Anhänger gelten. Die StrK. ist zwar der Mei
nung, daß dies der Fall ist. Gleichwohl kann ein Ver
schulden des Angekl. nicht festgestellt werden, weil diese 
Frage durchaus nicht einheitlich beantwortet wird. Wäh
rend z. B. die Kommentare von M ü l l e r  (Anm. 15 zu 
§53 StraßVerkZulO.) und von S c h o o r - V o n  U n r u h -  
G a l l e  (Anm. 1 zu §53 StraßVerkZulO.) auf dem vom 
AG. vertretenen Standpunkt stehen, vertritt der Kom
mentar von K r u g - R i n d e r m a n n  (Anm. 4 zu §53 
StraßVerkZulO.) die entgegengesetzte Ansicht, daß näm
lich die Vorschriften des § 53 StraßVerkZulO. nicht für 
abgestellte Anhänger ohne Zugmaschinen gelten. Wäre 
letzteres richtig, dann gelten für den abgestellten An
hänger nur die Beleuchtungsvorschriften des § 24 RStraß
VerkO. für Nichtkraftfahrzeuge, also nach hinten die Er- 
kennbarmachung durch Rückstrahler oder rote Laterne. 
Der Angekl. behauptet hierzu, er habe abgestellte An
hänger nie anders als durch Anhängen einer roten Laterne 
an das hintere Ende beleuchtet; Beanstandungen des
wegen habe er nie erlebt, obwohl wiederholt polizeiliche 
Kontrollen stattgefunden hätten. Bei dieser Einlassung 
des Angekl., die diesem nicht zu widerlegen ist, kann 
unter Berücksichtigung des Umstandes, daß die Frage 
nach der Anwendbarkeit des § 53 StraßVerkZulO. auf 
abgestellte Anhänger nach den obigen Ausführungen zu
mindest zweifelhaft ist, nicht festgestellt werden, daß der 
Angekl. den Anhänger nach den Vorschriften des § 53 
a. a. O. hätte beleuchten müssen.  Damit entfällt aber 
die Möglichkeit, den Angekl. wegen Übertretung des 
§53 gern. §71 StraßVerkZulO. zu bestrafen. Konnte aber 
der Angekl. davon ausgehen, daß die Anbringung einer 
roten Laterne genügte, dann brauchte er nicht damit zu 
rechnen, daß diese von unbefugter Seite entfernt werden 
könnte, wie auch keine zwingende Veranlassung für ihn 
bestand, den Anhänger auf einem Parkplatz abzustellen. 
Hat aber der Angekl. mit der vorgenommenen rück
seitigen Beleuchtung des Anhängers nicht gegen die be
stehenden Bestimmungen verstoßen, dann hat er durch 
sein Verhalten auch nicht die Körperverletzung der bei
den verunglückten Radfahrer verursacht. Insoweit ist der 
Angekl. daher freizusprechen.

Dagegen gibt der Angekl. zu, entgegen der Bestim
mung des § 24 StraßVerkO. den Anhänger nicht durch 
2 Lampen kenntlich gemacht zu haben; er hat sich nicht 
so verhalten, daß der Verkehr nicht gefährdet und an
dere Verkehrsteilnehmer nicht geschädigt werden konn
ten (§ 1 StraßVerkO.), so daß er wegen Übertretung der 
§§ 1 und 24 gern. §49 StraßVerkO. zu bestrafen ist. Für 
diese Übertretung erschien eine Geldstrafe von 20 9Ui, 
ersatzweise 2 Tage Haft (§29 StGB.), angemessen und 
ausreichend. Für das Anfahren der beiden Radfahrer ist 
diese Unterlassung des Angekl. jedoch nicht ursächlich, 
so daß auch hier die Möglichkeit einer Bestrafung wegen 
fahrlässiger Körperverletzung entfällt,

(LG. Cottbus, U rt.v. 12. Mai 1941, 6 Ns 12/41.)

Anmerkung: I. Wieweit ein abgestellter Eastk ^ 
wagenanhänger beleuchtet und gesichert werden, , ¡j
ist aus § 53 StraßVerkZulO. nicht mit völliger Sich' 
zu entnehmen. Abs. 3 Satz 1 schreibt vor, daß ß^m 
führen“  von Anhängern die Schluß- und Breml  ¡eben 
welche für das ziehende Kraftfahrzeug vorgescm* 
sind, auch am Ende des Zuges angebracht sein ® -¿t 
Daraus kann gefolgert werden, daß diese Lichter ^  
erforderlich sind, wenn der Anhänger nicht „mitgeI 3, 
sondern abgestellt wird. Dafür spricht auch Abs. 4 efS 
Danach muß von zwei Schlußlichtern eines An"tauelie 
das linke eine Lichtquelle haben, die von der Lien 4^of. 
des ziehenden Kraftfahrzeugs unabhängig ist-, „  nocli 
Schrift w ill erreichen, daß ein Anhänger auch dan der 
beleuchtet werden kann, wenn er vor Beendigung ^  
Fahrt abgehängt werden muß, z. B. weil die h-r 
ziehenden Fahrzeugs bei schlechtem Wetter n icm ^ zll
ausreicht (vgl. M ü l l e r ,  „Straßenverkehrsrecht , 1
§ 53 StraßVerkZulO.). Dabei wird offenbar die p . ajten-
tung mit e in em  Schlußlicht für ausreichend S inger 

■ Hieraus läßt sich schließen, daß abgehängte Ai seju 
allgemein nur mit e i n e r  Schlußlampe versen 
müssen. . ¿n.

Aber diese Folgerungen sind nicht zwingend. 1 njCht 
Abs. 3 Satz 3 in Notfällen genügen läßt, hraU reift 
zugleich für den Regelfall zu gelten. Für “ *es flgestelB 
die Erwägung durch, welche der erste Richter rfngeNs 
hat: der Anhänger für sich allein bildet kein g , ¿artirn 
Verkehrshindernis als der abgestellte Zug- ^  zvv̂ 1 
genau wie dieser zu sichern. Daß aber der Z-iJe ejfeIloS 
Schlußlichtern beleuchtet werden muß, *st „ str3"' 
(vgl. F l o e g e l ,  „Straßenverkehrsrecht“ , 2 zu § ¡der h1' 
VerkO.). Hiernach sind die Entscheidungen uj los" 
stanzen, soweit sie § 53 StraßVerkZulO. aUC",0i[en, zU 
gelöste und abgestellte Anhänger anwenden
billigen.

II. Zu kritischen Überlegungen gibt dage£  . t ^ r  H  
handlung der Schuldfrage Anlaß. Der Amt vernc"lä 
Fahrlässigkeit angenommen, die StrK. hat s j eS Sf*' 
jedenfalls soweit es sich um die Übertretung Handel,/ 
StraßVerkZulO. (und um Körperverletzung; t wur£, ’ 
Indessen bevor Fahrlässigkeit überhaupt geP 
war zunächst festzustellen, daß vorsätzlicn Qeric» 
nicht in Betracht kam. Vorsatz haben £>e . nicht B 
offenbar deshalb abgelehnt, weil der ^n^u . j ußliclu 
wußt hat, daß er den Anhänger mit zwei iL ¡rrtu® e 
sichern mußte. Sie haben also seinem Rec“  
schuldigende Kraft beigemessen. satz ztA

Damit haben sich beide Gerichte in denk t,
reichsgerichtlichen Rspr. gesetzt. Der Irrtu > ejn Irrt ^  
Angekl. sich hier befand, würde vom RG- ar ist 3 
über das Strafgesetz angesehen w e r , 'verbinßufläTraf' 
in erster Linie eine Polizeivorschrift. In Y , ejnen ST„ 53 
§71 StraßVerkZulO. bildet er aber zuglelC,n was 5 jn 
rechtlichen Tatbestand. Ein Irrtum üher , tsj’rrtum- „ q, 
gebietet, ist also ein strafrechtlicher Be 1 des
solcher Irrtum kann den Täter nach M t StraßYjjde 
nicht entschuldigen. Keineswegs kann 8 ausfu*ß r 
ZU.IO. clls RlanlvA+fc+roffrpcp+7 8 53 älS . ,.„4riiS ^

0e;

Blankettstrafgesetz, § 53 a , ,  kenntnis ? y)ig 
Norm angesehen werden, so daß die u . er Me" 
Norm dem Täter auch nach reichsgeric sefZ n .5- 
zugute zu haßen wäre. §71 ist Au| f ü h r,̂ )11 inj*

Strafe bedroht (vgl. M ü l l e r  a, a. u ., . Vom/-i;cIi
VerkO.). Soweit er sich dagegen aut geWÖuU ¡¡u
der StraßVerkZulO. selbst bezieht, is Verhaft iirde
Strafgesetz, so wie § 5 BIutschutzG- Ri>eri<ZulO'
§ § 1 -4 . Ein Irrtum über § § 53,71 StraßVer* 
vom RG. nicht berücksichtigt werden. gle artel1’

Wenn im vorl. Fall beide Gerichte »»
— stillschweigend — entschuldigende nj(t de dtKr
so stellen sie sich damit auf den Sta P^g ff. un^ß, 
menden Strafrechts (vgl. G ü r t n e r  i ’ s 
rlif* lu+yfp FiissnnP" des F.ntwurfs K on  ,

49 ff-
-h, <  sc , ist SL dledie letzte Fassung des Entwurfs K ° A unehmeU»i;Jjii VIII zu § 59). Diesen Standpunkt euizunm ^ pe® öe; 

int Rahmen des geltenden Rechts m t» jst in j,ri 
di»mH nruiso-porebeiie AuffaSSlinßf des >\ * \0damit preisgegebene Auffassung destagende ■ 
setz hineinpretiert, aber durch keine zw i 8 erl*uD 
gefordert. Von ihr abzuweichen, ist
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«nf l *6 Instanzgerichte sich zu einer solchen Abweichung 
pcnließen, ist zu begrüßen.

S5, r^ c h  muß diese Abweichung dann auch folgerichtig 
ivJ1, Sie darf nicht nur zur Berücksichtigung des Rechts-
hhrbS’- Sonclei'n niuß auch zur Beachtung der Rechts- 
gelj ss'gkeit führen, wenigstens soweit, wie diese nach 
da 3  .m Recht bestraft werden kann. Das ist überall
ben̂ ^S’ich, wo überhaupt fahrlässiges Handeln mit Strafe 

zi t ‘st- ln § 71 StraßVerkZulO. ist diese Voraus- 
£ erfüllt. Es mußte also im vorl. Fall gefragt wer- 

5r i ob der Angekl. pflichtwidrig nicht erkannt hat, daß 
Djej^Sen ein Gesetz verstieß oder sonst Unrecht tat. 
schg Brage aker w ird keinem der beiden Urteile er- 
îcht ’ -̂war w 'rcl s'e gestreift — so wenn der erste 

Zur [ 3  zuungunsten des Angekl. feststellt, daß eine Pflicht 
Achter euc^king des abgestellten Wagens mit zwei Schluß- 
sichefi!1 ,schon aus allgemeinen Gründen der Verkehrs- 
4es Ane'̂  geboten war, oder wenn die StrK. zugunsten 
über3 ^e*<l- auf literarische Meinungsverschiedenheiten 
Aber ? n ^ mfang der Beleuchtungspflicht Bezug nimmt, 
keit bä’JF vollständigen Erörterung der Rechtsfahrlässig- 
Aflgebi e, doch wohl die Prüfung gehört, ob sich der 
Rap '. aIs Kraftwagenführer von Beruf nicht über die 
hricl ob 'w der StraßVerkZulO. hätte unterrichten müssen 
'kr pQj.diese Unterrichtung — z. B. durch Anfragen bei 
^chtetl j C* ~~ nicht trotz gelegentlich abweichender An
gaben ,./es Schrifttums zur richtigen Erkenntnis geführt 
s*ch ge„ Ur^e .(die StrK. führt nur e ine  Stimme an, die 

ScM D,die Beleuchtung abgestellter Anhänger mit 
Iß ^'ußlampen ausspricht).

illr das ?s Sonst zu dem Fall zu bemerken ist, betrifft
d Dk  s f£ eite UrteiLTr Berrn~ verneint fahrlässige Körperverletzung mit 
3  bestpj^dung, der Angekl. habe, da er nicht gegen 
3  ^erlet n^en Beleuchtungsvorschriften verstieß, auch 
<3,Se B p 3 ngen der beiden Radfahrer nicht verursacht. 
?!rK. seiKrunc ûng ¡st nicht tragfähig. Erstens hat die 
3 l ̂ e r k / r ^estgesteIIt, daß -ein Verstoß gegen § 53 
,i at u‘0- vorliegt, wenn freilich auch — ihrer An-dann "ach
y i
kt:

’ Wenn Kein sehuldhafter. Zweitens wäre selbst 
■nicht i 5 Verhalten des Angekl. vorschriftsmäßig 

An?UnSen ri ar^n zu zweifeln, daß es tatsächlich die Ver- 
W®ekl. j  er Radfahrer verursacht hat. Denn hätte der 

■ s° • n Anhänger mit zwei Schlußlichtern beleuch-
bin . Kulane menr gesenenen. vieueicm wm
tcgj.Whtlich ln ^erstanden werden, daß den Angekl. 

“ uer Körperverletzungen kein Schuldvorwurf

dieSo
S
k fi'> weh
dic^Rten vv/f auck beim Abstellen des unzulänglich be- 
lichs Wäre unz ®ienS n'cht fahrlässig gehandelt habe. Auch 
grü3 V0rsrtlReffend. Sowenig eine Übertretung polizei- 
s°tyn • > Wenn^dyn als solche schon Fahrlässigkeit be- 
k$s: n'g kann' i le zur Verletzung eines Menschen führt, 
d«n j eßano-,,5araus> daß diese Übertretung nicht fahr-

u Wärnn j . “ auger mit zwei scniumicntern oeiei 
hi; Strk' 3 , dte Unfälle nicht geschehen. Vielleicht w ill 

nfs'9itU ' 1 ............................

¡? Wär,
V'-.b>.adet, ^ “ nnen als solche schon Fahrlässigkeit be-

5icljt 7 U auch i " “ luc> onne weiteres gesemossen wer- 
durj. fa h r ig  die durch sie bewirkte Körperverletzung

'daß2angen wurde, ohne weiteres geschlossen wer-
OlVi UtWlUUt VV.IU.U.UUg

sacbi;’,daß ih“. war. Selbst wenn der Angekl. glauben w.ahch ‘nm \vp:t „ rQ c . . .... .......... „ ___ *?_ . .Ware'ck Setroff Wei*ere Sicherungsmaßregeln, als er tat- 
t r gle! uUrfte Petl • > polizeilich nicht vorgeschrieben
+'V li w°hl Slcb nicht mit ihnen begnügen, wenn 
.a. p^Jer aur ^aussehen mußte, daß andere Verkehrs- 

**kht pffzeilicp. eF\ abgestellten Wagen auffahren könn- 
as Höchst v °aschriften bestimmen das Mindest-, 

Prof n  aß der Sorgfaltspflicht.
r- B o c k e i m a n n ,  Königsberg i. Pr.

J ij}* Rq . __ *
RJagdG.; § 292 StGB. Auch ein 

, De* J* ^ater Ho , eres als das ihm freigegebene Wild 
S V eschwF r Jaßdwilderei sein, 
tu'! war 1 •> der auf seinem Restgut zur Jagd
3  £ « r  Zu; hatte den BeschwF. L., seinen Jagdgalt, 

eir' HAbSchuacl! zert gemeinsam auf die Jagd ging, 
darf' dem^'rsch c ^ r i z i  kekanntgemacht, wonach ihm 
Kl? Katt? .§37 D i. Rfasse II b und 3 Stück Kahlwild 

i ik 'km dPm^d^ '. „ zur Jagd freigegeben waren, 
«¡,? gesT,,'. llnd 3 gestattet, einen Hirsch der
3 3 cHß?„t,en AbschnU(lCki KallIwild abzuschießen, also 

6 Strl rsch der *j®chußplan zu erfüllen. L. schoß aber 
’ iedPnSSf  3  uncl 3 Hirsche der Klasse I a.

Irrtum des BeschwF. L. für aus

geschlossen hält, hat für erwiesen erachtet, L. habe 
„bewußt entgegen dem bekannten Abschußplan und der 
Erlaubnis des Jagdherrn B.“  gehandelt. Diese Fest
stellung ist für das RevG. bindend.

Dadurch hat sich L. aus dem § 292 StGB, wegen Jagd
wilderei in einem besonders schweren Falle strafbar 
gemacht. Die Ansicht der Revision, es liege nur der Tat
bestand des § 60 Abs. 2 Ziff. 10 RJagdG. vor, ist irrig. 
Auch ein Jagdgast, der auf anderes als das ihm frei
gegebene Wild jagt, kann Täter der Jagdwilderei sein 
(RGSt. 43, 439). B. hatte seinem Jagdgast die Ausübung 
der Jagd ausdrücklich nur in einem ganz bestimmten 
Rahmen gestattet. L. hatte also nicht lediglich den Ab
schußplan .überschritten (vgl. B e h r - O t t - N ö t h ,  „Die 
Deutsche Reichsjagdgesetzgebung“  S. 622 Abs. C I, S. 623 
Abs. C II 6).

Die Übertretung des RJagdG., die sonst mit dem Ver
gehen gegen den § 292 StGB, in Tateinheit stehen 
würde, ist allerdings verjährt. Das schließt aber die Ein
ziehung der 4 Geweihe, die in den von der StrK. an
gezogenen §§ 295, 40 StGB, keine Stütze findet (vgl. 
RGSt. 70, 92/94), auf Grund des § 61 RJagdG. nicht aus, 
weil es sich hier, wie die Ausführungsverfügung ergibt, 
um eine sichernde Maßnahme handelt (vgl. auch B e h r -  
O t t - N ö t h  a. a.O. S. 469 und RGSt. 74, 96/97).

B. hat den L. begünstigt, § 257 StGB. Dafür, daß 
Selbstbegünstigung (RGSt. 70, 390 [392]) in Frage kom
men könnte, bieten die Ausführungen des angefochtenen 
Urteils keinen Anhalt. An der Vortat, der von L. be
gangenen Jagdwilderei, war B. nicht beteiligt. Erst 
durch die Handlungen und Unterlassungen, in denen die 
StrK. die Begünstigung erblickt, hat er gegen Vor-t 
Schriften des RJagdG. und der WildverkehrsO. ver
stoßen.

(RG., 5. StrSen. v. 26. Mai 1941, 5 D 68/41.) [He.]

*

** 20. RG. — § 62 Abs. 2 RJagdG. Die Entziehung des 
Jagdscheins, auch wenn sie im ordentlichen Strafverfahren 
ausgesprochen wird, hat die Bedeutung einer Nebenstrafe.

Der Angekl. wurde, nachdem er am 7. Juni 1937 vom 
AG. in H. freigesprochen worden war, auf die Berufung 
der StA. am 31. Aug. 1937 vom LG. in H. wegen Jagd
vergehens i. S. des § 292 StGB, zu einer Gefängnis
strafe von einem Monat verurteilt. Gleichzeitig wurde 
ihm auf Grund des § 62 Abs. 2 RJagdG. v. 3. Juli 1934 
(RGBl. I, 549ff.) der Jagdschein dauernd entzogen; seine 
Revision wurde durch das Urteil des HansOLG. in H. vom 
8. Dez. 1937 verworfen. Die Gefängnisstrafe wurde gemäß 
dem § 1 Abs. 1 StraffreihG. v. 30. April 1938 (RGBl. I, 
433) nicht vollstreckt. Dagegen war das AG. der Ansicht, 
daß die Entziehung des Jagdscheins eine Sicherungs
maßnahme sei, die nach dem § 1 Abs. 3 der 1. Durchf- 
VO. des StraffreihG. v. 30. April 1938 (RGBl. I, 435) 
von dem Straferlaß unberührt bleibe.

Neuerdings hat der Angekl. bei dem AG. in H. um 
eine Entsch. darüber nachgesucht, ob nicht die Ent
ziehung des Jagdscheins, wenn nicht durch das Straf
freihG. v. 30. April 1938, so doch durch den Gnaden
erlaß des Führers und Reichskanzlers für die Z iv il
bevölkerung v. 9. Sept. 1939 (RGBl. I, 1753) außer Kraft 
gesetzt worden sei. Das AG. hat den Angekl. dahin 
beschieden, die Entziehung des Jagdscheins werde auch 
von diesem Gnadenerlaß nicht berührt, da es sich um 
eine Maßnahme der Sicherung handle. Auf die Be
schwerde des Angekl. hat das LG. in H. am 23. Dez. 
1939 Beschluß dahin erlassen, daß die Entziehung des 
Jagdscheins aufgehoben werde. Das LG. ist im Gegen- 
satz zum AG. der Ansicht, es handle sich um eine 
Nebenstrafe, die unter den Gnadenerlaß v. 9. Sept. 1939 
falle. Die Vollstreckung sei noch nicht beendet. Die Ent
ziehung des Jagdscheins beruhe auf der Feststellung, 
daß der Angekl. dauernd unwürdig sei, die Jagd aus
zuüben. Die Vollstreckung sei daher eine fortlaufend 
dauernde und nicht etwa schon abgeschlossen. Der § 1 
Abs. 1 AusfBest. v. 13. Sept. 1939 (RGBL I, 1760) stehe 
somit der Anwendung des Gnadenerlasses nicht ent
gegen.

Dieser Entsch. gegenüber macht die Nichtigkeits
beschwerde des Oberreichsanwalts geltend, die dauernde

258*
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Entziehung des Jagdscheins sei keine Strafe, sondern 
eine „polizeiliche Maßregel“ , die unter keinen Straf
erlaß falle.

Die Nichtigkeitsbeschwerde ist unbegründet.
Wäre die dauernde Entziehung des Jagdscheins, die 

das landgerichtliche Urteil v. 31. Aug. 1937 dem Angekl 
gegenüber angeordnet hat, eine „Maßregel der Siche
rung“ , so wäre sie sowohl nacli dem § 1 Abs. 3 der
1. DurchfVO. zum StraffreihO. v. 30. April 1938 als auch 
nach dem § 1 Abs. 2 der AusfBest. zum Gnadenerlaß 
v. 9. Sept. 1939 „vom Straferlaß unberührt geblieben“ . 
Hat sie dagegen die Bedeutung einer „Nebenstrafe“ , so 
ist sie dem Angekl. nicht erst durch den Gnadenerlaß 
v. 9. Sept. 1939, sondern schon durch das Ges. vom 
30. April 1938 erlassen worden, vorausgesetzt, daß sie da
mals noch nicht vollstreckt war (§1 Abs. 1 der 1. Durchf
VO. zum StraffreihG. v. 30. April 1938 und § 1 Abs. 1 
der DurchfBest. zum Gnadenerlaß v. 9. Sept. 1939).

Der angefochtene Beschluß kommt zu dem Ergebnis, 
es handle sich um eine Nebenstrafe, deren Vollstreckung 
beim Inkrafttreten des Gnadenerlasses v. 9. Sept. 1939 
noch nicht beendet gewesen sei; die „Strafe“  sei somit 
erlassen. Hiernach Sucht der Beschluß nicht nur durch 
Auslegung des Urteils v. 31. Aug. 1937 zu ermitteln, ob 
die Entziehung des Jagdscheins, je nachdem man sie als 
Sicherungsmaßregel oder Strafe betrachte, unter' den 
Gnadenerlaß falle; er erörtert vielmehr auch die Frage, 
ob die Vollstreckung der Maßnahme — falls man ihr 
Strafnatur zuerkenne — beim Inkrafttreten des Gnaden
erlasses v. 9. Sept. 1939 bereits beendet gewesen sei. 
Derartige Beschlüsse sind, wie der Senat in seiner Ent
scheidung C 147/41 (3 StS 14/41) v. 7. A pril 1941: DR. 
1941, 14569 dargelegt hat, der — sachlichen — Rechts
kraft fähig. Da der Tandgerichtliche Beschluß mit ordent
lichen Rechtsmitteln nicht angefochten werden kann, ist 
das Erfordernis des § 37 der VO. über die Zuständig
keit der Strafgerichte usw. v. 21. Febr. 1940 — RGBl. I, 
405 — (ZustVO.) gegeben (vgl. auch RGSt. 75, 121 ff. 
— DR. 1941, 1289). Der angefochtene Beschluß ist in 
der Beschwerdeinstanz ergangen; gegen ihn findet sei
nem Gegenstand nach keine weitere — sofortige — Be
schwerde statt (§§310, 311 StPO.).

Auch sonst ist der angefochtenen Entsch. im Ergebnis 
beizutreten. Nach dem § 57 RJagdG. v. 3. Juli 1934 ver
langt die Deutsche Jägerschaft von ihren Mitgliedern, 
daß sie die deutsche Jägerehre wahren; gegen die M it
glieder, die gegen die Jägerehre handeln, geht sie 
ehrengerichtlich vor. Der Spruch des Ehrengerichts lautet 
auf Verurteilung oder auf Freisprechung (§ 58 Abs. 1 
RJagdG.). Im Falle einer Verurteilung kann auf eine 
Geldbuße, bei Zuwiderhandlungen der im § 62 Abs. 1 
RJagdG. bezeichneten Art auch auf Entziehung des 
Jagdscheins — für bestimmte Zeit oder dauernd — er
kannt werden (§ 58 Abs. 2). Der § 58 ist hier in seiner 
ursprünglichen Fassung — v. 3. Juli 1934 — anzuwen
den; durch seine Neufassung v. 23. April 1938 ändert 
sich übrigens nichts an der Beurteilung der hier in Be
tracht kommenden Frage. Um das Jägerahrengericht in 
die Lage zu versetzen, wegen solcher Verstöße gegen 
die deutsche Jägerehre sofort einzuschreiten, haben die 
Strafverfolgungsbehörden in allen Fällen, in denen eine 
rechtskräftige Verurteilung der im § 62 Abs. 1 näher be
zeichneten A rt erfolgt oder wegen Zurechnungsunfähig
keit des Täters nicht erfolgt ist, unverzüglich nach 
Rechtskraft der Entsch. die Akten dem Kreisjägermeister 
zur Entsch. über die Einleitung eines ehrengerichtlichen 
Verfahrens zuzuleiten. Erkennt nun das Ehrengericht im 
Falle der Verurteilung — gegebenenfalls neben einer 
Geldbuße — auch auf Entziehung des Jagdscheins, so 
stellt dieser Spruch dem bisherigen Mitglied der Deut
schen Jägerschaft gegenüber schon um deswillen eine 
schwere Ehrenstrafe dar, weil er an die Feststellung 
geknüpft ist, daß der Täter gegen die deutsche Jäger
ehre verstoßen hat. Die Richtigkeit dieser Auffassung 
wird durch die Vorschriften der VO. über Straffreiheit 
für „Ehrenstrafen“  der Deutschen Jägerschaft v. 12. Mai 
1938 (RGBl. I, 521) und v. 20. Sept. 1939 (RGBl. 1, 1989) 
bestätigt. Nach dem § 1 der VO. v. 12. Mai 1938 werden 
rechtskräftig erkannte und noch nicht vollstreckte „Stra
fen“  der Ehrengerichte der Deutschen Jägerschaft er
lassen, wenn sie in Geldstrafen oder im Ausschluß aus

[Deutsches Recht, Wochenausg^,

FntziebUI1f
der Deutschen Jägerschaft oder in der »u ^  als 
des Jagdscheins“  für die Dauer von nicht esteheaV 
einem Jahr — allein oder nebeneinander — dem § 1 
Unter denselben Voraussetzungen werden nac npUtschen 
der VO. v. 20. Sept. 1939 „Ehrenstrafen“  der laSjen, 
Jägerschaft gegen aktive Wehrmachtangehorig 
wenn sie in Geldstrafe, oder dem Ausschluß’ des
Deutschen Jägerschaft oder in der „Entzi ^  zWel 
Jagdscheins“  auf die Dauer von nicht men ‘ . 
Jahren — allein oder nebeneinander — best j agd- 

An der Strafeigenschaft der Entziehung aCj, 3er 
Scheins kann sich nichts dadurch ändern, dal ¡fC[. D*’ ’ 
Vorschrift des § 62 Abs. 2 RJagdG. verfahren « gtf 
nach kann gegebenenfalls schon im ordentu Jag“"
verfahren neben der Strafe die Entziehung f0che
Scheins für bestimmte Zeit oder dauernd aUu° rl off1'?.■' die

w
werden, wenn sich schon in diesem Vejfa , jst, 
sichtlich ergibt, daß der Angekl. „unwürdig fl \ o r  
Jagd auszuüben. Hieraus und aus der wei ehren 
Schrift, daß in diesem Falle die Einleitung’ herYcV,'geht «“ ¿ i,

- ra.fe ars*eiie
neben der verwirkten Hauptstrafe — f u$ ^ Ĉ otriê pie

‘ ‘ ""'{vef”

gerichtlichen Verfahrens unzulässig 
daß das ordentliche Gericht „neben der Stra

des Jägerehrengerichts die Ehrenstrafe Ka„„.
des Jagdscheins als Nebenstrafe ausspreche Stra*v,ntl 
Entziehung des Jagdscheins im ordentliche ^  
fahren hat hiernach keine andere Bedeutung) Str 
sie vom Jägerehrengericht ausgesprochen w • palle 
eigenschaft der Entziehung wird in dl^ s . xellun̂  
sonders dadurch betont, daß ihr die y e . htlich » 
gründe liegen muß, daß der Angekl. offen 
würdig“  ist, die Jagd auszuüben. . , 4s d a ^  e.’

An dieser Eigenschaft ändert sich auch n>c £jnetn g f 
daß die Entziehung des Jagdscheins bis gyggil
wissen Grade auch die Wirkung einer g{rafeu
Sicherung hat, wie dies auch bei ander j,

t Hat hiernach die Entziehung des ¡ f d̂ sg^P i0f ^
wenn sie im ordentlichen Strafverfahren ^
wird — jedenfalls vorwiegend und un '  gje nach v0lii 
die Bedeutung einer Nebenstrafe, so tfreihO- ¿er 
oben Gesagten bereits auf Grund des ¡> dein § * ,35) 
30. April 1938 (RGBl. I, 433) i. Verb. ®;ROßI. h 
1. DurchfVO. hierzu vom selben Fage '  ,,ni )
erlassen. n  stS 3' / 1

(RG., 3. StrSen. v. 30. Juni 1941, C 355/40 1 - [HM

,„f VO-
** 21. RG. -  § 8 VO. zur Durchführung n jg40 y  
gänzung des Jugendstrafrechts v. 28. «egen elI> 
1541). Aussetzung der Vollstreckung de s afe
gendlichen erkannten Freiheitsstrafe, i > q £fängn!^| d>e 

Der Angekl. ist wegen Diebstahls z}' ¡,n Ü re aji'
verurteilt worden. Das Jugendgericn j  ztig*?1 Reck' 
Vollstreckung der Strafe ausgesetz , erjClits > . j ei’ 
geordnet, daß die mit Urteil des Ju g^  <en Ang vv,erde' 
linghausen am 29. April 1940 gege , vollstred* 
kannte Gefängnisstrafe weiterhin nien ^
Das Urteil ist rechtskräftig.

Der Oberreichsanwalt hat gege”  .¿aSv. 2b 
tigkcitsbeschwerde nach §34 ‘ tzUn g d ,0g /K
(RGBl. I, 405) erhoben, weil die A, f  m rc h fü lü ^ W ' 
Vollstreckung nach §8 der VO. freChts v\
VO. zur Ergänzung des Jugendst 0 se,l‘ i fec^n
1940 (RGBl. I, 1541) nicht zulässig ge'vder Vo l ^ ie 

Die Bedenken gegen die Aussetzu g daß cti dg 
sind begründet. Das AG. hat übersehe - M
ihm angewandten Bestimmungen v. 4. ĝäri®
VO. zur Ergänzung des Jugendstrafre hfVO. LtirC,, 
(RGBl. I, 1336) und die erwähnte BeSW W
worden sind. Seit dem Inkrafttrete ntj § f g e Ä *

|C?. 28. Nov. 1940) kann das JGG. endet * * \giO 
sichtigung dieser Änderungen angew 4_ 0 &  Ost 
gleich die in § 6 Abs. 4 der L
gesehene Anpassung der Gesetze*“  N°v> ¡„etf L  
aicht vorliegt. Nach § 8 der VO. egen cü1 
die Aussetzung der Vollstreckung u 6 n0ch 
gendlichen erkannten Freiheitsstraie
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ein̂ Jr zulässig, die allein oder überwiegend wegen
cher pa„ r l?.ssiff begangenen Straftat erfolgt ist. Ein sol- 
&hen«i Ilegt ,nicht vor' Der Angekl. ist wegen Ver-.1 '-US dac O OM C 'J . f ' r* ,
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'her FaH
?eheno J ” r .̂w -nugcivi. js>i wegen ver^
ên \v/dGs Diebstahls nach § 242 StGB, verurteilt wor- 

der'nen„ar J llerInach, die Absetzung der Vollstreckung 
nuticr u.e"  ^rafe nicht zulässig, so war auch die Anord- 
i>chen PrC,ht T ^ h. daß d,ie früher gegen den Jugend- 
Pr()bezpukannte strafe, auf dle Dauer der neu bestimmten ^ *eit ausgesetzt bleibe.
detl Str^P’ ba  ̂ bereits in mehreren Entscheidungen auf 
Sebiiij .a‘ausspruch beschränkte Nichtigkeitsbeschwerden 
iS n fc * Damit ist die entsprechende Anwendung der 
% tip u lle u lw  die Beschränkung der Revision auf die 
V°n d̂ eitsbeschwerde anerkannt. Das muß aber auch 
s°Weit P r,undsatz gelten, daß die Beschränkung nur 
v°n d e n  °,gbch ist, als der angegriffene Teil des Urteils 
Jerden , ubng;en Urteilsbestandteilen rechtlich losgelöst 
?*8 ¡iK(r ann ,und e.ine seIbständige Prüfung gestattet: 
fÜlerIialKe!?ndeoJe ?,ie Mögüchkeit einer Beschränkung 

•QSt gg 283.S73afgri)ge V° n den Umständen abhängt

S« Be«pvegende Nichtigkeitsbeschwerde beantragt nur 
iafe unu1?,Un8\  der Aussetzung der erkannten neuen 
kannten vrr Verlängerung der Aussetzung der früher 

•7fr ni ; Nach den gegebenen Umständen läßt sich 
w . «¡ne o  r-sschließen> daß der Jugendrichter deshalb 
,7‘i er riUejangmsstrafe von drei Monaten erkannt hat, 
i ^ t t i  z Vollstreckuug der Strafe ausgesetzt hat. Bei 
vn>erde Zusammenhang ergreift die Nichtigkeitsbe- 
^ l0n fP r- li sPrechend den Grundsätzen für die Re- 
£ 73, 83i RQUrt- 1 D 670/36 v. 6. Okt. 1936
?tl 3459 21) den Strafausspruch in seinem gan-
(Rq ,  f ;

’ ^-ötrSen. v. 29. Mai 1941, C 231/41 [2 StS 13/41])
[He.]

0(uen+ V * * * 1” *' wuvh uem umsidiiuc
iesetz«7k? bei> daß die vorgesehene Anpassung 

Picht5best,mmutigen bisher nicht erfolgt ist.• Per
vjp^U —-• i-p iu iw i , y j u  m e  u i  ucs  ju g e n a -
lün̂ UUnp- }.eęhte Anlage oder gemeinschaftswidrige'UfllCK7irfilłirPn leł rlonn Imł D i _
Qh:." aufhs®Lhat zu prüfen, ob die Tat des Jugend-

!ii

in,, “ utig uuci gc incm scnaiisw ia rige
A  zu erfahr« zuführen Jst^dann hat strenge Bestra

fe
*n<

'URf’ boitip- . ------- '-■***'- oivn nei vciuciu-
■ - K n feiner la t  für die Volksgemeinschaft be-

'•U Crfni Rzuiunrcn ist, dann iis t strenge Dcstrs-
i t tÄ h e  „e_n,' •Eine. bedingt ausgesetzte Strafe kann 
i ¡ncHich,> , nehin nicht angesehen werden. Ist derin "Che A. , , «*»Kcacncii weruen. isr uer
ip?endlich,ig,e,ki,- dagegen gut veranlagt, handelte er 

PoIsW Unbesonnenheit, ohne sich der verderb- 
-U , seiner I at für die Volksgemeinschaft he-C l zui»\ uu WeritJ “ * ir ,at mr die Volksgemeinschaft be- 

Pic U j 194*1 a,8i 3)St 3Uf Jugendarrest zu erkennen
•v» v tin f- i 1 > oi o/»

?M ^Uchtmittiu? des Jugendarrestes, dessen Charakter 
S  ¿**! ZStW n.-lcht Strafe <so z- B- zu Unrecht 
N n  aU s t ; - 56, b39; G r a e h l :  DJ. 1939, 787; ähn- 
;0 ”§Sstrafe„.e in : DR. 1936, 66, „kurze aber harte Er- 

Ź: &  Nov. & ' i ? nhHf^ geIegt <§§ >’ 2 Durchf-Nov l o im 1 lcn/ es/ gelegt <§§ *> 2 Durchf- 
Ai’ 55l ^  ß o r n ^Jfd überwiegend anerkannt ist
i W ’ ß o ld t  nce Ik :.PJ- 1940> 1205i P e t e r s :  ZStW. 
N sm.' 1940 ¿ ¿ 1 9 4 0 ,  2033; a. M. jedoch K e ß l e r :  

der VAiidi.ieni  gerade der Beseitigung einer 
j.?f t ¡Sbe /„ ollstreckung von Freiheitsstrafen gegen 
A i  24 c onleA?scl1 bei P f  und  tn e r - N e u - 
i j 1 (v&,ei JupenHr u blle Nachteile dieser Bewährungs- 
ik'ieu,' Bo fn Pdi ICJ ?  Slnd immer wieder betont wor- 
1& Evlle für Deuft" ' d a- *■ O.; A x m a n n  [Rede in der 
&  ¿1940 l 4n f hA i,Re,cht|: °J- 194°. 1257; F r  e i s - 
i«h%e4ni- An’ s tp n ky - d; RJM- v- 6- Nov. 1940: DJ. 
P»,¥ adarrest a lf  kurzfristiger Freiheitsstrafen tritt 
»C ¿ er Akad l  f0frder,'‘che’ bade Reaktion (Kund- 
l Ä u ,  soll Op? f.llr Deutsches Recht: DJ. 1940, 
A. ,e>SKerden e '^ anSn'sstrafen, die doch nicht voll- 
| ^ s0. r: D j.ei | ê eu (so z. B. B o r n e f e l d  a.a.O .; 
W  ; |u °der ü V„1409). beseitigen (so A x m a n n  
^ V h ^ e n d r ic h w  Slg machen (so RG.: DR. 1941,
¿ • ^ a n d l Ä ^ t ^  10i ° ’ 1275  ̂ und demk tiS n  7 ° v- 194m n L  Strafaussetzung abhelfen (vgl. 

ger F^recht,4^  P ieser Zielsetzung wird der Rich- 
redieitst!trpf "  U - V?n der Verhängung kurz- 

rafen bei Jugendlichen grundsätzlich

absieht (so B o l i l t  a. a. O.). Vollstreckte kurzfristige 
Freiheitsstrafen gegen Jugendliche sollte es nicht mehr 
geben, für ausgesetzte Strafen dieser A rt ist nach dem 
jetzigen System des Jugendstrafrechts überhaupt kein 
Kaum mehr. Der Jugendarrest tr itt an die Stelle von Ge- 
tangmsstrafen bis zu 3 Monaten, er ersetzt auch die 
Geld- und Haftstrafen (vgl. AV. v. 6. Nov. 1940). Eine 
Gleichung: Jugendarrest von 1 Monat =  Gefängnisstrafe 
von 3 Monaten ist jedoch damit nicht aufgestellt. Man 
glaubt, mit der Begrenzung auf einen Monat auszukom
men, weil die Bemühungen um die Ausgestaltung des 

z- B. Jugendarrestordnung: DT. 
1940, 1„43; AV. v. 19. Nov. 1940 über die Organisation 
des JugendarrestvoHzuges) ihn zu einem harten Zucht
mittel durch stärkere Intensität des Vollzuges werden 
lassen. Hierdurch werden dem Jugendlichen feine Pflich- 
r !1 gegenüber der Volksgemeinschaft eindringlich zum 
Bewußtsein gebracht und dadurch wirksame Hemmun- 
gen gegen weitere Verfehlungen geschaffen. Er wird 
auch die nach § 13 osterr. JGG. zulässige bedingte Ver- 
urteilung verdrängen (vgl. hierzu H e i d r i c h :  DJ. 1941
194i 743)y e n  DJ' 1941’ 13° ; P i c h l e r - D r e x l e r :  DR.

des Jugendarrestes verbietet, ihn neben 
Freiheitsstrafe zu verhangen (vgl. dazu § 6 DurchfVO.) 
Hier bestand bereits eine -  allerdings ausgesetzte -  
Verurteilung zu Gefängnisstrafe, die offenbar aus der
Rc! I T  nCmf Eda5 deL V2 ’ v' 28‘ Nov- 1940 stammt, 
nu l ud +Pi ufun§ der Straffrage war zu erwägen, ob 
überhaupt Jugendarrest angebracht ist. In der Regel wird 
eine vorangegangene Verurteilung -  sei es auch eine 

7U JugTndarrest — die nochmalige Verhängung 
dieses Zuchtmittels unangebracht erscheinen lassem Zu 
bedenken ist jedoch hier, daß bisher auf den Angekl 
mit diesem jugendgemäßen, harten Mittel nicht einge
w irk t wurde und die bedingt ausgesetzte Strafe nach den 
gewonnenen Erkenntnissen ohnehin meist problematisch 
ist. Es ist daher durchaus vertretbar, bei der vorliegen
den zweiten Bestrafung von dem Jugendarrest Gebrauch 
zu machen. Zweifelhaft wird dann aber, was mit der 
trüberen Verurteilung, die wegen des Laufes der Bewäh
rungsfrist nicht erledigt ist, geschehen soll. Unrichtig 
wäre die Losung, die Entsch. dem ersten Richter zu 
uberlassen. Wenn er aus der erneuten Bestrafung die 
Konsequenz des Widerrufs der Vergünstigung zöge, wäre 
das “ " v e rm e h re  Ergebnis, daß gegen den Jugend- 
lichen Jugendarrest und auch Freiheitsstrafe vollstreckt 
r rd: .Dle Beurteilung des Jugendlichen muß aber ein
heitlich sein, aus diesem Gedanken heraus war schon 
™ber d'e fEntsdi. über das Schicksal der ausgesetzten 

in “  die Hand des zweiten Richters gelegt
vA!i!+LJ? a ) 'nAli chr dle» Lösung: hier den Jugendarrest vollstrecken, dort die Aussetzung bestehen lassen, ent-
spneht nicht dem Geiste der neuen VO. Sie w ill die 
Freiheitsentziehung einheitlich gestalten (vgl. S§ 6, 7 
DurcnfVO.). Wird im zweiten Urteil auf Jugendarrest er
kannt, so muß die Vollstreckung des Jugendarrestes 
auch die frühere, bedingt ausgesetzte Freiheitsstrafe t i l
gen. Die Möglichkeit, im Wege eines in einem zweiten 
verfahren ergangenen Urteils vorher erkannten Jugend
arrest in Freiheitsstrafe zu wandeln, eröffnet der Gesetz- 
g/’öer selbst in den bezeichneteu Bestimmungen der 
DurchfVO. Der Wortlaut des § 7 Abs. 2 DurchfVO. be- 
tr itrt zwar nicht den vorl. Fall (es hat sich nicht nach
träglich herausgestellt, daß eine Verurteilung vorlag), 
das in ihm hervortretende gesetzgeberische Ziel wird 
aber auch im vorl. Fall eine einheitliche Festsetzung der 
Freiheitsentziehung für beide Urteile fordern. Es handelt 
sich um eine „Kann“ vorschrift, das Ergebnis der Voll
streckung von Freiheitsstrafe und Jugendarrest neben
einander muß aber stets vermieden werden.

2. Den Ausführungen des Urteils über die Zulässigkeit 
der Nichtigkeitsbeschwerde und über die Aufhebung des 
Strafausspruches in seinem ganzen Umfange ist zuzn 
stimmen. Für das Strafmaß werden die Frage der Br" 
währungsfrist und die Abstimmung beider Bewährungs
fristen nach der Sachlage von maßgeblicher Bedeutung 
gewesen sein. Die durch das Urteil p-etrAffp„Q c  ¿ u  
über die Unzulässigkeit der Strafausfetzimo-"v Entsdl- 
Strafmaß beeinflussen es ict * . , tzung kann das
e ne ’̂ u  gesetzte Strafe U l i  h\  m  ver><ennen, daß eine ausgesetzte btrate etwas grundsätzlich anderes für

✓
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den Verurteilten bedeutet als eine unbedingt zur Voll
streckung kommende Strafe. Die Höhe der Strafe wird 
in der Praxis bei vorgesehener Aussetzung der Voll
streckung oft anders bemessen, weil das Strafübel allein 
durch sein Vorhandensein Wirkung ausüben soll.

StA. Dr. H. M i t t e l b a c h ,  Berlin.

Zivilrecht

Verfahren, Gebühren- und Kostenrecht
22 . RQ. — § 3 VO. über die Bildung von Schiedsgerich

ten für die landwirtschaftliche Marktregelung v. 26. Febr. 
1935 (RGBl. I, 293); Anordnung Nr. 111 des Vorsitzenden 
der Hauptvereinigung der Deutschen Gartenbauwirtschaft 
v. 22. März 1937 (RNVB1. 134). Die oben erwähnte Anord
nung Nr. 111 ist eine Maßnahme eines Zusammenschlusses 
i. S. des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarktschiedsgerichtsVO. Es ist 
deshalb auch von den Marktschiedsgerichten ausschließlich 
darüber zu entscheiden, ob eine genossenschaftliche Rück
vergütung an die Genossen eine nach dieser Anordnung 
verbotene Preisunterbietung darstellt, f )

Die Parteien vertreiben Mineralwasser, Limonaden, 
zum Teil auch Kohlensäure und unterstehen als Mitglie
der der für sie örtlich zuständigen Gartenbauwiftschafts- 
verbände der Verbandsgewalt der Hauptvereinigung der 
deutschen Gartenbauwirtschaft. Die Mitglieder der Bekl., 
einer Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht, haben 
nach § 12 d der Satzung Anspruch auf eine Rückgewähr 
(Wareneinkaufsrabatt) nach Maßgabe ihres Warenbezugs, 
deren Höhe durch den Vorstand und Aufsichtsrat vor 
Beginn des neuen Geschäftsjahres festgesetzt wird. Die 
Rückgewähr betrug in den Jahren 1935 bis 1938 0,02 und 
0,03 31M für jede Flasche Mineralwasser und 0,02 M l  für 
jede Flasche Limonade.

Am 22. März 1937 erließ der Vorsitzende der Haupt
vereinigung der deutschen Gartenbauwirtschaft die An
ordnung Nr. 111, betr. Regelung des Wettbewerbs in der 
Tafelwasser- und Limonadenindustrie (RNVB1. S. 134). 
Darin heißt es:

I. Den Mitgliedern der Gartenbauwirtschaftsverbände 
ist es verboten, zu Zwecken des Wettbewerbs die Preise 
für Tafelwässer und Limonaden zu unterbieten oder eine 
Unterbietung in Aussicht zu stellen.

II. Als Preisunterbietung im Sinne dieser Anordnung
g ilt insbesondere: ..

1. jede Preisstellung, die — insgesamt oder nur ört
lich — wirtschaftsstörend w irkt und geeignet ist, die von 
der Hauptvereinigung geförderte Marktordnung, insbe
sondere die Durchführung ihrer Anordnungen wesentlich 
zu stören,

2. jede unterschiedliche Preisstellung zugunsten einzel
ner Kunden, die dem Zwecke dient, Kunden zu erwerben,

3. jede Gewährung von Sondervorteilen irgendwelcher 
Art, die geeignet ist, marktstörend zu wirken.

III. Preis- und Sondervorteile, die nachweislich am
Tage des Inkrafttretens dieser Anordnung bereits ein
geräumt sind, bleiben bis auf weiteres unberührt. In die
sen Fällen sind die Kunden unter Angabe der eingeräum
ten Vorteile bis zum 2. Mai 1937 der Hauptvereinigung 
aufzugeben. . . , • ,

X. Der Vorsitzende der Hauptvereinigung kann zur 
Vermeidung unbilliger Härten Ausnahmen von Bestim
mungen dieser Anordnung zulassen.

XI. Mitglieder der Gartenbauwirtschaftsverbände, die 
den Vorschriften dieser Anordnung zuwiderhandeln, kön
nen in Ordnungsstrafe genommen werden.

Als Zuwiderhandlungen sind auch Maßnahmen anzu
sehen, die, ohne gegen den Wortlaut dieser Anordnung 
zu verstoßen, eine Ümgehung darstellen.

Die Kl. machen geltend: Die Bekl. verstoße durch die 
Gewährung der Rückvergütung gegen diese Anordnung. 
Die Kl. haben demgemäß unter Berufung auf § 1 UnlWG., 
§§ 823, 826 BGB. die Bekl. auf Unterlassung verklagt.

Das LG. hat die Bekl. verurteilt.
Das BG. hat die Klage wegen Unzulässigkeit des 

ordentlichen Rechtswegs abgewiesen. Das RG. bestätigte.

Das BG. hält die Voraussetzungen für die Zustan̂ |  
keit der durch die VO. v. 26. Febr. 1935 (‘y Jvjr 2 das 
angeordneten Schiedsgerichte nach § 3 Abs. 'dje be 
für gegeben. Danach können die Schiedsgericn > ffltneti 
den im Rahmen der Marktordnung gebildeten ^  streitig 
Schlüssen geschaffen worden sind, bei sämtli .jjgse an 
keiten zwischen Mitgliedern der Zusammen „  afllitiefl' 
gerufen werden, die aus Maßnahmen der z- partei»> 
Schlüsse mit unmittelbarer Wirkung gegen 
entstehen. Hierzu kommt folgendes in Betr. bauwiti" 

Die Flauptvereinigung der deutschen Oar ^  ¿tn 
schaft ist auf Grund der §§ 3, 10 des Ges« . Maj;' 
vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes 
nahmen zur Markt- und Preisregelung für lanu , darCn 
liehe Erzeugnisse v. 13. Sept. 1933 (RGBl. > - en; 0 
die VO. über den Zusammenschluß der de erricht 
tenbauwirtschaft v. 27. Febr. 1935 (RGBl- > d[age in n. 
worden und hat ihre nunmehrige Rechtsg Zusait^nk)

¡vef'

an deren diene getretenen vv/\  ,r 2l - ut>nl
Schluß der deutschen Gartenbauwirtschalt * 7 (R ö ;l
(RGBl. I, 911) i. d. Fass, der VO. v. 9,. Aprü1 % da6, ist • 
446) und 28. Juli 1937 (RGBl. I, 869). Nach 8 * e
ein Zusammenschluß der gern. § 1 ZU dl
bauwirtschaftsverbände (Wirtschaftsverb.ma t se 
nach §1 Abs. 1 Nr. 2 b auch die Zusammens ß auSf_ 
Betriebe gehören, die gewerbsmäßig ,,L T ceiwäss.er , uS-
Iimonaden, Kunstbrauselimonaden oder • mit . 3
stellen oder Tafelwässer am Que'lortRi r iebe‘ ‘. '
nähme staatlicher und gemeindlicher Betr ReChte
das. regeln sich die Mitgliedschaft, ReC„.rnei»-
Pflichten der Mitglieder und die sonstig ZusW *pt- 
hältnisse der in den §§ 1 und 2 genamd der H | , 6
schlösse -  also der Wirtschaftsverbande rK-
Vereinigung -  im einzelnen nach den 1935 i e. 
solche stehen, die ältere Fassung v.  ̂ nführer f  Q if -  
VB1. 173) ersetzend, die vom Reichsbauer deutsChe«1 -nde 
nen Satzungen der Hauptvereimgung ¡rtsChaftsVcatziii1.ff
tenbauwirtschaft und der Gartenbauwirts . Sat
v. 6. Febr. 1937 (RNVBI. 77) in Kraft• A«® 8sich, daV '
der Gartenbauwirtschaftsverbtinde ergin äsSer n

eien, soweit sie Limonaden^und ^i azwan g d a ^ sVeti

;a tf 
di« 

•^chaft'itis. def

Parteien, soweit sie Limonaucn u,,u • zWangs^“ -„its 
len oder letztere am Quellort abfullen, W ir t ^ L t  
glieder des für sie örtlich ¿usta?d‘® migung zus 
bandes sind, also nicht der Hauptv be def ^  
mittelbar als Mitglieder angehoren. AUIg2i. Okt. 
menschlüsse ist nach § 4 der VO. ^  r ênb»ü nd - > 
Marktordnung auf dem Gebiete der ‘Absatzes ¡{,ret 
durch Regelung der Erzeugung, ^ eisspannen' ühzUfut> 
Verwertung sowie der Preise u n d lP *  P ge d u t^  m>d 
Bewirtschaftung unterliegenden Lr . ,iach 

Sie können zu diesem

wohls und der Gesamtwirtschaft rnährlmg J,1” }Se 
Stimmung des Reichsministers furpr,.tfertigtet ,n sind t -  
wirtschaft volkswirtschaftlich gerec gen. vCa atiptv m 
Preisspannen festsetzen. Nach §6 der g d 
Wirtschaftsverbände an die Weis ^edarfs^. 
einigung gebunden. Diese kann 1 der w 
nungen erlassen, die für die Mitg ^  gi
verbände unmittelbar verbindlich ,S'n u-enn es

Dem BG. ist hiernach beizutreten, vvdeUtsche» ¿e " t. 
;eht, daß die Hauptvereimgung der chaftsverda 

uwirtschaft und die Gartenbau .-«»rühn „  ax?. ...bauwirtschaft und die Gartenbauvvn e> die. ds'
sammenschlüsse i. S. des § 1 der d d ^ -Ä ts c h 1 deii 
schiedsgerichtsVO. v. 26. Febr 1935 J  M 
ständigleit der bei ihnen bestehend ^  ^  J  
gerichte mit der sich aus § 3 rd entliehet jm , def 
Wirkung des Ausschlusses .defim0 streitigke' 
begründet ist, sofern es sich um ¿>as is paije -
der MarktschiedsgerichtsVO- ha Stre;tes
Meinung des BG. hinsichtlich des für sie n
einmal insofern der Fall, als dies band anf j  jfkts£ 1 i 'c
ständigen Gartenbauwirtschafts 2 der ^ atl, P3. ^
damit die insoweit in § 3 Abs. 2 ^  e r f n | > < e;

teilte Voraussetzung hattS' 
ailclcll M itglieder ihres > Sachla|  gtrê gl.
ind, kann unerörtert bleiben, wie ^  a n d ^ ^ d e ^ t  

, .. wenn der eine odLr un*e an.urteilen wäre, wenn der eine ehr
der Gewalt seines Verbandes mem 1 
Urt. 11/41 des erk. Sen. v. 9. Juni 1 '

Das ßö-
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an’ daB es sich nach tiem tatsächlichen Vorbringen 
de um e*ne Streitigkeit handele, die aus „Maßnahmen 
J  Zusammenschlüsse“ , nämlich aus der von der Haupt-
niü1einigung mit Zustimmung' des Reichsministers für Er
f o l g  Und Landwirtschaft und des Reichskommissars 
22.M-e Preisbildung erlassenen Anordnung Nr. 111 vom 
baKp rz entstanden sei. Denn ohne die Anordnung 
tl- es zu dem die Grundlage der Klagansprüche bilden- 
Vjr,? „e*te der Parteien nicht kommen können. Daß ein 
tyj?oß gegen die Anordnung gleichzeitig eine unlautere 
f^ewerbshandlung darstelle, könne keinesfalls zur 
§3Y, uaben, daß eine Ausnahme von der Vorschrift des 

2 Nr. 2 der MarktschiedsgerichtsVO. Platz greife, 
n sonst deren Voraussetzungen erfüllt seien.

Ausführungen des BG. geben zu rechtlichen Be- 
n keinen Anlaß. Ihnen ist insbesondere insofern bei- 

W Ä ,  als sie den Streit der Parteien als Folge einer 
b'idei! narer! Wirkung der Anordnung Nr. 111 gegenüber 
V°„ a Parteien ansehen. Daß diese Anordnung als eine 
b̂ eioh r Hauptvereinigung innerhalb ihres Aufgaben- 
"'sse Und unter Wahrung der gesetzlichen Erforder- 
Pt 
«Chii.amerlassene Willenskundgebung die Maßnahme eines

m  P t l  o A L 1 .    « C  rl O O A 1. .. O X T O 1 1 I* t j,j Juienschlusses i. S. des § 3 Abs. 2 Nr. 2 der Markt 
-c .¡SermbtsVO. darstellt, unterliegt keinem Zweifel.

s’cß an die Mitglieder der Gartenbauwirt- 
Abs J ^erbände und begründet für diese in der in § 6 
S i tfl er VO. v. 21. Okt. 1936 vorgesehenen Weise eine 
Sarii, a „ f re Verbindlichkeit zur Einhaltung der ihnenI * virm.uuv..mv.n tu* l Ullg UC1 11111CI1
^««»erlegten wettbewerblichen Beschränkungen. Übt 
ftg au .Hauptvereinigung Einfluß auf die Marktgestal- 
>ti ¡tTs> indem sie zur Förderung und Durchsetzung der 
■Ul ju erstrebten Marktordnung den Wettbewerb auf 
:n ]e Unterstellten Wirtschaftsgebiet in bestimmte Bah-

a^erbli^ Anordnung selbst ist es 
¡(Jje daß'^^edung der Mitglieder i

Jkh so erfaßt diese Regelung notwendigerweise 
r er> di ?eSenseitigen wettbewerblichen Beziehungen 

sind h der Anordnung Folge zu leisten haben. Durch 
kê bewpi:.Mitgliedern der Wirtschaftsverbände für ihre 
thNbern r-che Betätigung auch gegenüber ihren M it
hin zulä . renzen gezogen. Ihre Preisstellung, die bis 
„‘Stiiinp assig war, wird unstatthaft, wenn sie der An- 
sMndet zuwiderläuft. Nur diese Verbotswidrigkeit be- 

sq1C[ auc.b die Merkmale für den Sittenverstoß, falls 
rp w. r in dem heanctinHe+en, Vorhalten zu erblicken

also, die die wett-
-o —........ ö------- zueinander verändert,

ßpt de> incKS alerzu nocb des Dazutretens sonstiger Um- 
Higten t?°?dere einer eigenen Willensbetätigung der 

V  U unm-rf^dürfte. Kommt hiernach der Anordnung 
V^tehen'™  b.are W irlfung gegenüber den Parteien zu, 
k  ®!ä sieh V U, keine Bedenken gegen die Annahme, 

Bejr-fwiF" der von den KI. vorgetragenen tatsäch- 
bi»1« hanriou U?g der KIage utn Ansprüche aus einem 
L, Ab wär b . au? i ener Maßnahme entstanden ist. 
* 0  die ?n> w*e sie selbst einräumen, nicht in der 
S ieben  „  der Klage erhobenen Ansprüche geltend 
\ SU|ig dipWv nn nicflt die Anordnung der Hauptver- 

cjemv ®raussetzungen hierfür geschaffen hätte.i t i   ̂ a(JCj1 ßje vQn jgj.
Rückvergütung eine Preis-

v0n . - ~ u \̂ n
Su gewähr?1 Standpunkt aus

&
iiyp , i\ucKvcrgurung eine preis-
sie ' h n '  w*e SIQ die Anordnung untersage.n ojp “  > vv*'- aiic M i iu iu n u n g  u r  

1. dur rhe  Behauptung zu rechtfertigen, i 
,*gewäbr der Rückvergütung

daß sich 
zu den‘'tu .'Uno»n , “ "s c w ii i i  uci rcucKvergutung zu aen 

ĥ bäuln Wiri des lauteren Wettbewerbs und der guten 
Nüst das V P r uch setze. Denn hiervon abgesehen, 
ACtst0oI)tlen «,s'a eL der Bekl. nichts, was insoweit zu 
Jhiw der Rom6' Wenn die KI. einen Wettbewerbs- 

ng d p j ' „..raus herleiten, daß sie sich unter 
t S te rbe n  Verhaltens ihrer Mitbe-„'Aai einen „  Piiichtmäßigen Verhaltens ihrer Mi 
iNtlk* dies . g.escilaftlichen Vorsprung verschaffe, so 
« ii? 5 e- Die ^re Erweiterung der tatsächlichen Klage- 
» h Ä t po|jje weisen damit lediglich auf eine not- 
A ihre *ts hin kr dur<; 1 die Anordnung geschaffenen 

Verhau 6 au-ch dann einträte, wenn der Bekl. 
vab» t'rn läJi *1? eine Verfolgung wettbewerblicher 
Du »o«durchSH 0 Lenx0weni£ vermag die Behauptung, 
¡¡J? Ja|,nr E‘en0SsenabseitzUi lig der Pflichtzahlung den Bei- 
i>tS 1937 rh«uetrle,Ci ‘ ‘ ert- die. Rückvergütung seit 

Srüaciaf Großh;; ° i'/ Und den Preis der Beitrittsberech- 
Ul,g en ' r r  r  ausgerdehnt, die für die Klag- 

urscheidenden Umstände zu verändern.

Selbst wenn dies alles zuträfe und von der Bekl. zur 
Förderung ihres Wettbewerbs unternommen worden 
wäre, so ließe sich daraus immer nur folgern, daß sie 
es aus wettbewerblichen Gründen auch ablehne, hinsicht
lich der von ihr gewährten Rückvergütung die Anwend
barkeit der Anordnung der Hauptvereinigung anzuerken
nen. Die aufgeführten Maßnahmen wären für sich allein 
wettbewerblich zulässig und könnten auch im Zusammen
hänge mit der Anordnung für die Begründung der Klage 
nur Bedeutung gewinnen, sofern die Gewährung einer 
Rückvergütung unter üas Verbot der Preisunterbietung 
fiele.

Lediglich hierauf kommt es also für die Entscheidung 
des Rechtsstreits an. Was die KI. zugesprochen haben 
wollen, stützt sich gerade auf die Annahme, daß auch 
die Rückvergütung der Bekl. eine Preisunterbietung im 
Sinne der Anordnung darstelle. Die KI. leiten damit selbst 
ihre Ansprüche aus der unmittelbaren Wirkung einer 
Maßnahme des Zusammenschlusses her. Gegenstand des 
Streites ist demnach in erster Reihe, wieweit die Trag
weite jener Anordnung: reicht. Nur wenn sie sich auch 
auf Rückvergütungen einer Genossenschaft erstreckt, wie 
sie die Bekl. ihren Mitgliedern zukommen läßt, können 
die Kl. mit ihrem Begehren durchdringen. Damit steht 
aber eine Frage zur Entscheidung, die das Gebiet der 
Marktordnung unmittelbar berührt. Ob die Bekl. ihre 
Rückvergütung beibehalten darf oder sie mit Rücksicht 
auf die Anordnung in Zukunft einstellen muß, ist für die 
Verwirklichung der mit der Anordnung erstrebten Markt
regelung von unmittelbarer Bedeutung. Der Streit der 
Parteien erwächst damit aus der bürgerlich-rechtlichen 
Ebene in den Bereich der wirtschaftlichen Marktbeeinflus
sung, bewegt sich also auf einem Gebiete, dessen Rege
lung in Streitfällen der ausschließlichen Zuständigkeit der 
marktständischen Gerichtsbarkeit Vorbehalten ist. Der 
Revision kann nicht gefolgt werden, wenn sie meint, nicht 
die Maßnahme des Zusammenschlusses, die Anordnung 
der Hauptvereinigung und ihre Tragweite seien Gegen
stand des Streites, sondern der unlautere Wettbewerb der 
Bekl., den sie unter Mißachtung dieser Maßnahme gegen 
ihre Mitbewerber treibe. Das Gegenteil ist richtig. Die 
Frage, ob sich die Bekl. sittenwidrig verhält, kann über
haupt nur gestellt und beantwortet werden, wenn fest
steht, daß die Anordnung auch auf genossenschaftliche 
Rückvergütungen Anwendung findet. Nur hierum geht 
im Kerne der Streit der Parteien. Die Entsch. des erk.Sen 
m RGZ. 157,106 =  JW. 1938, 141630; RGZ. 162, 3 7 =  DR 
1940, 84« und II 142/39 v. 24. Jan. 1940 enthalten nichts, 
was zu einer abweichenden Auffassung Anlaß geben 
könnte.

Die VO. v. 26. Febr. 1935 unterscheidet hinsichtlich der 
Streitigkeiten, die sie der Zuständigkeit der Marktschieds
gerichte unterstellt, nicht nach der Art des Rechtsver
hältnisses, innerhalb dessen der Streit erwachsen ist. 
Marktregelnde Maßnahmen der Zusammenschlüsse kön
nen in alle rechtlichen Beziehungen der Marktbeteiligten 
eingreifen und dadurch Ursache zum Streite geben. Die
ser braucht sich nicht notwendig auf vertraglicher Grund
lage abzuspielen, sondern kann ebenso aus einer Wirkung 
der Maßnahme hervorgehen, die sonstige Gebiete des 
Marktgeschehens betrifft. Da nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 der 
VO. sämtliche Streitigkeiten, die unmittelbar aus Maß
nahmen der Zusammenschlüsse entstehen, der Markt
schiedsgerichtsbarkeit zugeführt werden sollen, fallen auch 
wettbewerbsrechtliche Beziehungen der Parteien hier
unter. Die MarktschiedsgerichtsVO. bietet weder nach 
ihrem Wortlaut noch nach ihrem Zwecke Anlaß, ihr An
wendungsgebiet insoweit einzuschränken (vgl. Entsch. des 
RG. II 111/36 v. 26. Febr. 1938 — RGZ. 157, 106 =  JW 
1938, 14163“ — in RdRN. 1938, 661 m. Anm. von B a a t h  
und den dort auf S. 663 angeführten weiteren Nach
weisen). Wenn S t e f f e n  (in JW. 1939, 74 unter Ergän
zung seiner früheren Darlegungen in JW. 1938, 1419) nur 
solche Parteistreitigkeiten von den Marktschiedsgerichten 
entschieden wissen will, die sonst nur durch Willensakte 
der Zusammenschlüsse zwecks Ordnung des Marktes ge
löst werden könnten und der freien Verfügungsgewalt 
der Parteien nicht zugangig sind, so mag offenbleiben 
ob nicht auch danach die Zuständigkeit der Marktschieds
gerichte im vorliegenden Falle insofern begründet wäre
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als gerade die Entscheidung darüber, ob eine genossen
schaftliche Rückvergütung unter die Anordnung Nr. 111 
fällt, eine -  um die Worte S t e f f e n s  zu gebrauchen -  
„autoritative Feststellung der Bedeutung und Tragweite 
jener Anordnung verlangt, wie sie beim Fehlen einer
marktständischen Gerichtsbarkeit nur die Hauptvereinigung
selbst treffen könnte. Die Ansicht S t e f f e n s ,  die Markt
gerichtsbarkeit diene ausschließlich der Regelung der 
Marktpflege, nicht der Rechtspflege und habe sich aut 
die Entscheidung „hoheitlicher“  Fragen zu beschranken, 
sei aber zu Entscheidungen im Bereiche des bürgerlicnen 
Rechts nicht berufen, findet weder im Gesetz noch m 
der ihr gegebenen Begründung eine ausreichende Stutze.

Bei der umfassenden Geltung, welche die Marktschieds
gerichtsbarkeit für die Entscheidung von Streitigkeiten 
aus Maßnahmen der Zusammenschlüsse in Anspruch 
nimmt, liegt auch kein Grund vor, in ihrer Zuständigkeit 
eine Trennung nach der Art der Rechtsfolgen eintreten 
zu lassen, die aus einem solchen Streite hergeleitet wer
den. T rifft die Maßnahme eine wettbewerbliche Regelung 
und dreht sich der Streit der Parteien um ihre Bedeutung 
für das gegenseitige Wettbewerbsverhältnis, so gut tur 
alle daraus entspringenden Ansprüche, mögen sie auf 
Unterlassung, Schadensersatz oder eine diesen vorbe
reitende Auskunftserteilung gehen, daß es zu ihrer Be
urteilung zunächst der Entscheidung über die Tragweite 
der Anordnung, also über eine Frage der Marktordnung 
bedarf, die nur von den Marktschiedsgerichten getroffen 
werden kann. Daß diese, wie im Falle des Unterlassungs
begehrens über das Bestehen einer Wiederholungsgeiahr, 
so beim Schadensersatzanspruch über das Vorliegen eines 
Verschuldens und damit auch über Fragen zu befinden 
haben, die außerhalb des Bereichs öffentlicher Markt- 
beeinflußung liegen, ändert nichts daran, daß in jedem 
Falle der Streit um die Anordnung selbst die Grundlage 
für den Anspruch bildet und dieser ohne die Anordnung 
nicht hätte entstehen können. Die Voraussetzungen für 
die ausschließliche Zuständigkeit der Marktschiedsgerichte 
sind also auch hinsichtlich des von den Kl. erhobenen 
Feststellungs- und Auskunftserteilungsarispruches gegeben 
(vgl. hierzu M e r k e l :  RdRN. 1936, 250; Ba a th  ebenda 
S. 986).

Die KI. haben zum Beweis für die angeblich rein 
bürgerlich-rechtliche Natur ihrer Ansprüche und die dar
aus herzuleitende Zulässigkeit des Rechtswegs noch gel
tend gemacht, die Bekl. habe dicht nur durch die Ge
währung der Rückvergütung gegen die Anordnung 
Nr. 111 verstoßen, sondern sich auch insofern wett
bewerbswidrig verhalten, als sie bei der Werbung neuer 
Mitglieder darauf hingewiesen habe, daß sie billiger 
liefere und durch die Rückvergütung mehr als die andc- 
ren Brunnen bieten* könne. Das BG. läßt dahingestellt, 
ob in einem solchen Vorgehen eine unzulässige ver
gleichende Werbung zu erblicken sei, die mit der be
haupteten Zuwiderhandlung gegen die Anordnung Nr. 111 
durch Gewährung der Rückvergütung nichts zu tun 
habe. Es hält das Vorbringen der KI. schon um deswillen 
nicht für geeignet, die Zulässigkeit der Klage zu begrün
den weil diese nach den erhobenen Ansprüchen nur auf 
die Behauptung einer verbotenen Preisunterbietung und 
nicht auf jene davon verschiedenen Tatbestände abstelle. 
Dem ist beizutreten. Die Kl. könnten mit ihrem Hinweis 
auf das von ihnen gerügte wettbewerbswidrige Verhalten 
der Bekl. gegenüber der von dieser erhobenen Einrede 
der Unzulässigkeit des Rechtswegs nur Erfolg haben;, 
wenn ihre Klaganträge dem behaupteten besonderen wett
bewerblichen Sachverhalt Rechnung trügen. Das ist, so
weit sie der Bekl. die Gewährung der satzungsmaßigen 
Rückvergütung und die Werbung neuer Mitglieder mit 
dem Hinweis hierauf untersagt wissen wollen, nicht der 
Fall Ein so weitgehendes Verbot ließe sich aus der be
haupteten vergleichenden Werbung der Bekl. niemals 
herleiten. Die KI. hätten ihr Klagbegehren ihrem weite
ren Sachvortrag anpassen und sich sowohl hinsichtlich 
des Unterlassung«- wie des Feststellungs- und Auskunfts- 
erteilungsanspruches auf den dadurch gegebenen Rahmen 
beschränken müssen. Ihnen dies noch besonders anlicim- 
zugeben, hatte das BG. keine Veranlassung, da sie durch 
rechtskundige Berater vertreten waren, es sich auch nicht 
nur um eine sachdienliche Verbesserung der Ursprung-

liehen Anträge, sondern um die Erhebung ne ß 7e.
neuer tatsächlicher Grundlage beruhender Anspn gie
handelt hätte. Die Rüge aus § 139 ZPO., w Lt n;cht 
Revision im Zusammenhänge hiermit erhebt, 
begründet. rM I

(RG., II. ZivSen., U. v. 9. Juni 1941, I I 23/41.) ^
Anmerkung: Die landwirtschaftliche M arktor^

.............. nzelnen Betriebe zu Zwangska
sammengcsciuussen werden, gehört dem 
Recht an. Demgemäß sind auch die durch vu . • -

Anmerkung: Die landwirtschaftliche Mar* 
durch die die einzelnen Betriebe zu Zwangsk « fliehe*1 
sammengeschlossen werden, gehört dem ^  pebr. 
Recht an. Demgemäß sind auch die durch W ) _ chieds- 
1935 (RGBl. I, 293) geschaffenen Marktordnung tlicher 
gerichte in erster Linie zur Entscheidung ]ylitgl>e 
Fragen berufen, z. B. ob ein bestimmter Betriei^¡tgfieds- 
eines Zusammenschlusses geworden ist, weicnc 0 rdnu«Ss' 
beitrage er zu entrichten hat, ob er einen mi began' 
strafe zu belegenden Verstoß gegen die Satzi ^ jcht z«
gen hat usw. Die Marktordnungsgerichte ‘ f treitji 
verwechseln mit den „Schiedsgerichten fü rJ -i ,ung des 
keiten beim Reichsnährstand“ , die auf der A 3Qg) b
Reichsbauernführers v. 18. Juli 1935 , (■1 nichts
ruhen und mit den vorerwähnten Streitigkei 
tun haben. , itf.n hinatl9

Über die öffentlich-rechtlichen Streitigkeit? ? Abs.
haben die Marktordnungsschiedsgerichte nacn » , sarm
Nr. 2 der VO. v. 26. Febr. 1935 zu entscheiden.. Zusa<0
liehen Streitigkeiten zwischen Mltg ,,e^ f™ nltnenschlus*t.

/Up M aßnahm en der Zusarnu eil
licnen otrenigKcucu
menschlüsse, die aus Maßnahmen der C par(eiei> 
mit unmittelbarer Wirkung gegen beide ^  74 rmit unmittelbarer wiraung gegen u";“ -,q3g 74 
stehen“ . S t e f f e n :  JW. 1938 1420 und J g ^ f ö g .
auch diese Bestimmung beziehe sich, led 0 ordeßt'/i ¡. 
lich-rechtliche Streitigkeiten und ko!J” £ ken Di&e ¿er 
Gerichtsbarkeit in keiner Weise emschmnk^ ^  Sinp< deit 
nung dürfte sich jedoch mit dem W o r t “  Zustäncl>f linl 
Vorschrift schwer vereinbaren lassen. es sic»
der Marktordnungsgerichte ist zwar, s ^  enge ¡e 
bürgerlich-rechtliche Streitigkeiten ^ ^ ¿ ¿ hlossen f  &  
aussetzungen geknüpft, aber ganz ausg VoraUSSetzu | u. 
für solche Streitigkeiten nicht. Diese einem derVer- 
sind: 1. Beide Parteien müssen M itg lied ’ dje der e(. 
sammenschlüsse sein; 2. eine Maßna Befugn’sj icheH 
band auf Grund seiner hoheitsrech liehen‘ trechtW ^
lassen hat, hat sich unmittelbar auf die I 3 ¿er 
Verhältnisse der Parteien ausgewirkt entstanden; ¿s 
der Parteien ist aus dieser Maßimhm rll cjne s yjef 

Besteht z. B. zwischen den Mitglied diesefl ist
eift der Verband ^  el„, s0

;int,

ein Liefervertrag und greift
träg^durch eine*" Preisfestsetzung unmdteflüber d i ^ d -
f.-.r pinpn Streit zwischen den Pan daS Ma ‘ 91 -

Maßnahme ausschließlich ^  r d efür einen Streit 
Wirkung dieserW irK u n g  u ic s c i m a u u o i f l i .  ----------  ' c;nd  d ie  W  \ ,b  d,e
nungsgericht zuständig. Dagegen handc1, ^ eJige
l i e h e n  zuständig, wenn es sich darU®reinba^
Ware mangelhaft gewesen ob dm tat)de g<£ jmmar 
geliefert, ob überhaupt ein Vertrag *  ReCht, a’* Maß' 
ist u.dgl. S t e f f e n  hat also inÄ " t s r e c h t l ic ^ h sei^ 
ein Zusammenhang mit e in e r h o i et jgt jedoc jvgt.

y“ , München 1937, s. I.1’ " tiiCh-rechtu«‘; , ĉ % :  
342; M e u l e m a n n ,  „Die offen « Zusami«®.1’ " Sc^'L- 
rerichtsbarkeit des RNSt. und se n ^  ”ßNSt.“ «
Berlin 1939, S.72; S c h la d e n n a u ^  JoC r n = dp1ch„Berlin To3Q, S. 72; Sc h l a d e n d e s  I Ä  
gerichtsbarkeit bei den Marktver_an^¿¡ggeiJ tigke,te 
zig 1938, S.51; H e r m s ,  »D*® Recht***1*1* 8 die
nährstandsgerichte in bürgerhcl daß
'  ............................ die AStuttgart 1938, S. 35.

H e r m s  vertritt allerdingsH e r m s  vertritt aiieruwK= Klag*1), a. O--Ljc»
Marktordnungsgerichte gerade tm  geien (»• ^be * y  
lauteren Wettbewerbs nicht Jäd ig ten 0iiderlg
Denn der Abwehranspruch‘ ¿ ®  V 'nordnunfc 0d?r 
auf der Verletzung der Verban ■ ( jnlWu- ,e ie
dem Verstoß gegen das Gesetz (5 -  -  01 '
B O B .)."“ " " -------- ------ ,  .  « r i f is te l l«  *eÄ , * -Die übrigen vorerwähnten »cn 
Meinung jecloch nicht. Nach ihr ^ h t H « * *  
daß der Streit durch eme hoh« ^  priva 
an Ordnung verursacht ist, die au
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ge w ir l" ? \n Verbandsmitglieder untereinander ein- 
keiten 3 er k°nne auch bei Wettbewerbsstreitig- 
schiedco-» Demgemäß haben denn auch das Markt
land -riCj  beim Brauwirtschaftsverband Ostdeutsch
ere 7i,o+-e '?-as, ^sprechende Gericht für Süddeutschland 
der M i in - r j  gk,eR auc*1 für Wet tbewerbss tre i t igkei ten 
Entscheid. Cr bejaht (RdRN- 1938> 339> 341)- Die beiden 
mend her geun sind von H i n k e  und Baath  zustim- 

Das RrPT i en worden (RdRN. 1938, 341, 342). 
herrschende"aL s'.c^ *n vorstehendem Urteil im Sinne der 
überzeucrerfd1 " Rdl?.ung entschieden. Wie das Urteil mit 
Maßnahmen &d Driinden darlegt, können hoheitsrechtliche 
Privatrechtr vTeSD ^? r^ands auch unmittelbar auf solche 
wirken dipC" e{ ez'ekun£en der Verbandsmitglieder ein- 
sincl die Vr, 3U dem Wettbewerbsrecht beruhen. Damit 
Abs. 2 Nr 2raussetzungen für die Anwendbarkeit des § 3 

Diese 7n der1VO'. v- 26. Febr. 1935 erfüllt.
Vorschrift slancihgkeitsvorschrift ist jedoch als Ausnahme- 
keit des Sr.VE.aLLSzUJe&en• Ein Fall, in dem die Zuständig- 
aachstehendnaf r^ er‘chts zu verneinen ist, wird in dem 
Tage l i  ic/.^hgedruckten Urteil des RG. vom selben 

la/41 behandelt.
M inDirig. Dr. V o g e l s ,  Berlin.

23, rq
?,ildui>g v„n'c§^ 4  ZPO.; § 13 GVG.; § 3 VO. über die 
^ arktreffp|,m„ c“ledsger'chien für die landwirtschaftliche 

2uS| nunnfgncv- 26-Febr. 1935 (RGBl. I, 293); VO. über 
Schaft v 90 ,n?.chluß der deutschen Milch- und Fettwirt- 

9 ‘e Frag; J“u 1938 (RGBl. 1, 957).
■ehte oder ’vn* j ‘.n Rechtsstreit vor die ordentlichen Ge

benden Mart* i!*e a*s öffentliche Sondergerichte anzu- 
rile,e der Znia C- . d.s£erichfe gehört, liegt auf dem Ge- 

sachiichpn l Sl£keit des Rechtswegs, nicht auf dem 
ri Erfo,gt ein* ? aftändigkeit.
J L  ^üsammpne l . gun8 von Betrieben nach §4 Ziff. 7 

helbare MaRnCKUßverordnun*» n'ch< durch eine un- 
, anlaßt dies*- avme des Wirtschaftsverbandes, sondern 
iih,. demip«- en R'baber des stillzulegenden Betrie- 
zu rn^men sniilge” ’ der d'e Aufgaben des Betriebes 
chp„Seill‘eßen ein,e? »Kaufvertrag“  über den Betrieb 
Vor j - ertrane , , „ ge .̂ören Streitigkeiten aus einem sol- 

■>dle Marktcpc-r ,dle ordentlichen Gerichte und nicht 
ßefwecks V e S  .Sgerich(e- t>
tUeni!?L.rl<tregeilln acilu!1? der Butterverteilung im Rahmen 
29. .„ H“ 8 der r iw i311, Grund der VO. über den Zusam- 
Wirkpi,^938 (Rr.m i ben Milch- und Fettwirtschaft vom 
Uels ''aftsverbanri •’ 93I)  wurde vom Milch- und Fett- 
solltPpU ,d'e Mrur ein? Übertragung des Buttergroßhan- 
Werßen h-lerfür e n t« ^ '6? v?r?ese,len> die Großhändler 
Milcu_ ■ 2ur Durpi,r-iec l̂end ihrem Umsatz entschädigt 
24, Und Uührunp- di*Q*r MaRnahmp cpifpno ripp

e 
ßl
Z\

den n iMs. siau. meruei Kam
n ^k i eines F rfrte'ien zu. f°i&ender von Sch. unter 
, arteien u n t 1 - re niedergeschriebener und von

M‘Vh« * Ullrohf ” ! -- ^  vmovuuuigi
24. ta ^nd FetKv;;!U >un& dieser Maßnahme seitens des 
tIiespsn'.1;93g ¡n .,  tschafts verband es Thürin gen fand am 

erbandes ' scn[|er dern^Vorsitz eines Beauftragten
e.s Z\lt,Kr er u n d * « ’ eine Zusammenkunft der Butter- 
u n den n° i e.re‘^esitzer Ns. statt. Hierbei kam
°e'denUDg eines F rfrtei.en zu folgender von Sch 

arto!~a i,n?Imu ars niedergeschriebener u 
unterzeichneier „Vereinbarung“ :

Vr*. 3Rrg.r°ßhandp|ar- ’n N. überläßt käuflich seinen 
«*- der Molk ' 1"  Höhe von etwa 500 kg It. Sept. 

•.Juli 1 Q3q 61 in N. ab 1. April 1939, späte-

* " | H ' rr ste„ s8 der

t jer‘ Die MoiR1’’
Bi« "  ^  35qo s / f f  8ck- in N. zahlt als Kaufpreis an

hath ®  N  .hatjea J ;  Juli I orq Duffergroßhandel vereinbarungs- 
* *  nur lnofi Bekl- überlassen. Dieser hat 

¿a9es Rpr'Ve‘gert rv'%̂ an die RI- Bezahlt und weitere 
RceMS Aq sfhetrai?'ep !.e RL‘ llat deshalb Klage auf Zah- 
Iicllt ts)ve;,s' hat dje £?n nebst Zinsen erhoben.
han(i| rte;i 9hgew: Rla&e wegen Unzulässigkeit des 

hjdhg n aUfgehnKSQe„ ' PJas GLO. hat das amtsgericht-1,  ̂ ULU. ha
¡ l vind Entscheid,'Und die SaclieZi!H-s?On , , I lle'dung an das AG

amtsgericht- 
zur erneuten Ver-

u,p -Mriipi des rIV1?®' an das AO. zurückverwiesen. 
^ h e L ’ni o2ew i^ p „ ekI- gegen das Urteil des OLG.

Öie zur,

« ^ ¡« S S S t Entscheidung 
der Parteien vor 

die als öffentliche

Sondergerichte anzusehenden Marktschiedsgerichte ge
hört, liegt auf dem Gebiete der Zulässigkeit des Rechts
wegs (§ 274 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.) und nicht auf dem der 
sachlichen Zuständigkeit (vgl. RO. Großer Senat für 
Zivilsachen in RGZ. 156, 279 =  JW. 1938, 365 2). Es han
delt sich auch nicht um die Einrede des Schiedsvertrages 
gern. § 274 Abs. 2 Nr. 3 ZPO., da die auf Grund der VO. 
v. 26. Febr. 1935 (RGBl. I, 293) nebst den Änderungen vom
8. Juli 1939 (RGBl. I, 1201) gebildeten Schiedsgerichte auf 
Gesetzesbefehl und nicht auf rechtsgeschäftlicher Ver
einbarung oder auf einer sonstigen Handlung des Privat
rechts beruhen, wie es der Fall sein müßte, wenn sie als 
Schiedsgerichte i. S. der §§ 1025 ff. oder des § 1048 ZPO. 
anzusehen sein sollten (vgl. RGZ. 157, 106 =  JW. 1938, 
1416»»).

Das BG. geht zutreffend davon aus, daß die Streitigkeit 
der Parteien einen dem bürgerlichen Recht angehörenden 
vermögensrechtlichen Anspruch betrifft, der nicht nur 
seiner formalen Begründung nach, sondern gemäß seiner 
tatsächlichen Rechtsgrundlage (vgl. hierzu RGZ. 145, 369 
[374] =  JW. 1935, 597i mit weiteren Nachweisen) auf 
einen zwischen den Parteien geschlossenen Kaufvertrag, 
jedenfalls auf eine privatrechtliche Vereinbarung über die 
Zahlung einer „Entschädigung“  oder Vergütung für die 
Überlassung des Buttergroßhandels der Kl. an den Bekl. 
gestützt ist. Deshalb ist gern. § 13 GVG. der ordentliche 
Rechtsweg gegeben, falls dieser nicht durch eine be
sondere gesetzliche Vorschrift ausgeschlossen ist. Als 
solche kommt allein der § 3 Abs. 2 Nr. 2 der VO. über die 
Bildung von Schiedsgerichten für die landwirtschaftliche 
Marktregelung (MarktschiedsgerichtsVO.) v. 26. Febr. 1935 
(RGBl. 1, 293} i. Verb. m. § 3 Abs. 1 dieser VO. in Be
tracht. Die Bestimmung des § 3 hat ihre gesetzliche 
Grundlage in den §§ 3, 7, 10 des Gesetzes über den 
vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes und Maß
nahmen zur Markt- und Preisregelung für landwirtschaft
liche Erzeugnisse (RNStG.) v. 13. Sept. 1933 (RGBl. 1,626). 
Danach kann der Reichsminister für Ernährung und Land
wirtschaft zur Regelung der Erzeugung, des Absatzes 
sowie der Preise und Preisspannen von landwirtschaft
lichen Erzeugnissen Gruppen und Angehörige des Reichs
nährstandes und sonstige Unternehmen und Einrichtun
gen, die landwirtschaftliche Erzeugnisse hersteilen oder 
vertreiben, zusammenschließen..., wenn der Zusammen
schluß . . .  unter Würdigung der Belange der Gesamt
wirtschaft und des Gemeinwohls geboten erscheint (§ 3 
RNStG.). Die bei den Zusammenschlüssen gebildeten 
Schiedsgerichte sind unter Ausschluß des ordentlichen 
Rechtswegs ohne Rücksicht auf den Wert des Streit
gegenstandes zur Entscheidung in folgenden Fällen zu
ständig (§ 3 Abs. 1 MarktschiedsgerichtsVO.):

„1. in den in den Verordnungen über die Bildung dieser 
Zusammenschlüsse oder in deren Satzungen vorge
sehenen Fällen,

2. bei sämtlichen Streitigkeiten zwischen Mitgliedern 
der Zusammenschlüsse, die aus Maßnahmen der Zu
sammenschlüsse mit unmittelbarer Wirkung gegen 
beide Parteien entstehen“  (§ 3 Abs. 2 Marktschieds
gerichtsVO.).

Auf dem hier in Betracht kommenden Wirtschaftsgebiete 
hat der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft 
in weiterer Ausführung des RNStG. sowie auch auf 
Grund des § 38 MilchG. v. 31. Juli 1930 (RGBl. I, 421) 
i.d . Fass. v. 20. Juli 1933 (RGBl. I, 527) durch die VO. 
über den Zusammenschluß der deutschen Milch- und Fett
wirtschaft (ZusammenschlußVO. v. 29. Juli 1938) (RGBl. I, 
957) — in Erweiterung der ursprünglichen VO. v. 17. April 
1936 (RGBl. I, 374) — die der deutschen Milch- und Fett
wirtschaft angehörenden Betriebe für das Reichsgebiet 
zur Hauptvereinigung und für bestimmte örtlich abge
grenzte Wirtschaftsgebiete zu Milch- und Fett wirtschafts
verbänden (Wirtschaftsverbänden) zusammengeschlossen, 
denen die Erzeuger, Verarbeiter und Verteiler angehören. 
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können diese Zusammen
schlüsse die Erzeugung, die Erfassung, den Absatz, die 
Ablieferung, die Be- und Verarbeitung und die Verteilung 
der Erzeugnisse regeln (§ 4 Nr. 1), u. a. auch wirtschaft
lich unnötige Betriebe vorübergehend oder dauernd still- 
legen (§ 4 Nr. 7). Für Fälle, in denen eine auf Grund 
dieser VO. getroffene Maßnahme dieser Zusammen-
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Schlüsse eine schwere wirtschaftliche Schädigung eines 
Betriebes zur Folge hat, ist in den Satzungen die Ge
währung einer angemessenen Entschädigung vorzusehen; 
eine schwere wirtschaftliche Schädigung liegt in der Regel 
vor, wenn ein Betrieb ganz oder teilweise stillgelegt wird . 
(§ 7 Abs. 1 und 2 ZusanimenschlußVO.). Für Streitig
keiten über Voraussetzung und Umfang der Entschädi
gung ist in den Satzungen die Anrufung eines Schieds
gerichts vorzusehen (§ 7 Abs. 4). Entsprechend dieser VO. 
sind durch Anordnung des Reichsbauernführers v. 20. Aug. 
1038 (RNVB1. 423) die Satzungen der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft und der Milch- 
und Fettwirtschafts verbände festgelegt worden. Streitig
keiten über Voraussetzung und Umfang der Entschädi
gung sowie der im Abs. 4 genannten Ausgleichsbeträge 
entscheidet das Schiedsgericht des Wirtschaftsverbandes, 
das binnen eines Jahres seit Bekanntwerden des Scha
dens angerufen werden muß (§7 Abs. 5 der Satzung).

Im vorliegenden Falle hat nun der Milch- und Fett
wirtschaftsverband Thüringen mit dem Sitz in Weimar, 
anstatt einerseits den Buttergroßhandelsbetrieb der Kl. 
stillzulegen und diese dafür zu entschädigen sowie ande
rerseits den Bekl. als denjenigen, der durch die Über
nahme des stillgelegten Buttergroßhandels der KI. einen 
besonderen Vorteil erlangen würde, zum Zwecke der 
Deckung des Entschädigungsaufwandes zur Leistung eines 
Ausgleichsbetrages heranzüziehen, beide veranlaßt, einen 
„Kaufvertrag“  miteinander äbzuschließen. Die Wirksam
keit dieses Vertrages ist von der Genehmigung des Milch- 
und Fettwirtschaftsverbandes Thüringen abhängig ge
macht worden. Dieser vom Wirtschaftsverband geneh
migte „Kaufvertrag“  ist von seiten der KI. am 1. Juli 1939 
unstreitig erfüllt worden, wenn auch der Bekl. den so 
erworbenen Buttergroßhandel seinerseits zum Teil ande
ren Molkereien überlassen haben mag; dadurch hat die 
Kl. aufgehört, Mitglied des Milch- und Fettwirtschafts- 
verbandes zu sein. Der Bekl. hat aber nur einen Teil 
des vereinbarten Kaufpreises bezahlt und wendet gegen
über dem Restanspruch ein, daß er den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung und aus sonstigen Rechtsgründen 
angefochten habe, hilfsweise, daß der Umsatz hinter der 
in dem Vertrage gemachten Zusicherung zurückblcibe 
und er, der Bekl., deshalb zur Minderung des Kaufpreises 
befugt sei. Die Zulässigkeit des Rechtsweges für den 
vorliegenden Rechtsstreit hängt unter diesen Umständen 
von folgenden beiden Fragen ab:

1. ob es sich um eine Streitigkeit handelt, die aus Maß
nahmen der Zusammenschlüsse (hier des Milch- und 
Fettwirtschafts verbandes Thüringen) mit unmittel
barer Wirkung gegen beide Parteien entstanden ist,

2. ob es sich um eine Streitigkeit „zwischen Mitglie
dern der Zusammenschlüsse“  handelt, obwohl die 
Kl. seit der Überlassung ihres Betriebes an den Bekl. 
aufgehört hat, Mitglied des Milch- und Fettwirt
schaftsverbandes zu sein.

Nach der Feststellung des BG., die sich auf amtliche 
Auskunft stützt, ist die Kl. nicht mehr Mitglied des Milch- 
und Fettwirtschaftsverbandes Thüringen. Ob sie etwa 
noch Mitglied eines anderen Zusammenschlusses ist und 
ob nicht eine Mitgliedschaft der Parteien bei verschiede
nen Zusammenschlüssen für die Anwendbarkeit der Vor
schrift genügen würde, kann dahingestellt bleiben, da es 
auf den Fortbestand der Mitgliedschaft der Kl. nicht 
ankommt. Wenn auch die marktregelnden Maßnahmen 
sich nur gegen die richten können, die als Verbands
mitglieder der Verbandshoheit unterstehen, so können 
doch solche Maßnahmen, insbesondere, soweit auf ihnen 
Ansprüche beruhen und sich aus ihnen Streitigkeiten er
geben, Wirkungen über die Dauer der Mitgliedschaft 
hinaus äußern. Es ist nicht einzusehen, weshalb die Strei
tigkeiten über solche Ansprüche nicht mehr der Verbands
hoheit unterstellt sein sollten, wenn eine Partei inzwi
schen gufgehört hat, Verbandsmitglied zu sein; die Art 
und Bedeutung des Streites wird dadurch in keiner Weise 
berührt. Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Vor
schrift ist lediglich, daß die Streitigkeiten in der Mitglied
schaft ihre Wurzel haben (vgl. S c h e f o l d  bei Pfundtner- 
Neubert, „Das neue Deutsche Reichsrecht“ , Bd. III b 49 
S. 4; H  a m a n n , „D ie Schiedsgerichtsbarkeit des Reichs

nährstandes“  1936 S. 39 und in RdRN. 1935, 449 [ feei 
Auch in den Fällen des § 3 Abs. 2 Nr. 1 der v o -J;,Wung 
einem Streit um die Entschädigung wegen aUs
eines Betriebes) wird, wie sich hier ohne wei * .¡¿jg. 
der Sachlage ergibt, die Zuständigkeit des MarK .. /Jocit cies 7Tft (des 
gericnts emren die Beendigung uci Mitgliedsc ^ enn, 
Inhabers des stillgelegten Betriebes) nicht berui • 
das RG. in der Entscheidung RGZ. 162, 43 == ' jvfit-
8418 hervorgehoben hat, daß die dortigen j ar waren

gerichts durch die Beendigung der

O ' i - '  uci vuigcuuuui Heu., Uttij uie.
glieder der wirtschaftlichen Zusammenschluss . gellen 
und sind“ , so hat es damit nur die Tatsache ^ oraus-
wollen, aus der sich ergab, daß die gesetzlich ^  § 3 
Setzung für die Anwendbarkeit der Bestimmung ^ e\nein
Abs. 2 Nr. 2 MarktschiedsgerichtsVL)- insowe iU1gen 
Zweifel unterlag, daß es also weiterer Aus 
hierzu nicht bedurfte.u c i zu m e in  u c u u m c .  „  ob

Es kommt nunmehr auf die weitere Frage ,’ jyiaß' 
sich um eine Streitigkeit handelt, die a 11 f . el Milch- u , 
nähme  des Z u s a m m e n s c h l u s s e s  (, es nmi t t e*' 
Fettwirtschaftsverbandes Thüringen) m it  u eI1t- 
b a r e r  W i r k u n g  g e g e n  b e id e  P a r te J0mnit hl,r 
s t a n d e n  ist. Als Maßnahme in diesem Sinne k ße- 
ein hoheitliches Eingreifen der Verbandsge'^.^jjafts*

' " r ie Maß"
v c.» UUUU ULSV.1 nvuivö.u.w ''****' *----- - 1 pf viel"
eingegriffen; die Regelung dieser Frage naI. faßlich 
wenn auch unter seiner Vermittlung, aussen nicht e ^ a

es

sich

ein noneuuunes uingicucu uci v ci - \Y/irtsC*1‘A‘
tracht. In die Entschädigungsfrage hat der 
verband aber keinesfalls durch einejioheitncne^ vjejrIiehr>

VV UUUI UUIVI OV.Ü1W * w « nlCfll
Parteivereinbarung überlassen. Es kann aucn „itene 
gesagt werden, daß die im Vertrage vorbe als e‘n 
nehmigung der Vereinbarung durch den VeiD 
„Maßnahme“  im Sinne der VO. anzusehen sS,Ger parte!? 
Genehmigungserfordernis beruhte lediglich au ksamke’ 
Vereinbarung selbst, indem in dieser deren ,.orden 
von der Genehmigung abhängig gemacht et
Ebensowenig wäre die Annahme gerechtter r i ’ßnahme 
Vereinbarung deshalb, weil sie hoheitliche gej H,c , 
ersetzt hat, diesen ohne weiteres gleichzuste j ef $e.n 
mit steht es auch nicht im Widerspruch, ' v19/og\ in el” a 
in einer Entscheidung v. 24. Jan. 1940 (II * { erb,ah 
„Vereinbarung“ , die d e r  W i r t s c h a  Betrieb„
s e lb s t  mit dem Inhaber eines stitlgeleg«" rer Am 
über die Entschädigung durch Zuteilung , f jen tia «.
gaben (Milchverkauf in bestimmten Ort. ■ e;ne M8 .
Festsetzung einer Preisspanne) getroffen erb**
nähme des Zusammenschlusses im Sinne a jer v j
hat; denn hier war die hoheitliche MaBnan e binde 
einbarung selbst, soweit dadurch die 1 teis 1 g sich . 
festgesetzt worden war, enthalten un“  dieser J aui 
Streit der Parteien um die Nichteinhaitu S ,gs Rö. Qnßi 
spanne. Auch in dem vom VILZiySe • RdR^- |grS, 
ll.Sept. 1936 entschiedenen Falle (VII 43/ ' tllch allUjer
1146 Nr. 627) lag die Sache insofern w 'itteibar atlt<aß- 
als dort der Streit der Parteien nicht un s_gtereh ^ . 
Parteivereinbarung, sondern erst aus ein-, ning de? tetis 
nähme des Wirtschaftsverbandes (Erweitern 
zugsgebietes der Bekl.) entstanden wa , Iflf*}* der
vom Standpunkt der Klage, unmittelb ¿en FalL]baf 
Vereinbarung beeinflußte. Da im vorli „ ;cht hth111 jed1 
Streit der Parteien aber nicht oder ° ° ” V,..iusses, ieje)}
aus einer Maßnahme des Zusammen j cr I §3 
aus einer privatrechtlichen y e^ in^^etzungen ¡st 
entstanden ist, liegen hier die Vorau t v0r ü ¡¿fjts
Abs. 2 Nr. 2 MarktschiedsgerichteVO- hiedsge
deshalb nicht die Zuständigkeit des ^ zula
gegeben, sondern der ordentliche Kec , mj.) 1 .1

(RG, II. ZivSen., U. v. 19. Juni 1941, 11 ZüSW « p
Anmerkung: Das RG. hat mit Rechj r 33 Abf;^ iibef

‘ o b die
Anmerkung: Das KU. hat mit o 3 AbL n W

des Marktschiedsgerichts verneint, cfreitighe Lgaiid- 
der VO. v. 26. Febr. 1935 sich nur ,7c h en V7 isch7 
die Auswirkung einer b o h e i t s r e c „  -eßungen/ rting jL  
maßnahme auf die privatrechthehen Voraussc gßch^
Verbandsmitgliedern erstreckt. Di • der l
hier nicht gegeben, da der Verband 
Angelegenheit von seinen hoheitsi -n dem j, ei 
keinen Gebrauch gemacht hat. h1!1 ncrsgeric^ueiiiml^) die Zuständigkeit des Marktordnung 23/4l b s_ 20° 
hat, ist in dem Urteil vom seiben Tag ^ ^^  ob^
Auf die Anmerkung zu Ie.n?r ? ntSnhr V o g e ls ’ 
wird verwiesen. M inDirig. Df.
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l * i M ;  —  A,H- 1 SchutzVO. V. l.Sept. 1939 (RGBl. 
Verfaß 1̂® ,̂ eI e ’ daß das Gericht befugt ist, einen das 
sofnr*; 11 betreffenden Beschluß, sofern dieser nicht der 
zuheK "en •t'esS lw- unterliegt, von sich aus wieder auf- 
gen ni £bJ >n Fällen, in denen die Voraussetzun

seiner 
der

p>oh £■• v-ui ixi i an tu, in aenen uie vorausse
Wlrt,Ur Seme Aufhebung oder für die Beendigung s 
S c h Ä n ^ eSeizlich geregelt sind, wie bei Art. 1 der 
beirlo« • 7 ie Aussetzung kann also nur auf einem der 
außer11 iP  tArt‘ 1 Abs. 4 SchutzVO. vorgesehenen Wege 
der Pari - ,8'ese*zt werden. Selbst eine Vereinbarung 
besonn» ei\ , uber die Aufnahme würde gegenüber diesen 

deren Vorschriften wirkungslos sein.
im Ä  GrteiI des LG- B- v- 7- Aug.1939 ist der Bekl. 
Rechte ase'Pr°zeß unter Vorbehalt der Ausführung seiner 
Zinsen Verurteilt worden, an den KI. 14660 MM nebst 
zny-ec(,.iHU ,zahlen- Gegen dieses ihm am 26. Aug. 1939 
gelegt * U„rteil hat er am 19. Okt. 1939 Berufung ein- 
V°rfahV,. bIov- 4939 wurde auf seinen Antrag das 
(RGBl I i |H ? äß Art- 1 Abs- 3 SchutzVO. v. l.Sept. 1939 
* ehrma’r u  -) ausgesetzt, weil er bei Kriegsbeginn zur
1940 ein gezogen war. Durch Eingabe v. 16. Okt. 
des Bekl Cn beglaubigte Abschrift dem Prozeßvertreter 
ür°zeßvpr^llI 17-Oht. 1940 zugestellt worden ist, hat der 
2° Aun- 10,^er des Kl- mitgeteilt, daß der Bekl. seit dem 
Theten , * aus dem Heeresdienst entlassen sei, und 
rlnen m ö n h h t  Abhebung des Aussetzungsbeschlusses 
‘Jas Bq  ^ , cl]st  uahen Verhandlungstermin anzuberaumen, 
durch Vpi-f- daraufhin den Prozeßvertreter des Bekl.

lo Tacr̂ f un"  ,.v- 18. Okt. 1940 aufgefordert, sich bin- 
cillSsetzun»-cK ZU. äußern, ob er mit einer Aufhebung des 
ga'iden ¡Abschlusses und Terminsanberaumung einver- 
s durch „Au hierauf keine Antwort einging, hat es 
>  Hitizufhliere Yerfügung v. 30. Okt. 1940 erinnert mit 
Antwort ein ??n’ daß’ wenn binnen einer Woche keine 
hi eraUmu>i„ le’ das Einverständnis mit der Termins- 
f.®rauf nir |A angenomnien werde. Da der Bekl. auch 
tAScl,luß eri anlw°rtete, hat es am 14. Nov. 1940 einen 
üeSn der Bpcpm1’ wonach „im Einverständnis der Par- 
hip. Bekl. Vo!: hh y. 8 Nov. 1939 aufgehoben wurde, weil 
c]Y ari hat es 'Y ebrmacht entlassen sei. Im Anschluß 
Uim A-Eebr io i in , ts weKen Verhandlungstermin auf 
Ber.d>e Ladunrr - anberaumt. Der Aufhebungsbeschluß
1941 ,am 19 A "A  rerm iu ist dem Prozeßvertreter des 
fpi.,1 hat rl„.' Viov- 1940 ziurestellt worden Am 1 Fchr
lydl , GI m kr 1 1 'WUJVCIliaCI ues
fehü hat der' p?v' ^  zugestellt worden. Am 4. Febr. 
rinlrnde Beruf,,n°Ze,ßvertretei' des BekI- die bisher noch 
aUf?1I, ißgabe .-„Y, e8r,|ndung eingereicht, zugleich mit 
”  „heben .’ “ derer  bat, den Termin v. 6. Febr. 1941P a r k e n ;  d’, " A ULTrf r ,hat> den Termin v. 6. Febr. 1941 
VviedA?n durch t Y Rechtsstreit bisher von keiner der 

IIr/ .  aufgenom aslcliuugr eines Aufnahmeschriftsatzes 
«em Ycrhandh men Worden sei. 
licht ,eantraot Y;StArmin hat der Vertreter des Bekl. er- 

verhandeln, da die Aufnahme 
reter 3 Seinen. Ber,,^ erfolgt sei; hilfswpise, hat er be- 
zd verwS R'- hat , ‘ “ ngsanträgen stattzugeben. Der Ver- 
8nattSe&pKferi- Das ' Iie Berufun8 a,s unzulässig
Paleter Detl Und !lh rY  r em Vertagungsantrage nicht 

, P*as DBeSriinc]un(r . Be™fui'g  des Bekl. wegen ver- 
. Dje R( j . |l b 8 derselben als unzulässig verworfen.
939 (PolGrund U" d verwies ^ u c k .  

t l f  die JR}-1, 16564 1 Ahs.3 SchutzVO. v. l.Sept.
La? 246 l£he W irkiinI ° g*e Aussetzung des Verfahrens 
hAlf einpr ZPO, Danach T *  pClne Aussetzung auf Grund 
\vAAUsSpt.leden Frist -> c10rle mit der Aussetzung der 
d'?rtend dpUng die vollY r 1’11!3 beginnt nach Beendigung 
der flaiip?^ Aussetzung ^ f ‘st v-on neuem zu Iaufen; die 
Y,ähat’derpnlci}e vortret,r?,„VOn euier Partei in Ansehung 
1 ¿7e«d ',  Partei y epe " ‘1Jenen, Prozeßhandlungen sind 
AipJ ^pAber eine® & b,er oIlne rechtliche Wirkung. 
dhr^Jeite?- (wegen M iu r Ẑ g’ die auf Gmnd des 
§,®rdp51erich+?der w e w ! v ! i le,nstes.. seiner Partei in
S,
hsc
Je p‘yers A  wniehnunATA^^g durch Art. 1 Abs. 4 
Ü’cht JAi |A r®feIt. \ n p p l  d‘e §§ 239, 246 Abs. 2 ZPO. 
Ach his Zu s ^erfahren aUo?;e zu,n8 dauert so lange, bis 
artgj^hs. j  Ablauf e;,lp„ A'mmt; erfolgt die Aufnahme 

Zür AufJ,ai?8ebenden Av >" t t?un?ch Beendigung des 
Ufnahme und" ,y, r 'A ltnisses. ^  bann die 

^gle ich zur Verhandlung der

O1 e r  wep-en V . e,nstes seiner Partei in
kann Sb-eschlußg ohne'Z k̂ TSStÖ™ P  erfoIi?t ist) AhuAyO, h Ist die Bep„ , teres wieder aufgehoben

S o 3 .  in fA°Igtea Aussldl8'Ung der auf Grund der 
i  ‘Ä .  A 4 , 1 A I,. 4

Hauptsache geladen werden; die ladende Partei hat die 
Beendigung des nach Abs. 2 maßgebenden Verhältnisses 
glaubhaft zu machen; die Ladungsfrist bestimmt der 
Vorsitzende. Danach kann die Partei, zu deren Schutze 
die Aussetzung (oder Unterbrechung) erfolgt ist, das 
Verfahren von sich aus jederzeit aufnehmen; diese Auf
nahme erfolgt nach § 250 ZPO. durch Zustellung eines 
Schriftsatzes. Wird die Aufnahme verzögert, obwohl das 
Verhältnis, das zur Aussetzung Veranlassung gegeben 
hat (seit einem Monat) nicht mehr besteht, so kann die 
Gegenpartei die Aufnahme betreiben, hierfür genügt aber 
nicht die Zustellung eines Schriftsatzes, sondern bedarf 
es einer mündlichen Verhandlung über die Aufnahme, zu 
der die Gegenpartei besonders laden muß. Erklärt sich 
die durch die Aussetzung geschützte Partei in der münd
lichen Verhandlung mit der Aufnahme einverstanden, so 
ist damit das Verfahren aufgenommen; widerspricht sie, 
so bedarf es einer besonderen Entscheidung über den 
Zwischenstreit durch Zwischenurteil gern. § 303 ZPO.; ist 
sie im Termin trotz ordnungsmäßiger Ladung nicht er
schienen, so ist im Wege des Versäumnisverfahrens eben
falls durch Zwischenurteil das Verfahren für aufgenom
men: zu erklären, falls die Beendigung des Verhältnisses, 
das zur Aussetzung Veranlassung gegeben hat, als glaub
haft angesehen wird, andernfalls der Aufnahmeantrag 
abzuweisen. Soweit 'nach der Lage des Rechtsstreits im 
Anschluß an eine Aufnahme des Verfahrens unmittelbar 
eine Verhandlung zur Hauptsache möglich ist, und es 
hierfür einer Ladung im Parteibetriebe bedarf, was als 
Regelfall angesehen wird, hat die Gegenpartei, die die 
Aufnahme betreibt, nicht nur zur Aufnahme, sondern zu
gleich auch zur Verhandlung der Hauptsache zu laden. 
Dies kommt aber nicht in Betracht, wenn der Termin zur 
mündlichen Verhandlung über die Hauptsache von Amts 
wegen zu bestimmen und den Parteien bekanntzumachen 
ist, wie in den Fällen der §§ 520, 555 ZPO., insbesondere 
auch, wenn die Hauptsache zur Verhandlung noch nicht 
reif ist, weil die Begründung der Berufung bzw. der 
Revision noch nicht vorliegt oder die Zahlung der Rechts- 
mittelgebühr noch nicht nachgewiesen ist, ohne daß die 
Fristen hierfür abgelaufen wären; in solchen Fällen kann 
im Parteibetriebe nur zur Aufnahme des Verfahrens ge
laden und danach nur über diese Aufnahmen verhandelt 
werden (vgl. RGZ.68, 392; vgl. auch J o n a s - P o h l e  
§ 239 ZPO. Erl. IV  5).

Demzufolge ist es, wie die Revision mit Recht geltend 
macht, rechtsirrig, wenn das BG. im vorliegenden Fall 
aus dem Umstande, daß der e r s t e  Termin im zweiten 
Rechtszuge stattfinden mußte und dieser Termin nach 
§ 520 ZPO. von Amts wegen zu bestimmen und den 
Parteien bekanntzumachen war, folgert, es habe genügt, 
daß der die Aufnahme des Verfahrens betreibende KI. 
die Anberaumung des Verhandlungstermins beantragt und 
diesen Antrag dem Bekl. zugestellt habe. Dadurch, daß 
daraufhin das Gericht den Termin anberaumte und dem 
Bekl. dieser Termin bekanntgemacht wurde, konnte die 
Aussetzung keinesfalls beendet werden.

Aber auch die weiteren Ausführungen, auf die das BG. 
seine Entscheidung in zweiter Linie stützt, sind rechtlich 
nicht haltbar. Es sagt nämlich noch folgendes: Zur Aus
schließung von Zweifeln habe es bei den Parteien an
gefragt, ob sie mit einer Aufhebung des Aussetzungs- 
beschlusses und Terminsanberaumung von Amts wegen 
einverstanden seien. Es habe diese Frage wiederholt und 
hinzugefügt, daß das Einverständnis angenommen werde, 
wenn innerhalb einer Woche keine Erklärung eingehe. 
Beide Verfügungen habe der Prozeßbevollmächtigte des 
Bekl. erhalten und dem Bekl. mitgeteilt, wie dieser auf 
ausdrückliches Befragen bestätigt habe. Da der Bekl. 
innerhalb der Frist keine Erklärung abgegeben habe sei 
dann der Bescbl. v. 14. Nov. 1940 ergangen, durch den 
„im Einverständnis der Parteien“  der Beschl. v 8 Nov 
1939 aufgehoben worden sei. Dieser Beschluß sei rUm 
Bekl. am 19. Nov. 1940 zugestellt worden In der F o l ^  
zeit habe er weder diesem Beschluß noch der Termins
bestimmung widersprochen. Nach Treu und Glauben 
müsse sem Verhalten dah.n ausgelegt werden, daß er 
ebenso wie der Kl. die Anordnung des BO. gebilligt habe.
! ?16 r Y °rscbriften über die Aufnahme eines ausgesetzten 
Verfahrens seien aber nicht derart zwingend, daß etwaige

259*
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Unrichtigkeiten nicht durch das Einverständnis der Par
teien nach § 295 ZPO. geheilt werden könnten Der Bekl. 
könne daher mit der zwei Tage vor dem Verhandlungs
termin erhobenen Verfahrensrüge nicht mehr gehört wer
den zumal da sie offensichtlich nur der Prozeßverschlep
pung dienen solle. Die Aussetzung des Verfahrens sei 
somit durch die Zustellung des Beschl. v. 14. Nov. 1940, 
also am 19. Nov. 1940 beendet worden. Von diesem Zeit
punkt ab sei die Frist zur Begründung der Berufung 
(§519 ZPO.) gelaufen, so daß die erst am 4. Febr. 1941 
eingegangene Berufungsbegründung verspätet sei.

Diesen Ausführungen ist folgendes entgegenzuhalten.
In der Regel ist das Gericht allerdings befugt, einen das 
Verfahren betreffenden Beschluß, sofern dieser nicht der 
s o f o r t i g e n  Beschwerde unterliegt, von sich aus wieder 
aufzuheben (vgl. §§ 150, 571, 577 Abs. 2 ZPO.). Dies gi 
aber nicht in Fällen, wo die Voraussetzungen für die 
Aufhebung eines solchen Beschlusses oder für die Be
endigung seiner Wirkung gesetzlich besonders geregelt 
sind. Eine derartige Regelung ist hier im Abs 4 des A i t . l  
SchutzVO. erfolgt. Es mag hier dahingestellt bleiben, ob 
diese Regelung auch den Fall umfaßt, daß sich nach
träglich herausstellt, daß die gesetzlichen Voraussetzun
gen für die Aussetzung des Verfahrens gar nicht vor- 
gelegen haben, weil die Partei tatsächlich nicht zu den 
Betroffenen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 und 2 SchutzVO. 
gehört hat, oder daß die Aussetzung, sei es auch in
folge nachträglich eingetretener Umstande „offenbar un
billig“  wäre (vgl. hierzu Schönke :  DR. 1940, 562). In- 
folge Beendigung des nach Abs. 2 des Art. 1 SchutzVO. 
maßgebenden Verhältnisses kann die Aussetzung jeden- 
falls nur auf einem der beiden im Abs. 4 ausdrücklich vor- 
gesehenen Wege außer Kraft gesetzt werden. Hierauf 
muß sich vor allem auch die Partei, zu deren Schutze die 
Aussetzung erfolgt ist, verlassen können. Wenn sie nicht 
selbst das Verfahren aufnimmt, so kann danach die Auf
nahme nur auf Grund mündlicher Verhandlung über diese 
erfolgen, in der das Vorliegen der gesetzlichen Voraus
setzungen für das Aufnahmeverlangen' der Gegenpartei 
geprüft w ird; hierzu bedarf es einer Ladung durch den 
Kl wobei der Vorsitzende die Ladungsfrist zu bestimmen 
hat. Ober die zum Schutz der Partei vorgeschriebene 
mündliche Verhandlung kann das Gericht sich nicht in 
der Weise hinwegsetzen, daß es den Aussetzungsbeschluß 
ohne mündliche Verhandlung durch Beschluß aufhebt. 
Daran ändert sich auch dadurch nichts, daß es von sich 
aus das „Einverständnis“  der Partei annimmt, weil diese 
auf diesbezügliche Anfragen nicht geantwortet hat; selbst 
eine Vereinbarung der Prozeßparteien über die Aufnahme 
würde wirkungslos sein, weil das Gesetz zur Festlegung 
des die Aussetzung beendenden Zeitpunktes im § 2oü 
ZPO. die förmliche Zustellung eines Aufnahmeschritt- 
satzes vorschreibt (vgl. RGZ. 66, 399). Unter diesen Um
ständen ist der Beschl. des BG. v. 14. Nov. 1940, durch 
den es zumal auf Grund eines willkürlich angenommenen 
Einverständnisses auch des Bekl., den Aussetzungs
beschluß aufgehoben hat, wirkunglos gewesen, weil er 
der gesetzlichen Grundlage entbehrte. Diese Unwirksam
keit konnte auch nicht dadurch geheilt werden, daß der 
Bekl. auf die Zustellung dieses Beschlusses an seinen 
Prozeßvertreter zunächst schwieg. Im formellen Verfah
ren ist in dieser Hinsicht für die Anwendung der Grund
lage von Treu und Glauben kein Raum. Aber auch eine 
Heilung nach § 295 ZPO. kommt hier nicht in Betracht, 
weil diese Vorschrift die Unterlassung einer Verfahrens
rüge in der nächsten mündlichen Verhandlung voraus- 
setzt, der Bekl. in dieser aber gerade alsbald geltend ge
macht hat, daß das Verfahren noch nicht ordnungsmäßig 
aufgenommen sei.

Hiernach war die Frist des § 519 ZPO. zur Begründung 
der Berufung noch nicht einmal erneut in Laut gesetzt, 
geschweige denn abgelaufen, als die Berufungsbegrün
dung v. 3. Febr. 1941 beim BG. einging. Deshalb war das 
BU.7 das die Berufung zu Unrecht als unzulässig verwor
fen hat, aufzuheben und die Sache zur anderweiten Ver
handlung und Entscheidung an das BG. zurückzuverwei- 
sen, und zwar gern, den §§ 542, 557 ZPO. durch Ver- 
Säumnisurteil. Es bedarf nunmehr erst noch einer ord
nungsmäßigen Aufnahme des Verfahrens gern. Abs. 4 des 
Art. 1 SchutzVO., da die bisherige Verhandlung vor dem

BG. diese Aufnahme nicht zum Gegenstände w z pO- 
auch der Bekl. das Verfahren noch nicht t betriff
aufgenommen hat; das Verfahren vor der Kevin 
nur den Zwischenstreit über die Aufnahme. .^ ]

(RG., II. ZivSen., U. v. 12. Juni 1941, I I 36/41.)

* j Sept-
25. KG. — § 1 ArmAnwG.; Art. 2 SchutzVO. fe i l te «  

1939. Dem zum Kriegsvertreter einer I arte kein An- 
Rechtsanwalt erwächst durch diese Erstellung se. 
spruch auf Ersatz seiner Kosten an die R e f ^ rn^ nwU; 
entsprechende Anwendung der Vorschriften d , 4ar[ es d 
entbehrt der rechtlichen Grundlage. Vielmehr e anWalt. 
Beiordnung des bestellten Vertreters auch als rstattuWis' 

Für den vom Erinnerungsführer gestellten u  der er- 
anspruch der Reichskasse gegenüber fehlt es 
forderlichen Rechtsgrundlage. im zwe»*

Der Erinnerungsführer ist als Arm Anw. . sei*1
Rechtszuge nicht beigeordnet worden. f A ^ L r  
eigenen Ausführungen ist ein entsprech solch
nicht gestellt worden. Es mag _ sein, dal der 
nur versehentlich unterblieben ist. Die ,£n gos
Setzung der aus der Reichskasse zu ers f ledig . j
des ArmAnw. befaßten Instanzen liabenf ,„ t ist. ... 
zu prüfen, ob eine solche Beiordnung d;eSe un(e 
dagegen können sie in einem Falle, R̂ , j „ keits g rf Qan. 
blieben ist, etwa von sich aus aus M  f  erfo Ig * f “  
eine nicht erfolgte Beiordnung doch und
sehen (vgl. G a e d e k e ,  ArmAnwG. • J  ¡i önt]f.n „g 
gemäß die Kosten zubilligen. Ebensowenig^ mlgung
von sich aus eine rückwirkende A r m e n r h  SaChe ®
aussprechen oder herbeiführen. Dies *s ■ der 6 
Prozeßgerichts. Dieses hat aber bereits D«,
Sendung der Akten an den Senat ®rk a > sejner 1 
liehe Armenrechtsbewilligung würde na j e#)
nicht ausgesprochen werden können-.. . :chtigt vve*

Es konnte folglich auch nicht beruc s UtnfaI1ge kk 
Haß vorliegend in besonders erheblicnem deS d ^

ätigkeit von dem Prozeßbevollmacn g Auelgte» . Th clicstigkeit von aem r r u z e o u e y u . . ; st. Aue*1 . für 
zu dessen Vertretung entwickelt vLo r ,lt" grundIafe pro- 
Erwägung vermag mangels einer Ree b■ ten des
eine Haftung der Reichskasse für die , ründen- de)Ti 
zeßbevollmächtigten des Bekl. nicht z ifung unte des 

Ebensowenig ist aber eine solche n  ßesteHulJ i¡egs- 
anderen Gesichtspunkt, nämlich eine dessen *  ge- 
Prozeßbevollmächtigten des Bekl- zu Sept-,iy  Rspf-’ 
Vertreter gemäß Art. 2 SchutzVCL v. • ¡n der des 
rechtfertigt. Diese Auffassung ls t . /WPiner Eflt „(treten 
soweit ersichtlich allerdings nur in ®  ver
AG. Berlin v. 9. Aug. 1940 (DR. in f f  ¿*
worden. Sie entbehrt aber, w ° raui -etliche S t f . f  i s f  
führungen von G a e d e k e , „Die re_ ’ jecJer
Kriegsvertreters aus Art. 2 SchutzV • ' rden >* iß r f  
unter IV mit Recht hingewiesen naturgcf . | , affe 
Rechtsgrundlage. Eine solche k f  u,ng g®2g u»d 
durch eine klare gesetzliche B es«*^  pez- Wgg 
werden, wie sie das ArmAnwG. - dJe B e fn fg tio n f > 
13. Dez. 1935 enthält. Es ubersfre ite t ^  die . f f  ” diesf  
Gerichte und bedeutet einen Ein? Vorschfli UIig vifl 
des Gesetzgebers, wollte^ man d* ßeiord^pO- 
Gesetzes, welches ausschließlich fu en der eChen 
ArmAnw. auf Grund der Bestimmung.^
Verbindung mit der RAO. gesc1 eines f ;  die S
auch auf die Fälle der Bestellung paS für vg  
treters durch das Gericht anwenden^ Be io r f ^ Af f  
nannten, bestimmt abgegrenzten, {fe„ e A ^ V
Anwälten im  A r m e n r e c h t  g e f«  ^  en« g ttf*
ist keiner ausdehnenden , Aus!f.gf  Irsche ju ft aUS. t̂z 
den Rechtsanwendung auf ahn v e r f f  p
hoheitsakte fähig. Insbesondere g  effle i ¡i c» 
einen tresetzlich anerkannten a S we\c\]e[
lloneilbaKie tauig. . i I er e IT1 ei ; «.ar iffl 11
einen gesetzlich anerkannten a g weIch^ gta&J* 
derart herauszulesen, daß der A uftrage l ä(jigUI,g 
liehen Interesse und besonderen A EnfSCh de,
seinem Berufe tätig wird, auchein hat fälle fiir 
öffentlichen Mitteln zu f f s rf e Cits WQf 0 .

So hat denn der Senat auch De 3 R A f  ers n j (e 
Bestellung eines Notanwalte nac"  ß* durc K }e
die Fälle der Bestellung eines AnwaltLlJ?eicllsK 
8 57 ZPO. entschieden, daß diesen e R
Bestellung ein Gebührenansprucn
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j»cht erwächst ( G a e d e k e ,  „KostRspr.“  1938 Nr. 626.

, Ob es angebracht schiene, in den zur Erörterung 
teilenden Fällen von Gesetzes wegen dem bestellten 

Vertreter einen Ersatzanspruch an die Reichskasse zu 
fä'^i ren> hatte der Senat nicht zu erörtern. Nach gel- 
faüsn'  S eCht bestebt e‘n s°Dher Ersatzanspruch jeden-

dip^*vmebr es Sache des bestellten Vertreters, sofern 
ree, .Voraussetzungen für die Gewährung des Armen- 
die r fd r. d’e von ihm vertretene Partei vorliegen, um 
als ?ewbbgung des Armenrechts und seine Beiordnung 
nan„ r rmAnw- nachzusuchen (zu vgl. VIII der oben ge- 
w n c5 Ausführungen von G a edeke ) .  Nur dann,
Veit" t f  " ach A r t 2  der V 0 - v- L Sepi 1939 bestellte
Vach t f - aVcb *m Armenrecht beigeordnet wird, er- 

. sl fur ihn ein Anspruch an die Reichskasse.
OvG., 20. ZivSen., Beschl. v. 25. Juni 1941, 20 Wa 66/41.) 

*
D «  v ° ' ~  § 9 PatAnwG.; § 91 ZPO.; § 51 PatG.

Pai A v^rlretungs- und Beratungsverbot des § 9 Abs. 2 
PatcnfW ••iV' Sept. 1933 für alle Personen, die nicht 
alle Ve*?^välte oder Rechtsanwälte sind, g ilt allgemein für 
s° ¡nshp hren’ 'n denen Patentrechte zur Erörterung stehen, 
dentii î.es' aucb ihr Patentrechtsstreitigkeiten vor den or- 

Dochh-n#9 erichten.
patentin1S' • n Parteien nicht verwehrt, sich der Hilfe eines 
hing ein^enl*UrS a ŝ re‘n iechnischen Beraters zur Erstat- 
gutachtp63 de.n Rechtsstreit zu verwendenden Privat- 
die Ersta(rZU be^'®nen. Es finden dann die Grundsätze über 
nicht d_„ttunSsiähigkeit von Kosten für Privatgutachten, 

Die ^egen § 51 PatG. Anwendung.
^nd e t s?furt,£e Beschwerde der Nebenintervenientin 
ihr {(jr . cl1 gegen die Absetzung der Kosten des von 
L nhnspn;0n 1 atentprozeß als Berater zugezogenen Pa- 
5?erechnet der seineGesamtkosten auf 3957,\0 M I
?Ung abn-p a BO. hat diese Kosten mit der Begriin- 
entanWaft se*zE daß K. weder Rechtsanwalt noch Pa- 

,eüigt pp,.. noch sonst am Rechtssreit unmittelbar be- 
Die |pW^en sei.

R,^ach so 1Vr>erde fnnßte zum Teil Erfolg haben. 
v 9,} kann atAnw° .  v. 28. Sept. 1933 (RGBl. 1933, 
ri- * ohne , ."lnetn Patentrechtsstreit eine Partei sich 
•jenen. Vioi^eii eres eines beliebigen Rechtsberaters be- 
di1 Abs. l u1 . verbietet § 9 Abs. 2 anderen als den 
d4 u*cbi  Patpn+1Ĉ nei en Personen) nämlich Personen, 
hii
iü:

'  >ucnt Pato * . en Personen, nannicn Personen,
n “ CrufsnviR- ^anwälte oder Rechtsanwälte sind, außer 

in Anöp!« en Vertretung vor dem RPatA. weiter- 
erteidh?enbe’*en der Erlangung, Aufrechterhal-de^’ VcrteiH!-̂ ' ;l“ lellen der Erlangung, Autrechterhal- 

lejl, Gebie* fiJ’UIJF und Anfechtung von Rechten auf 
sü t / o ' vesen<5 ? • ■ nient-, Gebrauchsmuster- und Waren-
lk. V" rs TUT CifTprip Q prlnniinnr h A riifcm  ü Rirr Q r l ir i f t -länri; 0,der ße '{;r ?Jgene Rechnung berufsmäßig Schrift- 
für .Sche BehörÜreibunSen> mögen sie für in- oder aus- 
teiipandere 7u rden oder Schiedsgerichte bestimmt sein, 
Wiss ' Bieso vVer*assen oder ihnen Auskünfte zu er- 

Dp?ScBaftii0i, ^Schrift g ilt nicht für die Erstattung 
L begründeter Gutachten.

Jots7 v- Q. bereits in seiner Entsch. 20 W
Beriete §9 p.,f; 9^9 die Anwendbarkeit dieses Ver- 

R e^eführt^AnwG . auch für vor dem ordentlichen 
Abs. j l - siehenöp a,,eni rechtsstreitigkeiten anerkannt. Das 
.Priel,i n'cht nur , Verb?t . welches im Gegensatz zu § 9 
W geleVf°,nciern o,?1? e,in,e.r Vertretung vor dem RPatA. 
i ! l|iifi-iiSCnheitpn j  lechthin jede beratende Tätigkeit intr

IN
a gün» neiten Jede beratende Tätigkeit in
aeht A Und * n.®r . ErIangung, Aufrechterhaltung, Ver- 

er >0lT,rncn,ir.ecmuing von Rechten auf dem in Be-
verd

iin?ab überaH une*ngeschränkt dahin verstanden 
jJatentrerh+i^? "ü. Zusammenhang mit einem 

batp’ gm der streit* ,?be fragen eine Vertretung und 
f e ^ ^ ä t S ^ n d e n  Parteien in Frage kommen 

diesp?rhtia ts °der n le ,Parte'en sich nur der Hilfe eines 
W d '1 Vp!? gehört L,cbtsanwalts bedienen dürfen.
" ach ^ 4 l e(tu"gsbererht-Pf ten1i ngenicur K' weder zu 
^n ^  §.§5r, !>. daß (,rCcbbgten Personen, noch ist gel- 
111 dp^lne >• 's 5s n i 1»1160 besonderen Erlaubnisschein 
als -a;.1? v0r,atigheit ‘ atAJw° .  erhalten habe. Folglich 

ssir> 1 Rechtco'il^ibe entgegen diesem Verbot

T menden A ¿ß vun Kecnien aut aem in De- 
undenz n„r bi?te aufführt, kann auch nach

zm.ass;*g : Rechtsstrp V ^  entgegen diesem Verbot 
a" erkannt Cd ausgeübt hat, rechtlich nicht 

werden. Demgemäß können auch

die durch solche Tätigkeit etwa erwachsenen Kosten 
nicht als erstattungsfähige Rechtsstreitkosten der Gegen
partei in Rechnung gestellt werden.

Doch w ill das Verbot des § 9 Abs. 2 PatAnwG. nicht 
jede eine Partei irgendwie unterstützende Tätigkeit tref
fen. Das ergibt die Bestimmung, daß für die Erstattung 
wissenschaftlich begründeter Gutachten dieses Verbot 
nicht gelte. Wenn auch diese Ausnahme an sich nur im 
Interesse der Freiheit der wissenschaftlichen Forschung 
gemacht worden ist ( K l a u e r ,  3a zu §9 PatAnwG.), 
so deckt sie gleichwohl auch eine solche Tätigkeit, 
welche von einem technisch und wissenschaftlich ent
sprechend Vorgebildeten, der nicht Patentanwalt oder 
Rechtsanwalt ist, in der Form der Erstattung wissen
schaftlich begründeter Gutachten auch für Zwecke eines 
Rechtsstreits über Patentfragen entwickelt wird. Es ist 
also auch trotz des § 9 Abs. 2 PatAnwG. keiner Partei 
eines Patentrechtsstreits verwehrt, sich über technische 
Fragen ein Privatgutachten zu beschaffen und dieses 
Privatgutachten im Prozeß zu verwerten, wie dies auch 
sonst in bezug auf andere Spezialfragen häufig gen 
schieht. Eine solche Tätigkeit hält sich im Rahmen zu
lässiger Prozeßunterstützung. Die dadurch etwa erwach
senen Kosten können daher nach denselben Grund
sätzen erstattungsfähig sein, nach denen sonst im all
gemeinen die Kosten für die Inanspruchnahme eines Pri
vatgutachters erstattet werden (zu vgl. die Entsch. des 
Senats v. 6. Aug. 1938, 26. Aug. 1938 und 29. April 1939: 
JW. 1938, 2484 und DR. 1939, 1185; ferner OLG. Dresden 
v. 26. Nov. 1936: JW. 1937, 247; vom 12. Okt. 1937: 
JVB1. 1938, 263). Diese Erstattungsfähigkeit umfaßt auch 
solche Kosten, welche durch die Zuziehung eines Sach
verständigen als Privatgutachters einer Partei in einem 
gerichtlichen Termin erwachsen, sofern nur diese Zu
ziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung not
wendig war (20 W 1386/40 v. 22. Mai 1940: DR. 1940, 
1380).

Nach der hier gegebenen Sachlage kann nun keinem 
Zweifel unterliegen, daß die technischen Schwierigkeiten 
der in dem Patentverletzungsprozeß zur Entscheidung 
stehenden Fragen der A rt waren, daß die Zuziehung 
eines technischen Beraters als Privatgutachters durch die 
Nebenintervenientin durchaus zweckentsprechend und zur 
sachgemäßen Wahrnehmung ihrer Interessen geboten 
war.

Sind danach grundsätzlich gegen die Erstattungsfähig
keit der Kosten eines Patentingenieurs keine Bedenken 
zu erheben, sind vorliegend auch gegen die Erstattungs
fähigkeit der in Rechnung gestellten Kosten dem Grunde 
nach keine durchgreifenden Einwendungen zu machen, 
so sind doch zwei Gesichtspunkte zur Begrenzung die
ses Kostenerstattungsanspruchs zu beachten:

Einmal ergibt sich die notwendige Abgrenzung dar
aus, daß jede Tätigkeit des Patentingenieurs unberück
sichtigt zu bleiben hat, welche ihrer A rt nach unter 
das oben erwähnte Verbot des § 9 Abs. 2 PatAnwG. 
fällt und den Rahmen der Erstattung eines wissen
schaftlichen Gutachtens, d. h. den Rahmen der Tätig
keit eines Privatgutachters einer Partei übersteigt.

Sodann findet auf die Erstattung nicht etwa die Vor
schrift des § 51 PatG. Anwendung, wonach die Kosten 
eines Patentanwalts bis zur Höhe e i n e r  Gebühr (je 
Instanz) für erstattungsfähig erklärt sind. Vielmehr greift, 
wie auch sonst in allen Fällen der Zuziehung eines Pri- 
vatgutachters als Sachverständigen einer Partei, die freie 
Schätzung durch das Gericht Platz. Dabei können ge
wisse Anhaltspunkte einmal aus der dem gerichtlichen 
Sachverständigen gewährten Vergütung, andererseits aber 
wiederum auch aus der einem Patentanwalt zu gewäh
renden Vergütung gewonnen werden.

Unter diesen Gesichtspunkten betrachtet, scheiden für 
die Erstattungsfähigkeit hier die Kosten für Besprechun
gen mit den Prozeßbevollmächtigten der Nebeninter- 
venientiu, Vergebung des Auftrages zur Vertretung im 
Rechtsstreit und Abfassung von Schriftsätzen seiltech
nischer Belange aus. Damit entfallen zugleich auch die 
zu diesen 4 Punkten in Ansatz gebrachten baren Reise
aufwendungen.

Es verbleiben danach die Ansätze für M itwirkung in 
zwei Verhandlungsterminen in B., sowie die innerhalb 
des Gesamtprozesses entwickelte Tätigkeit als Privat-

L
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Gutachter. In Anbetracht der dem gerichtlichen Sach
verständigen für seine gutachtliche Tätigkeit gewährten 
Vergütung von 625 9tM einerseits, der Schwierigkeit der 
zur Erörterung stehenden seiltechnischen Fragen, der 
Höhe des festgesetzten Streitwerts und dem darin zum 
Ausdruck kommenden hohen Interesse der Beteiligten 
an der Klärung technischer und rechtlicher Fragen an
dererseits und unter Berücksichtigung der einem Patent
anwalt zustehenden Gebühr in Höhe von 2905 ¡RM hat 
der Senat die erstattungsfähigen Kosten des Patent
ingenieurs K. einschließlich seiner erstattungsfähigen 
Aufwendungen auf insgesamt 1500 S tM  geschätzt. Nur in 
dieser Höhe konnte daher zu dieser Kostenposition der 
Erstattungsanspruch der Nebenintervenientin und damit 
die gegen den landgerichtlichen Beschluß erhobene Be
schwerde Erfolg haben.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 25. Juni 1941, 20 W 1221/41.)
*

27 . RG. -  §§ 36, 37, 263, 276 ZPO.
An Gerichte außerhalb des Geltungsgebietes der ZPO. 

kann ein Rechtsstreit nicht durch einen Beschluß nach § 276 
ZPO. verwiesen werden. Ein solcher Beschluß ist ohne 
weiteres anfechtbar.

Ein durch rügelose Einlassung zuständig gewordenes 
Gericht kann nicht durch Parteivereinbarung unzuständig 
werden.

Der Antrag des AG. in Überlingen am Bodensee vom 
12. Mai 1941, nach §36 Nr. 6 ZPO. für die Klage der 
minderjährigen Irene B. in Leipzig, vertreten durch das Ju
gendamt Leipzig als Amtsvormund, gegen den Musiker 

z. Z. in Spindelmühle i. Riesengeb., AG. Hohenelbe, 
OLG. Leitmeritz, das zuständige Gericht, und zwar das 
AG. Hohenelbe, zu bestimmen, wird a b g e l e h n t .

1. Ein Fall des § 36 Nr. 6 RZPO. und das Gesuch einer 
Partei nach § 37 RZPO. liegen nicht vor. Das AG. 
Überlingen, das den Antrag stellt, hat in der Sache auf 
die Klage wegen Unterhalts, die zur Zeit eines beruflichen 
Aufenthalts des Bekl. in Überlingen angestrengt worden 
ist, mehrfach mündlich verhandelt, einen Beweisbeschluß 
erlassen und Zeugenbeweis durch einen ersuchten Rich
ter erhoben. Danach ist dieses Gericht gegenüber dem 
Bekl., bei dem nach den Zeugenaussagen in Frage kommt, 
ob er nicht seinen dem Aufenthalt vorgehenden Wohn
sitz, §§ 12, 13, 16 RZPO. in Roßbach, AG. Asch, OLG. 
Leitmeritz, hat, wo seine Ehefrau und seine Eltern woh
nen, jedenfalls durch rügelose Einlassung nach §§ 38, 39 
RZPO. zuständig geworden. Als dann eine Gegenüber
stellung der Kindesmutter und des Bekl., der inzwischen 
von Überlingen nach Spindelmühle übergesiedelt war, wie 
anzunehmen wieder aus beruflichen Gründen, sich als 
zweckmäßig oder notwendig erwies und die Ausführung 
dieser Maßnahme vor dem Prozeßgericht wegen der 
großen Entfernung der Aufenthaltsorte der beiden, Leip
zig und Spindelmühle, untunlich erschien, haben die bei
den Prozeßvertreter der Parteien die Zuständigkeit des 
AG. Hohenelbe vereinbart und gebeten, die Gegenüber
stellung vor diesem Gericht vorzunehmen. Das AG. 
Überlingen hat danach in der mündlichen Verhandlung 
einen Gerichtsbeschluß erlassen, in dem es sich „zu
folge Vereinbarung der Parteivertreter für örtlich unzu
ständig erklärt“  und den Rechtsstreit an das AG. Hohen
elbe verwiesen hat. Das AG. Hohenelbe hat die Über
nahme der Sache abgelehnt, weil die Verweisung sowohl 
nach der RZPO. wie nach der bei ihm gültigen öster
reichischen (später auch tschechoslowakischen) ZPO. un
zulässig sei. Es hat außerdem ohne jede Verhandlung mit 
den Parteien einen nach den Akten ihnen auch nicht zu
gestellten Beschluß v. 11. April 1941 erlassen, in dem es 
sich für unzuständig zur Weiterführung der ihm über
wiesenen Rechtssache und zur Fällung eines Urteils er
klärt, weil nach § 276 RZPO. nur überwiesen werden 
könne, wenn die Zuständigkeit des überweisenden Ge
richts nicht gegeben sei, was nicht zutreffe, und weil 
die Verweisung in Widerspruch stehe zu § 29 JN. und 
§§ 412, 477 Abs. 3 östZPO., wonach das Gericht, bei 
dem die Sache anhängig gemacht sei, bis zur Beendigung 
des Rechtsstreits zuständig bleibe. Hier fehlt es jeden
falls auf seiten des AG. Hohenelbe an einer r e c h t s 
k r ä f t i g e n  Entscheidung, durch die es sich für unzu
ständig erklärt hätte (§ 36 Nr. 6 RZPO.), da sein Be-

[Deutsches Recht, WochenausS^!

Schluß, soweit er als eine Entscheidung zW1*chdeI1 ße- 
Prozeßparteien anzusehen ist, dem Rekurs nacn öster. 
Stimmungen der im Sudetenland gültigen, ehema*  ̂ Aug. 
reichischen, dann auch tschechoslowak. Z i u . v. aUCb 
1895 österr. RGBl. Nr. 113 ausgesetzt wäre. A u f k 
auf seiten des AG. Überlingen fehlt es an einen bg 2 
same n  Verweisungsbeschluß. Freilich erklärt 9 esChluß 
RZPO. den auf Antrag ergangenen Verweisung* ^  daS 
für unanfechtbar und bindend für das Gencin» Gel
verwiesen ist. Diese Wirkung tr itt aber nur r>eiChsg 
tungsgebiet der RZPO. Ihm gegenüber ist der tv 0 roß- 
Sudetenland ein anderes Prozeßrechtsgebiet “  Ulld an
deutschen Gesamtreiches (RGZ. 161, 18, 16-, -b ’o. kan11
Gerichte außerhalb des Geltungsgebietes der ht stad; 
eine Verweisung nach § 276 RZPO. überhaup . 18> 319),

. ,7. ...... Ä w
Beschlüsse dieses Senats v. 6. Nov. 1940,
finden (RGZ. 159, 167 [171 j

und v. 27. Nov. 19*6, II OB 123/40. . ng des
R e c h t s i r r i g  ist übrigens auch die M?1,urCh die 

den Antrag stellenden AG. Überlingen, es sei Ho|ien- 
Parteivereinbarung einer Zuständigkeit des gesa£ > 
elbe u n z u s t ä n d i g  g e w o r d e n .  Wie bere>ts t dtirchelbe u n z u s t ä n d i g  e e w o r d e n .  w ie d»‘ faflg d 
war die Zuständigkeit des AG. Überlingen jed e;ngeh 0
rügelose Einlassung begründet. Die bei 2 ¿¡ff- 
tenc Rechtshängigkeit hatte nach § 263 ^ h(rründend<- 
RZPO. zur Folge, daß die die Zuständigkeit beg die ¿U 
Umstände sich ändern konnten, ohne daß aauu ^  ¿uumbldnuc blk.il diiuuu Ruumv-u, linor Qui p
ständigkeit berührt wurde. Die Vereinbarung e i te re

icht. n „ c Vereinbarung einer a ussen 11 c «•“  - 0 eric.- 
digkeit wäre sie dem beim z u s t ä n d i g  . -lin 0 ,
hängigen Verfahren gegenüber unwirksam, HinVV eis a . 
angeführten Beschluß v. 27. Nov. 1940 unter ¡¿ß gesag 
J o n a s - P o h l e «  § 263 IV  Abs. 1 «nJäcM rück«*h*  
Eine solche Vereinbarung könnte nur duren^ ^  ande> l2

Fall
um
ist,

Eine solche vereinoarung Konnte um ^  - am a»“ - , 
der alten und Erhebung einer neuen bei j o n adie
Ort durchgesetzt werden. Die andere 8tei aut .
§38 IIb  (ebenso J o n a s - P o h l e «  a. a- ^  den 
vom AG. Überlingen Bezug genommen is , 0ericht 
im Auge, daß das mit der Sache b « a n worden 
zuständig i s t oder sachlich unzuständig s darttit- eS 
wie die Bezugnahme auf §§ 276, 506 RZ wie'v° ^ e0- 

2. Es ist auch nicht angängig, daß das h:cr’’sicli 
das gemeinsame obere Gericht für die beide1!  der
überstehenden AG. ist, im Verhältnis - b § 4' ^

Prozeßrechtsgebiets Aug-!^-richte verschiedenen Prozeßrechtsgeuic.-» - j AUijL-hei 
im Sudetenland gültigen Jurisdiktionsno “  streite"1, ter 
österr. RGBl. Nr. 111 verfährt und ^  trifft, da 
düng einfach auf Grund der Tatsach tstanden ® fall,
den Gerichten ein Zuständigkeitsstreit pe 4-7
derartiges Verfahren kennt die RZPO- ¡^pO - un 
daß das RG. nach beiden Gesetzen (5 , ht vor- cache
JN.) zur Entscheidung berufen ist, l iei= h,.nden, dl. käfln 

Im übrigen wäre auch kein Grund v Gericil,.thalts' 
nach Hohenelbe zu übertragen. D j e » Aufen 7,ur 
ebenso, wie Überlingen, durch bcrl AL eitsstell11>nkjcbs' 
Wechsel des Bekl. wieder in eine d nachi zu-
Sache geraten. Der durch Amtsvo könnte ¿ftte*
deutschen Bestimmungen vertretenen - FormcJ* j.rebt® 
gemutet werden, in den ungewohnten^ ^  ^
fremden Prozeßrechts weiter zu ve Ersuchen ^  
Gegenüberstellung läßt sich durch ZeUgin 2anZe
AG. in Leipzig, wo die Kindesmutter a £ _ der „ 
nehmen wäre und wo ohnehin der |̂ Irbeiführe”  /4iJ 
Sache liegt, von jedem Gericht aus 

(RG., II. ZivSen., Beschl. v. 19. Mai 1 > -
de«

1»
;te'
rtl11*** 28 . RG. -  § 233 ZPO. Die W ie*Berum »»^ ‘

vorigen Stand gegen Versäumung ejj die aher  b 's 
nicht allein deswegen ausgeschlossen, .chtefl( cnre*Li 
abgesehen von einem rechtzeitig en g. • denen ha*
Ablauf der Berufungsfrist nicht beschieß uSg .t(e, » 
gesuch, noch durch einen von ihr «  Rechts* 
Rechtsanwalt, wenn auch verspätet,

, < s?liegen lassen. . ,ir)fanie
Das LG. hatte im beschränkten - 

der KI. erkannt. Sein Urteil ist am
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gestellt. Am 18. März 1941 hat die KI. das Armenrecht 
tur den zweiten Rechtszug bei dem BO. erbeten. Noch 
vor der Entscheidung über dieses Gesuch hat sie weiter 
am 18. April 1941 durch den RA. K. Berufung eingelegt 
und gleichzeitig die Wiedereinsetzung in den vorigen 
otand wegen der Versäumung der Berufungsfrist be
antragt. Sie hat zur Begründung des Wiedereinsetzungs
antrages u. a. geltend gemacht, sie sei zur Zeit des Ab- 
auts der Berufungsfrist noch ohne Anwalt gewesen. In 

späteren Schriftsatz hat sie dann noch ausgeführt, 
Könne grundsätzlich der armen Partei nicht zugemutet 

erden, vor der Entscheidung über das Armenrechts- 
Ä  Anwälte um die vorschußfreie Berufungseinlegung 
a n f ä - 'enA ^¡? se* aber durch die Stellung des Antrages 

üle Erl e‘Iung des Armenrechts nicht gehindert, vor 
es u “ escüeidung das Rechtsmittel einzulegen. Gelänge 
m rhC a u3irm5n Partei, vor der Bescheidung, wenn auch 
so kfin Tr* ^er Berufungsfrist, einen Anwalt zu finden, 
des °Ahf r ^ann Angelegte Berufung nicht allein wegen 
Wu'ri - S <*er Berufungsfrist unter Versagung der 
verworfc^w211̂  "n c*en vor'Sen Stand als unzulässig

S c h l u ß d u r c h  den gegenwärtig angefochtenen Be- 
einae+n«111 • Zurückweisung des Gesuches um Wieder- 
zuläscirr*1̂  ln ^en vorigen Stand die Berufung als un- 
scheirlpnaVerwi ri en- Der Beschluß sagt in seinem ent- 
Arnienr,. ul? Te'1 weiter, daß sich mit ihm auch das 
an den ß sgesuch erledige. Das BG. geht im Anschluß 
18. 174t ¡TschIuß des RArbG.v. 20. März 1937 (RArbG. 
E in le J n ^ 0*  aus’ daß die KI. durch die tatsächliche 
habe Rechtsmittels zum Ausdruck gebracht
Rechte p-p l lr f  Mittellosigkeit sie nicht hindere, ihre 
Scheiduna^-in ii° er dem Urteil unabhängig von der Ent- 
Es müsse h! | ei das Armenrechtsgesuch wahrzunehmen, 
der Wicdnr •" er,das Armenrechtsverfahren für die Frage 
fahrens hiKCmi-  'un£ ausschalten. Außerhalb dieses Ver
fall vorgetragejf n'cüfs für einen unabwendbaren Zu-

mit der das BG. die Wiedereinsetzung 
"icht stand n  v?and Versagt, hält einer Nachprüfung 
y°n ¡hm , ; „ Uas BG. hat den besonderen Tatbestand des 
Karmt. in derc0^ " 6"  Beschlusses des RArbG. nicht er- 
r *r die Beruf aC" e> in der dieser Beschluß ergangen ist,
i^fungsfrist hpt-U?ß am "^age nacü dem Ablauf der Be- 

mstände daf.- üen! BG- eingegangen, und es waren keine 
/  TaSe zuvorrnerJCennbar> daß die Berufung nicht auch 
■ere War nirh+Hatte e‘ngelegf werden können. Insbeson-d- war nirSf ..... '-mgeicgi w u u u i K ö n n e n , in s o e s o n -
nn1?a*i§en Kl * .vPrSetragen, daß der Rechtsanwalt des
IV  »n der I - i 1 lcht auch bereits einen Tag zuvor bereit °ci ein^- age gewpci.« ....... —

¡gen 
als 

;Sschi 
e B 
all a

rufü'n"e? vorfI,;.ZUr Begründung des Wiedereinsetzungs
sei. Jurist noch aft en> daß diese beim Ablauf der Be-

gp. aer [ n„  ueiens einen i ag zuvor oereu
rep^ner derai)?J*evii.esen war, die Berufung einzulegen, 
der r  Verfahrp.1 ? fn Sachlage muß allerdings das Armen
ier?« rufilnf). a s> V rsache der verspäteten Einlegung 
gerr ^ ä c h l,rfl! SCi leiden- Rs *sf für die Verspätung ohne 
tref  ^Wärtjge c .,. Bedeutung. Gerade hierin liegt der 

Anwalt i  abor an.ders. Hier hat der die KI. 
ruf,,1 c" es ZUr Begründung des Wiedereinsetzu

rv  H orh  u u ic a c  u c m i r tu ia u i  u c i d c -
ohrie \iese Erliiär°hne Yerfretung vor dem BG. gewesen 
C>ies r rrtchr.r.._ ung e'nes Rechtsanwalts genügt auch‘-’■es ^  ‘olcnernn^. °  X*.1"-0 Rechtsanwalts genügt auch 
?ebenInI}b um < /  an, Bides Statt zur Glaubhaftmachung. 
i (l4i u daß ¿er mehr gelten, als die Instanzakten er- 
ZUrüchr.' dem Bn ’ diese mit Schreiben vom 10. April 
r etl w«§ehen u ‘/"g e fo rd e rt und sie am 17. April 1941 
h ri c / / en, d R • Garaus kann ohne weiteres entnom- 
/  Benzen R- *n der Zwischenzeit die
i.11 rtachn"? zu 1,,* bai> um sieh über die Aussichten 
rtj ohnpn> ob er ./rrm h ten  und sich darüber schlüssig 
-Bamit emen V n f ?er" futlg auch vor der Beiordnung

aber H Chv ß einIe2e"  soIlte- 
ü /gsfrLgcgebei, ?mV^Aussetzungen für die Wieder- 
a t iÄ  oh,! 'Var die ta Zeitpun,k t " es Ablaufs der Be- 
Rs/f- r)' e Vorschuß ' i ocl  ohne einen zu ihrer Vcr- 

ö / /  ijc t .¡¡.oder Beiordnung bereiten Rechts- 
?.u ä  rtur .̂le arme P-Yt y er?chulden. Es ist anerkannte 
A fm /t  m1 einen ,,„ rte.11 mit der Einlegung des Rechts- 

etwa dm gewählten Rechtsanwalt bis 
¡JitiuJer{ \v„ge,s«ch w ! S « en Entscheidung über das
ScBv,'./, da.BV<r,rrten ' Y ;'rten kann .  Daraus darf aber nicht 

bens die arm« pai s .möglicherweise das BG. an- 
des Armon. l’.  wenn sie noch während des 

nrechtsverfahrens einen zu ihrer

Vertretung bereiten Anwalt findet, mit der Einlegung des 
Rethtsmittels bis zur Entscheidung über den Antrag war
ten muß. Für eine solche Folgerung sprechen weder 
eine gesetzliche Bestimmung, noch auch Zweckmäßig
keitsgründe. Im Gegenteil, die frühere Einlegung der 
Berufung unter Einreichung einer Begründung bedeutet 
eine wesentliche Beschleunigung des Verfahrens, wie sie 
der Vorspruch zur Zivilprozeßnovelle 1933 fordert. Sie 
erleichtert weiter auch dem BG. mit Rücksicht auf die 
Bestimmungen in dem §519 Abs. 3, § 529 Abs. 3 ZPO., 
im arbeitsgerichtlichen Prozeß die im § 67 ArbGG., zu
folge der genaueren Umgrenzung des Streitstoffs die Ent
scheidung über das Armenrechtsgesuch. Schließlich könnte 
möglicherweise sogar aus der Nichteinlegung der Be
rufung trotz der Bereitschaft eines Rechtsanwaltes der 
Schluß gezogen werden, der armen Partei müsse wegen 
Ablaufs der Frist des § 234 Abs. 1 ZPO. das Recht 
zur Stellung des Wiedereinsetzungsantrages genommen 
werden.

(RG., III. ZivSen., Beschl. v. 20. Juni 1941, III B 5/41.)
[N.J

*

** 29. RG. — §§ 233, 519 b ZPO. Der in dem nicht selb
ständig anfechtbaren Beschluß enthaltene Ausspruch der 
Zulässigkeit der Berufung — insbes. auch der die Wieder
einsetzung gewährende Beschluß — kann mit der Rev. 
gegen das BU. zur Nachprüfung des RevG. gebracht wer
den. Die entgegengesetzte frühere Rspr. wird aufgegeben.

Die Unterhaltsklage des KI. ist vom AG. abgewiesen 
worden. Das amtsgerichtliche Urteil ist am 16. Nov. 1939 
zugestellt worden. M it Schriftsatz V. 19. Nov. 1939, bei 
Gericht eingegangen am 22. Nov. 1939, erbat der KI. das 
Armenrecht zum Zwecke der Berufungseinlegung. Das 
Armenrecht wurde dem Kl. — mit einer hier nicht inter
essierenden Einschränkung — durch Beschl. v. 4. Dez. 
1939 bewilligt und ihm RA. H. als Pflichtanwalt bei
geordnet, dem der Beschluß am 14. Dez. 1939 zugestelit 
wurde. RA. H. hat am 20. Dez. 1939 Berufung eingelegt. 
Am 3. Jan. 1940 hat er dann vorsorglich um Wieder
einsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung 
der Berufungsfrist gebeten mit der Begründung, daß der 
Armenrechtsbeschluß v: 4. Dez. ihm erst nach Ablauf der 
Berufungsfrist zugegangen sei. Durch Beschluß des OLG. 
v. 6. Juni 1940 ist dem KI. die beantragte Wiedereinsetzung 
bewilligt worden. In der Sache selbst hat das BG. der 
Berufung stattgegeben und den Bekl. verurteilt, an den 
KI. eine vierteljährige Unterhaltsrente von 90 XM zu zah
len. Der Bekl. hat ReV. eingelegt und beantragt, unter 
Aufhebung des Berufungsurteils die Berufung gegen das 
amtsgerichtliche Urteil als unzulässig zu verwerfen. Das 
RG. entsprach diesem Antrag.

Da die Revisionssumme nicht gegeben ist, ist die Rev. 
nur insoweit zulässig, als es sich um die Frage der Zu
lässigkeit der Berufung handelt. Wie feststeht, ist die 
Berufung verspätet eingereicht. Demgemäß hat der KI. 
auch um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen 
die Versäumung der Berufungsfrist gebeten. Das BG. hat 
durch Beschluß diesem Antrag stattgegeben. Es fragt sich 
zunächst, ob diese Entscheidung des BG. der Nach
prüfung durch das RevG. unterliegt. Das ist entgegen 
der bisherigen Rspr. des RG. (vgl. darüber J o n a s -  
P o h i e  § 519b Fußnote 25) zu bejahen. Wenn die bis
herige Rspr. sich zur Begründung der gegenteiligen Auf
fassung auf § 548 ZPO. gestützt hat, so ist das nicht 
zwingend. Der Umstand, daß, wie allgemein anerkannt 
ist, ein derartiger, dem Wiedereinsetzungsantrage statt
gebender Beschluß nicht s e l b s t ä n d i g  anfechtbar ist, 
besagt noch nicht, daß er „unanfechtbar* i . S. des § 548 
ist. Gibt aber das Gesetz selbst keinen sicheren Anhalt 
für die Frage, ob eia derartiger Beschluß im Wege der 
Revision gegen das Endurteil zur Nachprüfung gestellt 
werden kann, so wird man bei der Beantwortung der 
Frage Zweckmäßigkeitserwägungen ausschlaggebend sein 
lassen. Dann aber kann die Entscheidung nur im Sinne 
der Nachprüfbarkeit der Entscheidung fallen. Es unter
liegt keinem Zweifel, daß eine derartige Entscheidung 
des BG. sowohl dann, wenn sie durch Zwischenurteil 
erfolgt, wie auch dann, wenn sie im Endurteil selbst 
ausgesprochen ist, im Wege der Revision gegen das End
urteil angefochten werden kann. Dann aber ist es nicht
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angebracht, diese Nachprüfbarkeit für den Fall zu ver
sagen, daß die Entscheidung in der schwächsten Form 
nämlich in der Beschlußform, erfolgt ist. Es ist auch 
nicht erwünscht, daß das BG. es in der Hand haben soll, 
der Entscheidung, je nachdem, in welche Form es sie 
kleidet, Nachprüfbarkeit zu geben oder zu versagen. 
Demgemäß vertritt der erk. Sen. unter Aufgabe der bis
herigen, ihn nicht mehr bindenden reichsgerichtlichen 
Rechtsprechung im Anschluß an J o n a s - P o  h ie (§ 51J b 
Anm. III D 2 b Abs. 2) die Auffassung, daß auf Grund 
der vom Kl. eingelegten Revision die Entscheidung des 
BO. in der Wiedereinsetzungsfrage nachzuprüfen ist. Diese 
Nachprüfung muß aber dazu führen, entgegen der Ent
scheidung des BO. den Wiedereinsetzungsantrag ab
zulehnen. Es fragt sich schon, ob der Wiedereinsetzungs
antrag innerhalb der Frist des § 234 ZPO. gestellt ist. 
Es kann das aber dahinstehen, da jedenfalls eine ord- 
nungsmäßige Begründung des Antrags fehlt. Wenn sich 
der Anwalt in dem Wiedereinsetzungsantrag darauf be
rufen hat, der Armenrechtsbeschluß sei ihm erst nach 
Ablauf der Berufungsfrist zugegangen, so ist das un
richtig, wie sich aus den oben angeführten Daten ergibt. 
Weitere Gründe für die Wiedereinsetzung sind aber nicht, 
jedenfalls nicht innerhalb der Frist des § 234 ZPO., gel
tend gemacht, insbes. ist nicht vorgetragen, daß der An
walt deshalb erst verspätet die Berufung habe emlegen 
können, weil er vorher keine Prozeßvollmacht der Partei 
gehabt habe. Unter diesen Umständen fehlt jede Grund
lage für die Annahme, daß die Versäumung der Be
rufungsfrist auf einem unabwendbaren Zufall beruht. Das 
Wiedereinsetzungsgesuch ist deshalb abzulehnen mit der 
Folge, daß die Berufung als unzulässig zu verwerfen ist.

(RG., IV. ZivSen., U. v. 19. Juli 1941, IV 73/41.) [He.]
*

30. RG. — §§ 239, 240 ZPO.; § 10 KO.; PatG. Im Nich
tigkeitsverfahren bei Patentsachen treten an die Stelle der 
Ladung des § 239 Abs. 2 ZPO. der Antrag des Gegners des 
Konkursverwalters, von Amts wegen Verhandlungstermin 
anzuberaumen, und die von Amts wegen zu bewirkende 
Ladung der Parteien zur Verhandlung. Eine einfache La
dung zur Verhandlung genügt dann, wenn der Konkurs
verwalter nicht im Zweifel darüber sein kann, daß der 
Termin sowohl zur Verhandlung der Hauptsache, als auch 
zur Aufnahme bestimmt ist.

Der Bekl. ist Inhaber des DRP. 657 905. •
Der Kl. beantragt die Nichtigerklärung des Patentes.
Das PatA. hat die Nichtigkeitsklage abgewiesen.
Im Verlaufe des Berufungsverfahrens ist die Inhaberin 

der klagenden Firma verstorben. Über ihren Nachlaß ist 
zunächst die Nachlaßverwaltung und sodann, am 18. Juli 
1940, das Konkursverfahren eröffnet worden. Durch die 
Beschlüsse des erk. Sen. v. 3. Sept. und 8. Nov 1940 ist 
dem Konkursverwalter eine Frist bis zum 30. Nov. 1940 
bestimmt worden, innerhalb deren er erklären sollte, ob 
er den Rechtsstreit aufnehme. Der Konkursverwalter hat 
eine Erklärung innerhalb der bestimmten Frist nicht ab
gegeben Am 5. Dez. 1940 ist ein Schriftsatz des Bevoll
mächtigten der Nichtigkeitski. beim RG. eingegangen, in 
dem mitgeteilt wurde, daß sowohl die Gläubigerver
sammlung als auch der Gläubigerausschuß im Hinblick 
auf die unzureichende Masse den Konkursverwalter er
mächtigt haben, die Rechtsstreite nicht aufzunehmen . . .

Daraufhin hat der Nichtigkeitsbekl. gebeten, den Ver
treter der Kl. zu einer Erklärung darüber aufzufordern, 
ob die Berufung oder die Klage zurückgezogen werde. 
Dieser Antrag ist dem Konkursverwalter zur Stellung
nahme innerhalb zwei Wochen mitgeteilt worden. Er 
hat eine Verlängerung der Erklärungsfrist mit seiner 
Eingabe v. 17. Dez. 1940 erwirkt, aber eine Erklärung 
nicht abgegeben. Deshalb ist vom BG. Termin zur 
mündlichen Verhandlung auf den 27. Juni 1941 bestimmt 
worden. Die Ladung zu diesem Termin ist dem Kon
kursverwalter persönlich und dem Patentanwalt M. am 
3. Febr. 1941 zugestellt worden. Im Termin am 27. Juni 
1941 ist der Konkursverwalter nicht erschienen. Er hat 
sich darin auch nicht vertreten lassen.

Das RG. bestätigte die Entsch. des PatA.
Durch die Eröffnung des Konkurses über das Ver

mögen der verstorbenen Nichtigkeitski. ist das Nichtig
keitsverfahren gemäß § 240 ZPO. unterbrochen worden.

Das Nichtigkeitsverfahren betraf die Konkursmasse, 
es von der Nichtigkeitski., wie ihre Erklärung ztl. 
geben, erhoben worden ist, um einer Entwertung n
stehender Patente durch das Streitpatent vorzuDe ̂
(RGZ. 141, 427). Da der Konkursverwalter iten
nähme des Verfahrens verzögerte, ist dieses vo w0f.
des Nichtigkeitsbekl. rechtswirksam aufgenomm er. 
den. Im Verfahren vor den ordentlichen O e r henen 
folgt die Aufnahme eines durch Konkurs unter wenn 
Verfahrens gemäß § 239 Abs. 2 ZPO., § 1° dadurch» 
der Konkursverwalter die Aufnahme verzögert, „ \eich 
daß der Konkursverwalter zur Aufnahme una ¿ 6  daS 
zur Verhandlung der Hauptsache geladen wira. -pO- 
Nichtigkeitsverfahren paßt diese Formvorschrm “  durCh
nicht, weil das Nichtigkeitsverfahren eine La® ^ m29])-
die Parteien nicht kennt (vgl. auch RGZ. 141, . |fe der
Im Nichtigkeitsverfahren tr itt deshalb an, diecVprWalterS> 
Ladung der Antrag des Gegners des Konkur., aUltien, 
von Amts wegen Verhandlungstermin anzu. der
und die von Amts wegen zu bewirkende l  eche°'
Parteien zur Verhandlung. Ob die Ladung in e -i jnahme 
der Anwendung des § 239 Abs. 2 ZPO. zur zU er- 
und zugleich zur Verhandlung der Hauptsa penn 
folgen hat, braucht nicht entschieden zu wera Vef' 
jedenfalls genügt dann eine einfache Ladung Zweifei 
handlung, wenn der Konkursverwalter ment u ^  v er- 
darüber sein kann, daß der Termin nlcm f |ime he- 
handlung der Hauptsache, sondern zur AUi“  rvvalter 
stimmt ist. So lag die Sache hier. Der Konku Schnft-
konnte im Hinblick auf den vorangegang sich i
Wechsel nicht im Zweifel darüber sein, daT rmin aücn 
dem auf den 27. Juni 1941 anberaumten 1  ̂ kursver' 
über die Aufnahme erklären sollte. Der dar®?.’ 
walter hat im vorl. Verfahren eine Erkla &0der d 
ob er das Nichtigkeitsverfahren au{® “ ™ r jer Sch“ 1, 
Aufnahme ablehnen wolle, nicht abgegebenem patci>

[Deutsches Recht, Wochenausga ^

iS niLinign.cnovv.iiaiiii.w -----  npf
5 ablehnen wolle, nicht abgegeben. A. _  

satz des Bevollmächtigten der Nichtigkei sk de
anwalts M., v. 4. Dez. 1940 kann a l s « nc ¿ V e r f S  
Konkursverwalters, daß er die Aufnahme def Pa*? E 
ablehne, nicht angesehen werden. Den ledig1!“,,
anwalt M. hat in diesem Schriftsatz demErklärung' “  
Mitteilung von einer an ihn gerichteten Ko®,*
Konkursverwalters gemacht. Darüber, ? die ReA |  
Verwalter von der ihm erteilten Ermacht g n®ucj, das v 
streite, zu denen, wie man annehmen mu iunetltnen, 
Nichtigkeitsverfahren gehörte, 5ichi/i;+teilung Vdie 
brach machen wollte, ging aus der Mi ng übe uin 
vor. Da der Konkursverwalter eine ^ " faL ens blS A e - 
Aufnahme oder Nichtaufnahme des ver wäre.er ot. 
Verhandlungstermin nicht abgegeben n ’ fe rn® 1 mjn 
rechtigt gewesen, diese Erklärung noc zlirn K" n.rechtigt gewesen, diese Erklärung noc zurn i „. 
zunehmen. Er hat dies nicht getan.. tx  treten. 'muiig
nicht erschienen, hat sich auch me® ,.. M® . _„nnicht erschienen, hat sich auch mu¡«liehen M<u t/an« 
Auch von der Möglichkeit einer Verhalte«
hat er keinen Gebrauch gemacht. Dieses ^  verfa« „
aber nicht als Ablehnung der Aufnah?!r 7 p0 - A A i i®  

i m Vorfahren nach der 4Uma" in
den Konkursverwalter, wenn er z d h‘ raumte« L aUpt' 
und Verhandlung der Hauptsache an De zlir n ^ .  
nicht erscheint, auf Antrag Versaumn durch de« eI, 
sache zu erlassen, wenn die Aufnahme en ^ q).
kursverwalter als erfolgt anzuseh , zU § 1 urten 
Anm. 6 zu §10 KO., J a e g e r , Anm. % eisa i f ^ n f r 
Das Nichtigkeitsverfahren kennt ei Verhan ¿et 
nicht. In ihm erfolgt, wenn eine Par te .® ZuZie h ® ^ {e 
termin ausbleibt, eine Verhandlung vorl. / A rs A  
erschienenen Partei. Deshalb war Verb HA
Zuziehung des im Termin * ™ b' l a^ b z a & b{$ ie  ‘f  
Nichtigkeitsbekl. die Verhandlung , jaSsen. 13ek 
eine Entsch. in der Hauptsache zu..Losten de
aus den nachstehenden Gründen b rjj.J
ergangen. (W ird ausgeführt.) 126/39-)

(RG., I. ZivSen., U. v. 27. Juni 1941,

31. KG. -  §5 606 Abs. 4, 6 2 7  ZPO. einctn
1. Eine einstweilige Anordnung « wenI1 da» <j,2<

streit von Ausländern ist nur zulass_'£> ¡,e9 Z«st*0ii p
Gericht auch zur Entscheidung dieses &' « eidung

2. Deutsche Gerichte sind für die o

mgs:
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sonen, die dem früheren Jugoslawien angehören, auch nach 
dessen Zerfall nicht zuständig.

3. § 627 ZPO. ist eine lediglich verfahrensrechtliche Vor
schrift. Die Verwirklichung sachlich-rechtlicher Ansprüche 
ist in ihrem Rahmen bei Ausländern nur unter Berücksich
tigung der international-privatrechtlichcn Vorschriften 
möglich.

4. Die Herausgabe der Kinder kann nicht im Wege 
4er einstweiligen Anordnung, sondern nur durch Einstw- 
Vfg. angeordnet werden.

Der KI. hat einen Antrag auf Erlaß einer einstweiligen 
Anordnung nach § 627 ZPO. gestellt. Es war also zu
nächst zu prüfen, ob überhaupt ein deutscher Gerichts
stand für die Scheidungsklage gegeben ist. Ist das nicht 
4er Fall, so ist die einstweilige Anordnung abzulehnen; 
denn diese setzt, mag es auch auf die Erfolgsaussichten 
des Ehestreits im allgemeinen als Voraussetzung für eine 
einstweilige Anordnung nicht wesentlich ankommen, 
"nrnerhin die M ö g l i c h k e i t  einer solchen voraus (eben- 
|°p(Jonas, 16. Aufl., Anm.V2a, VII und V III zu §627

, ^ ‘e .^ arteien sind Jugoslawen. Jugoslawien erkannte 
oer die Scheidungsurteile deutscher Gerichte über jugo- 
awische Staatsangehörige nicht an (§ 5 Ziff. 3 der in- 
vischen in Kraft getretenen jugoslawischen Exekutions- 
ünung v. 9. Juli 1930, und B e r g m a n n ,  „Internatio- 

Wüh  un^ Kindschaftsrecht“  1938, I, 331). Dann
dp,* e, c*er Erhebung einer Scheidungsklage vor einem 
tJfj ; schen Gericht also § 606 Abs. 4 ZPO. entgegen- 
sestanden haben.
an i°S*aw‘etl begeht nicht mehr. Dadurch hat sich aber 
War i getn Rechtszustand' nichts geändert. Zu prüfen 
das H - nn zunachst, da es nach § 606 Abs. 4 ZPO. auf 
her . e"natsrecht des Ehemannes ankommt, welchem frü- 
¿ a fü r \os*aw'schen Gebietsteil der Ehemann angehört, 
früher * ann ~  jedenfalls in einigen Gebietsteilen des 
Ehemaen JuS°sIawien — die Heimatzuständigkeit des 
Ungari„ni?s e’n Anhaltspunkt sein. Gehört dieser dem 
Woiev7C5)?n Rechtsgebiet des früheren Jugoslawien, der 
darauf < na> an> die jetzt wieder an Ungarn fällt — und 
auch j - eutet der Geburtsort des Kl. hin —, so nehmen 
ständiaie-fUn.2ar'schen Gerichte die ausschließliche Zu- 
(§ 114 i r dber ihren Staatsangehörigen in Anspruch 
übrigen jSEheO. von 1894). Ähnlich liegt es bei den 
ren Staat ei Cn ^es f^heren Jugoslawien, die jetzt ände
rnd zwaen zuSefaIlen oder selbständig geworden sind, 
(Mazedori' s^ s t  dann, wenn, wie etwa in Südserbien 
Eheges„, len) anzunehmen, dort alsbald die bulgarische 
• Schein, Ung 'n Kraft treten sollte. Denn auch für 

'i’cht zusf.U,'r  von Bulgaren sind die deutschen Gerichte 
i üständj(. t ' . ‘S, da die dortigen geistlichen Gerichte diese

«sehen p ’ ,d!es<
abe?1 d b r ig V n ^ -- ,n!cht .?eS?ben ,ware-

si Künio-re- ,ausschließlich für sich in Anspruch nehmen, 
arische c .  Kroatien g ilt die oben genannte jugo-■'1sche°'p‘'' '1, Kroatien g ilt die oben genannte jugo- 

der ,Vt‘ons°rdnung, so daß_ also auch dann,We;

t -dien r  diesem zugehörte, die Zuständigkeit eines 
, UZ? übrigenr,n ltS.nicht geSeben wäre.
Dicht dehselVit® lmmerbin darauf hingewiesen sein, daß 
Dicht °b\valtpt dann, wenn diese Zuständigkeitsbedenken 
Sßr, aufre„u ?en> die einstweilige Anordnung des LG. 
DöhCh, daß ,erbalten werden könnte: denn der Aus-

jg. dem Vater das Sorberecht zusteht, ist un-
§ 6j aßt mat)
Und,, ^PO. ’ es seitens des Senats ständig geschieht, 
''cW^ddet m.,r aJs verfahrensrechtliche Vorschrift auf, 
t'alen c|«lichen a ° an? *ür die in § 627 erwähnten sach- 
fc3cnf3iVr’vatrepiitnsf>rdche die auf Grund des internatio- 
Dinhi.'s stänr, ls gefundenen Vorschriften an, wie es 
'J'äre mit ŝ dens des Senats, freilich nicht im 
%  I11 er geni:;f>r herrschenden Meinung geschieht, so 
S d i  z« W ,  Aph ¿9 EG BGB. (vgl. dazu P a I a n d t , 
d»re, v,’ ,w°bei jugoslawisches Recht anzu-

Ri. e'chem d e r ”  i.ann zunachst an sich zu prüfen 
dt 5D i ugehört rn Sec' ls verschiedenen Teilrechtsgebiete 

Vaf eht aber k - l mann  a- a- ° -  S. 327 ff.). In allen 
(Op (Jaiir  zu. F,,r ,ei bestehender Ehe das Sorgerecht 

ß aus gdre^sehon  ̂oben genannte Wojewodina
dal : *

'Dt,
Artikel UY ^§ 14 des ung. VormundschaftsG. 
" Senate 1877)- Aber folgte man auch der 

:i°nale n *ofern nicht, als er auch das durch 
nvatrecht angegebene Heimatrecht

ernat;

des Vaters sachlich-rechtlich für die in § 627 ZPO. an
gegebene Sorgerechtsregelung maßgebend sein läßt, so 
ergibt sich dasselbe auf Grund des dann im allgemeinen 
bei einstweiligen Anordnungen herangezogenen § 1627 
BGB.

Die Herausgabe der Kinder, die weiterhin angeordnet 
wird, kann nicht Gegenstand der einstweiligen Anordnung 
sein, da sie in § 627 ZPO. nicht genannt wird. Hier 
könnte nur eine einstweilige Verfügung helfen ( V o l k 
m a r ,  „Ehegesetz“ , Anim 6 zu § 627 ZPO.), sofern deren 
Voraussetzungen vorliegen.

(KG., 13. ZivSen., Beschl. v. 23. Juni 1941,13 W 1566/41.)
* >

32. KG. — § 627 ZPO. Keine Anordnung der Zahlung 
eines Prozeßkostenvorschusses durch den Ehemann mehr 
nach Beendigung des Verfahrens in der Instanz. | )

Durch den angefochtenen Beschluß ist auf Antrag der 
KI. gemäß § 627 ZPO. dem Bekl. die Zahlung eines — 
weiteren — Prozeßkostenvorschusses für den schweben
den Eheprozeß in Höhe von 75 M t  (als Beweis- und 
weitere Verhandlungsgebühr) aufgegeben worden. Gegen 
diese Anordnung richtet sich aie zulässigerweise er
hobene Beschwerde des Bekl. mit der Begründung, daß 
bereits am 17. Jan. 1941 Urteil ergangen und damit die 
Instanz beendet worden sei. Damit sei auch die Voraus
setzung für die Zahlung eines Prozeßkostenvorschusses 
fortgefallen.

Dieser Auffassung der Beschwerde mußte beigetreten 
werden. Der von dem Ehemann auf Grund seiner Unter
haltsverpflichtung der Ehefrau gegenüber dieser zu ge
währende Prozeßkostenvorschuß für einen Rechtsstreit, 
welchen die Ehefrau gegen ihn führt, hat nur den Sinn, 
der Frau die Führung des Prozesses zu ermöglichen. 
Nicht aber bezweckt diese Verpflichtung gleichsam eine 
vorweggenommene Kostenerstattung des Ehemannes an 
die Ehefrau, zumal eine solche erst von der dann er
gehenden Kostenentscheidung abhängen würde. Ein An
trag auf Anordnung der Zahlung eines Prozeßkosten
vorschusses durch den Ehemann ist folglich von vorn
herein unbegründet, wenn zur Zeit der Antragstellung 
das Verfahren in der Instanz, in welcher die Kosten 
entstehen, beendet ist.

Ist der Antrag zwar früher gestellt worden, ergeht 
aber die beantragte Anordnung erst später, d. h. nach
dem das Urteil verkündet und damit die in Frage kom
mende Instanz beendet ist, dann durfte die begehrte An
ordnung nicht mehr ergehen, in dem einen wie in dem 
anderen Falle besteht das besondere dringliche Rechts
schutzinteresse, welches eine Anordnung aus § 627 ZPO. 
überhaupt nur zu rechtfertigen vermag, jedenfalls im 
Zeitpunkt der Anordnung nicht mehr. Darauf allein 
kommt es aber an.

Wie die Kostenentscheidung des inzwischen ergangenen 
Urteils lautet, kann dabei ganz dahingestellt bleiben. 
Vorliegend sind die Kosten gegeneinander aufgehoben 
worden, so daß eine gegenseitige Kostenerstattungs
pflicht nicht besteht. Aber auch wenn die Kosten dem 
Ehemann auferlegt werden, so ist diese Entscheidung 
gleichwohl ohne jeden Einfluß auf die Entscheidung 
über die Gewährung eines Prozeßkostenvorschusses durch 
den Ehemann für diese — abgelaufene — Instanz.

Ob eine rechtzeitig vor Erlaß des Urteils ergangene 
Anordnung, welcher der Ehemann aber noch nicht nach
gekommen ist, durch Abschluß der Instanz ihre Er
ledigung finden und der Aufhebung unterliegen würde, 
braucht hier nicht erörtert zu werden. Denn dieser Fall 
steht nicht zur Entscheidung.

Wohl aber war im Zeitpunkt der Entscheidung über 
den Antrag aus § 627 ZPO. — der an sich Monate vor 
Erlaß des landgerichtlichen Urteils gestellt war und an 
dessen Erledigung die KI. durch Eingabe v. 21. Jan. 
1941 erneut erinnert hatte — hier für eine Anordnung 
auf Gewährung des Prozeßkostenvorschusses deswegen 
kein Raum mehr, weil bereits vordem, nämlich durch 
Urteil v. 17. Jan. 1941, das Verfahren vor dem LG. be
endet war.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Aufhebung 
der getroffenen Anordnung unter Kostenfolge aus 8 91 
ZPO.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 25. Juni 1941, 20 W 1551/41.)
260
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Anmerkung: Die Entscheidung ist zweifellos zutref
fend. Das LG. war zu dem Erlaß der Anordnung offen
sichtlich nur deshalb gekommen, weil es damit seine 
Säumnis wiedergutmachen wollte: es hatte den bereits 
im Okt. 1940 gestellten Antrag grundlos unbearbeitet 
gelassen. Man könnte an die jetzt allgemein anerkannte 
nachträgliche Armenrechtsbewilligung denken: aber es 
läßt sich keine Parallele ziehen. Wenn die Instanz durch 
Urteil beendet ist, kann ein Vorschuß schon begriff
lich überhaupt nicht mehr in Frage kommen. Die Be
gründung des KG. ist so einleuchtend, daß dazu nichts 
zu bemerken bleibt. Ich vermisse nur eine Niederschla
gung der Kosten wegen unrichtiger Behandlung der 
Sache durch das LG., die doch wohl möglich ge
wesen wäre. . . '

Ein Hinweis dürfte aber am Platze sein. Es heißt 
in dem Beschlüsse, daß der Prozeßkosten Vorschuß vom 
Ehemann auf Grund seiner U n t e r h a l t s  V e r p f l i c h 
t u n g  gegenüber der Ehefrau zu gewähren sei. Aber mit 
dieser beiläufigen Bemerkung soll sicherlich zu der 
Streitfrage über die rechtliche Grundlage der Vorschuß
anordnung keine Stellung genommen werden. Die Streit
frage besteht bekanntlich darin, daß _ die wohl immer 
noch herrschende Ansicht, jedenfalls die Rechtsprechung 
fast einhellig, das Vorschußrecht der Frau nach wie vor 
aus 8 1387 Ziff. 1 BGB., also dem ehelichen Güterrecht 
herleitet, während Jo na s  (§ 627 ZPO.) und ihm fo l
gend das OLG. Dresden (DR. 1939, 1597) dem Gericht 
weitgehendste Freiheit einräumen wollen. M it dem Un
terhalt der Frau verquickt weder die eine, noch die an
dere dieser Meinungen die Vorschußfrage (vgl. auch die 
Anm. v. S c a n z o n i s  zu dem Dresdener Beschlüsse). 
Die angeführte Wendung des KG. stellt wohl nur eine 
etwas ungenaue Ausdrucksweise dar.

RA. E. G. W c g e n e r ,  Berlin.
*

83. OLG. -r- § 12 RAGebO.
1. Die 200-^.ß-Grenze gilt auch für die persönliche 

Beschwerde des Rechtsanwalts nach § 12 RAGebO. (§ 6 
Z iff . l der 2. DurchfVO. v. 4. Okt. 1939 [RGBl. I, 19941).

2. Die „Beschwer“  der beiden gegnerischen Rechtsan
wälte kann, selbst wenn es sich um zwei selbständige Be
schwerden handelt, zwecks Erreichung der 200-JIM- 
Grenze nicht zusammengerechnet werden.

Durch den angef. Beschluß war der Streitwert auf 
300 ¡AM festgesetzt worden. Der Vertreter der Bekl. legte 
hiergegen in eigenem Namen Beschwerde ein und be
antragte Erhöhung des Streitwerts auf 832,69 ¡AM.

Diese nach 8 12 RAGebO. eingelegte Beschwerde fällt 
unter § 6 Ziff. 1 der VO. v. 4. Okt. 1939 (RGBL 1994), 
wonach ihre Zulässigkeit von einem Beschwerdewert 
von über 200 ¡AM abhängt. Allerdings könnten nach dem 
Wortlaut dieser Vorschrift, die nur von Gerichtskosten 
spricht, Zweifel erhoben werden, ob sie auch für den 
vorliegenden Fall gelte, in dem es sich nur um Anwalts
gebühren handelt. Die Grundlage für die Berechnung 
derselben ist aber nach §11 RAGebO. die gleiche Wert
festsetzung, die nach § 18 GKG. für die Gerichtskosten 
maßgebend ist. In dieser Regelung zeigt sich die Ab
sicht, die Einheitlichkeit des Streitwerts für die Berech
nung der Gerichts- und der Anwaltsgebühren festzulegen. 
Diese würde durchbrochen, wollte man die Beschwerde 
gegen die Streitwertfestsetzung unterschiedlich zulassen, 
je nachdem es sich um Gerichtskosten oder um An
waltsgebühren handelt. Würde der Streitwert auf die 
etwa unbeschränkt zulässige persönliche Beschwerde des 
Rechtsanwalts erhöht werden können, dann müßten die 
höheren G e r i c h t s k o s t e n  nacherhoben werden trotz 
der Unanfechtbarkeit der Festsetzung gegenüber dem 
Justizfiskus. Ein solches Ergebnis kann nicht richtig, 
vom Gesetz also auch nicht gewollt sein. Daher ist §6 
der zit. VO. auch auf die Beschwerde des § 12 RAGebO. 
anzuwenden. Dieser Auffassung sind auch G a e d e k e :  
DR. 1939,1932 und W i l l en bü che r ,  „Kostenfestsetzungs
verfahren“ , 13. Aufl., S. 310 Anm. Der l.Sen. des OLG. 
Karlsruhe in IW  81/40 hat ebenfalls diesen Standpunkt 
vertreten, ebenso LG. Berlin: DR. 1941,79222 ohne wei
tere Begründung.

Der Beschwerdewert von über 200 ¡AM wird nun vor- 
liegendenfalls nicht erreicht. Er berechnet sich aus dem

Unterschied zwischen einer Gebühr des BeschwF.
300 ¡A M  mit 19,50 ¡AM  und einer solchen aus 
mit 53,30 -A M , also auf höchstens 33,80 ¡A M . Mehr a „ 
Prozeßgebühr ist für den BeschwF. im Berufungs j 
reu nicht entstanden. Die Gebühren des Gegn . ng 
die Gerichtskosten bleiben nach herrschender «
-  seit RGZ. 45, 402 -  hier außer Betracht. Der jn 
rische Rechtsanwalt hat sich im Anhörungsveriu 
seiner Erklärung die Auffassung des BeschwF. z nfcht 
gemacht. Da er aber selbst Beschwerde für S*L‘ eine 
eingelegt hat, kommt schon aus diesem y ru t er 
Zusammenrechnung der Beschwer der beiden'. £den
nicht in Frage. Lägen aber selbst zw a  Bes™ ße. 
vor, dann würde es sich eben um zwei selbstanu s jc{ l i  
schwerdeverfahren handeln. Solange sie vom unang 
nicht verbunden sind, kommt eine Zusammen ¿¡|in- 
nicht in Betracht (so auch KG.: DR. 1940, 8213 9 würde
lichem Fall). Auch bei einer Zusammenrechnung er.
übrigens der Mindestbetrag von über 200 M M
reicht. ... . ..„rworfe*1

Die Beschwerde mußte daher als unzulässig vc
werden. «vw 70/41-)

(OLG. Karlsruhe, Besch!, v. 13. Aug. 1941, 3w

*  n  *
34. KG. -  Zu § 13 Ziff.3 RAGebO.; § 794 Ziff-1 1  

§ 68 EheG. . .̂-deutet für
1. Die Schaffung eines vollstreckbaren Titels 0 „ \ Ver

sieh allein noch nicht die Schaffung eines (I r z i  g 13 
gleichs und kann daher eine Vergleichsgebunr g
Ziff. 3 RAGebO. nicht rechtfertigen. Schuld Sf'

2. Ist die Ehe der Parteien aus beiderseitige fgn m
schieden, dann kann eine Vereinbarung der „ Unterhalt®' 
welcher einer von ihnen dem anderen gegenuDe;r g jj
Verpflichtungen übernimmt, einen Vergleich i.
Ziff. 3 RAGebO. darstellen. auszugehe»

Regelmäßig wird in solchem Falle . davon. f  rhaH 
sein, daß die Voraussetzungen für einen . die Paf' 
Billigkeitsgründen (§ 68 EheG.) gegeben sin 
teien sich auf dieser Grundlage vergleichen.

A- , h!n zugufl5len
LG. hat auf Erinnerung des Arm Anw. > unJ ‘ Ao' 

des ArmAnw. der Bekl. eine Streitwert ö
Vergleichsgebühr nach dem festgesetzten £UePro7ut 
zwischen den Parteien im Anschluß ^Ih ilügL LG. ß 
getroffenen Unterhaltsvereinbarung zug_ diese Abr
dabei davon aus, daß die Parteien durch a geSChaff 4
einen vollstreckbaren Titel auf Unter deS §7
haben. Dieser stelle einen Vergleich irTL  „  der 
Ziff. 1 ZPO. dar, so daß die Festsetzung
gleichsgebühr gerechtfertigt sei. die Reichsjgg

Gegen diese Begründung wendet sicn j istrecKDa ,e( 
mit Recht. Denn die Schaffung eines Frage 3
Titels ist für sich allein betrachtet M  °  § ]3
Entstehung einer Vergleichsgebuhr g_ ff9Chlu0> a ¿es 
RAGebO. bedeutungslos. Es ist ein r fc. Sin«® ¡,je, 
nehmen, daß, weil ein ProzeßverglöC» Titel 
§ 794 Z i f f . l  ZPO. einen v o lls tre c k b a re n ^ t^ k b ^ , 
deshalb umgekehrt bei Schaffung ei § 7Q4, Pßver-
Titels auch ein Prozeßvergle.ch s o tW S ^ *  prozgrel<-
ZPO. besagt vielmehr nur, daß, w en v  b a„.
gleich geschlossen worden ist, d.^RProzeßverg^‘ m«' 
kungstitel bildet. Die Frage, o b ,eino Pihe nach dSeilert' 
erkannt werden kann, ist in erster R zu beU' ^¡efl 
teriellen Voraussetzungen des Verg b die [ a rUng 
Sie ist also vor allem davon abhängig. Apf Be>|e?(feii1 'leg11-
sie IST aiso v o r  anein u ( ' u l ; "V r.V e in e  der Be‘ f0ffe» 
im 'Wege gegenseitigen Nachg'e Vereinbarung L 
eines Rechtsstreits dienende Ver ^  gê

h k
vef

‘’ Im "'üb rigen  würde selbst nach
gebenen Begründung zweifelhaft ,, durch n , 
Erklärungen zu gerichtlichem Pr ° n L e is te s  v° js 
die eine Partei sich zu ir^ f ndr̂ «et?.ungen.e'” un l L  
pflichtet, die prozessualen V?ra“ s®. Beze!cf " e|ir °L 
streckbaren Titels .erfüllen. Die u müssen .v‘e sini’efellt 
Vergleich genügt dafür nicht. L ,Tipichs 
Ä n t e r U  des Prozeßwerg eich {es |  ^
erwähnten Vorschrift des § 794 Z ». V r W K ^  
werden. Andernfalls muß es smh um “  übern 
dein, in welcher die eine Verpfhchtu L
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Partei sich der sofortigen Zwangsvollstreckung aus die
ser Urkunde unterwirft (§ 794 Ziff. 5 ZPO.). Fehlt auch 
diese Unterwerfungsklausel, kommt also eine vollstreck
bare Urkunde nach der ZPO. nicht in Frage, dann 
könnte es sich nur um einen Akt der freiwilligen Ge
richtsbarkeit handeln, dazu wiederum bedürfte es der 
Genehmigung und eigenhändigen Unterschrift durch die 
Beteiligten (§ 177 FGG.), sofern man im übrigen eine 
sachliche Zuständigkeit des Prozeßgerichts zur Auf
nahme solcher Urkunden der freiwilligen Gerichtsbar
keit anerkennen wollte. Auch diese letztere Voraus
setzung ist hier nicht erfüllt.

LG. hätte mithin, wenn es hier eine vollstreckbare Ur
kunde hätte anerkennen wollen, doch wiederum zunächst 
Prüfen müssen, ob die Voraussetzungen eines Prozeß- 
vcrgleichs gegeben sind und damit eine vollstreckbare 
Urkunde geschaffen ist.

Diese Prüfung bestätigt allerdings im E r g e b n i s  die 
Richtigkeit der Annahme des LG., daß hier eine voll
streckbare Urkunde vorliegt. Denn die in Rede stehende 
Vereinbarung der Parteien stellt sich als regelrechter 

erJpe*cb dar. Ausweislich des Sitzungsprotokolls ist, 
p-p uem beide Teile entsprechende Erklärungen ab- 
I r f m 11 hatten, die Ehe der Parteien aus beiderseitiger 
t Rüd geschieden worden. Alsdann haben die Par- 
„ i . j ,  Rechtsmittelverzicht erklärt und folgenden Ver- 
S ich zu Protokoll gegeben:

Pf,r zahlt an die Bekl. am 1. Febr. 1941 monat- 
lch 3.0 KM, zahlbar in Zukunft am Ersten jedes Mo-

2 Rats im voraus.
• Uer Kl. verzichtet im Falle seiner Wiederverhei-

3 f y ! £  auf die Einrede des § 323 ZPO.
le Rosten dieses Vergleichs übernimmt der Kl.“

36(vlr,ff rehwert für diesen Unterhaltsvergleich ist auf 
Die Re-Stgesetzt worden.

Sen n« *'®c*tskasse entnimmt nun aus der Entsch. des 
d ie s e U . 20-Jan. 1941 (20W 63/41 tDR- 1941, 638]), daß 
gleich d ntL,,5hsvereinbarung der Parteien einen Ver- 
lei Unterh n n‘cllt bilden könne, weil beiderseits keiner- 
ist hier ,.a‘lsansprüche gegeneinander bestünden. Doch 
örterten f + Rechtslage nicht die gleiche wie in der er
daß bei <?'uC!1' fliese behandelt vielmehr nur den Fall, 
z-ufoige g ^heidung aus beiderseitiger gleicher Schuld 
sPrüclie iP'16 Re‘ne gegenseitigen Unterhaltsan- 
Segensei*i^r Pai4eien bestehen, daß infolgedessen ein 
Sehen dcr^D ,nterha l ts ve rz ie h t  kein wirklichesNach- 
h den p 1 ajleien in bezug auf konkrete Ansprüche, 
«er Zukunft Ien bereits zustehen oder mindestens in 
SheQ, e-ponk entstehen werden, bildet. Die nach § 68 
düng a iis \  -r'e bloße Möglichkeit, daß auch bei Schei- 
?rdnden Hp? .rseiüger gleicher Schuld aus Billigkeits- 
p?, SzahiUn,rn einen oder anderen Ehegatten eine Unter- 
o *eSt werdo £eSeni‘ber dem anderen Ehegatten auf- 
Gn^tspositim!1 . ' iatl.n> ist noch nicht eine konkrete, 

instand T- ln diesem Sinne und kann daher nicht 
d» r eiru> lnes ^ erg4eichs der Parteien sein.
SpÜI1 .^W n , fnderc. rechtliche Beurteilung ist jedoch 
an^hien n-’ R?1?11. die Parteien nicht — wie dies im all- 
irge röche 8VpdmeM — gegenseitig auf alte Unterhalts-
iri3 G leichen i t ,ten> sondern der eine Teil sich zu 
davKn achlichPr rv r ll?ltszalllunSen verpflichtet. Hier darf 
i'bpr aUscrpfra Hinsicht ohne weiteres vermutet und 
voriiPe,nig sh.., werden, daß die Parteien sich dar- 
®'eichgetb Unfpr’ f aß i e4z4 bereits die Voraussetzungen 
den, er Schuld ,d?oen aus Billigkeitsgründcn selbst bei 

r2der<m i Ehegatten der eine der Ehegatten
u iti»enTaRUncrT.:“ a'i  zu gewahren hat, und da 11 von 
i tsza2 ,^acli!rphpUSge.lcnd d*e Parteien im Wege gegen- 
a'W fa],Ung über die Höhe dieser Unter-
öÜ'Üich8 s° l n ” ,gt , laben. Diese Annahme erscheint 
J&» Sachl?»’ as n'cbl aus der aktcninäßig er- 

\ nd,eren r i * !  Einzelfalle Anhaltspunkte für 
ttMtVich« edenkli ,~estand ersichtlich sind, als regel- 

0jteJten BeurllnP gerechtfertigt und ist somit der

p ere« I int i. , e-uegatten der eine der the
2r"'äfiunn-ter‘la 4 zu gewähren hat, und da n v» sung austtpi,„..j j .-. n _ ..-  _ • ’ „ •

Ket w . öeurtßii.;_ sw w uuerug i una ist sonnt 
yereitiK.. dnS der zwischen den Parteien ge-set; V  Vereinha -  -.........

RAn^Ch^lüllt di ” !!g y ugrunde zu legen.
Sinn bOn e'nes , Vereinbarung aber die Voraus- 

'  % W iees im Sinne des §13 Ziff. 3
§ 7(J4 Z iff 7i ZPO eineS Prozeßverßleichs *m

Damit stellt sich aber die vom LG. vorgenommene 
Festsetzung als gerechtfertigt dar.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 11. Juni 1941, 20 W 1360/41.)

B.
Die Beschwerde der Reichskasse beanstandet die Fest

setzung der 6/ ,0-Prozeß- und 10/ 10-Vergleichsgebühr für 
die von den Parteien vor Verkündung des Scheidungs
urteils zu gerichtlichem Protokoll erklärte Vereinbarung, 
in welcher der Kl. für den Fall der Scheidung aus bei
derseitiger Schuld sich für die Dauer seiner Einberufung 
zum Heeresdienst und längstens bis Kriegsschluß zu 
einer Unterhaltszahlung von monatlich 54 SUt an die 
Bekl. verpflichtet hat.

LG. begründet seine Festsetzung damit, daß die Par
teien durch diese Vereinbarung einen vollstreckbaren 
Titel geschaffen hätten. Folglich liege ein Vergleich im 
Sinne des § 794 Ziff. 1 ZPO. vor. Diese Begründung 
greift die Reichskasse mit Recht an. Der Senat hat zu 
dieser Frage in seiner grundsätzlichen Entsch. 20 W 
1360/41 v. 11. Juni 1941 Stellung genommen und dabei 
die vom LG. vertretene Ansicht, daß die Schaffung eines 
vollstreckbaren Titels für sich allein bereits einen Ver
gleich im Sinne des § 13 Zift. 3 RAGebO. darstelle, ab
gelehnt. Auf die Gründe dieser Entsch. wird verwiesen.

Gleichwohl ist im Ergebnis der landgerichtlichen Fest
setzung beizutreten. Zwar ist die Ehe aus beiderseitiger

fleicher Schuld der Parteien geschieden worden. Der 
enat hat für diesen Fall in seiner Entsch. 20 W 63/41 

v. 20. Jan. 1941 (DR. 1941, 658) einen gegenseitigen 
Unterhaltsverzicht nicht als wirkliches Nachgeben der 
Ehegatten und damit nicht als Vergleich anerkannt, 
weil nach §68 EheG. Unterha l tsansprüche der Ehe
gatten gegeneinander nicht bestehen. Im Falle der Über
nahme einer Unterhaltsverpflichtung durch einen der 
Ehegatten dagegen kann eine anderweite rechtliche Be
urteilung dann Platz greifen, wenn damit die Parteien 
die Voraussetzungen für eine Unterhaltsleistung aus 
Billigkeitsgründen, wie sie § 68 EheG, ebenfalls vor
sieht, anerkannt haben und daraus hergeleitet die Par
teien sich über diese Unterhaltszahlung aus Billigkeits
gründen einigen (so bereits die erwähnte Entsch. vom 
11. Juni 1941).

Daß diese Voraussetzungen hier zutreffen, ergibt 
Ziff. 3 des protokollierten Vergleichs, wo es heißt:

„Der KI. übernimmt die zu 1 festgelegte Zahlung des
halb, w e i l  d ie  Bek l .  w i r t s c h a f t l i c h  s c h l e c h t 
g e s t e l l t  i s t  und wegen eines gehabten Unfalls außer
stande ist, ihre Arbeitskraft voll einzusetzen.“

Bei dieser Sachlage hat somit das LG. im Ergebnis zu 
Recht einen Vergleich im Sinne des § 13 Ziff. 3 RAGebO. 
angenommen.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 11. Juni 1941, 20 W 1481/41.) 
*

35. KG. — § 13 Ziff. 3 RAGebO. Beiderseitiger Rechts
mittelverzicht nach vorangegangener Scheidungseinigung, 
indem z. B. der Ehemann gegen die Scheidungsklage der 
Ehefrau keine Anträge stellt und die Alleinschuld über
nimmt, ist kein Vergleich, insbes. auch kein den Ehepro
zeß mitumfassender Gesamtvergleich.

Die in zulässiger Weise erhobene sofortige Beschwerde 
wendet sich gegen die von den Vorinstanzen vorgenom- 
tnene Absetzung der Vergleichsgebühr im Eheprozeß. 
Diese Absetzung ist jedoch nicht zu beanstanden. Aus
weislich des Sitzungsprotokolls hat nur die Kl. den An
trag aus der Klageschrift, der Bekl. dagegen keinen An
trag gestellt. Nach persönlicher Anhörung des Bekl. ist 
das Urteil dahin ergangen, daß die Ehe der Parteien aus 
Schuld des Bekl. geschieden werde. Beide Parteien haben 
nunmehr auf Rechtsmittel verzichtet. Diesen Rechts- 
mittelverziclit w ill die KI. als Vergleich im Eheprozeß 

.gewertet wissen.
Der Senat hat jedoch bereits in seiner Entsch. vom 

25. Okt. 1940 (DR. 1941, 658) ausgesprochen, daß ein 
selbst gegenseitig abgegebener Rechtsmittelverzicht für 
sich allein noch keinen Prozeßvergleich darstellt und 
ferner, daß im Eheprozeß dessen Beilegung durch Rechts
mittelverzicht grundsätzlich nur auf dem Wege über 
einen Gesamtvergleich möglich ist, bei welchem der eine

260*
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Teil auf Einlegung des Rechtsmittels gegen das Schei
dungsurteil als 'Gegenleistung für ein Nachgeben des 
andtren Teils in bezug auf Unterhalts- und etwa noch 
Auseinandersetzungsansprüche verzichtet. _ .

Die BeschwF. behauptet nun zwar, es sei zwischen 
den Ehegatten vor Erlaß des Scheidungsurteils eine Eini
gung zustande gekommen. Danach habe der Bekl. die 
Erfüllung verschiedener Bedingungen dafür verlangt, daß 
er die Alleinschuld übernehme und dementsprechend aut 
Rechtsmittel verzichte. Dementsprechend sei auch tat
sächlich eine Einigung, insbesondere über die Regelung 
der Sorge für die Person des Kindes, erzielt worden, in 
deren Verfolg der Bekl. keine Anträge gestellt, sondern 
die Alleinschuld übernommen und mit der Kl. aut 
Rechtsmittel verzichtet habe. Darin liege ein Gesamtver
gleich derart, wie er in der Rechtsprechung des KG. 
anerkannt worden sei.

Diese Auffassung der BeschwF. übersieht indes das 
entscheidende Merkmal. Dieses liegt darin, ob es zwi
schen den Parteien zu einer Scheidungseimgung gekom
men ist, welche auf Erlaß eines Scheidungsurteils in 
dem von den Parteien gewünschten und vereinbarten 
Sinne abzielt, oder ob nach dem ergangenen Scheidungs
urteil zwischen den Parteien eine Einigung zustande 
kommt, welche auf das Bestehenbleiben des ergangenen 
Urteils gegen eine Regelung zugleich der Unterhalts- und 
vielleicht noch von Auseinandersetzungsansprüchen ab
zielt. Nur letzterenfalls kann von einem Gesamtvergleich, 
der auch zur Beilegung des Eheprozesses — nämlich 
durch Ersparung eines weiteren Urteils — geschlossen 
wird, die Rede sein. Ersterenfalls dagegen Fehlt es an 
dem Begriffsmerkmal des § 13 Ziff. 3 RAGebO., einem 
„zur Beilegung“  des Eheprozesses geschlossenen Ver
gleich. Der im Zusammenhang mit der Scheidungseini
gung vereinbarte und alsdann erklärte Rechtsmittelver
zicht dient vielmehr nur der beschleunigten Herbeifüh
rung der Rechtskraft. Dagegen bedeutet dieser Rechts- 
mittelverzicht gegen ein Urteil, welches der Abrede der 
Parteien entspricht, nicht das Aufgeben einer wirklichen 
Rechtsposition, wie solches als Erfordernis auch eines 
Prozeßvergleichs festzustellen ist. Es kann hierzu in Er
gänzung der vom LG. bereits zutreffend angezogenen 
Entsch. des Senats v. 20. Jan. 1041 (DR. 1941, 658) auf 
die Darlegungen der Entsch. des Senats v. 28. April 
1941 (DR. 1941, 1164) und auf die Ausführungen bei 
G a e d e k e ,  „Der Vergleich in Ehesachen“  S.50ff., ver
wiesen werden.

Mag also hier zwischen den Parteien eine Einigung 
auch über sonstige nicht den Eheprozeß unmittelbar 
betreffende Punkte erzielt worden sein, so rechtfertigt 
diese gleichwohl hier nicht die Annahme eines Gesamt
vergleichs, welcher auch den Eheprozeß mitumfaßt. Eine 
Vergleichsgebühr im Eheprozeß ist somit nicht entstan
den und deshalb von den Vorinstanzen mit Recht ab
gesetzt worden.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 25. Juni 1941, 20 W 1576/41.)
*

36. OLG. — §§ 41, 29 RAGebO. Beschwerdegebühr, 
Beschw. nach § 159 GVG. Wendet sich eine Partei nach 
§ 159 GVG. dagegen, daß das ersuchte Gericht ein Rechts
hilfeersuchen abgelehnt hat, so steht ihrem Rechtsanwalt 
für die Anrufung des Vorgesetzten OLG. eine Beschwerde
gebühr zu. Die Tätigkeit w ird nicht nach §29 Nr. 5 
RAGebO. durch die Prozeßgebühr abgegolten. Der zu
grunde zu legende Wert ist nicht der des Prozeßgegen
standes, sondern das Interesse der Partei an der Durch
führung der Beweisaufnahme durch das ersuchte Ge
richt. f )

Die Gründe, aus denen die vom KI. nach §41 RAGebO. 
berechnete 7 ,0-Gebühr von 42,50 31M abgesetzt worden 
ist, sind nicht stichhaltig. Der Kl. hat diese Gebühr für 
die durch seine Prozeßbevollmächtigten bei dem OLG. D.. 
eingelegte Beschwerde verlangt, mit der er sich dagegen 
gewandt hatte, daß das Ersuchen des Prozeßgerichts um 
Vernehmung eines Zeugen vom AG. U. abgelehnt wor
den war. Die vom LG. angezogene Vorschrift in §29 
Ziff. 5 RAGebO., nach der das Verfahren über einen An
trag auf Änderung einer Entscheidung des beauftragten 
oder e r s u c h t e n  Richters oder des UrkB. durch die in

§ 13 RAGebO. behandelten Gebühren abgegolten 7pq . 
bezieht sich -  wie die Anführung des § daS
klarstellt -  nur auf diejenigen Anträge, ü b e r “  l59 
Prozeßger icht  zu entscheiden hat. Das trifft n 
GVG. nicht zu, wenn eine Partei sich dagege,„rurn an- 
daß ein Ersuchen um Rechtshilfe von dem oaru 
gegangenen AG. abgelehnt wird. Denn in die  ̂ vor- 
steht die Entscheidung dem dem Rechtshilfeg _ zu- 
gesetzten OLG. und bei ihrer Anfechtung dem *  des 
Ein Fall des § 576 ZPO., in dem die Entschcidu I 
Prozeßgerichts nachzusuchen ist und der aesn liegt 
§29 Ziff. 5 RAGebO. als zur Instanz gehörig g > 
deshalb nicht vor. erhwerde-

Der vom Kl. begehrten Zubilligung einer EcSC' tcegen, 
gebühr aus §41 RAGebO. steht es auch nicht: en « dem 
daß in § 159 GVG. nicht schon der Antrag an u ( daS 
Rcchtsh'ilfegericht übergeordnete OLG., sondern „
unter gewissen Umständen zulässige Rechtsin . wjrd. 
dessen Entscheidung als „Beschwerde“  bezeicm 0ericht 
Beantragt eine Partei und nicht das ersuch „ndelt eS
die Entscheidungen (§ 159 Abs. 2 GVG.), s dem im 
sich dem Instanzenweg entsprechend b ^ t.^ m fe r ic h te r  
Falle der Nichtabhilfe von dem dem ««nis iu  • 8ntrag 
Vorgesetzten OLG. zu entscheidenden A ■ j“ an
um eine Beschwerde und bei dem Rechtsm -Buse h,um eine ucsunvciui. “ “ “  -y~ , . _ „
RG. um eine weitere Beschwerde U,y a ° vL  gaum- 
„ Z P O “ , 21. Aufl., §159 GVG. Anm. 4 und 3, prozeß- 
b ach ,  „ Z P O “ , 15. Aufl., ebd. Anm. 1). 5. Mindesten 
bevollmächtigten des KI. ist deshalb — o S w e rd e  he; 
über § 89 RAGebO. -  durch ihren als Beschw {fj  
zeichneten Antrag an das OLG. nach § 4 naCji § 9 
RAGebO. eine 7 10-Gebühr erwachsen, me 
Abs. 2 ZPO. zu erstatten ist. des prozeß-

Allerdings kann dabei nicht der w ert oi gelegt 
gegenständes, der hier 5000 9tM betragt, zugrun^ Streit
werden, da es sich um ein abgesondertes, chwerde 
gegenständ nicht unmittelbar betreffen p , gi an d 
verfahren handelt. Das Interesse, das. dieRechtshilfê  
Durchführung der Beweisaufnahme im *  und 
hat, und das gewöhnlich in der Beschleunigung ^  al
billigung des Verfahrens liegt, kann hier tu ic n ^  betrag 
500 ifiJL geschätzt werden. Die Beschwerdeg 
deshalb 7,50 31M nebst 0,50 91M Umsatzsteu • ^

(OLG. Dresden, Beschl. v. 7. Mai 1941, 14 w [He.l

c h t l i.cb.eh,mngAnmerkung: D Die v e r f a h r e n s r e c h ^  ^

«iSrTSB X f l  d v ä 'M t .  ^ T m T r tS Seines Ersuchens durch das ersuchte Oerie ,st 6

. p - a ; A
Uh-

UCb ¿UäldllUlgCll wl-vj. Vv. i VOI* * *  L . - L \ r t
„Entscheidung des ersuchten Richters , hntj tätig 
ZPO. spricht. Denn wenn ein Oericlhtp atscheidung. tatt- 
werden, tr ifft es eben keine (Sach/„„ndem u0,?* Abs-" 
weder eine Entscheidung >n„ ,abl.e^  ^ c  in,§ S/ 6 ^  d.

1
desweder eine Entscheidung in a b l , , s ¡n.§?, a 

gebendem Sinne. Deshalb paßt aucl Fntsche'dViüf bz^' 
ZPO. vorgesehene Nachsuchen der daSselbe ö e- 
Prozeßgerichts, eine Art E r i n n c  r un g zusehendeg 09 
verfahrensrechtlich als gleichgeordm pegt, a ,nSf anZ>
rieht, worin keinesfalls eine Beschwerde h„ here Ins (rt 
GVG. nicht. Hier wird vielmehr sich zdnl eidU(1? 
wenn auch unter Übergehung des zUr EntscllJLs ¡st 
Frage kommenden Beschwerdegerichts, ufen. v  
über die Zulässigkeit der Weigerung a 8 term i^1* ge- 
s a c h l i c h ,  mag auch der entsprechend^^j hte t g  
nicus nicht gebraucht werden, eu B a u m bacA V e f(if

weiteres zur Lösung auch der .Le„b„ i % Cas V e r fa s s  K

sch w e rde .  Zutreffend weist au" ‘‘ „ annte 
§ 159 darauf hin, daß die in Satz l  g geschwU ^
an das RG. in Wahrheit eine w e i t e  föhn uen

2. Die verfahrensrechtliche K’ w  c n r e c h t ‘ übef
nitproc 7nr l ösunfr auch der g e b u  1 «rerfahr , - f)C

Frage. § 29 
einen Antrag

lr Lösung aucn aer g -  “  - , s vcrm>- -,eS 
) Ziff. 5 RAGebO., wonach f  cheiduhg•ag auf Änderung einer Entsch d£g Urkt

def.
idun•ehortu Meinen Antrag aut Ä n d e r u n g oder des 

auftragten oder ersuchten Richte jnstanz ^,£ßgebll/r- 
Geschäftsstelle (8 576 ZPO.) f.“  Ä *  die 
die dabei entwickelte Tätigkeit c 
abgegoltcn wird, kommt gar nicht z Vcrfah c 
stellt sich von selbst, daß d“  i  j  fa b g e g ^  li
der Instanz nur eine solche TdM <Ldagcgcii n‘i egriifl‘ 
kann, die zu dieser Instanz g e h ö r t . d i e s e r  bes 
solche, die in einer höheren Instanz, 
zugehörend, entwickelt wird.

A
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Immerhin ä h n e l t  das Nachsuchen der Entscheidung 
des Prozeßgerichts in den Fällen des § 576 ZPO. der 
Beschwerdetätigkeit. Daraus erklärt sich die Vorschrift 
des § 41 Ziff. 2 RAGebO., wonach die gleichen Vso'Ge- 
bU u o 1 cWie ^ie Beschwerde auch für die Tätigkeit 
nach § 576 ZPO. entstehen, sofern die Tätigkeit des An
walts sich darauf beschränkt (d. h. also, sofern er nicht
Prozeßbevollmächtigter ist).
R ar^T rF 3" 6 des § 159 GVG. dagegen findet §41 Ziff. 1 
KAuebO. Anwendung, wobei man nicht einmal den Um
weg über § 89 RAGebO. („entsprechende“  Anwendung) 

machen braucht. Denn die Feststellung, daß es sich 
ura e'ne Beschwerde handelt, rechtfertigt be- 

R A G c f e U n m i t t e l b a r e  Anwendung des §41 Ziff. 1

<A.Auch gegen die vom OLG. Dresden vorgenommene 
rfv-n+r frtbemessung nach § 3 ZPO. ergeben sich keine 
tpnri C" en Bedenken. Hier etwa den Streitwert des gel- 
ziinphSernachten Anspruchs selbst als maßgebend an- 
fah etlmen> würde der Bedeutung dieses allein auf ver- 
wnV,?niSrec^ ' ‘cl’em Gebiet liegenden nebensächlichen Akts’ 
w°hl kaum entsprechen.

KGR. Dr. G a e d e k e , Berlin.
$

M itw irb ^ . —.§ RAGebO. Dem ArmAnw. ist für seine
^AGehn g-be’ der Aussöhnung der Parteien über § 89 
gütunir ’ ei,n.e .der Vergleichsgebühr entsprechende Ver- 
Aus<sim zuzuhiHigen, wenn die Mitwirkung des Anwalts die 
kennh^Un*\ der Parteien herbeigeführt oder jedenfalls er- 

^  und entscheidend gefördert hat.
des ( j|c f * ^ AGebO. auf die übrigen Gebührentatbestände 
§ 89 d An u^zurückverweist, so ist zur Anwendung des 
keit ausir ' fo rd e rlich , daß der Anwalt eine Tätig- 
hgen Gp h - that’ die e*netn unmittelbar gebührenpflich- 
ein Anwab • te.vergleichbar ist. Die Bemühungen, die 
beiführun /  ! f  e‘nem Ehescheidungsrechtsstreit zur Her
über dene K-r Aussöhnung der Parteien ausübt, sind 
bei der > 11 hei Abschluß eines Vergleichs ähnlich, zumal 
ehie besteh i'n^ ’ ehenso w'e bei einem Prozeßvergleich, 
Aussöhnung! Uneinigkeit beseitigt wird. Mag auch die 
sönliche “ er Ehegatten eine innere, vielfach rein per- 
?aßigen vv/ .rt!summung mit im wesentlichen gefühls- 
a?c.h n;cL, Irkungen darstellen, so hindert dieser Umstand 
gl.eich auf’ rr n^er Anwalt ebenso wie bei einem Ver- 
i i mfnung fi-e P.arl eien zur Herbeiführung dieser Um- 
.• Ueinigke’it . Voraussetzung der Beseitigung der 

erster i ’ ei.nwirkt. Das Wesen der Ehe als einer 
SJ ’1ne, daß J-e sittlichen Gemeinschaft, steht der An- 
m ^ung als ,,ie Mitwirkung des Anwaltes bei der Aus- 
An,tt entgeo-,.„ rSleichsäiinliche Tätigkeit angesehen wird, 
Eih'n*1*’ der sIm entspricht auch der Billigkeit, daß ein 
mit t  nähme -1 * seipe Mitwirkung und durch seine 
¿iel« .°lg bemU- u  e Partei in erheblichem Maße und 
a9fh„i.e‘nen anhs • diese umzustimmen, mit dem 
Set?,, 'ne der !ü g,'-gFn Scheidungsprozeß durch Wieder- 
hait ‘iS der pi, „  "ehchen Beziehungen und durch Fort- 
üer AUurch selne^A*.erledigen, hierfür eine Vergütung er- 
der Anwalt nicht M itwirkung bei der Aussöhnung leistet 
^eihäa?etneinhp;+n^r den Parteien, sondern vielfach auch 
<\ve iP, den Beet ei” en. wertvollen Dienst, indem er dazu 
Sche„K t zn einem ,and ein.er Ehe aufrechtzuerhalten, deren 
jj^öa^eresgg ^esentlichen Teil auch im gesamtvölki-

En ^itu9-^A G e b n ^ niart die Zubilligung einer Gebühr 
Ä G r!rküng h2 '  >• Verb. m. § 13 Ziff. 3 RAGebO. für 
bp.an 11 in Seh»,j ^ nwa *es bei der Aussöhnung der 
1ie&rtrEl(>r Anwalt ‘dungsprozessen dann für geboten, 

l  hat r > , V em Ertolg erkennbar wesentlich 
rt- • 8che|d,.llrr dies,, wie das LG. ausführt, im vor- 

?Uz d ,auf seiten des Anwalts des
das i Ja

Uno-pT, a c iic n  ucs /A ir
eh,-T Prozeiu° nChem Maße der Fall war, hat

(0Lc bdbr m it^ e rm ä c h t ig te n  des Bekl. eine Ver- 
^üSs' , ‘ 7 cht zugebilligt.

0rf> Beschl. v. 30. Juni 1941, IW  92/41.)
[He.J

Aufh^Q, ^  ,

1)Sla'5z V w i ^ U r ü Ä  ’ ’ 79 Ziff-.1> 77 GKG. Das durch 
lrkte Eriiic WClsen̂  e‘nes Urteils in höherer 

loschen der Haftung aus § 79 Ziff. 1

GKG. beschränkt sich nur auf diesen Haftungsgrund. Die 
durch das aufgehobene Urteil entstandene Urteilsgebühr 
des § 20 Ziff. 3 GKG. als solche bleibt bestehen und wird 
von demjenigen geschuldet, der aus anderweiten Haftungs
gründen, so als Antragsteller der Instanz (§77 GKG.), 
oder aus den Haftungstatbeständen des § 79 Ziff. 2—4 
GKG. Kostenschuldner der Gerichtskasse ist.

Der KL, der in seiner Eigenschaft als AnschlußberKI. 
und somit Antragsteller der Berlnst. wegen der im zwei
ten Rechtszuge erwachsenen Gerichtskosten in Anspruch 
genommen wird, beanstandet diesen Kostenansatz. Doch 
haftet er für die Kosten der Berlnst. gemäß § 77 GKG. 
als Antragsteller der Instanz.

Dies gilt insbes. auch hinsichtlich der Urteilsgebühr 
des § 20 Ziff. 3 GKG. Zwar ist das Urteil des KG. vom 
RG. aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Ver
handlung und Entsch. an das KG. zurückverwiesen wor
den. Diese Aufhebung berührt indes gemäß § 81 Abs. 1 
GKG. lediglich die durch dieses Urteil selbst geschaffene 
Kosjenhaftung als Urteilsschuldner aus § 79 Ziff. 1 GKG., 
d. h. die E n t sc h e i d u ng s  haftung. Der KI., dem durch 
dieses Urteil die Kosten auferlegt worden sind, kann 
daher als Entscheidungsschuldner nicht mehr in An
spruch genommen werden.

Dagegen bleibt die Kostenschuld als solche unberührt. 
Sie ist gemäß § 74 i. Verb. m. § 20 Ziff. 3 GKG. durch 
die gerichtliche Handlung — die Verkündung des Ur
teils — entstanden. Dieser Gebührenfälligkeitsgrund des 
§ 74 GKG. wird aber durch § 81 Abs. 1 GKG. nicht be
rührt. Der Wegfall der auf einer gerichtlichen Entsch. 
beruhenden Kostenpflicht bringt nicht zugleich auch die 
aus anderen Rechtsgründen, so also aus §§ 77 oder 79 
Ziff. 2—4, erwachsene Kostenpflicht zum Erlöschen (so 
auch B i e r m a n n - W e d e w e r  1 zu §80; R i t t m a n n -  
W e n z ,  18. Aufl., 6 zu § 27 GKG.).

Da hier aber der Kl. nicht nur als Entscheidungs
schuldner, sondern zugleich auch als Antragsteller der 
Instanz aus § 77 GKG. für die im Laufe der Instanz er
wachsenen Kosten haftet, ist die Urteilsgebühr mit 
Recht gegen ihn in Ansatz gebracht worden.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 4. Juli 1941 (20 Wa 67/41.)
j|e

39. KG. -  § 84 GKG.; § 366 BGB.
1. Eine Verrechnung eines auf bestimmte Auslagen ge

zahlten Vorschusses ist, soweit die Zahlung für den be
stimmten Zweck nicht verbraucht worden ist, d. h. wegen 
eines etwaigen Überschusses auch auf anderweite Kosten
schulden der zahlenden Partei zulässig.

2. Im Einverständnis der zahlenden Partei ist auch sonst 
jede anderweite Verrechnung des Auslagenvorschusses, so 
insbesondere auch auf Kosfenschulden der Gegenpartei, 
zulässig, gleichgültig, ob Auslagenvorschuß und Kosten- 
schuld in verschiedenen Instanzen entstanden sind.

Die Erinnerung des Bekl. und BerBekl. beanstandet 
nicht die Richtigkeit der in Ansatz gebrachten Kosten
positionen an sich, sondern bemängelt nur, daß ein von 
der Gegenpartei gezahlter und nicht verbrauchter Aus
lagenvorschuß nicht auf die danach von ihm geschuldeten 
Gerichtskosten verrechnet worden sei.

Die Erinnerung mußte Erfolg haben. Der Kosten
beamte des KG. hat ihr deshalb nicht abgeholfen, weil 
eine Verrechnung der im ersten Rechtszuge gezahlten 
Vorschüsse auf Kosten zweiter Instanz unzulässig sei. 
Offenbar hat er dabei die Entsch. des Senats v. 28. April 
1934 (20 W 2520/34 be iG a ed ek e :  KostRspr. 1938 Nr.82) 
im Auge. Diese Entsch. erörtert die Frage der Verrech
nung von Auslagenvorschüssen, welche zur Deckung be
stimmter Auslagenbeträge an die Gerichtskasse gezahlt 
sind. Der Senat ist in jener Entsch. von folgender Er
wägung ausgegangen: Der Grundsatz, wonach ein Vor
schuß, der ausdrücklich für einen bestimmten Zweck ge
zahlt wird, auch für diesen Zweck in erster Linie zu ver
wenden sei, müsse auch im öffentlichen Recht Geltung 
haben. Der Zweckgebundenheit der Einforderung des 
Auslagenvorschusses entspreche die gleiche Zweckgebun
denheit bei der Verwendung des eingezahlten Geldes. 
Die Vorschriften des GKG. stünden dem nicht entgegen. 
Vielmehr würden auch gegenüber der Vorschußpflicht 
des § 84 GKG. die weiteren Haftungsgründe des bürger
lichen und Prozeßrechts durch § 88 GKG. (jetzt kommt
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dafür §79 Z iff.3  OKO. in Frage) als Teil des Kosten
rechts anerkannt. Danach handle es sich um die Beant
wortung der Frage, ob und inwieweit allgemeini gü tige 
Rechtsgedanken, die lediglich im bürgerlichen Recht ihren 
Niederschlaff in positiven Vorschriften gefunden hatten, 
auch bei Verbindlichkeiten öffentlich-rechtlicher Natur 
sich auswirken könnten. Dies sei grundsätzlichi zu[ be
jahen. ln Ermangelung einer ausdrücklichen Best n mung 
im OKO. müsse deshalb entsprechend der Regelung des 
S 366 BGB. für zivilrechtliche Schuldverhältnisse iur die 
Verwertung von Auslagenvorschüssen davon ausgegangen 
werden, daß in erster Reihe die Bestimmung des Kosten
schuldners dafür maßgebend sei, zu welchem ¿weck
seine Zahlung verwendet werde.

An dieser grundsätzlichen Auffassung ist zwar unver
ändert auch heute festzuhalten. Doch bringt sie bereits 
zum Ausdruck, daß die an sich bestehende Zweck
gebundenheit eines Auslagenvorschusses nicht schieuit- 
hin unter allen Umständen einer anderweiten Verwertung 
und Verrechnung entgegensteht, sondern nur bedeutet, 
daß ein solcher Vorschuß z u n ä c h s t  ausschließlich aut 
den bestimmten-Zweck zu verrechnen ist dem diese
Zahlung dient. Dadurch ist aber die Gerichtskasse nicht 
gehindert, einen etwaigen Ü b e r s c h u ß  anderweit zu 
verrechnen (O a e d e k e: JW. 1936, 13-0 Aiitn.), 
allerdings nur die eigene Kostenschuld des Zahlenden 
zur Verrechnung zur Verfügung stehen konnte.

Aber auch, wenn es sich nicht lediglich um die Ver
wertung eines Überschusses, sondern um die anderweite 
Verwertung des gesamten Auslagenvorschusses handelt, 
kann für eine solche rechtlich dann Raum sein, wenn 
der Zahlende selbst mit einer solchen Verwertung ein
verstanden ist, so also insbesondere dann, wenn er der 
Verrechnung auf eine Kostenschuld der Gegenpartei zu
stimmt. Dies ist hier der Fall. Der Bekl. hat zur Be
gründung seiner Erinnerung geltend gemacht, er naoe 
der Kl. den Betrag der von ihr gezahlten beiden Aus
lagenvorschüsse mit 150 und 32 3tM auf deren Verlangen 
hin — als im Rechtsstreit unterlegene Partei — bereits 
erstattet. Die Kl. hat dies bestätigt und weiter erklärt, 
ein Erstattungsanspruch ihrerseits an die Reichskasse sei 
insoweit nicht zu erwarten, sie sei mit der Verrechnung 
der Kosten auf die Kostenschuld des Bekl. einver- 
standen.

Rechtlich steht in solchem Falle nichts im Wege, -eine 
Verrechnung auch dann vorzunehmen, wenn der Aus- 
lagenvorschuß in der einen Instanz gezahlt, die zu tu- 
gende Kostenschuld dagegen in anderer Instanz ent-

Bei dieser Sachlage und angesichts dieser ausdrück
lichen Einverständniserklärung der KI. bestehen _ keine 
rechtlichen Bedenken gegen eine Verrechnung in der 
von der Erinnerung erstrebten Art, so daß der Er
innerung stattzugeben war.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 18. Juni 1941, 20 Wa 65/41.)

i4pr
an das RG. ist demnach nur zulässig, wenn ae ° 
fochtene Beschluß des OLG. von ihm in MOV ^  
schaff als BG. erlassen worden ist. Das trin  
liegenden Falle nicht zu. nR jg40,

Das RG. hat allerdings in RGZ. 165, 10J  ß ' eines 
2267« ausgesprochen, daß gegen den. Bes ,,issjg ist, 
OLG. der Rekurs an das RG. auch dann z /Urück-
wenn das OLG. eine Revision als unzulässig nS. 
gewiesen hat, weil dieser Beschluß im , B l hren dem 
v e r f a h r e n  ergangen ist und in diesem V e . “ Zulässig' 
RG. die Möglichkeit, endgültig selbst über die wer.
keit der Revision zu entscheiden, nicht abgescim ei„en
den darf. Das gleiche muß gelten, wenn r =ich'gê n 
Rekurs als unzulässig zurückgewiesen hat, der ¿P°-
einen im  B e r u f u n g s  v e r f  a h re n  mach ? s0iche Re' 
ergangenen Beschluß des OLG. richtete, w . b zli be- 
kurse nach § 9 ÜberlVO. einer Revision g l«c“ ,er nicht 
handeln sind. Auch ein solcher Fa 1 hegt “ ber gegen 
vor, weil der zuriickgewiesene Rekurs .sic,i „ rUf u n g s' 
einen Beschluß richtet, den das OLG. a ls Be 
g e r i c h t  erlassen hat. „<refochtene.n

Da das OLG. in seinem ursprünglich an* .gt viel' 
Beschluß a ls  R e k u rs  g e r i c h t  gesprochen1 n >  ^ohl 
mehr nach der Regel des § 4 Abs. 3 übe V Beschiß; 
gegen diesen Beschluß wie auch gege n „zulässig ver 
durch den es den Rekurs dagegen ^  “ Jässig- v 
worfen hat, der Rekurs an das RG. un - „  |8/4L) 

(RG., V III. ZivSen., Beschl. v. 5. Juli 1941, V

* meines
0 ABGB. Unrichtige g

ehelichen Kindes in die Matrik als un wen« £
Lauf der Ausschlußfrist des §158 h?mmt chl(e,t d 
Ehemann danach annimmt, daß er die 1- 
Kindes nicht mehr zu bestreiten brauche. .gt clurch

Die am 13. Jan. 1923 gcschlossene Ehe d kräftig g 
Urteil ’des Kreisgerichts v. 20 Dez. 1937 rech^ die E g , 
schieden worden. Seit Frühjahr 1} . zusamir>en nS
_Ai..»— rro'ffAtln + 110 FnCir**'-*-

** 41 . RG. — § 158

Recht der Ostmark
** 40. RG. — §§ 4, 9 VO. zur weiteren Oberleitung der 
Rechtspflege im Lande Österreich und in den sudeten
deutschen Gebieten v. 28. Febr. 1939 (RGBl. I, 358) -  
ÜberlVO. — Gegen Beschlüsse, die ein OLG. als R e k u r s - 
gericht erlassen hat, gibt es keinen Rekurs an das RG., 
ebensowenig gegen Beschlüsse, durch die das OLG. einen 
solchen Rekurs als unzulässig zurückgewiesen hat.

Gern. § 4 Abs. 3 der VO. zur weiteren Überleitung der 
Rechtsoiiege im Lande Österreich und in den Sudeten- 
deutschen Gebieten v. 28. Febr. 1939 (ROBL 1.358) -  
ÜberlVO. — sind Rekurse gegen Beschlüsse der OLG. 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ausgeschlossen Eine 
Ausnahme ist nur für die im  B e r u f u n g s v e r f ä h r e n  
ergangenen Beschlüsse der OLG. zugelassen, gegen die 
der Rekurs nach § 519 der im Lande Österreich und in 
den sudetendeutschen Gebieten geltenden ZPO. v. 1. Aug. 
1895 i. Verb. m. § 9 ÜberlVO. zulässig ist. Durch § 9 
wurde die Zulässigkeit des Rekurses an das RG. im 
Falle des §519 ZPO. auf jene Fälle eingeschränkt, in 
denen die Revision zulässig wäre, falls das OLG. seine 
Entscheidung in Urteilsformen erlassen hätte. Der Rekurs

schieden worden, seu » runjam zlisaifl
gatten voneinander getrennt, die Lhei Kind — heri 
Gustav B. Am 25. Sept 1934 hat ^
Walter und am 13. April 1936 ein Kind se,en «ndie 
geboren. Der KL behauptet, beide Ku uc FraUj m 
dem Namen K., dem Mädchennamen sein a)s er  die 
Matrik eingetragen worden, er habe d ^  ,hn ^
ihrer Geburt erfahren habe, angenomm ^  er ß% ge  
Kinder nichts angingen. Am 27. Aug. . (ru„g  
Bewilligung des Armenrechts zur L P um Be;\ er-
auf Bestreitung der ehelichen Geburt ^ tej lte Arinbcten, 
eines Armenvertreters gebeten. Der d tretung uabe 
treter hat um Enthebung von■ d'e85or iB versäum er- 
da der Kl. die Frist des.§ 58 ABGB. d a r a u f  a„f- 
und die Klage daher aussichtslos sei. uRekurSvveeeericht 
gangene Enthebungsbeschluß wurde 4Q be* '  f  risb
gehoben und die Klage am 4 Nov ßeKl.
eingereicht. Gegenüber der Klage pie
Versäumnis cingewendet. , abgewiese{Vt ist

Beide Untergerichte haben die K|a£ Rev. des 
auf § 503 Nr. 2 und 4 ZPO. gestutzte k  sie
begründet. ,ilerdiirgs lu lv ^ß

Die erste Einwendung der Rev. geht £  chtsa fl£  RÜcK
macht geltend, die nationa sozialistische h„e b,„t,
erfordere, daß die Famihenrechte g deechend < g  f  
sicht auf Irgendwelche Fristen e n ts p ^  k o n n ^ d  1 
mäßigen Abstammung geordnet w helichen y  M  
meint, die für die Bestreitung der ene b nie» .  M 
§158 ABGB. gesetzte Frist brauche «  g hat *  
gewahrt zu werden. M it diesem Vo und *st3g9 
erk. Sen. bereits wiederholt beschatt ,,, 163-^
diger Rsnr. (vgl. RGZ. 161, 3 2 5 ;™ * ^  Die £
193) zu folgendem Ergebnis gek Eheroann clulld " 
Ahihimirmnp’ des Kindes von i

und
in

M l

Abstammung des Kindes von dem j<;nd u“  a„ ^
kann im Geltungsbereiche ,de* ^ ¿ 'n a h m s w f  >  
Umständen -  wenn er nämlich Ä njg 
Feststellung, daß das Kind 1 des K'f* lttef °ef
stammt, ein eigenes über das'Meres^^ der .% ag f f e( 
gehendes Interesse hat der p r;sten 
Beschränkung durch irgendwelche *  ßestre>ci]tW  
bestreiten, dagegen ist die Klage 8 d erbr 
ehelichen Geburt mit ihren familien
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Folgen noch an die in § 158 ABOB. bestimmte Frist ge- 
unaen. Denn auch § 1594 BGB. i. d. Fass, des Ges. über 

Änderung und Ergänzung familienrechtlicher Vor- 
schnften usw. v. 12. April 1938 (RGBl. I, 380) enthält eine 

ist tur die Geltendmachung der unehelichen Geburt 
p» fs wahrend der Ehe geborenen Kindes durch deii 
themann. Allerdings gibt § 1595 a BGB. i.d.Fass. des 
fY  u 9 e?etzes nach Ablauf der Frist dem Staats- 

1 ,  die Möglichkeit, die Ehelichkeit des Kindes an- 
im jC.  en’ we,nn er dies im öffentlichen Interesse oder 
S -u f reSSe des Kindes für geboten erachtet. Aber durch 
r'.„0̂ ,aes genannten Ges. ist die Inkraftsetzung dieses 
unu !?eS tlas Land Österreich Vorbehalten geblieben, 
in besetz ist auch im Sudetenlande bisher nicht
naA a« gesetzt worden. Daraus ergibt sich, daß der 
für ( r<n-Zla lst‘sehe Gesetzgeber die Zeit noch nicht 
ARr.if T 11'? 1 erachtet hat, im Geltungsbereiche des 
zufiihrßM le i m, A'treich geltenden Bestimmungen ein- 
dem h.vr,’ u.nd 'daß es deshalb dort einstweilen noch bei 
lichkPit ari§en,.Rechtszusiande verbleiben soll. Die Mög- 
von d o m c t .  d*e blutmäßige Abstammung des Kindes 
allerdiniil LFeniann der Mutter bestritten werde, darf 
sein. __g A ei dieser Rechtslage an keine Frist gebunden 

der p .s!-m Ergebnis vermögen die Ausfiihrun- 
anf 8 i no D eA i, zu ändern, insbes. geht ihr Hinweis 
Kindes , . j ,4 .: fehl. Denn der Personenstand eines
rendderFn ^nächst dadurch bestimmt, daß es wäh- 
ein, diU Sporen ist, eine Änderung tr itt erst dadurch 

Aber H 'p  AtlfechtunS mit Erfolg durchgeführt wird. 
aus> um es ŝtedungen der Untergerichte reichen nicht 
zur Zeit d l entscheiden, ob die Frist des § 158 ABGB. 
'var. i2)er Klagerhebung wirklich bereits abgelaufen 
Mädchenns™ behauptet, die Kinder seien unter dem 
w° rden und1611 l eJner Frau in die Matrik eingetragen 
Weiteres ai0U er babe deshalb angenommen, daß sie ohne 
a**erdinn-s r! nneheliche Kinder anzusehen seien. Nun ist 
?’nM, wenn a lg’, daß die Frist des §158 ABGB. be
fahrt, das md®r Vater von der Geburt eines Kindes er- 

gilt S" den gesetzlichen Bestimmungen als ehe- 
Ye'ß. Aber d i l  c e,?1. er von dieser Rechtsfolge nichts 
,fnd macht c r- , Legt besonders, wenn der Vater gel- 

Geburt ¡®m *rrdim sei durch unrichtige Eintragung 
M,nl ragun!? ;n j ;  e, .Matrik hervorgerufen worden. Die 
d:ad.er . die ¡Matrik unter dem Mädchennamen der 
k it P berzeu*-- ^ a*er’ wenn er rechtsunkundig ist, 

Sondern erwe^Len, daß das Kind nicht als sein 
üntp en Werrip3 S u,neLeliches Kind seiner Ehefrau an- 
dip>lnehmen h’okUndn da® .er deshalb nichts weiter zu 
einPY.nterIassuiio- i ?.ei. e*ner solchen Sachlage beruht 
Vaf m UllaL'vendh Cr Frhebung der Bestreitungsklage auf 
Verm • Vernünftia3aren- Zufa11 und läßt sich bei aller dem 

j^ d e n .  nrll2erweise zuzumutenden Sorgfalt nicht

in § 158 ABGB. eine Hemmung der 
haben1 Yer Abfa«,; vorgesehen, aber dieselben Gründe, 
Vors . d.ie für dipUwg des deutschen BGB. dazu geführt 
®ar r*ften der R«on?munS der Verjährung geltenden 

.^klären ^ und 206 im § 1594 für anwend- 
^ h e Ä d e s  i  lUssen auch dazu führen, bei der Aus- 
k?fen soIanLA?0 ^ - anzuerkennen, daß die Frist
!lIriclert A h  an der^F A ,  ^ a*er durch einen unabwend
bar z'vart- Fine analoap^A de,r Bestreitungsklage* ver-
^-Llich nur„ x ------- «, des § 1496 ABGB.,
ubWenri i etlnt, a b „  ,etls!  und Gerichtsstillstand aus- 

¡Ü58 Afirbnren HinHprd-°cF aucl1 für jeden Fall eines 
dies ¡f('L. geboten v SSieŜ  giIt> ist bei der Frist des 

A i  dp 160, 94 .’ Y^L dazu für das Recht des Alt-sB'uei u 160 oa ’ s*- oazu iur aas b 
fiU’ ObZ WeitL n Ynd JW. 1927, 11951°. 
ihr der als Kl. die wird noch aufzuklären
HerYQebf, Unehelich , ch,ri?ht von der Eintragung der 
Zeit A t A Y  Crhalten der Mitteilung von
ABLerh^Ung e"  hat oder ob er die Nachricht von 
He heieil hat, als Mdf rikn crst sPater und zu einer 
^  '^  age ahgelaiifpd 6 L>reirnonatsfrist des ° ,co 

m P-Uatürh-Pi: au.ten war. Im le tz te re n  F ill¡¡'Om / I  erör?UrIich n;cJY War: Im letzteren Falle wäre 
H Ä ,  ist j ern sein ^  me,hr zulässig. Weiter wird 

K'ndp’r daß die 7-- ann der KI. darüber aufgeklärt 
1 “ Alten 1,..., der nach dem Gesetz als ehe-^ b°bu ^heit3̂ ”  und erCo nach dem Gesetz als che-

Ung aertep, müsse Ynshre EtLeh’c.hkeit im WcSe der 
Ffieschei’rlnpS i ob dies nicht schon bei 

ungsklage geschehen ist, in der

von den beiden Kindern gesprochen wird. Denn die Frist 
des § 158 ABGB. würde von dem Zeitpunkt wieder 
laufen, zu dem der Kl. über die Rechtslage aufgeklärt 
worden ist. Die Verzögerung der Klagerhebung durch 
den Antrag des Armenvertreters auf Enthebung wird in 
die Frist nicht einzurechnen sein, da in dieser Zeit der 
Kl. wiederum durch ein unabwendbares Ereignis an der 
Erhebung der Klage gehindert war.

(RG., V III. ZivSen., Beschl. v. 28. Mai 1941, V III 48/41.)
IHe.J

* *

42, RG. — § 22 g ÖstMarkenschutzG.; VO. v. 18. Jan. 
1940 (RGBl. I, 203); Erl. des RJM. v. 17. Febr. 1941 (DJ. 
277); §§ 67 ff. ÖstPatG.; § 14 VO. v. 27. Juli 1940 (RGBl. I, 
1050). ln am 31. März 1940 in der Ostmark anhängig ge
wesenen Verfahren über Anträge auf Löschung einer regi
strierten Marke ist an Stelle des aufgehobenen Patent
gerichtshofs in Wien das RG. für das Rechtsmittel der Be
rufung zuständig.

Es handelt sich um eine Klage nach § 22 ÖstMarken
schutzG. i. Verb. m. Art. 6 Abs. 2 Nr. 1 der Pariser Ver
bandsübereinkunft. Nach § 22 g ÖstMarkenschutzG. ent
schied über Anträge auf Löschung einer registrierten 
Marke, hier auf Entziehung des Schutzes, die Nichtäg- 
keitsabteilung des PatA. Nach § 22 i fand gegen deren 
Entsch. die Berufung an den Patentgerichtshof statt. 
Über die Weiterbehandlung der bei österr. Behörden an
hängigen Verfahren über Anträge auf Löschung nach 
§ 22 g ÖstMarkenschutzG. ist in §12 VO. v. 18. Jan. 1940 
bestimmt, daß Verfahren, die am 31. März 1940 anhängig 
sind, nach den Vorschriften des ÖstMarkenschutzG. zu 
Ende geführt werden. Da der vorl. Antrag am 23. März 
1940 beim RPatA. Zweigstelle Österreich eingegangen 
und damit das Verfahren anhängig geworden ist (§ 221 
ÖstMarkenschutzG., §67 ÖstPatG.), hätte also das Be
rufungsverfahren unter Anwendung österr. Rechts vor 
dem Patentgerichtshof durchgeführt werden müssen. 
Dieser ist aber mit Wirkung v. 31. März 1941 durch Er
laß der RJM. v. 17. Febr. 1941 (DJ. 277) aufgehoben 
worden. Darüber, ob nunmehr Berufungen gegen Ent
scheidungen über Anträge auf Löschung einer registrier
ten Marke noch1 möglich und in welcher Weise sie durch
zuführen sind, fehlt es an einer ausdrücklichen Vor
schrift. Daraus kann nicht gefolgert werden, daß der
artige Entsch. mit dem Wegfall des Patentgerichtshofs 
einer Anfechtung durch Rechtsmittel überhaupt nicht 
mehr zugänglich und ohne weiteres in Rechtskraft er
wachsen seien. Denn das würde eine die Parteien in 
ihren Rechten unbillig verkürzende Abweichung von den 
Grundsätzen bedeuten, nach denen die geltende Rechts
ordnung sonst und insbes. auch auf dem Gebiete des 
gewerblichen Rechtsschutzes allgemein die Möglichkeit 
einer Nachprüfung der Entsch. durch die höhere Instanz 
gewährt. Ebensowenig ist die Annahme gerechtfertigt, 
daß Entsch. der hier in Betracht kommenden Art, als 
nicht rechtskräftig und auch künftiger Rechtskraft ver
schlossen, als bedeutungslos anzusehen seien. Es fragt 
sich, ob die Bestimmungen des ÖstMarkenschutzG., die 
nach § 12 VO. v. 18. Jan. 1940 maßgebend sein sollen, 
einen Anhalt für die Zulässigkeit und fernere Gestaltung 
einer Berufung auch in solchen Fällen bieten. Nach §221 
ÖstMarkenschutzG. finden auf das Verfahren in den An
gelegenheiten des Markenschutzes, die in den Wirkungs
bereich des PatA. fallen, die entsprechenden Bestimmun
gen des ÖstPatG., insbes. die §§ 67—89, Anwendung. 
Das ÖstMarkenschutzG. w ill also auch das Berufungs
verfahren in Löschungsangelegenheiten weitgehend den 
für Patentstreitigkeiten geltenden Verfahrensvorschriften 
unterstellen. Über die Weiterbehandlung anhängiger Ver
fahren in Patentsachen ist im § 14 VO. über das Patent- 
und Gebrauchsmusterrecht aus Anlaß der Wiederver
einigung der Ostmark mit dem Deutschen Reich vom 
27. Juli 1940 Bestimmung getroffen. Nach Abs 2 das 
sind die am 30. Sept. 1940 anhängigen V e rfa h rt nach 
den Bestimmungen des ÖstPatG. zu Ende zu führen. Die 

Ä  gege"  E,nd?"tsnch- de,r Nichtigkeitsabteilung, die 
CIn  d ^  ergehen, richtet sich nach § 42

DI atG. Danach ist Berufung an das RG. zulässig, die 
binnen einer Frist von sechs Wochen nach der Zustel-

L
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lung beim RPatA. anzumelden und zu begründen ist. 
ln entsprechender Anwendung dieser Vorschrift wird 
man auch eine Berufung gegen Entsch. über Anträge 
auf Löschung nach §22g östMarkenschutzG für statt
haft ansehen können, soweit es sich um Verfahren han
delt, die am 31. März 1940 beim RPatA. Zweigstelle 
Österreich anhängig waren. Die Berufung der Bekl. 
gegen die Entsch. v. 21. Febr. 1941 ist danach zulässig.

(RQ., II. ZivSen., Beschl. v.30. Juni 1941, 1163/41.)

43 . RG. — § 879 ABGB. Ebenso wie aus § 242 BGB. kann 
aus § 879 ABGB. der Grundsatz abgeleitet werden, daß 
auch für den Fall der Ausschaltung des Einwandes der 
Änderung der Geschäftsgrundlage in einem Unterhaltsver
trage dem Unterhaltspflichtigen gegen den Unterhalts
berechtigten der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung 
zusteht, wenn die Ausübung des Rechts ein für die Volks
gemeinschaft unerträgliches Ergebnis haben, insbesondere 
die eigene bescheidene Daseinsgrundlage des Schuldners 
vernichten würde.

Die zwischen den Streitteilen geschlossene Ehe wurde 
am 18. März 1931 einverständlich von Tisch und Bett ge
schieden. Im Vergleich verpflichtete sich der Kl. zur 
Zahlung eines monatlichen Betrages von 150 S an die 
Bekl., wozu noch der Punkt 2 des Vergleiches bestimmt: 
„Es besteht Einverständnis zwischen den Streitteilen, daß 
die monatliche Unterhaltsrente von 150 S unabbrüchlich, 
also mit Ausschaltung der clausula rebus sic stantibus, 
geschuldet ist, so daß insbesondere die Erlangung der 
Selbsterhaltungsfähigkeit der kleineren Kinder den Bekl. 
zum Anspruch auf Herabsetzung der Unterhaltsrente 
nicht berechtigt.“  Der Kl. begehrt nun das Urteil, die 
Verpflichtung zur Zahlung des Betrages von monatlich 
150 S =  100 ÄÄ sei mit Wirksamkeit v. 1. Febr. 1934 
erloschen; denn die Ausschaltung der Änderungsklausel 
im Vergleich sei unsittlich, der KI., der bei Abschluß 
des Vergleiches ein durchschnittliches Einkommen von 
393,90 S — 262,30 31M gehabt habe, habe im Febr. 1934 
infolge einer strafgerichtlichen Verurteilung seinen Ruhe
genuß von 243,90 S verloren und erst am 15. Jan. 1940 
wieder eine Anstellung bei den „H.-Werken“  mit einem 
Nettobezug von 213,80 3tM erlangt, er habe inzwischen 
wieder geheiratet und infolgedessen für seine zweite 
Gattin, für ein dreijähriges Kind aus dieser Ehe und 
überdies für ein außereheliches Kind seiner zweiten 
Gattin zu sorgen. Deshalb könne er einen Betrag von 
100 ¡RM an die Bekl. nicht mehr leisten. Die Bekl. könne 
sich ohnedies selbst erhalten.

AG. und OLG. wiesen die Klage ab. Das RG. hob auf 
und verwies an das AG. zurück.

Von entscheidender Bedeutung ist die Rechtsrüge 
(§§ 503 Ziff. 4 ZPO.) des Kl. Damit wendet sich der KI. 
zunächst gegen die Ansicht der Untergerichte, daß die 
Ausschaltung des Einwandes der geänderten Verhältnisse 
oder der Änderung der Geschäftsgrundlagen nicht nach 
§ 879 ABGB. unsittlich sei. Er stützt sich dabei offenbar 
auf den ersten Absatz dieser Bestimmung, übersieht 
dabei aber, daß nach der derzeitigen Rspr. bei Abkom
men zur Regelung der gesetzlichen Unterhaltspflicht 
zwar „der Einwand einer wesentlichen Änderung der 
Verhältnisse . . .  regelmäßig stillschweigend zugelassen 
ist'« (RGZ. 163, 95; 166, 40), daß aber auch der Verzicht 
darauf zulässig ist, und zwar sogar ganz allgemein, 
wenn die Vertragsteile diesen Verzicht „in  klarer Vor
stellung seiner Bedeutung auch für solche künftige Er
eignisse wirksam machen wollen, die sie sich damals 
(bei der Abgabe des Verzichtes) nicht vorstellten oder 
vielleicht sogar für ausgeschlossen hielten“  (RGZ. 163,

95 unten). Dazu kommt einerseits die Einschrank |> 
„daß nicht jede Veränderung — insbes. in der Leistei t  
fähigkeit des Verpflichteten — eine andere Festsetz ^  
der Unterhaltsrate rechtfertigt, sondern daß es sicn ^  
wesentliche Veränderungen handeln muß, welche ü‘Lbep 
schäftsgrundlage zu erschüttern und den EndzwecK 
der Parteien zu vereiteln geeignet sind“  (so z. K 
166, 40). ge)

Andererseits räumt aber die Rspr. (s. RGZ. u)J> ^er 
auch für den Fall der Ausschaltung des Einwanue 
Änderung der Geschäftsgrundlagen trotz Zulässigke . f 
ser Ausschaltung dem Unterhaltspflichtigen ge£ ¡¿ssi- 
dem Unterhaltsberechtigten den Einwand „der unz .fle 
gen Rechtsausübung“  ein, „daß ein Gläubiger , en 
Rechte niemals gegen Treu und Glauben Se^ ePd j : e auf 
kann“ , welchem Grundsatz gegenüber „auch offenen 
der Grundlage der Vertragsfreiheit wirksam getr . für 
Abreden weichen müssen, soweit anderenfalls . . ejen 
die Volksgemeinschaft unerträgliches Ergebnis ej icjene 
würde“ ; es darf insbes. nicht die „eigene besc , n_ Es 
Daseinsgrundlage“  des Schuldners vernichtet ,:teten 
besteht kein Grund, diesen aus § 242 BGB. abg „ 379 
Grundsatz nicht auch aus der Bestimmung ue gq . 
Abs. 1 ABGB. abzuleiten, nachdem die Rspr- .:,nrnunii 
die bisher einschränkende Auslegung dieser Bes , aUcE 
fallen gelassen hat. Zu diesen Erwägungen w j\V- 
auf die Entsch. des RG. v. 5. Dez. 1938, 1 183/3 , 40,
1939, 345, und v. 25. Jan. 1941, IV 281/40 (RGZ- 
insbes. S. 48—51) hingewiesen. . zlmächs*

Aus diesen Rechtsausführungen ergibt sicn 
folgendes: . rung der

Die Zulässigkeit dieses Einwandes der Ana , mIIien 
Geschäftsgrundlagen wird nur für Unterhaltsa Refl' 
vermutet, nicht aber für Abkommen über an n[ge\tr 
tenleistungen (RGZ. 164, 369), insbes. nicht. t .  ̂ für 
liehe Renten; somit im vorl. Fall jedenfajnhernah01® 
jenen Teil der Renten, der als Entgelt für die der
der Versorgung und Ausbildung der drei jene/Streitteile anzusehen ist, sondern höchstens n i50b,
Teil des vereinbarten monatlichen Betrages alicti
A A r . . .  Ar.* hpfrlllt. Aeflder den Unterhalt der Bekl. selbst betrifft- -n ¿eti 
bezüglich des letzteren Teiles dürfen Änderu K werden> 
Geschäftsgrundlagen nur insoweit berücksici 1 B gjnwai/ 
als sie nicht durch gültigen Verzicht auf die s0 z, P- 
von der Berücksichtigung ausgeschlossen s L jrr,mutIt’ 
im gegebenen Fall nach der ausdrücklichen , r |ialtungs' 
der Vereinbarung die Erlangung der S6lP s0 werd6 
fähigkeit der drei Kinder der Streitteile. t  ,jerungetl..i. 
von diesem Einwand alle günstigen Vera crwerbs®// 
den Verhältnissen der Bekl., insbes. ih re auch/ 1 
lichkeiten nicht betroffen. Es versagt des '. ssChaltu ” 
Vorbringen des Kl. gegen die vereinbarte j.cj,|i ei 
dieses Einwandes, soweit es die Erwei 
der Bekl. betrifft. c;tfenwidr!T uer

Im allgemein gehaltenen Einwand der auch1
der Unmöglichkeit und Unzumutbarkeit. ‘ « entha‘
Einwand der „unzulässigen Rechtsausu t  
Er hat folgende Wirkungen: „„des der An. ¿.

a) Trotz der Ausschaltung des Einwandes^ beSCl i^
rung der Geschäftsgrundlagen muß » //.„„n ich tig6/;¡ re  
dene Daseinsgrundlage“  des u/ er j / r n o t 'V el,d 
geschont werden, es muß ihm daher ue . , zu
U n t e r h a l t  gewahrt bleiben. orPrhtigte «o*'

b) Neu hinzutretende Unterhaltsbe d en *l ,£t.
berücksichtigen. Sie können aber a u 6 emäßeu -neti 
w e n d i g e n  und nicht etwa den sta" df f ö  nicht
halt in Anspruch nehmen, solange der nacbkoiu^ ^  
Verpflichtungen aus dem Vergleich v vlll58/»

(RG., VIII. ZivSen., Beschl. v. 25. Jum 1941. (H.)
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SchciDung ohne UerfchulDen
Von Rechtsanwalt Dr. G. von Scanzoni

2. erweiterte und

auf den neuesten Stand gebrachte Auflage

von Dr. Ulrich Hoche

U.
*a,,g 197 Seiten

2. Auflage
Preis RM. 4.80

Ù:leses ]

sind ^ndaren erlangt. Die in ihm bearbeiteten Aktenfälle 
*Utig v ®aBen> die in der großen juristischen Staatsprü- 
3|)s 111 ^ e‘chsjustizprüfungsamt als Aufsichtsarbeiten

- , .ts  Q e b i '

êi rif.i,eiŜe*b: worden sind, also A-, B- und C-Klausuren.
PSi; ^

^ferp„jUcb mit Recht eine große Beliebtheit bei den

rechts *" des bürgerlichen Rechts und des Straf-

Prâ schSCh abe'n r ‘chdg'en Weg, indem er alles aus dem 
Beni{e an ball heraus entwickelt und nicht von fertigen

esPrechung der Fälle geht der Verfasser den

‘ergeb
fert'~niSSen ausß'eht, mit denen der Leser irgend- 

,Werden soll. Das Lehrbuch ist ein hervor-

% ä tHitfS--
ri111 in der Praxis wertvolle Dienste leisten.

ait(:h si,L* lutsniittel zur Prüfungsvorbereitung und wird

(aus . D e u t s c h e s  R e c h t “)

Die Broschüre behandelt- den wohl interessante
sten Teil des neuen deutschen Eherechts, nämlich 
die Möglichkeit, eine Ehe wegen eines Grundes 
zur Scheidung zu bringen, der mit „Schuld11 des 
einen oder anderen Gatten nichts zu tun hat. Die 
durch das großdeutsche Eherecht neu hinzuge
kommenen vier Gründe sind ausführlich behandelt; 
die reichsgerichtliche Rechtsprechung ist beinahe 
lückenlos dargelegt. Die Sprache ist klar und in 
ihrer Form- und Ausdruckssicherheit nicht nur 
für den R e c h t s w a h r e r ,  sondern auch für 

den L a i e n  verständlich.

Umfang 77 Seiten Preis kart. RM. 1.80

In  2. A u f l a g e  l i e g t  v o r :

J ^ ö g e n s i t e u m a d i t  

öft öorujanDtcn üabiaten
**4. von

Ur’ e* Dr. rer. pol. Ludwig Meyer
fglied der Geschäftsführung der 

(Jk,, ^üichsgruppe Industrie

Seite«D>  p.
SqJjj., r̂ Xis

ß**1 ein Werk begrüßen, in dem sie alle ein- 
t ^ lrnungen nach dem neuesten Stand er- 

ŝ stern.(j ^ erk von Ludwig Meyer legt in

Preis kart. RM. 3.90

X t ,
S îr lndet
N’«Uri, von Ludwig meyer legt in

d l!  ¡CM An-
Un̂ sSeset/nt*en ^ ese*ze dar, nämlich das Reichs- 

:̂ Ung j t;tl,ngsges f aS Vermögenssteuergesetz, daswoi.- ’ tziitii ’ —  »cimugenssieuergeseiz, aas
der A u f^ C*V llnd die Verordnung zur Neu- 

V (}U! Û r> Gri?n^Un®Sumlage. Auch die Bewertung 
r 'st ein nc*s*ücken ist eingehend behandelt, 

der pUver'assiger Ratgeber und wird in 
raxis viel gebraucht.

NbZ  b°b

N
¡vhen di,

en Buchhandel oder direkt vom Verlag
Rec|jl

'n Berlin,Leipzig,Wien
Iefer,,ng f ’ H l l d ebrandst raf ic 8

lsverlar.

er]

'er iT^Unjr «».«»nauco
Ęclltsveri,r ? stmark und Sudetenland:

'L ( i-m.b.H.,Wien 1, Riemergasse 1

Der Preußische Cnnörat
(Oberbürgermeister)

als Preisbehörbefür mieten
fiofetje, Oerorbnungen unD Eclaffc mit Rnmerhungen 

unb Deriaeifungen

von Dr. habil. Hans Joachim Mette

Allen, die über das gellende Mietpreisrecht Bescheid wissen müssen, 
bietet die Gesetzessammlung von Mette ein praktisches und hand
liches Kompendium des geltenden Mietpreisrechts, wie bisher noch 
keines Vorgelegen hat. Der gesamte aus Gesetzen, Verordnungen, 
Erlassen, grundsätzlichen Entscheidungen usw. bestehende Stoff 
in d r e i  T e i l e n

I. Allgemeines Mietrecht,
II. An die Preisbehörde für Mieten sich wendendes Mietrecht,

III. Kriegsbestimmungen
ist sinnvoll geordnet und durch Verweisungen so geschickt unterein
ander verbunden, daß das Übersehen irgendeiner Vorschrift oder 
Richtlinie schlechthin ausgeschlossen ist. Die Sammlung ist ein 
einzigartiges Zeugnis für die Entwicklung, die das deutsche Miet
end Pacht-) Recht im Laufe der letzten 4 Jahre genommen hat. Das 
Buch ist für den an der Praxis des Mietrechts Beteiligten, sei 
es als Behörde, sei es als Betroffener, ein wertvolles Hilfsmittel.

Umfang 277 Seiten Preis kart. RM. 6.—
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ten. Der zugrunde zu legende Wert ist 
nicht der des Prozeßgegenstandes, son
dern das Interesse der Partei an der 
Durchführung der Beweisaufnahme durch 
das ersuchte Gericht. OLG. Dresden: DR. 
1941, 2076 Nr. 36 (Gaedeke)

§89 RAGebO. Dem ArmAnw. ist für 
seine Mitwirkung bei der Aussöhnung der 
Parteien über § 89 RAGebO. eine der Ver
gleichsgebühr entsprechende Vergütung zu
zubilligen, wenn die Mitwirkung des An
walts die Aussöhnung der Parteien herbei
geführt oder jedenfalls erkennbar und ent
scheidend gefördert hat. OLG. Düsseldorf: 
DR. 1941, 2077 Nr. 37 

§§81 Abs. 1, 79 Z if f . l ,  77 GKG. Das 
durch Aufheben (und Zurückverweisen) 
eines Urteils in höherer Instanz bewirkte 
Erlöschen der Haftung aus § 79 Ziff. 1 
GKG. beschränkt sich nur auf diesen Haf
tungsgrund. Die durch das aufgehobene 
Urteil entstandene Urteilsgebühr des § 20 
Ziff. 3 GKG. als solche bleibt bestehen 
und wird von demjenigen geschuldet, der 
aus anderweiten Haftungsgründen, so als 
Antragsteller der Instanz (§ 77 GKG.), 
oder aus den Haftungstatbeständen des 
§ 79 Ziff. 2—4 GKG. Kostenschuldner der 
Gerichtskasse ist. KG.: DR. 1941, 2077 
Nr. 38

§ 84 GKG.; § 366 BGB. Eine Verrech
nung eines auf bestimmte Auslagen ge
zahlten Vorschusses ist, soweit die Zah
lung für den bestimmten Zweck nicht ver
braucht worden ist, d. h. wegen eines 
etwaigen Überschusses auch auf ander
weite Kostenschulden der zahlenden Par
tei zulässig.

Im Einverständnis der zahlenden Partei 
ist auch sonst jede anderweite Verrech
nung des Auslagenvorschusses, so insbes. 
auch auf Kostenschulden der Gegenpartei, 
zulässig, gleichgültig, ob Auslagenvorschuß 
und Kostenschuld in verschiedenen In
stanzen entstanden sind. KG.: DR. 1941, 
2077 Nr. 39

Recht der Ostmark
§§ 4, 9 VO. zur weiteren Überleitung 

der Rechtspflege im Lande Österreich und 
in den sudetendeutschen Gebieten vom 
28. Febr. 1939 (RGBl. I, 358) — ÜberlVO. 
— Gegen Beschlüsse, die ein OLG. als 
Rekursgericht erlassen hat, gibt es keinen 
Rekurs an das RG., ebensowenig gegen 
Beschlüsse, durch die das OLG. einen 
solchen Rekurs als unzulässig zurückge
wiesen hat. RG.: DR. 1941, 2078 Nr. 40

§158ABGB. Unrichtige Eintragung eines 
ehelichen Kindes in die Matrik als un

ehelich kann den Lauf der nn da-
des § 158 hemmen, wenn der t-*1 t,r,eit des 
nach annimmt, daß er die Ehe! aUChe. 
Kindes nicht mehr zu bestreiten 
RG.: DR. 1941, 2078 Nr. 41 l8. j an.

§ 22 g ÖstMarkenschutzG.; Vt ■ • vom
1940 (RGBl. I, 203); Erl. des Öst-
17. Febr. 1941 (DJ. 277); §§ ,ROßl I, 
PatG.; §14 VO. v. 27. Juli t 0st- 
1050). In am 31. März 1940 «J d über 
mark anhängig gewesenen ve ¡girierten 
Anträge auf Löschung ein5rphobenen Pa' 
Marke ist an Stelle des aU/Senr, für daS 
tentgerichtshofs in Wien das 7 RG.; 
Rechtsmittel der Berufung zu 
DR. 1941, 2079 Nr. 42 g 242 BOß'

§ 879 ABGB. Ebenso wie a! f  »dsatz f '  
kann aus § 879 ABGB. der G runa^ ,, 
geleitet werden, daß aucfl „„des der ß n 
der Ausschaltung des Einw ¡n einc
derung der Geschäftsgrundlag ha,tspflicli 
Unterhaltsvertrage dem V_r„cf1tigten d 
tigcn gegen d e n ^ j g g f  J  g g
Einwand der u n z u l ä s s i g e n j eS 
zustellt, wenn die Ausübung unertr«
ein für die Volksgemeinscha' die eigen

■trag'
ein rur tue voikskc»<~:---k die 
liches Ergebnis haben, j n 'des S
bescheidene Daseinsgrund k _ pR.
ners vernichten würde, K 
2080 Nr. 43

s Ä  
1 0 '

RECHTSVERHÄLTNISSE der JUSTIZBEAMTEN
von JUSTIZINSPEKTOR GERHARD GEUDER

Heft 23 der Schriftenreihe „Rechtspflege und Verwaltung“

Die neue Schrift gibt einen Überblick über die Rechts
verhältnisse der Reichsjustizbeamten, die Stellung der be
amteten Rechtswahrer und die ihnen übertragenen Auf
gaben auf dem Gebiete der Rechtsprechung und Rechts
pflege. Die Laufbahnbestimmungen, die Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen sowie die auf die Justizbeamten anzu
wendenden Vorschriften über die Einstellung, Anstellung 
und Beförderung werden systematisch dargestellt. Soweit 
die behandelten Rechtsgebiete noch nicht reichseinheitlich 
geregelt sind, ist der augenblickliche Stand der Verhältnisse 
unter Hervorhebung der vom Nationalsozialistischen 
Rechtswahrerbund vertretenen Auffassungen über schwe
bende Fragen der Rechts-und Beamtenpolitik in der Justiz
verwaltung allgemein betrachtet worden. Nicht nur sämt
lichen Justizbeamten, sondern auch den Bewerbern für 
eine Laufbahn in der Justizverwaltung und Beamten anderer 
Verwaltungen gibt die Schrift Aufschluß über die Stellung 
der Justizbeamten innerhalb der Volksgemeinschaft und 
der öffentlichen Verwaltungen sowie über ihre Berufsauf
gaben auf dem umfassenden Gebiete des deutschen Rechts. -  
92 Seiten mit ausführl. Sachregister. Kart. 2.40 RM.
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1h  käme, ec&ckrint

VO

RECHTSSTREIT
g o e t h b

n JUSTIZINSPEKTOR JOHANNES

H e ft  20 d e r S c h r i f te n re ih e  „R e c h ts p fle g e
undVer* , l tnng

im*e Ve <'
:llUfDiese straff gegliederte Übersicht über a*. Reiten sC" ' 

fahrensrecht der bürgerlichen R e c h t s s t i e i d e r ef 
ein erfahrener Praktiker nach dem neuesten der au 0 
setzgebung. Im ersten Teil des Buches b e a^  y 0rbent^ 
nach einigen allgemeinen und geschic h Gerichte a
kungen die am Rechtsstreit Beteiligten - n ßeteib  ̂ f 
Gerichtspersonen, die Parteien und sotl* njenteI1' ifl(j 
wie Streitgehilfen, Neben- und Hauptin bsChnid®s f|) 
zweite Teil gilt dem Verfahren. Seine un recld' def 
allgemeinen Grundsätzen gewidmet 
Gehör, dem Partei- und Amtsbetrieb, et amtsrlC âß- 
Unmittelbarkeit und der Öffenthchkei , ^  qmW *
liehen Verfahren unter Berücksichtigung
rens

sn Vertahren unter Beruuts "  R.weises 
;, der Klage, der Verhandlung, des ,gr

HÜr‘eilS’ und v de„
st»n7>

Ur
“ V

.__t _____0_7 T_ ___ erster fns
ferner dem landgerichtlichen Verfahren e  ^
Rechtsmitteln und Sonderverfahren ejtverfahrf sV e*' 
kundenverfahren, Ehe- und Kindscha s ^ rreSten, cl g e -
gebots- und Wiederaufnahmeverfahren, VerfahreVert
ilgen Verfügungen und schiednchtc1 i andiung %ctir'ft 
sonders ausführlich ist die Gene c,pnwesen- ^
Der letzte Teil befaßt sich mit dem ° ReüdsS..v‘ abefßDer letzte Teil befaßt sich mit oem ReCliu>=‘
stellt ein vorzügliches Lehrbuch ar ertnöS11 
Referendare und Rechtspflegeranwa .,,^orj\tnenC 
auch dem erfahrenen Praktiker eine .^ ¡e r t  
Orientierung. 127 Seiten. „

ß

Zu bez iehen durch den Buc
hhandel  oder

d i remv

. BERLIN
. tt ie f0

, * i £N

DEUTSCHER RECHTSVERLAG G .M .B .H . -
Ber l in  W 35, H i ld ebr an ds  - i

j c u d C ̂: und  ̂ pje*11
Deu tsch er  Rechtsver lag G. ni. b. H *  ^ ,e

A us l ie fe r ung  fUr Ostmark



C erbJ^nummer6^  auf Zj ffe ran ze igen stets mit der 
?ort I,1ZelChnen; auch a u f  Um-

Stp 1 ?Utltstift  ̂  mm- r Slen der linken unteren Ecke, 
in', 't ia n jp i ahmt. Bei Bewerbungen auf 
t . ‘„Namen un!)® 4 " lemals Originalzeugnisse, sondern

und Adresse gekennzeichnete Z
* < ' ; , i n t L u h t i i i d

Zur 
Beachtung!

schlag die Ziffernummer n ich t tragen; sie sind nur 
an die Anzeigenabteilung zu richten. •  Anzeiqen- 
pr®!S;. d'e vler8espaltene 46 mm breite mm - Zeile

e u g n is a b s c h rifte n
% Vo*rlager‘ un.d Eremdenverkehrsanzeigen

ein̂  "•“•e ver>„ . j  , e rn mdssen Name und Adresse auf der
e» , Sei11- ‘i " 161' »Einschreiben“ oder „Eilboten“

t ° ten“ -Briefe w e T " " 7 "  nUr als »Einschreiben“ - oder öeir>-0i>;; . . eie weiter/resanrH tv , .'en 'e>fefü„t i le weitergesandt werden, wenn das Porto hier
auf „„. ,1St' fJlese Art B rie fe  und ------ n .......... . . .auf verschiedeneeS7 'ffrt Bnaie u” d mehrere Bewerbungsschrei- 

Zifferanzeigen dürfen auf dem äußeren Um-
" ^ 9 en -A b te ilu n g “

RnfRPf  ' St?.llen- und einspaltige Gelegenheits 

? der Vorwoche, nur für eilige Stellenanzeigen und wenn Raum
Z e h e  i  z Ä l . f f ' ’ r <iU d"  “ «»••» de, Erscheinung™
r„ w f: , .* .a Z ^ h l“ n9 en. iulL A n z e ig e n b e trä e e nur auf das Post-

45i 76
D eutscher R e c h ls v e rla g  Gm bH ., B e r |in W 3 5 , LUtzowufer 18--------------- ------ -------------------------------:  a u m i l i  W JO, LUtzowufer 18*

P5 S:::i| | i C l E : ^  ........................................ ........
w/ ::  v e n e n e  s t e l l e n  2:2222222222........ .....................................  s:we£fPh f,. .......................................................................................  •• ................

'v¡rd '¿“/ “ «ST zum Heeres-

IV k C b , ! \ u ,'?*“ " e Kanzl' i

Angeb°te „ l esW *t.. ;i_ _v _ _ „
ä f Ä ^ A ä n o o  an An.

Rechts
er 7 ^~ -^> L u t2o w u fe rl8 .

Uiei,en S o ^  ^ ehriBacht ein-Sozius c V 1 e,n' 
die Kr; Suche ich auf 
«> ^riegsda—D V e ‘^ a u e r

V * . » ' ‘ r e ‘ e r .
ä S . t Pr,a »">

am Rhei„,
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Wegen E in be ru fu ng  
zur Wehrmacht eines Rechtsan
walts in Posen ständiger

Vertreter
gesucht. Ausführliche Bewer
bungen mit Lebenslauf und Ge
haltsansprüchen sind zu richten 
andieRechtsan wa l tskammer

in Posen.
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Vertreter
für die Dauer meiner Einberu
fung zur Wehrmacht gesucht. 

H. H o h m a n n ,  
Rechtsanwalt u. Notar, 
Bal lenstedt  a. Harz.

Für eine Behörde einer Großstadt 
des Warthegaues wird als Sachbe
arbeiter in der Rechtsabteilung ein

Volljurist
esucht Bezahlung nach T.O.A. 
iruppe II. Angeb. unter A. 1706 

an Anzeigen-Abteilung Deutsche 
Rechtsverlag, Berlin W 35, 

Lützowufer 18.

luriftinnen
Affafforinnon

e¡iun

%
> v > .

" V  Ku»-fü
U« St°istr. 12Ö

baldmöglichst g e s u c h t .  
Schriftliche Bewerbungen 
mit Zeugnisabschriften, 
handgeschriebenem Lebens
laufund Lichtbild sowie Ge
haltsansprüchen erbeten an

Reichsstelle für Papier und 
V  erpackungswesen,

E e r 1 i n - Ch a r l o t t e n b u rg  2, 
Hardenbergstraße 15.

Perfekte
Anwalts- und Notariats- 

Stenotypistin
(Bürovorsteher vorh.) halb- oder 
ganztägig für sofort oder später 

sucht
Rechtsanwalt und Notar 

Dsche nf fz ig ,  Ber l in  SW 11, 
Hallesches Ufer 10.

. ..... ..
Bürovorsteher(in) 

oder Bürogehilfe(in)
nach H irs c h b e rg  i. Riesengeb.

gesucht.
Offerten mit selbstgeschriebenem 
Lebenslauf, Zeugnissen usw. unter 
A. 1689 an Anzeigen-Abteilung 

Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W35, Lützowufer 18.

Volljurist,
oo- J,Ur7 33 Jahre’ mehrjährige Anwalts- 

aus der Praxis erfahren in 
Wirtschaffsfragen, Qrundstücksverkehr, 
Devisen- und Arbeitsrecht, z. Z. Richter 
sucht geeigneten Wirkungskreis in 

Industrie oder Wirtschaft. 
Angebote unter A. 1701 an Anzeigen- 

Abteilung Deutscher Rechtsverlag 
Berlin W  35, Lützowufer 18

Bürovorsteher
in beiden Fächern durchaus per
fekt, hervorragende Zeugnisse, 
sucht anderweit Stellung int An
walts- und Notariatsbüro oder In
dustrie. Angebote unter A. 1705 
an Anzeigen-Abteilung Deutscher 

Rechtsverlag, Berlin W 35, 
Lützowufer 18.

Rechtsanwalt, Dr.,
39 Jahre, ledig, s u c h t  sofort 
Stellung bei Behörde oder in der 
Industrie. Angebote unter A. 1703 
an Anzeigen-Abteilung Deutscher 

Rechtsverlag, Berlin W 35, 
Lützowufer 18.

Eine Anzeige 

in dieser Größe, 30 mm 

einspaltig, kostet G.90 RM

; Bekanntmachungen verschiedener Art
!!î2J!2:::î:::îs:îîîîîî*?f«»»»*»......................................... .................  2:22

' " P i t i l i c i ,

Wir suchen zum baldigen Eintritt einen

Bürovorsteher.
Herren aus Patent- oder Rechtsanwaits- 
huro mit umfassenden Kenntnissen, ins
besondere hinsichtlich Terminsüber- 
wachung, die an selbständiges Arbeiten 
gewöhnt sind, bitten wir, ihre Bewer
bungsschreiben mit Lebenslauf, Zeug
nissen und Gehaltsansprüchen einzu
senden. Die Patentanwälte:

Dipl.-Ing. E . Jourdan ,
Dipl.-Ing. W . Paap,

Ber l i n  W 35, Am Karlsbad 16 HI.

Wegen Todesfalles juristische reich
haltige Bibliothek zu verkaufen, u a
Reichsgesetzblatt, Teil I, Jur. Wochen
schrift, Reichsgericht in Zivilsachen -  
1-151 -  und Entscheidungen des Rhein, 
Zivilrechtes. Angebote unter A. 1702 an 
Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechts- 

verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Es gilt Anzeigen-Preislisfe Nr. 2

Anwalt und Notar in ostdeut
scher Mittelstadt beabsichtigt, aus 

Krankheitsgründen 
Praxis abzugeben.

A n g e b o t e  unter A . 1707 an 
Anzeigen-Abteilung Deutscher 

Rechtsverlag, Berlin W35, 
Lützowufer 18.
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V E R S I C H E R U N G

V O L K
P A R T E I

R E I C H
Heft 2 der Schriftenreihe „Rechtspflege und Verwaltung“ 

von

DR.  C A R L  J O H A N N Y
Regierungsrat im Reichsministerium des Innern 

und

DR. OSKAR REDELBERGER
Assessor beim Regierungspräsidenten in München
vorm. Fakultätsassistent an der Universität Berlin

Die Neuerscheinung w ill dem Rechtswahrer und darüber 
hinaus jedem Volksgenossen die Entwicklung des Reiches 
und seine Grundlagen vor Augen führen, wie sie sich seit 
der Machtergreifung tatsächlich und rechtlich heraus
gebildet haben. Die Schrift stellt einen aktuellen Ver
fassungsgrundriß dar, der alles Wesentliche über das 
Reich und seine Grundlagen in knapper und allgemein- 
verständlicher Form bringt. Wissenschaftliche Theorien 
und Streitfragen wurden beiseite gelassen. Unter Betonung 
der weltanschaulichen Grundlagen ist die Entwicklung des 
Reiches bis zu den jüngsten Ereignissen dargestellt. Ein um
fangreiches Literaturverzeichnis und Sachregister erhöhen 
die praktische Brauchbarkeit desW erkes, das auch für Ausbil
dung und Schulung ein hervorragendes Hilfsmittel darstellt.

287 Seiten. Kart. 4.80 RM

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H. • Berlin • Leipzig • Wien
Berl in W 35, H i ldeb randst raße 8 

Auslieferung für Ostmark und Sudetenland:
Deutscher Rechtsverlag Q .m .b .H , Wien I, Riemergasse 1

Rechtspflege und Verwaltung
Heft 16

D i e  Z w a n g s v o l l s t r e d i U * 1 ^  

i m  a l l g e m e i n e n

von Justizinspektor H.Bauer und Amtsrat im 

Reichsjustizm inisterium H. Schröder-Kay

ln sehr übersichtlicher, klarer und allgemein 
stündlicher Weise wird systematisch die §es®' n 
Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermog 
dargestellt. Daß hierbei zahlreiche recht je 
nahe Beispiele die Darstellung erläutern, wir^ 
wohlfeile Buch insbesondere auch dem Ke ^  
lernenden sehr lesenswert machen. Darii er 
aus aber wird es auch in den Amtsstu c
Gerichte und der Gerichtsvollzieher für . en 
Buch wohl in erster Linie gedacht ist 
beachtenswerten Platz finden. („Deutsche

Kartoniert 2.40 RM. I Umfang: 205 Selten
Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom

. j . yi/ie11
leutscher Rechtsverlag G. m. b. H. • Berlin • ^

Ber l in  W 35, H i l d e b r a n d s t r a n
Auslieferung für Ostmark und ?udet~ ^ ergasse 1 

Deutscher Rechtsverlag Q. m. b. H., Wien ,

Das Regiftergertcht 
und feine Abteilungen

Band I und II /lio fl“

aus öct Reihe „Deutfehes Gecich*510

von Rechtspfleger P » u l  ^  ^  ^

Band I :  ka rt.R M .2 .40  • Band I I :  HalbW *
, ^ . 496 5e'11-

Umfang: 101 Seiten Um an
jjg Fü',Cjclie

Wer aus der praktischen Erfahrung wedh sjnd,
Formalien im Registerwesen zu v ()u<sgenosse esaiü* 
Schwierigkeiten gerade hier der' ^rstei lung ^ sbck»Snerk 
sen, muß dankbar sein für eine pecier des W js 
Registerwesens, wie sie jetzt au* .,1veibailr.,.,irigs, rfe- 
Autors vorliegt. Er hat in seinem 
sowohl das a" 
der einzelnen

allgemeine Verfahren w|ie rü„o».-- .,
n Registerabteilungen *n *twjCkelh „d

wissenhafter Darstellung wähfend de{ 0*
Band I behandelt den Allgemeinen ^  Füh|l,IjleriHeyef' 
eine eingehende Darstellung des ^  ^  fo rm e t t y p  
zelnen Register geltenden mat pofm sin j Re^1 
enthält. In fortlaufender, *lushs fp rechung «¿de!*'
waltungsbestimmungen, Recht p Uen beha

itllicher

g8u S Z g T e endWRechtrqueller

■ direl<t
von1yjei

Zu beziehen durch den Buchhandel <icl , W*

rlin * le',P 9
Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. * J*®'traße;

Ber l in W 35, H i l d e b r a n ö ^ ^ d :  
Auslieferung für Ostmark und Sh ^ R|ei 

Deutscher Rechtsverlag Q .m .b.H ., w ^ —


